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B.)

Antragsteller (Anlage , Art-fur-Art-Protokoll*)

An

gaben zur Artenschutzprifung fur einzelne Arten

(Fur alle Arten, die im Sinne einer vertiefenden Art-fur-Art-Betrachtung geprift werden, einzeln bearbeiten!)

Du

rch Plan/Vorhaben betroffene Art:

Baumpieper (Anthus trivialis)

Schutz- und Gefahrdungsstatus der Art
] FFH-Anhang IV-Art Rote Liste-Status Messtischblatt
Deutschland
[=] europaische Vogelart ) v 3811
Nordrhein-Westfalen (3
Erhaltungszustand in Nordrhein-Westfalen Erhaltungszustand der lokalen Population

- - : - (Angabe nur erforderlich bei evtl. erheblicher Stérung (1.3 Nr.2)
E atlantische Region D kontinentale Region oder voraussichtlichem Ausnahmeverfahren(lll))

[=] griin glinstig LA gunstig / hervorragend
[ gelb ungunstig / unzureichend [1B gunstig / gut
ot ungtinstig / schlecht [lc ungiinstig / mittel-schlecht

Arbeitsschritt Il.1:  Ermittlung und Darstellung der Betroffenheit der Art

(ohne die unter 11.2 beschriebenen MafRhahmen)

Vom Baumpieper wurde ein Revier im Nahbereich der Trasse, in einem Feldgehdlz im
Kreuzungsbereich K53alt/K53n nachgewiesen (Bauabschnitt 3). Bei Nutzung der
angrenzenden Landwirtschaftsflachen fur die Baustelleneinrichtung kann die Aufgabe
des Brutplatzes aufgrund der Stérungen nicht ausgeschlossen werden.

Arbeitsschritt 11.2:  Einbeziehen von Vermeidungsmafnahmen und des Risikomanagements

Zur Vermeidung moglicher Stérungen des Brutvorkommens des Baumpiepers wird das
Umfeld des Brutplatzes als Bautabuflache ausgewiesen. Detaillierungen sowie die
Gewabhrleistung der fachgerechten Malinahmenumsetzung erfolgen durch eine
Okologische Baubegleitung in Abstimmung mit der zustandigen Landschaftsbehdrde.

Ar

beitsschritt 11.3: Prognose der artenschutzrechtlichen Verbotstatbestande
(unter Voraussetzung der unter 11.2 beschriebenen MaBhahmen)

Durch die Umsetzung der MalRnahmen werden mogliche relevante Stérungen des
Baumpiepers vermieden, so dass die 6kologische Funktion der Fortpflanzungs- und
Ruhestétte gewahrt bleibt. Das Eintreten artenschutzrechtlicher Verbotstatbestande
des § 44 (1) BNatSchG wird entsprechend vermieden.

1. Werden evtl. Tiere verletzt oder getdtet? Llja  [=] nein
(auBRer bei unabwendbaren Verletzungen oder Tétungen, bei einem nicht signifikant erhdhtem
Tétungstrisiko oder infolge von Nr. 3)

2. Werden evtl. Tiere wéahrend der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Uberwin- [Llja  [=] nein
terungs- und Wanderungszeiten so gestort, dass sich der Erhaltungszustand
der lokalen Population verschlechtern kdnnte?

3. Werden evtl. Fortpflanzungs- oder Ruhestatten aus der Natur entnommen Lja [=] nein
beschadigt oder zerstért, ohne dass deren 6kologische Funktion im raumlichen
Zusammenhang erhalten bleibt?

4. Werden evtl. wild lebende Pflanzen oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur [ ja [ nein
entnommen, sie oder ihre Standorte beschadigt oder zerstért, ohne dass deren
Okologische Funktion im raumlichen Zusammenhang erhalten bleibt?






Arbeitsschritt lll:  Beurteilung der Ausnahmevoraussetzungen
(wenn mindestens eine der unter 11.3 genannten Fragen mit ,ja“ beantwortet wurde)

1. Ist das Vorhaben aus zwingenden Griinden des Uiberwiegenden Lija [] nein
offentlichen Interesses gerechtfertigt?

2. Koénnen zumutbare Alternativen ausgeschlossen werden? Llja [ nein

3. Wird der Erhaltungszustand der Populationen sich bei européischen Vogelarten Llja [ nein

nicht verschlechtern bzw. bei FFH-Anhang IV-Arten glnstig bleiben?
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		Artname: Baumpieper (Anthus trivialis)
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		Betroffenheiten: Vom Baumpieper wurde ein Revier im Nahbereich der Trasse, in einem Feldgehölz im Kreuzungsbereich K53alt/K53n nachgewiesen (Bauabschnitt 3).  Bei Nutzung der angrenzenden Landwirtschaftsflächen für die Baustelleneinrichtung kann die Aufgabe des Brutplatzes aufgrund der Störungen nicht ausgeschlossen werden.

		vermeidungsmaßnahmen: Zur Vermeidung möglicher Störungen des Brutvorkommens des Baumpiepers wird das Umfeld des Brutplatzes als Bautabufläche ausgewiesen. Detaillierungen sowie die Gewährleistung der fachgerechten Maßnahmenumsetzung erfolgen durch eine ökologische Baubegleitung in Abstimmung mit der zuständigen Landschaftsbehörde.

		Auswirkungen: Durch die Umsetzung der Maßnahmen werden mögliche relevante Störungen des Baumpiepers vermieden, so dass die ökologische Funktion der Fortpflanzungs- und Ruhestätte gewahrt bleibt. Das Eintreten artenschutzrechtlicher Verbotstatbestände des § 44 (1) BNatSchG wird entsprechend vermieden.

		gruende: 


		alternativen: 

		ehz: 






B.) Antragsteller (Anlage , Art-fur-Art-Protokoll*)

Angaben zur Artenschutzprifung fir einzelne Arten
(Fur alle Arten, die im Sinne einer vertiefenden Art-fur-Art-Betrachtung geprift werden, einzeln bearbeiten!)

Durch Plan/Vorhaben betroff Art: | —. I
urch Plan/Vorhaben betroffene Ar EISVOQeI (AlcedO atthlS)

Schutz- und Gefahrdungsstatus der Art

] FFH-Anhang IV-Art Rote Liste-Status Messtischblatt
Deutschland *

[=] europaische Vogelart ) 3811
Nordrhein-Westfalen |+

Erhaltungszustand in Nordrhein-Westfalen Erhaltungszustand der lokalen Population

- - : - (Angabe nur erforderlich bei evtl. erheblicher Stérung (1.3 Nr.2)
E atlantische Region D kontinentale Region oder voraussichtlichem Ausnahmeverfahren(lll))

[=] griin glinstig LA gunstig / hervorragend
[ gelb ungunstig / unzureichend [1B gunstig / gut
ot ungtinstig / schlecht [lc ungiinstig / mittel-schlecht

Arbeitsschritt Il.1:  Ermittlung und Darstellung der Betroffenheit der Art
(ohne die unter 11.2 beschriebenen MafRhahmen)

Im Umfeld der K 53n wurde der Eisvogel am Miuhlenbach und am Herzbach
nachgewiesen. Im Querungsbereich der Bachlaufe besteht ohne Mal3hahmen ein
erhohtes betriebsbedingtes Kollisionsrisiko.

Arbeitsschritt 11.2:  Einbeziehen von Vermeidungsmafnahmen und des Risikomanagements

Zur Vermeidung von Kollisionsrisiken sind bereits im Bauentwurf spezifische Mal3nahmen
vorgesehen. Diese umfassen die Anlage ausreichend grol3 dimensionierter Briickenbauwerke tber
dem Mihlenbach und dem Herzbach, die fiir den Eisvogel als Querungshilfen nutzbar sind. Dartber
hinaus sind auf den Briickenbauwerken 4m hohe Kollisionsschutzeinrichtungen vorgesehen, die
einen hohen Uberflug erzwingen und damit die Gefahr betriebsbedingter Kollisionen vermeiden.

Arbeitsschritt 11.3:  Prognose der artenschutzrechtlichen Verbotstatbestédnde
(unter Voraussetzung der unter 11.2 beschriebenen MaBhahmen)

Durch die Umsetzung der MalRnahmen werden mégliche signifikante Erh6hungen
betriebsbedingter Kollisionsrisiken und Tétungen vermieden. Entsprechend kann das
Eintreten artenschutzrechtlicher Verbotstatbestdnde des § 44 (1) BNatSchG
ausgeschlossen werden.

1. Werden evtl. Tiere verletzt oder getdtet? Llja  [=] nein
(auBRer bei unabwendbaren Verletzungen oder Tétungen, bei einem nicht signifikant erhdhtem
Tétungstrisiko oder infolge von Nr. 3)

2. Werden evtl. Tiere wéahrend der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Uberwin- [Llja  [=] nein
terungs- und Wanderungszeiten so gestort, dass sich der Erhaltungszustand
der lokalen Population verschlechtern kdnnte?

3. Werden evtl. Fortpflanzungs- oder Ruhestatten aus der Natur entnommen Lja [=] nein
beschadigt oder zerstért, ohne dass deren 6kologische Funktion im raumlichen
Zusammenhang erhalten bleibt?

4. Werden evtl. wild lebende Pflanzen oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur [ ja [ nein
entnommen, sie oder ihre Standorte beschadigt oder zerstért, ohne dass deren
Okologische Funktion im raumlichen Zusammenhang erhalten bleibt?






Arbeitsschritt lll:  Beurteilung der Ausnahmevoraussetzungen
(wenn mindestens eine der unter 11.3 genannten Fragen mit ,ja“ beantwortet wurde)

1. Ist das Vorhaben aus zwingenden Griinden des Uiberwiegenden Lija [] nein
offentlichen Interesses gerechtfertigt?

2. Koénnen zumutbare Alternativen ausgeschlossen werden? Llja [ nein

3. Wird der Erhaltungszustand der Populationen sich bei européischen Vogelarten Llja [ nein

nicht verschlechtern bzw. bei FFH-Anhang IV-Arten glnstig bleiben?
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		Betroffenheiten: Im Umfeld der K 53n wurde der Eisvogel am Mühlenbach und am Herzbach nachgewiesen. Im Querungsbereich der Bachläufe besteht ohne Maßnahmen ein erhöhtes betriebsbedingtes Kollisionsrisiko.

		vermeidungsmaßnahmen: Zur Vermeidung von Kollisionsrisiken sind bereits im Bauentwurf spezifische Maßnahmen vorgesehen. Diese umfassen die Anlage ausreichend groß dimensionierter Brückenbauwerke über dem Mühlenbach und dem Herzbach, die für den Eisvogel als Querungshilfen nutzbar sind. Darüber hinaus sind auf den Brückenbauwerken 4m hohe Kollisionsschutzeinrichtungen vorgesehen, die einen hohen Überflug erzwingen und damit die Gefahr betriebsbedingter Kollisionen vermeiden.

		Auswirkungen: Durch die Umsetzung der Maßnahmen werden mögliche signifikante Erhöhungen betriebsbedingter Kollisionsrisiken und Tötungen vermieden. Entsprechend kann das Eintreten artenschutzrechtlicher Verbotstatbestände des § 44 (1) BNatSchG ausgeschlossen werden.

		gruende: 


		alternativen: 

		ehz: 






B.)

Antragsteller (Anlage , Art-fur-Art-Protokoll*)

An

gaben zur Artenschutzprifung fur einzelne Arten

(Fur alle Arten, die im Sinne einer vertiefenden Art-fur-Art-Betrachtung geprift werden, einzeln bearbeiten!)

Du

rch Plan/Vorhaben betroffene Art:

Feldlerche (Alauda arvensis)

Schutz- und Gefahrdungsstatus der Art
] FFH-Anhang IV-Art Rote Liste-Status Messtischblatt
[=] europaische Vogelart Deutschland 3 3810. 3811
Nordrhein-Westfalen |3g !
Erhaltungszustand in Nordrhein-Westfalen Erhaltungszustand der lokalen Population

(Angabe nur erforderlich bei evtl. erheblicher Stérung (1.3 Nr.2)

E atlantische Region D kontinentale Region oder voraussichtlichem Ausnahmeverfahren(lll))

[=] griin glinstig LA gunstig / hervorragend
[ gelb ungunstig / unzureichend [1B gunstig / gut
ot ungtinstig / schlecht [lc ungiinstig / mittel-schlecht

Arbeitsschritt Il.1:  Ermittlung und Darstellung der Betroffenheit der Art

(ohne die unter 11.2 beschriebenen MafRhahmen)

Durch den Neubau der K 53n werden Brutvorkommen der Feldlerche durch direkte bau- und
anlagenbedingte Flachenverluste sowie bau- und betriebsbedingte Randeffekte beeintrachtigt,
so dass von einem Verlust von 4 Brutpaaren auszugehen ist. Bei Baufeldfreimachung wéhrend
der Brutzeit kénnen in den Nachweisbereichen der Art dartber hinaus Tétungen immobiler
Jungvdgel oder bebriiteter Eier nicht ausgeschlossen werden.

Arbeitsschritt 11.2:  Einbeziehen von Vermeidungsmafnahmen und des Risikomanagements

Zur Vermeidung der Toétung immobiler Jungvigel oder bebruteter Eier ist der Beginn der Baufeldfreimachung auf den Zeitraum
auBerhalb der Brutzeit aller Vogelarten beschrankt (01.10.-28.02.). Zum Auffangen der auftretenden Funktionsverluste ist dartiber
hinaus die Entwicklung von Ausweichhabitaten im funktionalen Zusammenhang vorgesehen. Dies umfasst die Entwicklung von
Extensivackern und Ackerbrachen (A/ECEF1, A/ECEF4, A/IECEF6, A/ECEF7; ca. 3,8 ha). Die Umsetzung der MaRnahme ist
spatestens direkt vor Baubeginn in den Vorkommensbereichen vorgesehen (Bauabschnitte 1, 2 und 3). Zur Gewahrleistung der
fachgerechten Umsetzung und Funktionserfullung ist eine 6kologische Baubegleitung und ein maRnahmenbezogenes Monitoring unter
Einbeziehung der bewirtschaftenden Landwirte und in Abstimmung mit der zustandigen Landschaftsbehérde vorgesehen.

Arbeitsschritt 11.3:  Prognose der artenschutzrechtlichen Verbotstatbestédnde

(unter Voraussetzung der unter 11.2 beschriebenen MaBhahmen)

Durch die zeitliche Beschrankung der Baufeldfreimachung wird das Eintreten des
Totungsverbotes vermieden. Die Entwicklung von Ausweichhabitaten tragt dazu bei, dass die
Okologischen Funktionen der Fortpflanzungs- und Ruhestétten im raumlichen Zusammenhang
erhalten bleiben. Aufgrund dieser Mal3nahmen kann insgesamt das Eintreten
artenschutzrechtlicher Verbotstatbestande des § 44 (1) BNatSchG vermieden werden.

1. Werden evtl. Tiere verletzt oder getdtet? Llja  [=] nein
(auBRer bei unabwendbaren Verletzungen oder Tétungen, bei einem nicht signifikant erhdhtem
Tétungstrisiko oder infolge von Nr. 3)

2. Werden evtl. Tiere wéahrend der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Uberwin- [Llja  [=] nein
terungs- und Wanderungszeiten so gestort, dass sich der Erhaltungszustand
der lokalen Population verschlechtern kdnnte?

3. Werden evtl. Fortpflanzungs- oder Ruhestatten aus der Natur entnommen Lja [=] nein
beschadigt oder zerstért, ohne dass deren 6kologische Funktion im raumlichen
Zusammenhang erhalten bleibt?

4. Werden evtl. wild lebende Pflanzen oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur [ ja [ nein
entnommen, sie oder ihre Standorte beschadigt oder zerstért, ohne dass deren
Okologische Funktion im raumlichen Zusammenhang erhalten bleibt?






Arbeitsschritt lll:  Beurteilung der Ausnahmevoraussetzungen
(wenn mindestens eine der unter 11.3 genannten Fragen mit ,ja“ beantwortet wurde)

1. Ist das Vorhaben aus zwingenden Griinden des Uiberwiegenden Lija [] nein
offentlichen Interesses gerechtfertigt?

2. Koénnen zumutbare Alternativen ausgeschlossen werden? Llja [ nein

3. Wird der Erhaltungszustand der Populationen sich bei européischen Vogelarten Llja [ nein

nicht verschlechtern bzw. bei FFH-Anhang IV-Arten glnstig bleiben?
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		Betroffenheiten: Durch den Neubau der K 53n werden Brutvorkommen der Feldlerche durch direkte bau- und anlagenbedingte Flächenverluste sowie bau- und betriebsbedingte Randeffekte beeinträchtigt, so dass von einem Verlust von 4 Brutpaaren auszugehen ist. Bei Baufeldfreimachung während der Brutzeit können in den Nachweisbereichen der Art darüber hinaus Tötungen immobiler Jungvögel oder bebrüteter Eier nicht ausgeschlossen werden.

		vermeidungsmaßnahmen: Zur Vermeidung der Tötung immobiler Jungvögel oder bebrüteter Eier ist der Beginn der Baufeldfreimachung auf den Zeitraum außerhalb der Brutzeit aller Vogelarten beschränkt (01.10.-28.02.). Zum Auffangen der auftretenden Funktionsverluste ist darüber hinaus die Entwicklung von Ausweichhabitaten im funktionalen Zusammenhang vorgesehen. Dies umfasst die Entwicklung von Extensiväckern und Ackerbrachen (A/ECEF1, A/ECEF4, A/ECEF6, A/ECEF7; ca. 3,8 ha). Die Umsetzung der Maßnahme ist spätestens direkt vor Baubeginn in den Vorkommensbereichen vorgesehen (Bauabschnitte 1, 2 und 3). Zur Gewährleistung der fachgerechten Umsetzung und Funktionserfüllung ist eine ökologische Baubegleitung und ein maßnahmenbezogenes Monitoring unter Einbeziehung der bewirtschaftenden Landwirte und in Abstimmung mit der zuständigen Landschaftsbehörde vorgesehen.

		Auswirkungen: Durch die zeitliche Beschränkung der Baufeldfreimachung wird das Eintreten des Tötungsverbotes vermieden. Die Entwicklung von Ausweichhabitaten trägt dazu bei, dass die ökologischen Funktionen der Fortpflanzungs- und Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang erhalten bleiben. Aufgrund dieser Maßnahmen kann insgesamt das Eintreten artenschutzrechtlicher Verbotstatbestände des § 44 (1) BNatSchG vermieden werden.

		gruende: 


		alternativen: 

		ehz: 






B.) Antragsteller (Anlage , Art-fur-Art-Protokoll*)

Angaben zur Artenschutzprifung fir einzelne Arten
(Fur alle Arten, die im Sinne einer vertiefenden Art-fur-Art-Betrachtung geprift werden, einzeln bearbeiten!)

Durch Plan/Vorhaben betroffene Art:

Feldsperling (Passer montanus)

Schutz- und Gefahrdungsstatus der Art

] FFH-Anhang IV-Art

[=] europaische Vogelart

Rote Liste-Status Messtischblatt

Deutschland V

3810, 3811

Nordrhein-Westfalen (3

Erhaltungszustand in Nordrhein-Westfalen
[=] atlantische Region [ ] kontinentale Region
[=] griin gunstig
] gelb ungunstig / unzureichend
- ungunstig / schlecht

Erhaltungszustand der lokalen Population
(Angabe nur erforderlich bei evtl. erheblicher Stérung (1.3 Nr.2)
oder voraussichtlichem Ausnahmeverfahren(lll))

LA glnstig / hervorragend

[IB glnstig / gut
Llc ungunstig / mittel-schlecht

Arbeitsschritt Il.1:  Ermittlung und Darstellung der Betroffenheit der Art
(ohne die unter 11.2 beschriebenen MafRhahmen)

Brutpaaren auszugehen ist.

Durch den Neubau der K 53n werden Brutvorkommen des Feldsperlings durch bau-
und betriebsbedingte Randeffekte beeintrachtigt, so dass von einem Verlust von 2

Arbeitsschritt 11.2:  Einbeziehen von Vermeidungsmafnahmen und des Risikomanagements

Zum Auffangen der auftretenden Funktionsverluste ist die Entwicklung von Ausweichhabitaten im funktionalen
Zusammenhang geplant. Dies umfasst die Entwicklung von Obstwiesen und —weiden (A/ECEF2, A/ECEFS3,
A/ECEFS; ca. 4,4 ha) sowie die Exposition von insgesamt 10 Nistk&sten. Die Umsetzung der MaRnahme ist
mindestens ein Jahr vor Baubeginn in den Vorkommensbereichen geplant (Bauabschnitte 1, 2 und 3). Zur
Gewabhrleistung der fachgerechten Umsetzung und Funktionserfullung ist eine 6kologische Baubegleitung in
Abstimmung mit der zusténdigen Landschaftsbehérde vorgesehen.

Arbeitsschritt 11.3:  Prognose der artenschutzrechtlichen Verbotstatbestédnde
(unter Voraussetzung der unter 11.2 beschriebenen MaBhahmen)

dadurch vermieden.

Durch die Entwicklung von Ausweichhabitaten bleibt die 6kologischen Funktionen der
Fortpflanzungs- und Ruhestétten im raumlichen Zusammenhang erhalten. Das
Eintreten artenschutzrechtlicher Verbotstatbestéande des § 44 (1) BNatSchG wird

Zusammenhang erhalten bleibt?

1. Werden evtl. Tiere verletzt oder getdtet? Llja  [=] nein
(auBRer bei unabwendbaren Verletzungen oder Tétungen, bei einem nicht signifikant erhdhtem
Tétungstrisiko oder infolge von Nr. 3) .

2. Werden evtl. Tiere wéahrend der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Uberwin- [Llja  [=] nein

terungs- und Wanderungszeiten so gestort, dass sich der Erhaltungszustand
der lokalen Population verschlechtern kdnnte?

3. Werden evtl. Fortpflanzungs- oder Ruhestatten aus der Natur entnommen Lja [=] nein
beschadigt oder zerstért, ohne dass deren 6kologische Funktion im raumlichen

4. Werden evtl. wild lebende Pflanzen oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur [ ja [ nein
entnommen, sie oder ihre Standorte beschadigt oder zerstért, ohne dass deren
Okologische Funktion im raumlichen Zusammenhang erhalten bleibt?






Arbeitsschritt lll:  Beurteilung der Ausnahmevoraussetzungen
(wenn mindestens eine der unter 11.3 genannten Fragen mit ,ja“ beantwortet wurde)

1. Ist das Vorhaben aus zwingenden Griinden des Uiberwiegenden Lija [] nein
offentlichen Interesses gerechtfertigt?

2. Koénnen zumutbare Alternativen ausgeschlossen werden? Llja [ nein

3. Wird der Erhaltungszustand der Populationen sich bei européischen Vogelarten Llja [ nein

nicht verschlechtern bzw. bei FFH-Anhang IV-Arten glnstig bleiben?
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		Betroffenheiten: Durch den Neubau der K 53n werden Brutvorkommen des Feldsperlings durch bau- und betriebsbedingte Randeffekte beeinträchtigt, so dass von einem Verlust von 2 Brutpaaren auszugehen ist. 

		vermeidungsmaßnahmen: Zum Auffangen der auftretenden Funktionsverluste ist die Entwicklung von Ausweichhabitaten im funktionalen Zusammenhang geplant. Dies umfasst die Entwicklung von Obstwiesen und –weiden (A/ECEF2, A/ECEF3, A/ECEF8; ca. 4,4 ha) sowie die Exposition von insgesamt 10 Nistkästen. Die Umsetzung der Maßnahme ist mindestens ein Jahr vor Baubeginn in den Vorkommensbereichen geplant (Bauabschnitte 1, 2 und 3). Zur Gewährleistung der fachgerechten Umsetzung und Funktionserfüllung ist eine ökologische Baubegleitung in Abstimmung mit der zuständigen Landschaftsbehörde vorgesehen.

		Auswirkungen: Durch die Entwicklung von Ausweichhabitaten bleibt die ökologischen Funktionen der Fortpflanzungs- und Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang erhalten. Das Eintreten artenschutzrechtlicher Verbotstatbestände des § 44 (1) BNatSchG wird dadurch vermieden.

		gruende: 


		alternativen: 

		ehz: 






B.)

Antragsteller (Anlage , Art-fur-Art-Protokoll*)

An

gaben zur Artenschutzprifung fur einzelne Arten

(Fur alle Arten, die im Sinne einer vertiefenden Art-fur-Art-Betrachtung geprift werden, einzeln bearbeiten!)

Du

rch Plan/Vorhaben betroffene Art: ] ]
Gartenrotschwanz (Phoenicurus phoenicurus)

Sc

hutz- und Gefahrdungsstatus der Art

] FFH-Anhang IV-Art Rote Liste-Status Messtischblatt
] sische Vogel Deutschland *
européische Vogelart )
Nordrhein-Westfalen |2 3811
Erhaltungszustand in Nordrhein-Westfalen Erhaltungszustand der lokalen Population
E atlantische Reaion D kontinentale Region (Angabe nur erforderlich bei evtl. erheblicher Stérung (1.3 Nr.2)
- 9 o 9 oder voraussichtlichem Ausnahmeverfahren(lll))

[ griin gunstig LA gunstig / hervorragend

[=] gelb ungunstig / unzureichend 1B guinstig / gut

[rot ungunstig / schlecht Llc ungunstig / mittel-schlecht

Arbeitsschritt Il.1:  Ermittlung und Darstellung der Betroffenheit der Art

(ohne die unter 11.2 beschriebenen MafRhahmen)

Durch den Neubau der K 53n wird ein Brutvorkommen des Gartenrotschwanzes bau-
und anlagebedingte beansprucht. Bei Baufeldfreimachung wahrend der Brutzeit kann
in dem Nachweisbereich der Art dartber hinaus die Totung immobiler Jungvidgel oder
bebriteter Eier nicht ausgeschlossen werden.

Arbeitsschritt 11.2:  Einbeziehen von Vermeidungsmafnahmen und des Risikomanagements

Zur Vermeidung der Toétung immobiler Jungvigel oder bebruteter Eier ist der Beginn der Baufeldfreimachung auf den Zeitraum
auBerhalb der Brutzeit aller Vogelarten beschréankt (01.10.-28.02.). Zum Auffangen der auftretenden Funktionsverluste ist die
Entwicklung von Ausweichhabitaten im funktionalen Zusammenhang geplant. Dies umfasst die Entwicklung einer Obstwiese
(A/ECEFS; ca. 1,0 ha) sowie die Exposition von insgesamt 5 Nistkasten. Die Umsetzung der MaRnahme ist mindestens ein Jahr vor
Baubeginn in dem Vorkommensbereich geplant (Bauabschnitt 3). Zur Gewébhrleistung der fachgerechten Umsetzung und
Funktionserfillung ist eine 6kologische Baubegleitung und ein malnahmenbezogenes Monitoring in Abstimmung mit der zustandigen
Landschaftsbehérde vorgesehen.

Ar

beitsschritt 11.3: Prognose der artenschutzrechtlichen Verbotstatbestande
(unter Voraussetzung der unter 11.2 beschriebenen MaBhahmen)

Durch die zeitliche Beschrankung der Baufeldfreimachung wird das Eintreten des
Totungsverbotes vermieden. Die Entwicklung eines Ausweichhabitats tragt dazu bei, dass die
Okologische Funktion der Fortpflanzungs- und Ruhestatte im raumlichen Zusammenhang
erhalten bleibt. Aufgrund dieser MalRBnahmen kann insgesamt das Eintreten
artenschutzrechtlicher Verbotstatbestéande des 8§ 44 (1) BNatSchG vermieden werden.

1. Werden evtl. Tiere verletzt oder getdtet? Llja  [=] nein
(auBRer bei unabwendbaren Verletzungen oder Tétungen, bei einem nicht signifikant erhdhtem
Tétungstrisiko oder infolge von Nr. 3)

2. Werden evtl. Tiere wéahrend der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Uberwin- [Llja  [=] nein
terungs- und Wanderungszeiten so gestort, dass sich der Erhaltungszustand
der lokalen Population verschlechtern kdnnte?

3. Werden evtl. Fortpflanzungs- oder Ruhestatten aus der Natur entnommen Lja [=] nein
beschadigt oder zerstért, ohne dass deren 6kologische Funktion im raumlichen
Zusammenhang erhalten bleibt?

4. Werden evtl. wild lebende Pflanzen oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur [ ja [ nein
entnommen, sie oder ihre Standorte beschadigt oder zerstért, ohne dass deren
Okologische Funktion im raumlichen Zusammenhang erhalten bleibt?






Arbeitsschritt lll:  Beurteilung der Ausnahmevoraussetzungen
(wenn mindestens eine der unter 11.3 genannten Fragen mit ,ja“ beantwortet wurde)

1. Ist das Vorhaben aus zwingenden Griinden des Uiberwiegenden Lija [] nein
offentlichen Interesses gerechtfertigt?

2. Koénnen zumutbare Alternativen ausgeschlossen werden? Llja [ nein

3. Wird der Erhaltungszustand der Populationen sich bei européischen Vogelarten Llja [ nein

nicht verschlechtern bzw. bei FFH-Anhang IV-Arten glnstig bleiben?
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		Betroffenheiten: Durch den Neubau der K 53n wird ein Brutvorkommen des Gartenrotschwanzes bau- und anlagebedingte beansprucht. Bei Baufeldfreimachung während der Brutzeit kann in dem Nachweisbereich der Art darüber hinaus die Tötung immobiler Jungvögel oder bebrüteter Eier nicht ausgeschlossen werden.

		vermeidungsmaßnahmen: Zur Vermeidung der Tötung immobiler Jungvögel oder bebrüteter Eier ist der Beginn der Baufeldfreimachung auf den Zeitraum außerhalb der Brutzeit aller Vogelarten beschränkt (01.10.-28.02.). Zum Auffangen der auftretenden Funktionsverluste ist die Entwicklung von Ausweichhabitaten im funktionalen Zusammenhang geplant. Dies umfasst die Entwicklung einer Obstwiese (A/ECEF8; ca. 1,0 ha) sowie die Exposition von insgesamt 5 Nistkästen. Die Umsetzung der Maßnahme ist mindestens ein Jahr vor Baubeginn in dem Vorkommensbereich geplant (Bauabschnitt 3). Zur Gewährleistung der fachgerechten Umsetzung und Funktionserfüllung ist eine ökologische Baubegleitung und ein maßnahmenbezogenes Monitoring in Abstimmung mit der zuständigen Landschaftsbehörde vorgesehen.

		Auswirkungen: Durch die zeitliche Beschränkung der Baufeldfreimachung wird das Eintreten des Tötungsverbotes vermieden. Die Entwicklung eines Ausweichhabitats trägt dazu bei, dass die ökologische Funktion der Fortpflanzungs- und Ruhestätte im räumlichen Zusammenhang erhalten bleibt. Aufgrund dieser Maßnahmen kann insgesamt das Eintreten artenschutzrechtlicher Verbotstatbestände des § 44 (1) BNatSchG vermieden werden.

		gruende: 


		alternativen: 

		ehz: 






B.)

Antragsteller (Anlage , Art-fur-Art-Protokoll*)

An

gaben zur Artenschutzprifung fur einzelne Arten

(Fur alle Arten, die im Sinne einer vertiefenden Art-fur-Art-Betrachtung geprift werden, einzeln bearbeiten!)

Du

rch Plan/Vorhaben betroffene Art:

Kiebitz (Vanellus vanellus)

Schutz- und Gefahrdungsstatus der Art

] FFH-Anhang IV-Art Rote Liste-Status Messtischblatt

[=] europaische Vogelart Deutschland 2 3810. 3811
Nordrhein-Westfalen |3g !

Erhaltungszustand in Nordrhein-Westfalen Erhaltungszustand der lokalen Population

(Angabe nur erforderlich bei evtl. erheblicher Stérung (1.3 Nr.2)

E atlantische Region D kontinentale Region oder voraussichtlichem Ausnahmeverfahren(lll))

[=] griin glinstig LA gunstig / hervorragend
[ gelb ungunstig / unzureichend [1B gunstig / gut
ot ungtinstig / schlecht [lc ungiinstig / mittel-schlecht

Arbeitsschritt Il.1:  Ermittlung und Darstellung der Betroffenheit der Art

(ohne die unter 11.2 beschriebenen MafRhahmen)

Durch den Neubau der K 53n werden Brutvorkommen des Kiebitzes durch direkte bau- und
anlagenbedingte Flachenverluste sowie bau- und betriebsbedingte Randeffekte beeintrachtigt,
so dass von einem Verlust von 4 Brutpaaren auszugehen ist. Bei Baufeldfreimachung wéhrend
der Brutzeit kénnen in den Nachweisbereichen der Art dartber hinaus Tétungen immobiler
Jungvdgel oder bebriiteter Eier nicht ausgeschlossen werden.

Arbeitsschritt 11.2:  Einbeziehen von Vermeidungsmafnahmen und des Risikomanagements

Zur Vermeidung der Toétung immobiler Jungvigel oder bebruteter Eier ist der Beginn der Baufeldfreimachung auf den Zeitraum
auBerhalb der Brutzeit aller Vogelarten beschrankt (01.10.-28.02.). Zum Auffangen der auftretenden Funktionsverluste ist dartiber
hinaus die Entwicklung von Ausweichhabitaten im funktionalen Zusammenhang vorgesehen. Dies umfasst die Entwicklung von
Extensivgrinland mit Blanken (A/ECEF9, A/ECEF10, A/ECEF11,; ca. 10,2 ha). Die Umsetzung der MaRnahme ist mindestens ein Jahr
vor Baubeginn in den Vorkommensbereichen geplant (Bauabschnitte 1, 2 und 3). Zur Gewahrleistung der fachgerechten Umsetzung
und Funktionserfillung ist eine 6kologische Baubegleitung in Abstimmung mit der zustandigen Landschaftsbehdrde vorgesehen.

Arbeitsschritt 11.3:  Prognose der artenschutzrechtlichen Verbotstatbestédnde

(unter Voraussetzung der unter 11.2 beschriebenen MaBhahmen)

Durch die zeitliche Beschrankung der Baufeldfreimachung wird das Eintreten des
Totungsverbotes vermieden. Die Entwicklung von Ausweichhabitaten tragt dazu bei, dass die
Okologischen Funktionen der Fortpflanzungs- und Ruhestétten im raumlichen Zusammenhang
erhalten bleiben. Aufgrund dieser Mal3nahmen kann insgesamt das Eintreten
artenschutzrechtlicher Verbotstatbestande des § 44 (1) BNatSchG vermieden werden.

1. Werden evtl. Tiere verletzt oder getdtet? Llja  [=] nein
(auBRer bei unabwendbaren Verletzungen oder Tétungen, bei einem nicht signifikant erhdhtem
Tétungstrisiko oder infolge von Nr. 3)

2. Werden evtl. Tiere wéahrend der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Uberwin- [Llja  [=] nein
terungs- und Wanderungszeiten so gestort, dass sich der Erhaltungszustand
der lokalen Population verschlechtern kdnnte?

3. Werden evtl. Fortpflanzungs- oder Ruhestatten aus der Natur entnommen Lja [=] nein
beschadigt oder zerstért, ohne dass deren 6kologische Funktion im raumlichen
Zusammenhang erhalten bleibt?

4. Werden evtl. wild lebende Pflanzen oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur [ ja [ nein
entnommen, sie oder ihre Standorte beschadigt oder zerstért, ohne dass deren
Okologische Funktion im raumlichen Zusammenhang erhalten bleibt?






Arbeitsschritt lll:  Beurteilung der Ausnahmevoraussetzungen
(wenn mindestens eine der unter 11.3 genannten Fragen mit ,ja“ beantwortet wurde)

1. Ist das Vorhaben aus zwingenden Griinden des Uiberwiegenden Lija [] nein
offentlichen Interesses gerechtfertigt?

2. Koénnen zumutbare Alternativen ausgeschlossen werden? Llja [ nein

3. Wird der Erhaltungszustand der Populationen sich bei européischen Vogelarten Llja [ nein

nicht verschlechtern bzw. bei FFH-Anhang IV-Arten glnstig bleiben?
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		Betroffenheiten: Durch den Neubau der K 53n werden Brutvorkommen des Kiebitzes durch direkte bau- und anlagenbedingte Flächenverluste sowie bau- und betriebsbedingte Randeffekte beeinträchtigt, so dass von einem Verlust von 4 Brutpaaren auszugehen ist. Bei Baufeldfreimachung während der Brutzeit können in den Nachweisbereichen der Art darüber hinaus Tötungen immobiler Jungvögel oder bebrüteter Eier nicht ausgeschlossen werden.

		vermeidungsmaßnahmen: Zur Vermeidung der Tötung immobiler Jungvögel oder bebrüteter Eier ist der Beginn der Baufeldfreimachung auf den Zeitraum außerhalb der Brutzeit aller Vogelarten beschränkt (01.10.-28.02.). Zum Auffangen der auftretenden Funktionsverluste ist darüber hinaus die Entwicklung von Ausweichhabitaten im funktionalen Zusammenhang vorgesehen. Dies umfasst die Entwicklung von Extensivgrünland mit Blänken (A/ECEF9, A/ECEF10, A/ECEF11; ca. 10,2 ha). Die Umsetzung der Maßnahme ist mindestens ein Jahr vor Baubeginn in den Vorkommensbereichen geplant (Bauabschnitte 1, 2 und 3). Zur Gewährleistung der fachgerechten Umsetzung und Funktionserfüllung ist eine ökologische Baubegleitung in Abstimmung mit der zuständigen Landschaftsbehörde vorgesehen.

		Auswirkungen: Durch die zeitliche Beschränkung der Baufeldfreimachung wird das Eintreten des Tötungsverbotes vermieden. Die Entwicklung von Ausweichhabitaten trägt dazu bei, dass die ökologischen Funktionen der Fortpflanzungs- und Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang erhalten bleiben. Aufgrund dieser Maßnahmen kann insgesamt das Eintreten artenschutzrechtlicher Verbotstatbestände des § 44 (1) BNatSchG vermieden werden.

		gruende: 


		alternativen: 

		ehz: 






B.) Antragsteller (Anlage , Art-fur-Art-Protokoll*)

Angaben zur Artenschutzprifung fir einzelne Arten
(Fur alle Arten, die im Sinne einer vertiefenden Art-fur-Art-Betrachtung geprift werden, einzeln bearbeiten!)

Durch Plan/Vorhaben betroffene Art:
’ Kuckuck (Cuculus canorus)

Schutz- und Gefahrdungsstatus der Art

] FFH-Anhang IV-Art Rote Liste-Status Messtischblatt

[=] europaische Vogelart Deutschland v 3810. 3811
Nordrhein-Westfalen (3 !

Erhaltungszustand in Nordrhein-Westfalen Erhaltungszustand der lokalen Population

(Angabe nur erforderlich bei evtl. erheblicher Stérung (1.3 Nr.2)

E atlantische Region D kontinentale Region oder voraussichtlichem Ausnahmeverfahren(lll))

[=] griin glinstig LA gunstig / hervorragend
[ gelb ungunstig / unzureichend [1B gunstig / gut
ot ungtinstig / schlecht [lc ungiinstig / mittel-schlecht

Arbeitsschritt Il.1:  Ermittlung und Darstellung der Betroffenheit der Art
(ohne die unter 11.2 beschriebenen MafRhahmen)

Bei Baufeldfreimachung fur den Neubau der K 53 wéhrend der Brutzeit kann in den
Nachweisbereichen des Kuckucks die Totung immobiler Jungvdgel oder bebrteter
Eier nicht ausgeschlossen werden.

Arbeitsschritt 11.2:  Einbeziehen von Vermeidungsmafnahmen und des Risikomanagements

Zur Vermeidung der Tétung immobiler Jungvégel oder bebriteter Eier ist der Beginn
der Baufeldfreimachung auf den Zeitraum auf3erhalb der Brutzeit aller Vogelarten
beschrankt (01.10.-28.02.).

Arbeitsschritt 11.3:  Prognose der artenschutzrechtlichen Verbotstatbestédnde
(unter Voraussetzung der unter 11.2 beschriebenen MaBhahmen)

Durch die zeitliche Beschrankung der Baufeldfreimachung wird das Eintreten des
Totungsverbotes vermieden. Da weitergehende relevante Konflikte nicht zu erwarten
sind, kann insgesamt das Eintreten artenschutzrechtlicher Verbotstatbestéande des 8
44 (1) BNatSchG ausgeschlossen werden.

1. Werden evtl. Tiere verletzt oder getdtet? Llja  [=] nein
(auBRer bei unabwendbaren Verletzungen oder Tétungen, bei einem nicht signifikant erhdhtem
Tétungstrisiko oder infolge von Nr. 3)

2. Werden evtl. Tiere wéahrend der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Uberwin- [Llja  [=] nein
terungs- und Wanderungszeiten so gestort, dass sich der Erhaltungszustand
der lokalen Population verschlechtern kdnnte?

3. Werden evtl. Fortpflanzungs- oder Ruhestatten aus der Natur entnommen Lja [=] nein
beschadigt oder zerstért, ohne dass deren 6kologische Funktion im raumlichen
Zusammenhang erhalten bleibt?

4. Werden evtl. wild lebende Pflanzen oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur [ ja [ nein
entnommen, sie oder ihre Standorte beschadigt oder zerstért, ohne dass deren
Okologische Funktion im raumlichen Zusammenhang erhalten bleibt?






Arbeitsschritt lll:  Beurteilung der Ausnahmevoraussetzungen
(wenn mindestens eine der unter 11.3 genannten Fragen mit ,ja“ beantwortet wurde)

1. Ist das Vorhaben aus zwingenden Griinden des Uiberwiegenden Lija [] nein
offentlichen Interesses gerechtfertigt?

2. Koénnen zumutbare Alternativen ausgeschlossen werden? Llja [ nein

3. Wird der Erhaltungszustand der Populationen sich bei européischen Vogelarten Llja [ nein

nicht verschlechtern bzw. bei FFH-Anhang IV-Arten glnstig bleiben?
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		Betroffenheiten: Bei Baufeldfreimachung für den Neubau der K 53 während der Brutzeit kann in den Nachweisbereichen des Kuckucks die Tötung immobiler Jungvögel oder bebrüteter Eier nicht ausgeschlossen werden.

		vermeidungsmaßnahmen: Zur Vermeidung der Tötung immobiler Jungvögel oder bebrüteter Eier ist der Beginn der Baufeldfreimachung auf den Zeitraum außerhalb der Brutzeit aller Vogelarten beschränkt (01.10.-28.02.). 

		Auswirkungen: Durch die zeitliche Beschränkung der Baufeldfreimachung wird das Eintreten des Tötungsverbotes vermieden. Da weitergehende relevante Konflikte nicht zu erwarten sind, kann insgesamt das Eintreten artenschutzrechtlicher Verbotstatbestände des § 44 (1) BNatSchG ausgeschlossen werden.

		gruende: 


		alternativen: 

		ehz: 






B.)

Antragsteller (Anlage , Art-fur-Art-Protokoll*)

An

gaben zur Artenschutzprifung fur einzelne Arten

(Fur alle Arten, die im Sinne einer vertiefenden Art-fur-Art-Betrachtung geprift werden, einzeln bearbeiten!)

Du

rch Plan/Vorhaben betroffene Art:

Nachtigall (Luscinia megarhynchos)

Sc

hutz- und Gefahrdungsstatus der Art
] FFH-Anhang IV-Art Rote Liste-Status Messtischblatt
] sische Voaelart Deutschland *
europalscne vogelar
Nordrhein-Westfalen (3 3810, 3811

Erhaltungszustand in Nordrhein-Westfalen Erhaltungszustand der lokalen Population

- - : - (Angabe nur erforderlich bei evtl. erheblicher Stérung (1.3 Nr.2)
E atlantische Region D kontinentale Region oder voraussichtlichem Ausnahmeverfahren(lll))

[=] griin glinstig LA gunstig / hervorragend
[ gelb ungunstig / unzureichend [1B gunstig / gut
ot ungtinstig / schlecht [lc ungiinstig / mittel-schlecht

Arbeitsschritt Il.1:  Ermittlung und Darstellung der Betroffenheit der Art

(ohne die unter 11.2 beschriebenen MafRhahmen)

Durch den Neubau der K 53n werden Brutvorkommen der Nachtigall durch bau- und
betriebsbedingte Randeffekte so beeintrachtigt, dass von dem Verluste eines
Brutpaares auszugehen ist.

Arbeitsschritt 11.2:  Einbeziehen von Vermeidungsmafnahmen und des Risikomanagements

Zum Auffangen der auftretenden Funktionsverluste ist die Entwicklung von Ausweichhabitaten im funktionalen
Zusammenhang geplant. Dies umfasst die Entwicklung eines Waldrandbereiches in Kontakt zu vorhanden
Waldflachen des Waldkomplexes Brook (A/ECEF5; ca. 1,26 ha). Die Umsetzung der MaRnahme ist mindestens
drei Jahre vor Verkehrsfreigabe in dem Vorkommensbereich (Bauabschnitt 2) vorgesehen. Zur Gewahrleistung der
fachgerechten Umsetzung und Funktionserfullung ist eine 6kologische Baubegleitung in Abstimmung mit der
zustandigen Landschaftsbehdrde vorgesehen.

Arbeitsschritt 11.3:  Prognose der artenschutzrechtlichen Verbotstatbestédnde

(unter Voraussetzung der unter 11.2 beschriebenen MaBhahmen)

Die Entwicklung eines Ausweichhabitats tragt dazu bei, dass die 6kologische Funktion
der Fortpflanzungs- und Ruhestétten im raumlichen Zusammenhang erhalten bleibt.
Aufgrund dieser MalRnahmen kann insgesamt das Eintreten artenschutzrechtlicher
Verbotstatbestande des 8§ 44 (1) BNatSchG vermieden werden.

1. Werden evtl. Tiere verletzt oder getdtet? Llja  [=] nein
(auBRer bei unabwendbaren Verletzungen oder Tétungen, bei einem nicht signifikant erhdhtem
Tétungstrisiko oder infolge von Nr. 3)

2. Werden evtl. Tiere wéahrend der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Uberwin- [Llja  [=] nein
terungs- und Wanderungszeiten so gestort, dass sich der Erhaltungszustand
der lokalen Population verschlechtern kdnnte?

3. Werden evtl. Fortpflanzungs- oder Ruhestatten aus der Natur entnommen Lja [=] nein
beschadigt oder zerstért, ohne dass deren 6kologische Funktion im raumlichen
Zusammenhang erhalten bleibt?

4. Werden evtl. wild lebende Pflanzen oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur [ ja [ nein
entnommen, sie oder ihre Standorte beschadigt oder zerstért, ohne dass deren
Okologische Funktion im raumlichen Zusammenhang erhalten bleibt?






Arbeitsschritt lll:  Beurteilung der Ausnahmevoraussetzungen
(wenn mindestens eine der unter 11.3 genannten Fragen mit ,ja“ beantwortet wurde)

1. Ist das Vorhaben aus zwingenden Griinden des Uiberwiegenden Lija [] nein
offentlichen Interesses gerechtfertigt?

2. Koénnen zumutbare Alternativen ausgeschlossen werden? Llja [ nein

3. Wird der Erhaltungszustand der Populationen sich bei européischen Vogelarten Llja [ nein

nicht verschlechtern bzw. bei FFH-Anhang IV-Arten glnstig bleiben?






		FFHAnhang IVArt: Off

		europäische Vogelart: On

		atlantische Region: On

		kontinentale Region: Off

		grün: On

		gelb: Off

		rot: Off

		A: Off

		B: Off

		C: Off

		ja: Off

		ja_2: Off

		ja_3: Off

		ja_4: Off

		nein: On

		nein_2: On

		nein_3: On

		nein_4: Off

		ja_5: Off

		nein_5: Off

		ja_6: Off

		nein_6: Off

		ja_7: Off

		nein_7: Off

		Artname: Nachtigall (Luscinia megarhynchos)

		rlbrd: *

		rlnrw: 3

		mtb: 3810, 3811

		Betroffenheiten: Durch den Neubau der K 53n werden Brutvorkommen der Nachtigall durch bau- und betriebsbedingte Randeffekte so beeinträchtigt, dass von dem Verluste eines Brutpaares auszugehen ist. 

		vermeidungsmaßnahmen: Zum Auffangen der auftretenden Funktionsverluste ist die Entwicklung von Ausweichhabitaten im funktionalen Zusammenhang geplant. Dies umfasst die Entwicklung eines Waldrandbereiches in Kontakt zu vorhanden Waldflächen des Waldkomplexes Brook  (A/ECEF5; ca. 1,26 ha). Die Umsetzung der Maßnahme ist mindestens drei Jahre vor Verkehrsfreigabe in dem Vorkommensbereich (Bauabschnitt 2) vorgesehen. Zur Gewährleistung der fachgerechten Umsetzung und Funktionserfüllung ist eine ökologische Baubegleitung in Abstimmung mit der zuständigen Landschaftsbehörde vorgesehen.

		Auswirkungen: Die Entwicklung eines Ausweichhabitats trägt dazu bei, dass die ökologische Funktion der Fortpflanzungs- und Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang erhalten bleibt. Aufgrund dieser Maßnahmen kann insgesamt das Eintreten artenschutzrechtlicher Verbotstatbestände des § 44 (1) BNatSchG vermieden werden.

		gruende: 


		alternativen: 

		ehz: 






B.)

Antragsteller (Anlage , Art-fur-Art-Protokoll*)

An

gaben zur Artenschutzprifung fur einzelne Arten

(Fur alle Arten, die im Sinne einer vertiefenden Art-fur-Art-Betrachtung geprift werden, einzeln bearbeiten!)

Du

rch Plan/Vorhaben betroffene Art:

Rebhuhn (Perdix perdix)

Schutz- und Gefahrdungsstatus der Art
] FFH-Anhang IV-Art Rote Liste-Status Messtischblatt
[=] europaische Vogelart Deutschland 2 3810. 3811
Nordrhein-Westfalen |[2g !
Erhaltungszustand in Nordrhein-Westfalen Erhaltungszustand der lokalen Population

(Angabe nur erforderlich bei evtl. erheblicher Stérung (1.3 Nr.2)

E atlantische Region D kontinentale Region oder voraussichtlichem Ausnahmeverfahren(lll))

[ griin glinstig LA gunstig / hervorragend
[=] gelb ungunstig / unzureichend [1B gunstig / gut
ot ungtinstig / schlecht [lc ungiinstig / mittel-schlecht

Arbeitsschritt Il.1:  Ermittlung und Darstellung der Betroffenheit der Art

(ohne die unter 11.2 beschriebenen MafRhahmen)

Durch den Neubau der K 53n werden Brutvorkommen des Rebhuhns durch direkte bau- und
anlagenbedingte Flachenverluste sowie bau- und betriebsbedingte Randeffekte beeintrachtigt,
so dass von einem Verlust von 2 Revieren auszugehen ist. Bei Baufeldfreimachung wahrend
der Brutzeit kénnen in den Nachweisbereichen der Art dartber hinaus Tétungen immobiler
Jungvdgel oder bebriiteter Eier nicht ausgeschlossen werden.

Arbeitsschritt 11.2:  Einbeziehen von Vermeidungsmafnahmen und des Risikomanagements

Zur Vermeidung der Toétung immobiler Jungvigel oder bebruteter Eier ist der Beginn der Baufeldfreimachung auf den Zeitraum
auBerhalb der Brutzeit aller Vogelarten beschrankt (01.10.-28.02.). Zum Auffangen der auftretenden Funktionsverluste ist dartiber
hinaus die Entwicklung von Ausweichhabitaten im funktionalen Zusammenhang vorgesehen. Dies umfasst die Entwicklung von
Extensivackern und Ackerbrachen (A/ECEF1, A/ECEF4; ca. 1,9 ha). Die Umsetzung der MaRnahme ist spatestens direkt vor
Baubeginn in den Vorkommensbereichen vorgesehen (Bauabschnitte 1 und 2). Zur Gewahrleistung der fachgerechten Umsetzung und
Funktionserfillung ist eine 6kologische Baubegleitung und ein malRnahmenbezogenes Monitoring unter Einbeziehung der
bewirtschaftenden Landwirte und in Abstimmung mit der zustandigen Landschaftsbehdrde vorgesehen.

Ar

beitsschritt 11.3: Prognose der artenschutzrechtlichen Verbotstatbestande
(unter Voraussetzung der unter 11.2 beschriebenen MaBhahmen)

Durch die zeitliche Beschrankung der Baufeldfreimachung wird das Eintreten des
Totungsverbotes vermieden. Die Entwicklung von Ausweichhabitaten tragt dazu bei, dass die
Okologischen Funktionen der Fortpflanzungs- und Ruhestétten im raumlichen Zusammenhang
erhalten bleiben. Aufgrund dieser Mal3nahmen kann insgesamt das Eintreten
artenschutzrechtlicher Verbotstatbestande des § 44 (1) BNatSchG vermieden werden.

1. Werden evtl. Tiere verletzt oder getdtet? Llja  [=] nein
(auBRer bei unabwendbaren Verletzungen oder Tétungen, bei einem nicht signifikant erhdhtem
Tétungstrisiko oder infolge von Nr. 3)

2. Werden evtl. Tiere wéahrend der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Uberwin- [Llja  [=] nein
terungs- und Wanderungszeiten so gestort, dass sich der Erhaltungszustand
der lokalen Population verschlechtern kdnnte?

3. Werden evtl. Fortpflanzungs- oder Ruhestatten aus der Natur entnommen Lja [=] nein
beschadigt oder zerstért, ohne dass deren 6kologische Funktion im raumlichen
Zusammenhang erhalten bleibt?

4. Werden evtl. wild lebende Pflanzen oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur [ ja [ nein
entnommen, sie oder ihre Standorte beschadigt oder zerstért, ohne dass deren
Okologische Funktion im raumlichen Zusammenhang erhalten bleibt?






Arbeitsschritt lll:  Beurteilung der Ausnahmevoraussetzungen
(wenn mindestens eine der unter 11.3 genannten Fragen mit ,ja“ beantwortet wurde)

1. Ist das Vorhaben aus zwingenden Griinden des Uiberwiegenden Lija [] nein
offentlichen Interesses gerechtfertigt?

2. Koénnen zumutbare Alternativen ausgeschlossen werden? Llja [ nein

3. Wird der Erhaltungszustand der Populationen sich bei européischen Vogelarten Llja [ nein

nicht verschlechtern bzw. bei FFH-Anhang IV-Arten glnstig bleiben?
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		Betroffenheiten: Durch den Neubau der K 53n werden Brutvorkommen des Rebhuhns durch direkte bau- und anlagenbedingte Flächenverluste sowie bau- und betriebsbedingte Randeffekte beeinträchtigt, so dass von einem Verlust von 2 Revieren auszugehen ist. Bei Baufeldfreimachung während der Brutzeit können in den Nachweisbereichen der Art darüber hinaus Tötungen immobiler Jungvögel oder bebrüteter Eier nicht ausgeschlossen werden.

		vermeidungsmaßnahmen: Zur Vermeidung der Tötung immobiler Jungvögel oder bebrüteter Eier ist der Beginn der Baufeldfreimachung auf den Zeitraum außerhalb der Brutzeit aller Vogelarten beschränkt (01.10.-28.02.). Zum Auffangen der auftretenden Funktionsverluste ist darüber hinaus die Entwicklung von Ausweichhabitaten im funktionalen Zusammenhang vorgesehen. Dies umfasst die Entwicklung von Extensiväckern und Ackerbrachen (A/ECEF1, A/ECEF4; ca. 1,9 ha). Die Umsetzung der Maßnahme ist spätestens direkt vor Baubeginn in den Vorkommensbereichen vorgesehen (Bauabschnitte 1 und 2). Zur Gewährleistung der fachgerechten Umsetzung und Funktionserfüllung ist eine ökologische Baubegleitung und ein maßnahmenbezogenes Monitoring unter Einbeziehung der bewirtschaftenden Landwirte und in Abstimmung mit der zuständigen Landschaftsbehörde vorgesehen.

		Auswirkungen: Durch die zeitliche Beschränkung der Baufeldfreimachung wird das Eintreten des Tötungsverbotes vermieden. Die Entwicklung von Ausweichhabitaten trägt dazu bei, dass die ökologischen Funktionen der Fortpflanzungs- und Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang erhalten bleiben. Aufgrund dieser Maßnahmen kann insgesamt das Eintreten artenschutzrechtlicher Verbotstatbestände des § 44 (1) BNatSchG vermieden werden.

		gruende: 


		alternativen: 

		ehz: 






B.) Antragsteller (Anlage , Art-fur-Art-Protokoll*)

Angaben zur Artenschutzprifung fir einzelne Arten
(Fur alle Arten, die im Sinne einer vertiefenden Art-fur-Art-Betrachtung geprift werden, einzeln bearbeiten!)

Durch Plan/Vorhaben betroffene Art:

Schleiereule (Tyto alba)

Schutz- und Gefahrdungsstatus der Art

] FFH-Anhang IV-Art

[=] europaische Vogelart

Rote Liste-Status Messtischblatt

Deutschland *

3811

Nordrhein-Westfalen (g

Erhaltungszustand in Nordrhein-Westfalen
[=] atlantische Region [ ] kontinentale Region
[=] griin gunstig
] gelb ungunstig / unzureichend
- ungunstig / schlecht

Erhaltungszustand der lokalen Population
(Angabe nur erforderlich bei evtl. erheblicher Stérung (1.3 Nr.2)
oder voraussichtlichem Ausnahmeverfahren(lll))

LA glnstig / hervorragend
s guinstig / gut
Llc ungunstig / mittel-schlecht

Arbeitsschritt Il.1:  Ermittlung und Darstellung der Betroffenheit der Art
(ohne die unter 11.2 beschriebenen MafRhahmen)

beansprucht und zerschnitten.

Durch den Bau der K 53n wird fir zwei Brutvorkommen der Schleiereule das
betriebsbedingte Kollisionsrisiko erhoht. Bei einem der Vorkommen (am Muhlenbach)
werden dartber hinaus brutplatznahe Jagdhabitate bau- und anlagenbedingt

Arbeitsschritt 11.2:  Einbeziehen von Vermeidungsmafnahmen und des Risikomanagements

Zur Vermeidung von Kollisionsrisiken sind bereits im Bauentwurf spezifische MalRnahmen vorgesehen. Die in diesem Zusammenhang geplanten
KollisionsschutzmafRinahmen (Schutzzéune und Gabionen) im Umfeld des Brutvorkommens tragen bereits zu einer Minimierung des
Kollisionsrisikos in diesem Bereich bei. Darliber hinaus sind abseits der Trasse Entwicklungen von giinstigen Nahrungshabitaten vorgesehen
(A/ECEFS, ca. 1,0 ha; G/ACEF2.6, ca. 0,1 ha) . Diese tragen dazu bei, dass haufige Trassenquerungen aufgrund der auftretenden
Zerschneidungseffekte und Verluste brutplatznaher Nahrungshabitate vermieden werden. Die Umsetzung der Mal3nahmen erfolgt mindestens
ein Jahr vor Baubeginn in den entsprechenden Bauabschnitten 2 und 3. Zur Gewahrleistung der fachgerechten Umsetzung und
Funktionserfiillung ist eine 6kologische Baubegleitung in Abstimmung mit der zustéandigen Landschaftsbehdrde vorgesehen.

Arbeitsschritt 11.3:  Prognose der artenschutzrechtlichen Verbotstatbestédnde
(unter Voraussetzung der unter 11.2 beschriebenen MaBhahmen)

ausgeschlossen werden.

Durch die Umsetzung der MalRnahmen werden mégliche signifikante Erh6hungen
betriebsbedingter Kollisionsrisiken und Tétungen vermieden. Entsprechend kann das
Eintreten artenschutzrechtlicher Verbotstatbestdnde des § 44 (1) BNatSchG

1. Werden evtl. Tiere verletzt oder getdtet? Llja  [=] nein
(auBRer bei unabwendbaren Verletzungen oder Tétungen, bei einem nicht signifikant erhdhtem
Tétungstrisiko oder infolge von Nr. 3)

2. Werden evtl. Tiere wéahrend der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Uberwin- [Llja  [=] nein
terungs- und Wanderungszeiten so gestort, dass sich der Erhaltungszustand
der lokalen Population verschlechtern kdnnte?

3. Werden evtl. Fortpflanzungs- oder Ruhestatten aus der Natur entnommen Lja [=] nein

beschadigt oder zerstért, ohne dass deren 6kologische Funktion im raumlichen

Zusammenhang erhalten bleibt?

4. Werden evtl. wild lebende Pflanzen oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur [ ja [ nein
entnommen, sie oder ihre Standorte beschadigt oder zerstért, ohne dass deren
Okologische Funktion im raumlichen Zusammenhang erhalten bleibt?






Arbeitsschritt lll:  Beurteilung der Ausnahmevoraussetzungen
(wenn mindestens eine der unter 11.3 genannten Fragen mit ,ja“ beantwortet wurde)

1. Ist das Vorhaben aus zwingenden Griinden des Uiberwiegenden Lija [] nein
offentlichen Interesses gerechtfertigt?

2. Koénnen zumutbare Alternativen ausgeschlossen werden? Llja [ nein

3. Wird der Erhaltungszustand der Populationen sich bei européischen Vogelarten Llja [ nein

nicht verschlechtern bzw. bei FFH-Anhang IV-Arten glnstig bleiben?






		FFHAnhang IVArt: Off

		europäische Vogelart: On

		atlantische Region: On

		kontinentale Region: Off

		grün: On

		gelb: Off

		rot: Off

		A: Off

		B: Off

		C: Off

		ja: Off

		ja_2: Off

		ja_3: Off

		ja_4: Off

		nein: On

		nein_2: On

		nein_3: On

		nein_4: Off

		ja_5: Off

		nein_5: Off

		ja_6: Off

		nein_6: Off

		ja_7: Off

		nein_7: Off
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		Betroffenheiten: Durch den Bau der K 53n wird für zwei Brutvorkommen der Schleiereule das betriebsbedingte Kollisionsrisiko erhöht. Bei einem der Vorkommen (am Mühlenbach) werden darüber hinaus brutplatznahe Jagdhabitate bau- und anlagenbedingt beansprucht und zerschnitten.

		vermeidungsmaßnahmen: Zur Vermeidung von Kollisionsrisiken sind bereits im Bauentwurf spezifische Maßnahmen vorgesehen. Die in diesem Zusammenhang geplanten Kollisionsschutzmaßnahmen (Schutzzäune und Gabionen) im Umfeld des Brutvorkommens tragen bereits zu einer Minimierung des Kollisionsrisikos in diesem Bereich bei. Darüber hinaus sind abseits der Trasse Entwicklungen von günstigen Nahrungshabitaten vorgesehen (A/ECEF8, ca. 1,0 ha; G/ACEF2.6, ca. 0,1 ha) . Diese tragen dazu bei, dass häufige Trassenquerungen aufgrund der auftretenden Zerschneidungseffekte und Verluste brutplatznaher Nahrungshabitate vermieden werden. Die Umsetzung der Maßnahmen erfolgt mindestens ein Jahr vor Baubeginn in den entsprechenden Bauabschnitten 2 und 3. Zur Gewährleistung der fachgerechten Umsetzung und Funktionserfüllung ist eine ökologische Baubegleitung in Abstimmung mit der zuständigen Landschaftsbehörde vorgesehen.

		Auswirkungen: Durch die Umsetzung der Maßnahmen werden mögliche signifikante Erhöhungen betriebsbedingter Kollisionsrisiken und Tötungen vermieden. Entsprechend kann das Eintreten artenschutzrechtlicher Verbotstatbestände des § 44 (1) BNatSchG ausgeschlossen werden.

		gruende: 


		alternativen: 
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B.) Antragsteller (Anlage , Art-fur-Art-Protokoll*)

Angaben zur Artenschutzprifung fir einzelne Arten
(Fur alle Arten, die im Sinne einer vertiefenden Art-fur-Art-Betrachtung geprift werden, einzeln bearbeiten!)

Durch Plan/Vorhaben betroffene Art: .
’ Steinkauz (Athene noctua)

Schutz- und Gefahrdungsstatus der Art

] FFH-Anhang IV-Art Rote Liste-Status Messtischblatt

[=] europaische Vogelart Deutschland 2 3810. 3811
Nordrhein-Westfalen |3g !

Erhaltungszustand in Nordrhein-Westfalen Erhaltungszustand der lokalen Population

(Angabe nur erforderlich bei evtl. erheblicher Stérung (1.3 Nr.2)

E atlantische Region D kontinentale Region oder voraussichtlichem Ausnahmeverfahren(lll))

[=] griin glinstig LA gunstig / hervorragend
[ gelb ungunstig / unzureichend [1B gunstig / gut
ot ungtinstig / schlecht [lc ungiinstig / mittel-schlecht

Arbeitsschritt Il.1:  Ermittlung und Darstellung der Betroffenheit der Art
(ohne die unter 11.2 beschriebenen MafRhahmen)

Durch den Neubau der K 53n wird ein Brutvorkommen des Steinkauz durch bau-,
anlage- und betriebsbedingte Flachenverluste und Zerschneidungen so beeintrachtigt,
dass von dem Verlust des Vorkommens auszugehen ist.

Arbeitsschritt 11.2:  Einbeziehen von Vermeidungsmafnahmen und des Risikomanagements

Zum Auffangen der auftretenden Funktionsverluste ist die Entwicklung von Ausweichhabitaten im funktionalen
Zusammenhang geplant. Dies umfasst die Entwicklung von Obstwiesen und —weiden (A/ECEF2, A/ECEF3; ca. 3,4
ha) sowie die Exposition von mindestens 3 Nistkasten. Die Umsetzung der Mal3hahme ist mindestens zwei Jahre
vor Baubeginn in dem Vorkommensbereich geplant (Bauabschnitte 2). Zur Gewahrleistung der fachgerechten
Umsetzung und Funktionserfullung ist eine tkologische Baubegleitung und ein maf3nhahmenbezogenes Monitoring
in Abstimmung mit der zustéandigen Landschaftsbehérde vorgesehen.

Arbeitsschritt 11.3:  Prognose der artenschutzrechtlichen Verbotstatbestédnde
(unter Voraussetzung der unter 11.2 beschriebenen MaBhahmen)

Durch die Entwicklung von Ausweichhabitaten bleibt die 6kologischen Funktionen der
Fortpflanzungs- und Ruhestétten im raumlichen Zusammenhang erhalten. Das
Eintreten artenschutzrechtlicher Verbotstatbestéande des § 44 (1) BNatSchG wird
dadurch vermieden.

1. Werden evtl. Tiere verletzt oder getdtet? Llja  [=] nein
(auBRer bei unabwendbaren Verletzungen oder Tétungen, bei einem nicht signifikant erhdhtem
Tétungstrisiko oder infolge von Nr. 3)

2. Werden evtl. Tiere wéahrend der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Uberwin- [Llja  [=] nein
terungs- und Wanderungszeiten so gestort, dass sich der Erhaltungszustand
der lokalen Population verschlechtern kdnnte?

3. Werden evtl. Fortpflanzungs- oder Ruhestatten aus der Natur entnommen Lja [=] nein
beschadigt oder zerstért, ohne dass deren 6kologische Funktion im raumlichen
Zusammenhang erhalten bleibt?

4. Werden evtl. wild lebende Pflanzen oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur [ ja [ nein
entnommen, sie oder ihre Standorte beschadigt oder zerstért, ohne dass deren
Okologische Funktion im raumlichen Zusammenhang erhalten bleibt?






Arbeitsschritt lll:  Beurteilung der Ausnahmevoraussetzungen
(wenn mindestens eine der unter 11.3 genannten Fragen mit ,ja“ beantwortet wurde)

1. Ist das Vorhaben aus zwingenden Griinden des Uiberwiegenden Lija [] nein
offentlichen Interesses gerechtfertigt?

2. Koénnen zumutbare Alternativen ausgeschlossen werden? Llja [ nein

3. Wird der Erhaltungszustand der Populationen sich bei européischen Vogelarten Llja [ nein

nicht verschlechtern bzw. bei FFH-Anhang IV-Arten glnstig bleiben?
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		Artname: Steinkauz (Athene noctua)
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		Betroffenheiten: Durch den Neubau der K 53n wird ein Brutvorkommen des Steinkauz durch bau-, anlage- und betriebsbedingte Flächenverluste und Zerschneidungen so beeinträchtigt, dass von dem Verlust des Vorkommens auszugehen ist. 

		vermeidungsmaßnahmen: Zum Auffangen der auftretenden Funktionsverluste ist die Entwicklung von Ausweichhabitaten im funktionalen Zusammenhang geplant. Dies umfasst die Entwicklung von Obstwiesen und –weiden (A/ECEF2, A/ECEF3; ca. 3,4 ha) sowie die Exposition von mindestens 3 Nistkästen. Die Umsetzung der Maßnahme ist mindestens zwei Jahre vor Baubeginn in dem Vorkommensbereich geplant (Bauabschnitte 2). Zur Gewährleistung der fachgerechten Umsetzung und Funktionserfüllung ist eine ökologische Baubegleitung und ein maßnahmenbezogenes Monitoring in Abstimmung mit der zuständigen Landschaftsbehörde vorgesehen.

		Auswirkungen: Durch die Entwicklung von Ausweichhabitaten bleibt die ökologischen Funktionen der Fortpflanzungs- und Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang erhalten. Das Eintreten artenschutzrechtlicher Verbotstatbestände des § 44 (1) BNatSchG wird dadurch vermieden.

		gruende: 


		alternativen: 

		ehz: 






B.)

Antragsteller (Anlage , Art-fur-Art-Protokoll*)

Angaben zur Artenschutzprifung fir einzelne Arten

(Fu

r alle Arten, die im Sinne einer vertiefenden Art-fur-Art-Betrachtung geprift werden, einzeln bearbeiten!)

Durch Plan/Vorhaben betroffene Art:

Fransenfledermaus (Myotis nattereri)

Schutz- und Gefahrdungsstatus der Art
[=] FFH-Anhang IV-Art Rote Liste-Status Messtischblatt
[l europaische Vogelart Deutschland - 3810. 3811
Nordrhein-Westfalen | !
Erhaltungszustand in Nordrhein-Westfalen Erhaltungszustand der lokalen Population

(Angabe nur erforderlich bei evtl. erheblicher Stérung (1.3 Nr.2)

E atlantische Region D kontinentale Region oder voraussichtlichem Ausnahmeverfahren(lll))

[=] griin glinstig LA gunstig / hervorragend
[ gelb ungunstig / unzureichend [1B gunstig / gut
ot ungtinstig / schlecht [lc ungiinstig / mittel-schlecht

Ar

beitsschritt [l.1: Ermittlung und Darstellung der Betroffenheit der Art
(ohne die unter 11.2 beschriebenen MafRhahmen)

Durch den Neubau der K 53 werden Lebensraume der Fransenfledermaus im Bereich des Waldkomplexes Brook und am
Muhlenbach bau- und anlagenbedingt beansprucht und zerschnitten. Darliber hinaus bestehen in diesen Bereichen
erhdhte betriebsbedingte Kollisionsrisiken. Bei Fallungen genutzter Héhlenbaume wahrend der Aktivitatszeit der Art
zwischen Frihjahr und Herbst kdnnen dartiber hinaus Tétungen von Individuen nicht vollstandig ausgeschlossen werden.
Die potenziellen Verluste von Quartieren sind, sofern tiberhaupt denkbar, absehbar gering, so dass, unter
Berlcksichtigung des Quartierpotenzials im Umfeld, keine diesbeziiglichen Funktionseinschrénkungen zu erwarten sind.

Ar

beitsschritt 11.2:  Einbeziehen von Vermeidungsmafnahmen und des Risikomanagements

Zur Vermeidung von Kollisionsrisiken und betriebsbedingten Randeffekten sind bereits im Bauentwurf spezifische Mal3nahmen vorgesehen. Diese umfassen die Anlage
ausreichend gro dimensionierter Querungshilfen in Verbindung mit Irritations-/Kollisionsschutzeinrichtungen (MaRn. Nr. V 2.2, V 3.2) sowie im LBP spezifische Bepflanzungen
(MaBn. Nr.V 2.5, G 2.2, G 2.3, G 3.2, AECEF2.3). Funktionen als Querungshilfen tibernehmen die Briicke tiber den Miihlenbach (BW Nr. 6), die Unterfiihrung des Brookweges
(BW Nr. 2) und die Unterfiihrung eines Wilddurchlasses (BW Nr. 9). Dartiber hinaus ist erganzend an der Westseite der Trasse in Kontakt zum Waldkomplex Brook die
Entwicklung eines Gewasser-Wald-Komplexes als Jagdhabitat vorgesehen (Maf3n. Nr. A/ECEF2.3), wodurch die Querungsnotwendigkeit der Trasse generell reduziert wird
(Anlage mindestens 1 Jahr vor Baubeginn im Bauabschnitt 2). Die Wirksamkeit der KollisionsschutzmaRnahmen insgesamt ist mit Verkehrsfreigabe in den jeweiligen
Bauabschnitten zu gewéhrleisten. Zur Vermeidung der Tétung wird die Baumfallung in den Vorkommensbereichen des Waldkomplexes Brook und am Muhlenbach auf den
Zeitraum beschréankt, in dem die Art entweder nicht zu erwarten ist oder wo nur mobile (Einzel)Tiere in Baumhohlen vorkommen kénnen (01.10.-28.02.). Zur Gewéhrleistung der
fachgerechten Umsetzung aller MaRnahmen ist eine 6kologische Baubegleitung in Abstimmung mit der zustandigen Landschaftsbehtrde vorgesehen.

Ar

beitsschritt 11.3: Prognose der artenschutzrechtlichen Verbotstatbestande
(unter Voraussetzung der unter 11.2 beschriebenen MaBhahmen)

Durch die Umsetzung der MalRnahmen werden mégliche signifikante Erhéhungen betriebsbedingter
Kollisionsrisiken und Tétungen ebenso vermieden wie die Tétung immobiler Tiere im Rahmen der
Baufeldfreimachung durch Baumfallungen. Da die 6kologische Funktion der Fortpflanzungs- und
Ruhestatten im raumlichen Zusammenhang erhalten bleibt, kann insgesamt das Eintreten
artenschutzrechtlicher Verbotstatbestande des § 44 (1) BNatSchG ausgeschlossen werden.

1. Werden evtl. Tiere verletzt oder getdtet? Llja  [=] nein
(auBRer bei unabwendbaren Verletzungen oder Tétungen, bei einem nicht signifikant erhdhtem
Tétungstrisiko oder infolge von Nr. 3)

2. Werden evtl. Tiere wéahrend der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Uberwin- [Llja  [=] nein
terungs- und Wanderungszeiten so gestort, dass sich der Erhaltungszustand
der lokalen Population verschlechtern kdnnte?

3. Werden evtl. Fortpflanzungs- oder Ruhestatten aus der Natur entnommen Lja [=] nein
beschadigt oder zerstért, ohne dass deren 6kologische Funktion im raumlichen
Zusammenhang erhalten bleibt?

4. Werden evtl. wild lebende Pflanzen oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur [ ja [ nein
entnommen, sie oder ihre Standorte beschadigt oder zerstért, ohne dass deren
Okologische Funktion im raumlichen Zusammenhang erhalten bleibt?






Arbeitsschritt lll:  Beurteilung der Ausnahmevoraussetzungen
(wenn mindestens eine der unter 11.3 genannten Fragen mit ,ja“ beantwortet wurde)

1. Ist das Vorhaben aus zwingenden Griinden des Uiberwiegenden Lija [] nein
offentlichen Interesses gerechtfertigt?

2. Koénnen zumutbare Alternativen ausgeschlossen werden? Llja [ nein

3. Wird der Erhaltungszustand der Populationen sich bei européischen Vogelarten Llja [ nein

nicht verschlechtern bzw. bei FFH-Anhang IV-Arten glnstig bleiben?






		FFHAnhang IVArt: On

		europäische Vogelart: Off

		atlantische Region: On

		kontinentale Region: Off

		grün: On

		gelb: Off

		rot: Off

		A: Off

		B: Off

		C: Off

		ja: Off

		ja_2: Off

		ja_3: Off

		ja_4: Off

		nein: On

		nein_2: On

		nein_3: On

		nein_4: Off

		ja_5: Off

		nein_5: Off

		ja_6: Off

		nein_6: Off

		ja_7: Off

		nein_7: Off

		Artname: Fransenfledermaus (Myotis nattereri)

		rlbrd: *

		rlnrw: *

		mtb: 3810, 3811

		Betroffenheiten: Durch den Neubau der K 53 werden Lebensräume der Fransenfledermaus im Bereich des Waldkomplexes Brook und am Mühlenbach bau- und anlagenbedingt beansprucht und zerschnitten. Darüber hinaus bestehen in diesen Bereichen erhöhte betriebsbedingte Kollisionsrisiken. Bei Fällungen genutzter Höhlenbäume während der Aktivitätszeit der Art zwischen Frühjahr und Herbst können darüber hinaus Tötungen von Individuen nicht vollständig ausgeschlossen werden. Die potenziellen Verluste von Quartieren sind, sofern überhaupt denkbar, absehbar gering, so dass, unter Berücksichtigung des Quartierpotenzials im Umfeld, keine diesbezüglichen Funktionseinschränkungen zu erwarten sind. 

		vermeidungsmaßnahmen: Zur Vermeidung von Kollisionsrisiken und betriebsbedingten Randeffekten sind bereits im Bauentwurf spezifische Maßnahmen vorgesehen. Diese umfassen die Anlage ausreichend groß dimensionierter Querungshilfen in Verbindung mit Irritations-/Kollisionsschutzeinrichtungen (Maßn. Nr. V 2.2, V 3.2) sowie im LBP spezifische Bepflanzungen (Maßn. Nr. V 2.5, G 2.2, G 2.3, G 3.2, A/ECEF2.3). Funktionen als Querungshilfen  übernehmen die Brücke über den Mühlenbach (BW Nr. 6), die Unterführung des Brookweges (BW Nr. 2) und die Unterführung eines Wilddurchlasses (BW Nr. 9). Darüber hinaus ist ergänzend an der Westseite der Trasse in Kontakt zum Waldkomplex Brook die Entwicklung eines Gewässer-Wald-Komplexes als Jagdhabitat vorgesehen (Maßn. Nr.  A/ECEF2.3), wodurch die Querungsnotwendigkeit der Trasse generell reduziert wird (Anlage mindestens 1 Jahr vor Baubeginn im Bauabschnitt 2). Die Wirksamkeit der Kollisionsschutzmaßnahmen insgesamt ist mit Verkehrsfreigabe in den jeweiligen Bauabschnitten zu gewährleisten. Zur Vermeidung der Tötung wird die Baumfällung in den Vorkommensbereichen des Waldkomplexes Brook und am Mühlenbach auf den Zeitraum beschränkt, in dem die Art entweder nicht zu erwarten ist oder wo nur mobile (Einzel)Tiere in Baumhöhlen vorkommen können (01.10.-28.02.). Zur Gewährleistung der fachgerechten Umsetzung aller Maßnahmen ist eine ökologische Baubegleitung in Abstimmung mit der zuständigen Landschaftsbehörde vorgesehen.

		Auswirkungen: Durch die Umsetzung der Maßnahmen werden mögliche signifikante Erhöhungen betriebsbedingter Kollisionsrisiken und Tötungen ebenso vermieden wie die Tötung immobiler Tiere im Rahmen der Baufeldfreimachung durch Baumfällungen. Da die ökologische Funktion der Fortpflanzungs- und Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang erhalten bleibt, kann insgesamt das Eintreten artenschutzrechtlicher Verbotstatbestände des § 44 (1) BNatSchG ausgeschlossen werden.
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1 Anlass und Aufgabenstellung

Der Kreis Steinfurt, vertreten durch das Strallenbauamt, plant den Neubau der K 53n als
Westumgehung Emsdetten. Der Trassenverlauf stellt eine Verbindung zwischen der Recken-
felder Strale (K 53) im Suden und der Neuenkirchener Stra’e (L 583) im Norden dar, mit
Anbindungen an die Nordwalder Strale (L 592) und Borghorster Stralle (L 590).

Zur Berucksichtigung der artenschutzrechtlichen Bestimmungen wurde das Planungsbiro
Landschaft + Siedlung GbR, Recklinghausen, mit der Erarbeitung eines Artenschutzbeitra-
ges beauftragt. Im Laufe des Planungsprozesses erfolgte bereits die Einarbeitung von aus
Artenschutzsicht erforderlichen VermeidungsmalRnahmen in den Bauentwurf. Erforderliche
Artenschutzmalinahmen wurden dartber hinaus in den Landschaftspflegerischen Begleit-
plan (LBP) Gbernommen.

Im Rahmen des Planfeststellungsverfahrens (Ausgangsverfahren 02/2009) wurden ver-
schiedene Hinweise und Anregungen Dritter eingebracht, die zur Erarbeitung des Deckblatt
A fuhrten. So erfolgten unter anderem in den Jahren 2011 und 2012 erganzende Fauna-
Kartierungen, aus denen wiederum Modifizierungen des urspringlichen MalRhahmenkonzep-
tes Artenschutz und LBP sowie des Bauentwurfs resultieren. Die Kartierungen umfassten
systematische Erfassungen von Fledermausen und Végeln sowie Amphibien (Laichgewas-
ser- und Fangzaununtersuchung). Da alle Fledermaus- und Vogelarten artenschutzrechtlich
zu bewerten sind, sind die Ergebnisse dieser Untersuchungen vollstandig im Artenschutzbei-
trag wiedergegeben. Hinsichtlich der Amphibienarten sind nur die relevanten Arten des An-
hangs IV der FFH-Richtlinie im Artenschutzbeitrag zu beriicksichtigen, so dass nur die dies-
bezuglichen Ergebnisse aus den Untersuchungen (BUGS 2011 und 2012) wiedergegeben
werden. Die Bericksichtigung der sonstigen Amphibienarten erfolgt im Landschaftspflegeri-
schen Begleitplan.

Darlber hinaus bestehen seit dem Abschluss der Bearbeitung des Artenschutzbeitrages
(November 2008) Neuerungen im Hinblick auf die gesetzliche Grundlagen und deren Umset-
zung (Neuregelung des BNatSchG, seit 1. Marz 2010 in Kraft; VV-Artenschutz NRW 2010,
Planungsleitfaden Artenschutz von StraRenNRW, 3. Fassung 2011) sowie erweiterte Er-
kenntnisse und Bewertungsgrundlagen im Hinblick auf die fachlichen Grundlagen (z.B. Ar-
beitshilfe Végel und Stralienverkehr (GARNIEL & MIERWALD 2010), Arbeitshilfe Fledermause
und StralRenverkehr (BMVBS 2011), neue Rote Liste Brutvégel NRW, erschienen im Marz
2009, Gesamte Rote Liste NRW aus 2011 (LANUV 2011)).

Diese Anderungen und neuen Erkenntnisse machten eine vollstandige Uberarbeitung des
Artenschutzrechtlichen Fachbeitrages erforderlich.

Im Hinblick auf die Mopsfledermaus erfolgt eine gesonderte Artenschutzprifung, so dass die
Art im vorliegenden Fachbeitrag nicht nochmals behandelt wird. Die Ergebnisse dieser ge-
sonderten Untersuchung und Priifung (BURO FUR ANGEWANDTE OKOLOGIE UND LAND-
SCHAFTSPLANUNG 2013, Anlage 12.4.3) werden nachrichtlich wiedergegeben und sind hin-
sichtlich der Mallhahmenkonzeption abgestimmt und im Landschaftspflegerischen Begleit-
plan (LBP) berticksichtigt.
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2 Methodik
2.1 BerlUcksichtigte Arten und Aufbau des Artenschutzrechtli-

chen Fachbeitrages

Die Bearbeitung des Artenschutzrechtlichen Fachbeitrages erfolgt entsprechend der fachli-

chen und rechtlichen Vorgaben der VV-Artenschutz NRW'. Entsprechend werden folgende

Arten berlcksichtigt:

e die Arten des Anhangs IV FFH-Richtlinie (FFH-RL)

e die europaischen Vogelarten entsprechend der Definition der Vogelschutzrichtlinie (VS-
RL).

Die nur national besonders geschiitzten Arten sind nach MalRgabe des § 44 Abs. 5 Satz 5
BNatSchG von den artenschutzrechtlichen Verboten freigestellt. Diese Arten werden im
Rahmen der Eingriffsregelung im Landschaftspflegerischen Begleitplan bertcksichtigt.

Der Aufbau des Artenschutzrechtlichen Fachbeitrages umfasst folgende Arbeitsschritte
(Bewertungsmalstabe und rechtliche Grundlagen s. Kap. 2.2):

(1) Vorprufung (Stufe | gemaR VV-Artenschutz)

e Ermittlung der im Untersuchungsraum vorkommenden und zu berlcksichtigenden Arten
durch Auswertung vorhandener Untersuchungen und Unterlagen, Angaben Dritter und
sonstiger Quellen. Der Untersuchungsraum umfasst den Vorhabensbereich unter Be-
ricksichtigung potenzieller Wirkreichweiten sowie relevanter Funktionsbeziehungen zum
Umfeld.

o Auflistung der nachgewiesenen Artenvorkommen. Die Bewertung des potenziellen Vor-
kommens weiterer Arten erfolgte auf Basis der Angaben des LANUV NRW zum Vor-
kommen planungsrelevanter Arten in NRW (http://www.naturschutz-
fachinformationssysteme-nrw.de) sowie sonstiger vorliegender Verbreitungskarten fir
Nordrhein-Westfalen. Die Auswahl der Arten wird dann durch die lokale oder regionale
Verbreitung sowie die Lebensraumanspruche der einzelnen Arten unter Berlcksichtigung
der im Vorhabensbereich und Umfeld vorkommenden Biotoptypen und Standortverhalt-
nisse weiter differenziert.

e Bewertung der Datenlage im Hinblick auf die Mdglichkeit einer fachgerechten Abarbei-
tung der Artenschutzaspekte.

e Auswahl detailliert zu prifender Arten.

¢ Prufung, welche vorhabensbezogenen Wirkfaktoren relevant sein kénnen.

(2) Vertiefende Prifung der Verbotstatbesténde (Stufe Il gemanR VV-Artenschutz)

o Artspezifische Bewertung der Vorkommen und Konfliktanalyse.

e Bewertung bereits vorgesehener und ggf. Konzeption weiterer Vermeidungsmaflnahmen.

o Artspezifische Prifung der Verbotstatbestande unter Bericksichtigung vorgesehener
Maflnahmen.

(3) Fachliche Prufung der Ausnahmevoraussetzungen (Stufe Il gemaR VV-Artenschutz)
Sofern die Prifung ergibt, dass artenschutzrechtliche Verbotstatbestande (§ 44 Abs. 1
BNatSchG) erflllt werden, ist als dritter Schritt das Ausnahmeverfahren (§ 45 Abs. 7
BNatSchG) zu durchlaufen. Fir diese Prifung, ob die Voraussetzungen fiir die Erteilung
einer Ausnahme von den artenschutzrechtlichen Verboten erflllt sind, sind folgende Bearbei-
tungsschritte durchzufihren:

! Verwaltungsvorschrift zur Anwendung der nationalen Vorschriften zur Umsetzung der Richtlinien
92/43/EWG (FFH-RL) und 2009/147/EG (V-RL) zum Artenschutz bei Planungs- und Zulassungsver-
fahren (VV-Artenschutz). Rd.Erl. d. MUNLYV v. 13.04.2010 in der Fassung der 1. Anderung vom
15.09.2010
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e Darlegung der zwingenden Grinde des Uberwiegend o6ffentlichen Interesses, einschliel3-
lich solcher sozialer und wirtschaftlicher Art.

¢ Priufung, ob anderweitige zumutbare Lésungen, unter Berlcksichtigung des Verhaltnis-
maligkeitsgrundsatzes, existieren.

e Prufung, ob sich der Erhaltungszustand der Population der betroffenen Art, trotz der Be-
eintrachtigungen durch das Vorhaben, ggf. unter Berlicksichtigung kompensatorischer
Malnahmen, (nicht) verschlechtert.

Im Rahmen der vorliegenden Bearbeitung ist ein Ausnahmeverfahren nicht erforderlich und
entsprechend nicht Gegenstand des Artenschutzrechtlichen Fachbeitrages.

2.2 Bewertungsmaldstabe und rechtliche Grundlagen

Hinsichtlich der Bewertungsmalistabe erfolgt die Prifung der artenschutzrechtlichen Ver-
botstatbestande nach den Vorgaben des § 44 BNatSchG in Form einer einzelartbezogenen
Prifung. Die Beeintrachtigungsanalyse erfolgt dabei im Hinblick auf die in § 44 formulierten
Verbote (Zugriffstatbestéande, Stérungen, Zerstérungen und Beschadigungen, die hinsichtlich
der zu betrachtenden Art und ihrer Lebensrdume zu erwarten sind) und den in § 44
BNatSchG normierten individuenbezogenen (§ 44 Abs. 1 Nr. 1), funktionsbezogenen (§ 44
Abs. 1 Nr. 3) oder auf die lokale Population (§ 44 Abs. 1 Nr. 2) abzielenden Malstdben. Fol-
gende Fragen sind zu klaren:

e Ist mit Tétungen oder Verletzungen von Tieren oder ihren Entwicklungsformen zu rech-
nen (§ 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG)? Diese Beeintrachtigung stellt keinen Verbotstatbes-
tand dar, falls diese Beeintrachtigung (nach dem Malstab des allgemeinen Lebensrisi-
kos/signifikanter Gefahrerhhung) unvermeidbar ist.

e Ist mit der Entnahme, Beschadigung oder Zerstérung von Fortpflanzungs- oder Ruhestat-
ten zu rechnen (§ 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG)? Falls ja: Bleibt die dkologische Funktion
der Fortpflanzungs- und Ruhestatte im raumlichen Zusammenhang trotz Eingriff - ggf.
unter Ruckgriff auf MalRnahmen - unbeeintrachtigt (§ 44 Abs. 5 BNatSchG)?

e Werden wild lebende Tiere der streng geschutzten Arten und der europaischen Vogelar-
ten wahrend der Fortpflanzungs-, Aufzucht- Mauser-, Uberwinterungs- und Wanderungs-
zeiten erheblich gestort (§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG)? Eine erhebliche Stérung liegt vor,
wenn sich durch die Stérung der Erhaltungszustand der lokalen Population einer Art ver-
schlechtert.

e Ist mit der Entnahme von Pflanzen oder Beschadigung oder Zerstérung von Pflanzen-
standorten zu rechnen (§ 44 Abs. 1 Nr. 4 BNatSchG)? Falls ja: Bleibt die 6kologische
Funktion der betroffenen Standorte im raumlichen Zusammenhang weiter erfullt?

Die zu erwartende Schwere der Beeintrachtigung hangt dabei au3er von Art und Intensitat
des Eingriffs auch von den spezifischen Empfindlichkeiten der einzelnen Arten ab. Beide
Aspekte werden im vorliegenden Beitrag im Rahmen der Prifung der Verbotstatbestande
einzelartbezogen raumlich-funktional analysiert.

Bei der Bewertung werden auch MalRnahmen, die den Charakter von Vermeidungsmafnah-
men haben, bertcksichtigt. Zu den Vermeidungsmaflnahmen zahlen z.B. Vorgaben zum
Bauablauf sowie Mallnahmen zum Auffangen potenzieller Funktionsverluste (sog. vorgezo-
gene AusgleichsmalRnahmen oder CEF-measures = "continuous ecological functionality-
measures" [EU-Kommission 2007]).
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3 Beschreibung des Untersuchungsgebietes

Die heutigen Vegetationsverhaltnisse des Untersuchungsgebietes unterscheiden sich in gro-
Ren Bereichen von denen der potentiellen natlrlichen Vegetation, die verschiedene Waldge-
sellschaften umfasst. Naturnahe Walder finden sich meist nur noch kleinflachig, schwer-
punktmaRig im Bereich des Herz- und Mihlenbaches; grofere Bestanden kommen im Wald-
komplex Sternbusch vor. Viele Walder sind durch das Anpflanzen standortfremder Baumar-
ten, wie Fichte, Kiefer und Hybridpappel, in ihrer natirlichen Artenzusammensetzung stark
verandert.

Der grofite Teil des Betrachtungsraumes ist durch die intensive landwirtschaftliche Nutzung
gepragt, wobei insgesamt die Acker- gegentber den Grinlandflachen dominieren. Im Grin-
land herrschen Fettwiesen und —weiden vor, wahrend Feucht- und Magergriinland nur selten
zu finden ist.

Trotz des allgemeinen Griinlandriickgangs zugunsten der Intensivacker ist in vielen Teilen
des Betrachtungsraumes noch ein kleinrdumiges Mosaik aus Acker- und Grinlandflachen
anzutreffen. Dabei ist das Plangebiet in vielen Bereichen durch ein relativ dichtes Hecken-
netz gegliedert. Innerhalb dieses Heckensystems kommt auch noch eine grolte Anzahl alter
Wall- und Baumhecken vor, neben denen alte Baumbestande, vor allem in Hofnahe, beson-
ders erwahnenswert sind.

Neben den beiden pragenden Flielgewassern Mihlenbach und Herzbach ist eine Vielzahl
von kleineren Gewasser (Graben, Teiche, Tumpel, Altwasser) vorhanden.

Der Siedlungsschwerpunkt von Emsdetten grenzt nordéstlich an das Untersuchungsgebiet
(Wohn-/ Misch-/ Gewerbegebiete). Die zusammenhangend bebaute Ortslage weist stadti-
schen Siedlungscharakter auf. Abgesehen von der Splittersiedlung Hollingen finden sich
keine weiteren nennenswerten Siedlungsansatze im Untersuchungsgebiet.

Das Hauptverkehrsnetz wird durch die in Stdost-Nordwest-Richtung verlaufende K 53 (nor-
dostlich des Untersuchungsgebietes) und die aus sudlicher bis westlicher Richtung auf Ems-
detten zufiihrenden Landstralen L 592, L 590 und L 583 gebildet. Das nachgeordnete We-
gesystem ist in Ortsnahe relativ gut ausgebaut und engmaschiger als in ortsferneren Berei-
chen.

Einzelheiten der Vegetations- und Nutzungsstruktur sind im Biotoptypenplan des LBP dar-
gestellt.
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4 Nachweise und potenzielle Vorkommen relevanter
Tier- und Pflanzenarten

4.1 Datengrundlage

Angaben zum Vorkommen geschutzter Arten beruhen auf systematischen projektbezogenen
Kartierungen in den Jahren 2011 und 2012 (vgl. Kap. 4.2). Darlber hinaus liegen Angaben
aus den Antworten einer 2004 durchgeflihrten Datenabfrage vor (s. Tab. 1). Weitere Hinwei-
se ergeben sich aus dem Schreiben der Umweltverbande BUND, LNU und NABU vom
28.05.2009 im Rahmen des Anhdrungsverfahrens, Gberwiegend wortgleich im Schreiben der

Fraktion "Die Grinen", Emsdetten, vom 05.06.2009.

Tab. 1: Ergebnisse der Datenabfrage bei 6ffentlichen und privaten Stellen des Natur-
schutzes

Institution Anfrage Antwort Datenlage

Bezirksregierung Minster Brief am telefonisch: keine Daten; Verweis auf

Hohere Landschaftsbehorde 13.02.2004 24.02.2004 ULB und Biologische Sta-

Windhorststr. 66 tion Kreis Steinfurt

48143 Munster

Kreis Steinfurt Brief am schriftlich: keine Uber die Angaben

Untere Landschaftsbehoérde 13.02.2004 25.02.2004 der Biol. Station hinausge-

Postfach 1220 henden Daten

49538 Tecklenburg

Landesbiro der Naturschutz- | Brief am - -

verbande 13.02.2004

Ripshorster Stral3e 306

46117 Oberhausen

LOBF Brief am schriftlich: keine Daten

Castroper Str. 30 13.02.2004 19.02.2004

45665 Recklinghausen

Biologische Station Brief am schriftlich: 1 Pirol im Waldgebiet (Ah-

Kreis Steinfurt 13.02.2004 18.02.2004 lintel) am Herzbach; Hin-

Landrat-Schultz-Str. 1 weis, dass keine systema-

49545 Tecklenburg tischen Untersuchungen
durchgeflhrt wurden

Umweltverbande in telefonisch schriftlich: Hinweis auf mehrere Kie-

Emsdetten (NABU und am 26.05.2004, bitzvorkommen im Gebiet,

BUND) 19.05.2004 telefonisch: ein Kauz oder Schleiereule

c/o Heinz Rinsche 18.06.2004 bei Hof Laukamp und Fle-

Diemshoff 96 dermause am Muahlenbach

48282 Emsdetten (vermutlich Zwergfleder-
mause)
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Die Hinweise betreffen folgende Artenvorkommen:

¢ Nachweise von Teich-, Berg- und Kammmolch in untersuchten Gewassern, wobei nur
letzterer im Anhang IV der FFH-Richtlinie aufgefiihrt ist

¢ Nachweise der Mopsfledermaus im Waldbereich Ahlintel/Sternbusch

¢ Nachweise von Rebhuhn und Kiebitz im Bereich Wiesengrund/Borghorster Stral’e

e Vorkommen von Gelbspétter, Grinspecht, Turteltaube und verschiedenen Fledermausar-
ten im Bereich Sternbusch

e Im Bereich der Muhlenbachaue Vorkommen von Amphibienlaichplatzen in Altwassern
sowie Nachweisen von Eisvogel, Turteltaube, Grin- und Kleinspecht, Eulen, Gartenrot-
schwanz und Sperber.

4.2 Inhalte und Methoden systematischer Kartierungen
4.2.1 Brutvogel

Bei den Brutvégeln orientierte sich das Vorgehen an den Methodenstandards zur Erfassung
von Brutvogelarten in Deutschland (SUDBECK ET AL. 2005).

Die Abgrenzung des Untersuchungsgebietes erfolgte in Abhangigkeit von der mdglichen
Wirkreichweite des Vorhabens in Bezug auf potenziell vorkommende planungsrelevante Vo-
gelarten unter Berlicksichtigung der Einwirkungen gemafl GARNIEL & MIERWALD 2010. Dies-
bezuglich ist nach der vorliegenden Verkehrsprognose von einer Verkehrsbelastung fur 2025
von < 10.000 Kfz/24h im gesamten Trassenverlauf der K 53n auszugehen. Entsprechende
Wirkreichweiten durch Randeffekte/Larm werden fur die hier vorkommenden oder zu erwar-
tenden Arten mit maximal 300 m angegeben (Rebhuhn und Feldlerche). Ein Brutvorkommen
des GroRen Brachvogels, fur den Effektdistanzen von 400 m angegeben werden, war nicht
zu erwarten (Mitteilung ULB Kreis Steinfurt und Biol. Station Kreis Steinfurt am 22.12.2010
an das Stralenbauamt (Herrn Lutke Lanfer)).

Die Untersuchungsgebietsabgrenzung erfolgt entsprechend der mdglichen Betroffenheiten
potenziell vorkommender Arten:

e 300 m beidseitig der Trasse

¢ Ausweitung im Bereich bisher vorgesehener und neu vorgeschlagener Ersatzwege

Das sich daraus ergebende Untersuchungsgebiet ist in Unterlage 12.4.2 und Abbildung 1
dargestellt und weist eine Grélie von ca. 465 ha auf.

Die Untersuchungen zur Feststellung der Brutvogelbestande erfolgten im Jahr 2011 durch 2
Nachtbegehungen (Februar-April), 5 morgendliche Begehungen (Marz-Juni/Juli) und 1
Abendbegehung (Mai/Juni) pro Flache. Aufgrund der GroRe des Untersuchungsgebietes
konnten vielfach nur Teilflachen bearbeitet werden, so dass die Gesamtanzahl der Bege-
hungen hoher ist (vgl. Tab. 2). Erfasst wurden alle Vogelarten, wobei hinsichtlich der geman
LANUV NRW "planungsrelevanten" Arten eine quantitative Revierkartierung erfolgte, wah-
rend sonstige Arten qualitativ erfasst wurden.

Zur Feststellung schwer nachweisbarer Arten wurden bedarfsweise Klangattrappen einge-
setzt. Neben den akustischen und optischen Registrierungen fanden bei der Bestandserfas-
sung auch Rupfungen, Mauserfedern sowie Gewoll- oder Schalenfunde Bertcksichtigung.
Erganzend wurden auf den Hoéfen im Untersuchungsgebiet Befragungen zum Vorkommen
relevanter Arten durchgefihrt.

Die Statuseinstufung (Brutzeitfeststellung/Brutverdacht/Brutnachweis) erfolgte in Anlehnung
an die EOAC-Kriterien (European Ornithological Atlas Committee).
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Abb. 1: Abgrenzung des Untersuchungsgebietes Brutvégel
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Tab. 2: Ubersicht der Begehungstermine Brutvégel
Zahlperiode nach |Datum |Morgen- |Abend-/ |Bemerkungen
SUDBECK ET AL. (2011) |begehung |Nachtbe-
(2005) gehung
14.02. Ubersichtsbegehung, ganztagig
16.03. °
| 22.03. ° ° Klangattrappen Eulen, Rebhuhn, Spechte
30.03. ° ° Klangattrappen Eulen, Rebhuhn, Spechte
04.04. °
09.04. ° Klangattrappen Eulenvogel
1 12.04. °
14.04. °
21.04. ° Klangattrappen Eulenvégel, Suche Nachtigall
09.05. ° ) Suche Nachtigall
13.05. °
1] 14.05. .
15.05. ° Verhdr Jungvdgel Eulen, Klangattrappe
Wachtelkdnig
21.05. ° Verhdr Jungvogel Eulen, Klangattrappe
Wachtelkdnig, Suche Schwirle
vV 27.05. °
30.05. °
31.05. °
09.06. °
AV 10.06. °
14.06. °
17.06. °
18.07 °
25.07. ) Befragungen
26.07. ) Befragungen
27.07. ) Befragungen
28.07. o Befragungen
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422 Flederméause

Die Erfassung von Fledermausen erfolgte durch einen Methodenmix, bestehend aus Detek-
toruntersuchungen, erganzt durch Scheinwerfertaxation, den Einsatz von automatisch und
dauerhaft aufzeichnenden Horchboxen und Netzfange.

Die Detektoruntersuchungen erfolgten durch sieben abendlich-nachtlichen Begehungen zwi-

schen April und Oktober 2011 auf insgesamt rd. 3.500 m Transektstrecke (Abb. 2). Die Aus-

wahl der Transekte erfolgte in Abhangigkeit von der potenziellen zu erwartenden Funktion

und potenziellen projektbedingten Betroffenheit. Schwerpunkte waren die Bereiche

e Mduhlenbach mit angrenzenden Gehdlzbestanden/Hecken

e Sternbusch und Herzbach mit angrenzenden Wald-/Waldrandbereichen

¢ die gequerten Gehdlze am Kiwittsdamm, beidseitig der L 590 und nordwestlich vom
Goldbergweg.

Die Erfassung erfolgte mittels Ultraschalldetektor Pettersson D 240x mit Zeitdehnung. Die
zeitgedehnten Rufe wurden auf einem geeignetes Aufnahmegerat (MARANTZ PMD 620)
gespeichert und einer digitalen Lautanalyse unterzogen (Analyseprogramme BATSOUND
PRO Vers. 4.03). Bedarfsweise erfolgte zur Artbestimmung ein Abgleich mit Referenzauf-
nahmen und Literaturangaben (z.B. AHLEN (1981), BARATRAUD (0.J.), SKIBA (2009), PFALZER
(2002)).

Die Begehungen erfolgten an folgenden Tagen und in folgenden Zeitraumen:

Sonnenuntergang/Abend Mitternacht Sonnenaufgang
30.05.11 ° ° °
31.05.11
09.06.11
17.06.11
25.07.11
27.07.11
02.08.11
04.08.11
13.08.11
14.08.11
15.08.11
16.08.11

Die Identifizierung eines Raumes als Jagdhabitat erfolgte durch Erfassung sogenannter
“feeding buzzes". Hierbei handelt es sich um schnell aufeinanderfolgende Rufe zur
Beuteortung. Ein besonderes Augenmerk wurde auf die Dokumentation und Auswertung von
Sozialrufen gelegt. Hierdurch lieRen sich bestimmte Raume und auch Einzelbdume
bestimmten ethologischen Funktionen zuordnen (Quartier, Wochenstube).

Zur erganzenden Artbestimmung wurden am 14.05. und 16.05.2011 im Bereich Mihlenbach
Netzfange durchgefihrt.

Weiterhin wurden an vier Terminen (01.06., 22.06., 06.08. und 20.08.2011) jeweils vier
Horchboxen im Bereich Mihlenbach und Sternbusch/Herzbach eingesetzt. Die Hangzeit
betrug jeweils 3 Nachte. Zum Einsatz kamen Horchboxen des Typs "Batomania”, die die
Aufzeichnung und Digitalanalyse der Rufe ermoglichen.
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Speziell zur Erfassung der Mopsfledermaus wurden daruber hinaus viermalig an 10 Standor-
ten Horchboxen je eine Nacht exponiert (Abb. 4). Die Boxen wurden hierbei mittels Teles-
kopstangen und entsprechenden Haltearmen in Héhen von ca. 4,5 m in geeignete Baume
gehangt. Die Expositionszeitpunkte der Horchboxen kann der folgenden Zusammenstellung
entnommen werden:

Bb01 Bb02 Bb03 Bb04 Bb05 Bb06 Bb07 Bb08 Bb09 Bb10
30.05.11 31.05.11 30.05.11 30.05.11 30.05.11 30.05.11 09.06.11 09.06.11 25.07.11 02.08.11
09.06.11 17.06.11 17.06.11 17.06.11 09.06.11 09.06.11 02.08.11 02.08.11 27.07.11 14.08.11
17.06.11 04.08.11 02.08.11 02.08.11 02.08.11 17.06.11 13.08.11 13.08.11 02.08.11 15.08.11
02.08.11 14.08.11 15.08.11 14.08.11 14.08.11 02.08.11 16.08.11 16.08.11 15.08.11 16.08.11

Bei der Auswertung der Boxen wurden alle Fledermausarten bertcksichtigt.
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4.2.3 Amphibien

Die Untersuchung von Amphibien erfolgte in den Jahren 2011 und 2012 (BUGS 2011 und
2012). Die Untersuchung 2011 umfasste die Erfassung des Amphibienbestandes im Bereich
potenzieller Amphibienlaichgewasser im Trassenbereich und Umfeld. Die Lage der unter-
suchten Gewasser ist, zusammen mit Bezeichnungen der Gewasser, in Abbildung 5 darges-
tellt. Die Gewasser befinden sich in einem Abstand von bis zu 400 m zur Trasse der K 53n.
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Abb. 5: Lage und Bezeichnung der im Rahmen der Amphibienerfassung 2011 untersuch-
ten Gewasser (aus: BUGS 2011)
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Die Untersuchung begann am 28. Marz und endete am 22. Juni. Sie gliederte sich in neun
Abschnitte, wobei verschiedene Untersuchungsmethoden zum Einsatz kamen. Dabei wurde
das Untersuchungsprogramm an die Auspragung der Gewasser und damit an das zu erwar-
tende Arteninventar angepasst und variierte entsprechend. Eine Ubersicht der Erfassungs-
zeiten und —methoden sind in Tabelle 3 aufgefihrt. Die einzelnen Methoden sind wie folgt zu
beschreiben (BUGS 2011):

"Bei allen Gewassern erfolgten an den ersten beiden Begehungen tagstber Sichtkontrollen
zur Erfassung von frihlaichenden Tieren und von Laich. Jedes Gewasser wurde auch min-
destens einmal nachts mit Hilfe einer 35 W-Halogenlampe abgeleuchtet, sowohl entlang der
Ufer als auch ggf. mit Watstiefeln/-hose in tieferen Gewéasserbereichen. Bei Gewassern, in
denen auch spatlaichende Arten erwartet wurden, ist die Untersuchung mit drei weiteren
nachtlichen Begehungen und, mit Ausnahme von Gewasser Nr. 11, drei Reusenfangen fort-
gefuhrt worden.

Bei den Reusen handelt es sich um Eimerreusen nach Ortmann mit jeweils sechs Offnungen
und um Flaschenreusen mit jeweils einer Offnung (vgl. SCHLUPMANN 2009), wobei die Off-
nungsweite in allen Fallen 8,5 cm betragt. Das Ausbringen erfolgte am frihen Abend, die
Leerung am darauffolgenden Morgen. Anzahl und Typ der eingesetzten Reusen richteten
sich nach der GewassergrofRe und —struktur (vgl. Tab. 3). Durch die Zahlung in Reusen ge-
fangener Individuen wird nicht die eigentliche Populationsgrofie, sondern die Aktivitatsdichte
ermittelt (vgl. SCHLUPMANN 2009).

Je nach den ortlichen Gegebenheiten, der Tageszeit und der Notwendigkeit sind in unter-
schiedlichem Umfang weitere Methoden eingesetzt worden. Dabei handelte es sich um Ke-
scherfange, das Absuchen mdglicher Schlupfwinkel (z. B. Bretter, Steine) und den Einsatz
einer Klangattrappe mit den Paarungsrufen von Wasserfréschen und vom Laubfrosch.

Zur Bestimmung der Wasserfrésche (Seefrosch, Kleiner Wasserfrosch, Teichfrosch) und
ihrer jeweiligen Populationssysteme wurden entsprechend MuTz (2009) mit einer Schiebleh-
re morphologisch-morphometrische Daten erhoben und bestimmte Quotienten errechnet.
Dies betraf nur Gewasser, in denen Rufgemeinschaften oder zumindest nennenswerte An-
sammlungen adulter Wasserfrosche festgestellt wurden; auf juvenile Tiere ist die Methode
nicht anwendbar (MuTz 2009; PLOTNER 2010; SCHROER 1997). Die untersuchten Tiere sind
mit Reusenfallen, insbesondere aber gezielt mit dem Kescher wahrend der nachtlichen Be-
gehungen gefangen worden. Unterstlitzend sind die an den Gewassern vernommenen Laut-
auflerungen hinzu gezogen worden, wobei damit allenfalls der Seefrosch sicher bestimmt
werden kann, wahrend eine Differenzierung zwischen Teichfrosch und Kleinem Wasser-
frosch gewoéhnlich nicht moéglich ist (PLOTNER 2010).

Die Kriterien zur Festlegung als Fortpflanzungsgewasser sind unterschiedlich getroffen wor-
den. Bei Erdkrote und Grasfrosch mussten Laich- oder Larvenfunde vorliegen, bei den drei
Molcharten reichte der Nachweis von Adulten. Bei Wasserfroschen ist bei Rufgemeinschaf-
ten oder der wiederholten Anwesenheit mehrerer Adulte in einem augenscheinlich geeigne-
ten Gewasser von einem Fortpflanzungsgewéasser ausgegangen worden."
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Tab. 3: Ubersicht der Erfassungszeiten und Methoden der Amphibienkartierung (aus
BUGS 2011)
Sichtkontrolle Reusenfallen M(ir_phcr)]-
Gewasser-|  tagstiber Ableuchten nachts Anzahl R mBeegfiﬁw-e
Nr. (ggf. Keschern,| (ggf. Keschern, Klangattrap- g2 t S mung von
Klangattrap- peneinsatz) Expositionsnachte ypen W 9
peneinsatz) (Su[nme Reusen- /asser-
o6ffnungen) fréschen

1 30.03., 12.04.

18.04., 12.05., 08.06., 22.06.

10./11.05., 26./27.05., 17./18.06.

10 ER, 25 FR (85)

2a 28.03., 13.04.

23.04., 13.05., 09.06., 22.06.

10./11.05., 26./27.05., 17./18.06.

7ER, 20 FR (62)

2b 28.03., 13.04.

23.04., 13.05., 09.06., 22.06.

1 2 1

) 3 3

3 28.03., 13.04.

18.04., 12.05., 08.06., 22.06.

10./11.05., 25./26.05., 17./18.06.

7ER, 20 FR (62)

4a 29.03., 13.04.

19.04., 13.05., 09.06., 21.06.

10./11.05., 26./27.05., 16./17.06.

7ER, 20 FR (62)

4b  [29.03.,13.04. [19.04.,13.05., -2 -2 10./11.05., - %, -2, 1ER, 6 FR (12)

5 29.03., 13.04. |18.04., 13.05., 08.06., 22.06. [09./10.05., 25./26.05., 16./17.06. | 7 ER, 20 FR (62)
6 29.03., 14.04. [26.04.,—° —° 22.06. 09./10.05., 25./26.05., 16./17.06. | 6 ER, 15 FR (51)

7 29.03., 14.04. (26.04., 13.05., 08.06., 21.06. [09./10.05., 25./26.05., 16./17.06. | 7 ER, 20 FR (62)

8 29.03., 14.04. (26.04., 13.05., 08.06., 21.06. [09./10.05., 25./26.05., 16./17.06. | 6 ER, 15 FR (51) X
9 30.03., 14.04. |26.04., -2 -2 -2 -1 -2 -2

26.04., 12.05., — 2, 21.06. 09./10.05., - ', = ",

18.04., 12.05., 08.06., 22.06.

10 30.03., 14.04.
11 30.03., 12.04.

6 ER, 15 FR (51)

12 28.03., 12.04. |23.04.
13 28.03., 12.04. |23.04.
14 28.03.,12.04. |23.04.
15 28.03., 13.04. [27.04.,
16 28.03., 13.04. |27.04.
17 28.03., 12.04. |27.04.
18 28.03., 13.04. |27.04.
19 28.03., 13.04. |18.04.
20 29.03., 13.04. |19.04.
21 29.03., 14.04. |19.04.

': Wasserstand zu niedrig

% Gewasser ausgetrocknet

% Wasser zu stark getriibt oder flachendeckender Wasserlinsenbestand
Reusentypen: ER = Eimerreuse, FL = Flaschenreuse

Aufbauend auf die Ergebnisse der Untersuchung aus dem Jahr 2011 wurde in 2012 eine
Fangzaununtersuchung durchgefihrt. Der Verlauf des Fangzauns wurde auf Grundlage der
Ergebnisse der Vorjahresuntersuchung und in Abstimmung mit der Unteren Landschaftsbe-
hérde des Kreises Steinfurt festgelegt und errichtet. Es handelt sich um insgesamt vier rdum-
lich getrennte Teilabschnitte, die in Abbildung 6 dargestellt sind. Die Vorgehensweise ist wie
folgt zu beschreiben (BUGS 2012):

"Der Verlauf eines Fangzaunes sollte sich prinzipiell an der geplanten Trasse orientieren, da
durch eine Zerschneidungssimulation die realistischsten Daten gewonnen werden. Vor allem
im Abschnitt Sternbusch musste jedoch von diesem Idealverlauf abgewichen werden, da die
Trasse hier quer zu Parzellengrenzen verlduft und landwirtschaftliche Flachen durch den
Zaun moglichst nicht zerschnitten werden sollten. Dadurch ergab sich eine Teilung des
Fangzauns am Sternbusch in die drei Teilsticke "Nord", "Mitte" und "Sid". Im Detail sind
noch Anpassungen bei Einfahrten, Einmundungen und Gewassern vorgenommen worden.
Dauerhaft freigehalten werden mussten im Abschnitt Sternbusch der Brookweg, der Herz-
bach und ein Graben sowie im Abschnitt Mihlenbach der Muhlenbach selbst.
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Abb. 6: Lage der Fangzaunabschnitte (rot) mit Bezeichnung und Darstellung der im Rah-
men der Amphibienerfassung 2011 untersuchten Gewasser mit Bezeichnung (aus:
BUGS 2012)

Im Abschnitt Sternbusch ergab sich eine Zaunlange von 1.592 m (Nord 876 m, Mitte 403 m,
Siud 313 m), im Abschnitt Mihlenbach von 853 m, insgesamt also 2.445 m.

Die Konstruktion des Fangzauns richtet sich im Wesentlichen nach den Empfehlungen des
Merkblatts zum Amphibienschutz an StraBen (BUNDESMINISTERIUM FUR VERKEHR, BAU- UND
WOHNUNGSWESEN 2000; im Folgenden "MAmMS" genannt)." ... (60 cm hoch mit Uberkletter-
schutz).

"Der Fang erfolgte durch 428 fiir die beiden Abschnitte jeweils getrennt durchnummerierte
Eimer (Sternbusch 274, Muhlenbach 154)."..."Der Abstand der Eimer voneinander betrug
i.d. R. 12 m, doch musste aufgrund der Anpassungen an die ortlichen Verhaltnisse (z. B.
Vernassungsbereiche, Einfahrten, Gewasserquerungen, Baume) stellenweise davon abge-
wichen werden."...
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"Der Aufbau begann am 22.2.2012 am Muhlenbach, am 25.2. war der Zaun einschlieRlich
aller Eimer aufgestellt. Am 24.2. sind am Muhlenbach die ersten Eimerkontrollen vorgenom-
men worden, die erste vollstandige Kontrolle fand am 26.2. statt. Bis zur Entfernung des
Zauns und der Eimer und der Verfullung der Locher am 26.4. kontrollierten dann fachkundige
Personen allmorgendlich die Eimer (insgesamt 63 Termine). Dabei wurde auch die Funkti-
onsbereitschaft des Zaunes und der Eimer in Augenschein genommen, kleinere Reparaturen
durchgefiihrt und so insgesamt die Fangigkeit der Anlage gewahrleistet.

Es erfolgte eine nach Eimerstandorten differenzierte Registrierung der gefangenen Amphi-
bien mit Bestimmung der Art und beim Kammmolch als einzige nachgewiesene streng ge-
schitzte Art auch von Geschlecht und Altersstadium (Adult/Juvenil; Abgrenzung von Jungtie-
ren Uber Gesamtlange <9,0 cm, vgl. KUHNEL ET AL. 2001; GROSSE & GUNTHER 1996; THIES-
MEIER ET AL. 2009). Bei adulten Wasserfroéschen wurde stichprobenhaft eine Bestimmung
nach auReren Merkmalen (v. a. Fersenhocker und Farbung) vorgenommen. Bei den meisten
handelte es sich jedoch um kleine, juvenile Tiere, bei denen die gangigen morphologischen
Bestimmungsmerkmale nicht anwendbar sind (vgl. MuTz 2009; SCHROER 1997). Nach dem
Eintrag der Ergebnisse in den vorbereiteten Erfassungsbogen wurden die Amphibien auf der
anderen Zaunseite in einigem Abstand (> 10 m) wieder freigelassen."

4.2.4 Sonstige Datenquellen

Hinsichtlich der Fledermause liegen aus den in 2011 parallel erfolgten Untersuchungen der
Mopsfledermaus Ergebnisse auch hinsichtlich weiterer Fledermausarten vor (BURO FUR AN-
GEWANDTE OKOLOGIE UND LANDSCHAFTSPLANUNG 2013, Anlage 12.4.3). Diese betreffen in-
sbesondere Nachweise von Arten und Reproduktionsnachweisen im Rahmen der Netzfange.
Die Lage der Fangplatze in dieser Untersuchung ist in Abbildung 7 dargestellt.

= ==l
0 200 400 600

Abb. 7: Lage und Bezeichnung der Netzfangstandorte im Rahmen der Untersuchung der
Mopsfledermaus (BURO FUR ANGEWANDTE OKOLOGIE UND LANDSCHAFTSPLANUNG 2013)
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4.3 Nachgewiesene relevante Arten
4.3.1 Brutvogel

Im Rahmen der Brutvogelkartierung 2011 wurden im Untersuchungsgebiet insgesamt 87
Vogelarten nachgewiesen, davon 75 Brutvogel und 12 Nahrungsgaste, Gastvogel oder
Durchzlgler. Die Arten mit ihrem festgestellten Status sowie der Gefahrdungseinstufung in
Deutschland und NRW sind in Tabelle 4 aufgeflhrt.

Tab. 4: Im Untersuchungsgebiet 2011 nachgewiesene Vogelarten
(Fettdruck = "planungsrelevante" Arten gemal LANUV)
Artname Wiss. Artname Geféahr- Schutz? Status/
dung? Bemerkung?®
RLD RL ‘ ’
NW
Kormoran Phalacrocorax carbo * * B Dz
Graureiher Ardea cinerea * * B Ng
Nilgans Alopochen aegyptiacus ¢ . B Ng, Dz
Stockente Anas platyrhynchos * * B Bv
Wespenbussard Pernis apivorus V 2 S Bv (1 BP sldlich
des UG)
Habicht Accipiter gentilis * \% S Ng
Sperber Accipiter nisus * * S Bv (1 BP)
Méausebussard Buteo buteo * * S Ng
Turmfalke Falco tinnunculus * VS S Bv (2 BP)
Rebhuhn Perdix perdix 2 2S B Bv (4 BP)
Wachtel Coturnix coturnix * 28 B Bv (2 BP)
Fasan Phasianus colchicus ¢ ¢ B Bv
Teichhuhn Gallinula chloropus \Y \Y, S Bv
Blasshuhn Fulica atra * * B Bv
Austernfischer Haematopus ostralegus * * B Bv
Kiebitz Vanellus vanellus 2 3S S Bv (8 BP)
Waldschnepfe Scolopax rusticola \Y 3 B Bv (1 BP)
GrolRer Brachvogel Numenius arquata 1 2S S Ng
Lachmoéwe Larus ridibundus * * B Ng
StralRen- oder Columba livia . . B Ng
Haustaube domestica
Hohltaube Columba oenas * * B Bv
Ringeltaube Columba palumbus * * B Bv
Tirkentaube Streptopelia decaocto * * B Bv
Turteltaube Streptopelia turtur 3 2 S Bv (1 BP)
Kuckuck Cuculus canorus V 3 B Bv (3 "BP")
Schleiereule Tyto alba * *S S Bv (2 BP)
Steinkauz Athene noctua 2 3S S Bv (1 BP)
Waldkauz Strix aluco * * S Bv (2 BP)
Waldohreule Asio otus * 3 S Bv (2 BP im UG)
Mauersegler Apus apus * * B Ng
Eisvogel Alcedo atthis * * S Bv (1 BP)
Griinspecht Picus viridis * * S Bv
Schwarzspecht Dryocopus martius * *S S Bv (1 BP)
Buntspecht Dendrocopus major * * B Bv
Kleinspecht Dryobates minor \Y 3 B Bv (1 BP)
Feldlerche Alauda arvensis 3 3S B Bv (16 BP)
Rauchschwalbe Hirundo rustica Vv 3S B Bv (5 Brut-
vorkommen)
Mehlschwalbe Delichon urbicum \% 3S B Bv (4 Brut-
vorkommen)
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Artname Wiss. Artname Gefahr- | Schutz? Status/ ‘
dung? Bemerkung?
RLD RL ‘ ‘
NW
Baumpieper Anthus trivialis V 3 B Bv (2 BP)
Wiesenschafstelze Motacilla flava * * B Bv
Gebirgsstelze Motacilla cinerea * * B Bv
Bachstelze Motacilla alba * \% B Bv
Zaunkonig Troglodytes troglodytes * * B Bv
Heckenbraunelle Prunella modularis * * B Bv
Rotkehlchen Erithacus rubecula * * B Bv
Nachtigall Luscinia megarhynchos * 3 B Bv (3 BP)
Hausrotschwanz Phoenicurus ochruros * * B Bv
Gartenrotschwanz Phoenicurus phoenicurus * 2 B Bv (2 BP)
Steinschmaétzer Oenanthe oenanthe 1 1S B Dz, Gv
Amsel Turdus merula * * B Bv
Wacholderdrossel Turdus pilaris * * B Bv
Singdrossel Turdus philomelos * * B Bv
Rotdrossel Turdus iliacus - B Dz, Gv
Misteldrossel Turdus viscivorus * * B Bv
Sumpfrohrsanger Acrocephalus palustris * * B Bv
Gelbspotter Hippolais icterina * \Y B Bv
Klappergrasmiicke Sylvia curruca * \% B Bv
Dorngrasmiicke Sylvia communis * * B Bv
Gartengrasmicke Sylvia borin * * B Bv
Ménchsgrasmiicke Sylvia atricapilla * * B Bv
Zilpzalp Phylloscopus collybita * * B Bv
Fitis Phylloscopus trochilus * \Y B Bv
Wintergoldhahnchen Regulus regulus * * B Bv
Grauschnapper Muscicapa striata * * B Bv
Schwanzmeise Aegithalos caudatus * * B Bv
Sumpfmeise Parus palustris * * B Bv
Weidenmeise Parus montanus * * B Bv
Tannenmeise Parus ater * * B Bv
Blaumeise Parus caeruleus * * B Bv
Kohimeise Parus major * * B Bv
Kleiber Sitta europaea * * B Bv
Waldbaumlaufer Certhia familiaris * * B Bv
Gartenbaumlaufer Certhia brachydactyla * * B Bv
Eichelhaher Garrulus glandarius * * B Bv
Elster Pica pica * * B Bv
Dohle Corvus monedula * * B Bv
Saatkrahe Corvus frugilegus * *S B Ng
Rabenkrahe Corvus corone corone * * B Bv
Star Sturnus vulgaris * \Y, B Bv
Haussperling Passer domesticus V \% B Bv
Feldsperling Passer montanus \Y 3 B Bv (17 BP)
Buchfink Fringilla coelebs * * B Bv
Grinling Carduelis chloris * * B Bv
Stieglitz Carduelis carduelis * * B Bv
Bluthanfling Carduelis cannabina V Vv B Bv
Dompfaff, Gimpel Pyrrhula pyrrhula * Vv B Bv
Goldammer Emberiza citrinella * V B Bv

1) Gefahrdung gemal Roter Liste Deutschland (SUDBECK ET AL. 2007) und NRW (SUDMANN ET AL 2009):

1 = vom Aussterben bedroht, 2 = stark gefahrdet, 3 = geféahrdet, V = Vorwarnliste, * = ungefahrdet, S = von Schutzmafl3-
nahmen abhangig, ¢ = nicht bewertet (Neozoe)
2) Schutz: B = besonders geschitzt, S = streng geschiitzt
3) Status: Bv = Brutvogel, Ng = Nahrungsgast, Gv = Gastvogel, Dz = Durchziigler; bei besonderen Arten Angaben der Brut-

paar-/Revierzahl (BP)
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Insgesamt ist die Brutvogelfauna des Untersuchungsgebietes mit 75 Arten als relativ reich-
haltig einzustufen. Die nachfolgenden Ausflihrungen beziehen sich auf die vom LANUV als
"planungsrelevant" gekennzeichneten Brutvogelarten (vgl. Erlauterungen in Kap. 6.2), deren
Revierzentren auch in Unterlage 12.4.2 verzeichnet sind, sowie sonstige bemerkenswerte
Arten. Details zu den Vorkommen und Habitatanspriichen sind in der einzelartbezogenen
Betrachtung erlautert (Kap. 6.2 und 7.1).

Im Vergleich zu den Ergebnissen der vorhabenbezogenen Untersuchung von 2004 trat der
Habicht nur als sporadischer Nahrungsgast auf. Vom Sperber wurde hingegen ein Brutpaar
in einem Feldgeholz éstlich der Stralle Sternbusch, ndrdlich vom Brookweg nachgewiesen.
Ein Horst des Mausebussards wurde im Trassenraum und Umfeld nicht gefunden; da die
Art jedoch als Nahrungsgast hochprasent war, wird von einer Brut auRerhalb des Untersu-
chungsgebietes ausgegangen.

Der Nachweis des Wespenbussards ist insofern bedeutsam, da die Art im GrofRraum nur
sparlich vorkommt, der westfalische Schwerpunkt dieser Art liegt in den Parklandschaften
der Tieflandsbucht (NWO 2002), mit Schwerpunkt im Kern- und Ostminsterland (NWO &
LANUV 2013). Der vermutete Horststandort liegt knapp auf3erhalb des Untersuchungskorri-
dors im Waldbereich Brook. Mehrfache Beobachtungen von Girlandenfligen und ausgiebi-
ges Lahnen wiesen auf diesen Bereich hin. Der Turmfalke ist haufig, er nutzt im Untersu-
chungsgebiet und dessen Umfeld sowohl Gebdude als auch Rabenvogelnester als
Horststandort. Im direkten Untersuchungsgebiet wurden 2 Brutpaare im noérdlichen Untersu-
chungsraum festgestellt.

Das Rebhuhn ist eine allgemein im Bestand unterschatzte Vogelart. Durch die Verwendung
von Klangattrappen konnten die methodischen Schwierigkeiten bei der Erfassung dieser Art
neutralisiert werden. Die Art ist im Untersuchungsgebiet mit 4 Paaren gut verbreitet, wenn-
gleich die grolirdumigen negativen Bestandstrends auch im Vergleich mit der vorangegan-
genen Untersuchung erkennbar sind. Nachweise erfolgten nur in dem Abschnitt zwischen
dem Waldkomplex Brook/Sternbusch und der Neuenkirchener Stralle (L 583). Die Wachtel
ist als Invasionsvogel schwer einzuschatzen, im Untersuchungsraum und dessen Umfeld ist
die Wachtel jedoch eher sparlich vertreten. Die Schwerpunktvorkommen in NRW liegen in
den Hellwegbdrden und der Paderborner Hochflache (NWO 2002). Im Untersuchungsgebiet
wurde ein Paar am noérdlich des Waldkomplexes Brook in Hohe des Herzbaches und ein
weiteres nordlich der L583 und nérdlich des Hummertsbaches verortet.

Der Kiebitz ist im Untersuchungsgebiet mit 8 Brutpaaren regelmaRig vertreten und relativ
haufig. Die Brutpaare verteilen sich relativ gleichmaRig auf Ackerflichen des Untersu-
chungsgebietes, mit Schwerpunktvorkommen beidseitig der Borghorster Strale (L 590).

Fur die Waldschnepfe gibt es im Untersuchungsgebiet nicht viele geeignete Lebensrdume.
Auch das Waldgebiet Brook mit dem einzigen nachgewiesenen Brutplatz ist aufgrund der
hohen Besucherfrequenz (v.a. mit Hunden) nur suboptimal fir diese Art.

Im Untersuchungsgebiet wurden Hohl- und Turteltaube nachgewiesen. Beide Arten sind ty-
pisch fir eine halboffene, strukturreiche Kulturlandschaft, wobei die Hohltaube als Hohlen-
briterin auf Altholzbestdnde angewiesen ist. Sie britet mit einem Paar in dem Galeriewald
des Muhlenbaches. Die im Bestand stark zurlickgegangene Turteltaube wurde auch 2011
wieder bestatigt. Der einzige Brutplatz befindet sich sidlich der Kleingartenanlage am Sied-
lungsrand von Emsdetten.

Im Untersuchungsgebiet wurden vier Eulenarten nachgewiesen. Die Schleiereule profitiert
im Untersuchungsgebiet anscheinend in besonderem Male von Nisthilfen. lhre beiden Nist-
platze befinden sich im Sidteil des Untersuchungsgebietes beim Muhlenbach (Hof Lau-
kamp) und an der StraRe Sternbusch, sudlich des Herzbaches. Bedingt durch die halboffene
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Landschaft ist der Pradationsdruck durch den Waldkauz nicht so ausgepragt. Dieser wurde
vor allen in den Waldgebieten nachgewiesen, einmal im Brook und einmal in dem Galerie-
wald des Muhlenbaches, auRerhalb des Untersuchungsgebietes. Die Waldohreule hingegen
kommt sehr gut auch mit Feldgehdlzen als Bruthabitaten zurecht und findet im Untersu-
chungsgebiet gute Bedingungen vor. Brutvorkommen befinden sich im Sternbusch, in dem
jungen Gehdlzbestand an der Kreuzung Habichtshéhe/Sternbusch und in einem Waldchen
am Herzbach sidwestlich der L 590, aul3erhalb des Untersuchungsgebietes. Flir den Stein-
kauz bestand innerhalb des Untersuchungsgebietes fiir ein Vorkommen Brutverdacht, be-
treffend Gebaude mit umgebendem Grinland an der StraRe Sternbusch nérdlich des Brook-
weges.

Der Eisvogel ist Brutvogel am Muihlenbach (nahe Heitmann), jagend wird er allerdings auch
an anderen Gewassern angetroffen. Nachweise erfolgten am Herzbach und am Hummerts-
bach. Moglicherweise befindet sich ein zweites Brutpaar am Hummertsbach auf3erhalb des
Untersuchungsgebietes. Der Griinspecht konnte mit 2 Brutpaaren in den zentralen Waldge-
bieten des Untersuchungsgebietes nachgewiesen werden, der Schwarzspecht mit einem
Paar im Brook. Der Kleinspecht als typischer Bewohner von Au- und Bruchwaldern wurde
am Mduhlenbach festgestellt mit Revierzentrum aufRerhalb des Untersuchungsgebietes im
Osten.

Naturgemal ist die Verortung eines Kuckucksgeleges aul3erordentlich schwierig. Aufgrund
der Nachweise wurden im Untersuchungsgebiet 3 Reviere gewertet. Eines befand sich nérd-
lich der Borghorster Stralle, eines am Herzbach nérdlich des Waldgebietes Brook und eines
stidwestlich Heitmann, in Hohe der K 53.

Im Untersuchungsgebiet wurden 16 Feldlerchenpaare festgestellt, sie ist somit hier relativ
haufig. Allerdings ist nicht davon auszugehen, dass alle diese Paare erfolgreich briteten.
Dungungsbedingt wachsen Grinland und Wintergetreide oft so schnell auf, dass keine Brut
mdglich ist, der Brutplatz aufgegeben werden muss oder bewirtschaftungsbedingte Verluste
der Neststandorte auftreten. Der Schwerpunkt der Besiedlung befindet sich im nérdlichen
Teil des Untersuchungsgebietes, nordlich dem Waldkomplex Brook/Sternbusch. Aber auch
im Sudteil wurden funf Brutpaare nachgewiesen.

Rauch- und Mehlschwalbe briten an zahlreichen Gebduden im Untersuchungsgebiet. Be-
dingt durch die Aufgabe der Viehhaltung nimmt nach Auskunft einiger Hofbesitzer der Be-
stand jedoch stark ab. Hinzu kommt, dass bei der Mehlschwalbe Nester an Wohngebauden
immer noch aus Ubertriebenem Ordnungssinn zerstort werden. Grundsatzlich konnten
Rauchschwalben nur in genutzten Stallungen gefunden werden (5 Standorte im Untersu-
chungsgebiet), Mehlschwalben hingen berwiegend an Wohnhausern (4 Standorte im Un-
tersuchungsgebiet).

Ebenfalls mit drei Brutpaaren ist die Nachtigall im nérdlichen Teil des Untersuchungsgebie-
tes vertreten. Nachweise betreffen Vorkommen am Herzbach, am Brookweg und im Feldge-
hélz Sternbusch/Habichtshdhe Diese Art profitiert von den zahlreichen Graben mit den be-
gleitenden Geholzstrukturen. Dieses strukturreiche Umfeld ist auch Lebensraum des Gar-
tenrotschwanzes, der im Untersuchungsgebiet mit 2 Paaren im Bereich des Mihlenbaches
vertreten ist. Der Baumpieper kommt mit zwei Brutpaaren am Nordrand des Waldkomplexes
Brook und bei Heitmann vor.

Die Saatkrdhe konnte im Untersuchungsraum ausschlieBlich als zeitweiliger Nahrungsgast
festgestellt. Brutkolonien sind in dem Gebiet nicht vorhanden.

Der Feldsperling wurde mit 17 Brutpaaren festgestellt, die mehr oder minder gleichmaRig
Uber das Untersuchungsgebiet im Bereich von Hofen/Garten und sonstigen Gehdlzbestan-
den verteilt sind.
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4.3.2 Flederméause

Im Rahmen der Untersuchung 2011 wurden insgesamt 13 Fledermausarten nachgewiesen
(bei Wertung der Bartfledermause als einer Art). Die Vorkommen sind in Tabelle 5 aufgefuhrt
und in Unterlage 12.4.2, zusammen mit Funktionselementen besonderer Bedeutung (Quar-
tiere, Flugwege, stark frequentierte Jagdhabitate) dargestellt. Dabei ist grundsatzlich zu be-
rucksichtigen, dass die Nutzung von Jagdhabitaten in Abhangigkeit von der Jahreszeit und
der jeweiligen menschlichen Nutzung in Bezug auf verschiedene Fledermausarten wechseln
kann. Am Horchboxenstandort Bb06 flihrte die Anlage einer Miststatte beispielsweise zu
einem massierten Vorkommen von Zwergfledermausen, da diese dort mistbirtige Dipteren
(Zweiflugler) jagen konnten.

Fur die Fledermause funktional besonders bedeutsam sind Flugstralen, d. h. linearen Land-
schaftselementen, an denen sich die Tiere ortend zwischen Quartier und Jagdhabitat bewe-
gen konnen. Bei diesen Transferfligen wird auch in unterschiedlicher Intensitdt Nahrung
aufgenommen, jedoch weniger regelmafig als im direkten Jagdhabitat. Charakteristisch ist
hier der mehr oder minder zielgerichtete Flug. In Unterlage 12.4.2 wurde in Bezug auf die
nachgewiesenen Flugaktivitdten differenziert zwischen Bereichen mit ausgepragten Flugwe-
gen sowie Flugbewegungen mit vorrangiger Jagdfunktion.

In Bezug auf die Zwergfledermaus, die fast flachig an geeigneten Strukturen nachgewiesen
wurde, wurden in Unterlage 12.4.2 nur nachgewiesene Quartierstandorte sowie Jagdhabitate
und Flugwege besonderer Bedeutung dargestellt.

Entsprechend der Erlauterungen im Methodenteil resultieren die Nachweise auf verschiede-
nen Erfassungsmethoden. Die relative Haufigkeit der festgestellten Arten, mit deutlicher Do-
minanz der Zwergdfledermaus, wird durch den Vergleich der akustischen Registrierungen
(insgesamt ca. 66.100 ausgewertete Rufe) deutlich, die sich wie folgt darstellen:

Fledermaus (unbestimmt) 0,11 %
Groldes Mausohr 0,01 %
Bechsteinfledermaus 0,01 %
Fransenfledermaus 0,12 %
Bartfledermaus 0,02 %
Wasserfledermaus 0,33 %
Myotis sp. 1,86 %
Langohr 0,01 %
Mopsfledermaus 0,39 %
Breitflugelfledermaus 0,17 %
Zwergfledermaus 94,95 %
Mickenfledermaus 0,01 %
Rauhhautfledermaus 0,22 %
Abendsegler 0,22 %
Kleinabendsegler 0,01 %

Bei der Interpretation der Ergebnisse der akustischen Erfassung ist allerdings auch zu be-
ricksichtigen, dass bestimmte Arten aufgrund leiser Rufe bei der Kartierung generell unter-
reprasentiert sind (z.B. Langohr).
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Tab. 5: Im Untersuchungsgebiet 2011 nachgewiesene Fledermausarten
Artname Wiss. Artname Gefahrdung® | Schutz? | Bemerkung
RL D RL NW
GrofR3es Mausohr Myotis myotis V 2 S nur Einzel-
nachweise im
Waldgebiet
Brook
Bechsteinfledermaus Myotis bechsteinii 2 2 S nur Einzel-
nachweise im
Waldgebiet
Brook
Fransenfledermaus Myotis nattereri * * S verbreitet,
Schwerpunkt im
Waldgebiet
Brook
Grol3e Bartfledermaus Myotis brandtii Vv 2 S Nachweis durch
Netzfang im
Waldgebiet
Brook
Grof3e / Kleine Bartfle- Myotis brandtii/ Vv 2/3 S selten, v.a.
dermaus Myotis mystacinus Waldgebiet
Brook und am
Mdihlenbach
Wasserfledermaus Myotis daubentonii * G S jagend v.a. Uber
FlieRgewassern
Braunes Langohr Plecotus auritus Vv G S wenige Nachwei-
se
Mopsfledermaus Barbastella barbastellus 2 1 S Quartiere im
Waldgebiet
Brook
Breitfliigelfledermaus Eptesicus serotinus G 2 S verbreitet, jagend
Zwergfledermaus Pipistrellus pipistrellus * * S mit Abstand
haufigste Art
Muckenfledermaus Pipistrellus pygmaeus D D S nur im Umfeld
der Muhlenbach-
aue
Rauhhautfledermaus Pipistrellus nathusii * R/* S verbreitet, v.a.
Durchzugler
Grol3er Abendsegler Nyctalus noctula \Y RV S verbreitet, jagend
Kleiner Abendsegler Nyctalus leisleri D \% S seltener, v.a. im

Waldkomplex
Brook

1) Gefahrdung gemal Roter Liste Deutschland (BFN 2009) und NRW (MEINIG ET AL. 2011): 1 = vom Aussterben bedroht, 2 =
stark geféhrdet, 3 = gefahrdet, G = Gefahrdung unbekannten AusmaRes, D = Datenlage defizitdr R = durch extreme Sel-

tenheit (potenziell) gefahrdet,

* = ungefahrdet

2) Schutz: B = besonders geschiitzt, S = streng geschiitzt
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Erganzende Hinweise auf die Raumnutzung und Raumfunktionen ergaben sich aufgrund der
Ergebnisse der Netzfange. So konnten im Bereich des Mihlenbaches durch den Fang laktie-
render Weibchen der Wasser- und Zwergfledermaus Reproduktionsnachweise erbracht wer-
den. Darlber hinaus erfolgte auf diesem Weg der Nachweis und die Artbestimmung eines
Braunen Langohrs (vgl. Tab. 6). Durch die schwerpunktmalfig im nérdlichen Teil des Unter-
suchungsgebietes, vor allem im Waldkomplex Brook im Zusammenhang mit der Erfassung
der Mopsfledermaus durchgeflihrten Netzfange erbrachten dartiber hinaus Reproduktions-
nachweise der Breitfligelfledermaus, des GroRen Mausohrs, der Mopsfeldermaus, der Gro-
Ren Bartfledermaus, der Fransenfledermaus und des Kleinen Abendseglers (BURO FUR AN-
GEWANDTE OKOLOGIE UND LANDSCHAFTSPLANUNG 2013, Unterlage 12.4.3, vgl. Tab. 7).

Die nachgewiesenen Vorkommen sind im Folgenden beschrieben. Detaillierter Erlduterun-
gen erfolgen hinsichtlich der detailliert zu prifenden Arten in Kap. 7.2.

Das GroRRe Mausohr wurde sporadisch im Untersuchungsraum nachgewiesen. Aufgrund der
geringen Nachweiszahlen — das Groflte Mausohr wurde 5 mal (0,01 %) akustisch festgestellt
— kann von einer sporadischen Nutzung durch Individuen aus dem Umland ausgegangen
werden. Einige Waldbereiche im Waldkomplex Brook sind durchaus als Nahrungshabitat
geeignet; moglicherweise werden diese Ressourcen von Tieren genutzt, die in einem Kon-
text zu nahegelegenen Kolonien stehen. Im Rahmen der Netzfange konnten auch reprodu-
zierende Weibchen im Waldgebiet Brook nachgewiesen werden.

Die Bechsteinfledermaus wurde dreimalig im Umfeld des Waldgebietes Ahlintel mittels De-
tektor festgestellt. Aufgrund der geringen Nachweisfrequenz trotz der intensiven Erfassung
gerade im Waldgebiet Brook (keine Nachweise im Rahmen der Untersuchung der Mopsfle-
dermaus) kann nicht von einem Reproduktionshabitat ausgegangen werden. Der bioakusti-
sche Nachweis dieser Art ist schwierig, im vorliegenden Fall lagen jedoch Rufe mit typischer
Struktur vor.

Die Fransenfledermaus ist im Untersuchungsgebiet weit verbreitet. Wenngleich eine Fo-
kussierung auf die Waldkomplexe im Bereich Ahlintel/Brook durchaus erkennbar ist, so
kommt sie auch in relativ offenen Strukturen vor. Aufféllig ist hier eine Bindung an Leitstruk-
turen. Im Waldgebiet Brook erfolgten im Rahmen der Netzfange auch Reproduktionsnach-
weise der Art.

Die Grol3e Bartfledermaus ist rufanalytisch von ihrer Schwesternart, der Kleinen Bartfle-
dermaus, derzeit praktisch nicht zu trennen. Obwohl im Rahmen der Netzfange nur die Gro-
Re Bartfledermaus festgestellt wurde, erfolgte eine Zuordnung der akustischen "Bartfleder-
maus"-Nachweise zur Einheit "Bartfledermaus indet." Die Bartfledermaus ist im Untersu-
chungsgebiet nicht haufig. lhre Funde konzentrieren sich auf das Waldgebiet Brook und den
Galeriewald am Mduhlenbach. Durch den Fang eines laktierenden Weibchens der Grolien
Bartfledermaus an der StralRe Sternbusch sidlich der L 590 erfolgte hinsichtlich dieser Art
ein Reproduktionsnachweis im Gebiet.

Jagdhabitate der Wasserfledermaus sind unter anderem die FlieRgewéasser des Untersu-
chungsgebietes, aber auch die kleinen Stillgewasser (beispielsweise ndrdlich des Herzba-
ches 6stlich der Strale Sternbusch) werden von der Art frequentiert. Potenzielle Sommer-
quartiere in Baumen sind vor allem im Waldkomplex Brook zu erwarten. Beim Wechsel zwi-
schen Quartier und Nahrungshabitat ist die Wasserfledermaus auf Flugstralien angewiesen.

Fur diese Art sind die Graben und kleinen FlielRgewasser des Untersuchungsgebietes wich-
tige Leitlinien, die als FlugstralRen zu den Hauptnahrungshabitaten fihren. Bei diesen han-
delt es sich mit hoher Wahrscheinlichkeit um groRere Gewasser wie die Ems oder auch um
Stillgewasser wie den Hermeler See.
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Tab. 6: Ergebnisse der Netzfange am Muhlenbach 2011
14.05.2011" 16.05.2011" Summe
Wasserfledermaus 2,2 (lakt.) 3,0 7
Zwergfledermaus 1,3 (lakt.) 4.1 (lakt.) 9
Braunes Langohr 0 1,0 1
Summe 8 9 17

1) 1,0 = Anzahl Mannchen, Anzahl Weibchen, lakt. = Weibchen laktierend

Tab. 7: Ergebnisse der Netzfange im Zusammenhang mit der Untersuchung Mopsfleder-
maus 2011 (aus: BURO FUR ANGEWANDTE OKOLOGIE UND LANDSCHAFTSPLANUNG 2013)

Fangplatz Nachw. 1 1 2 3 4 5 1 6 6
Art/Datum Fort- |07.07.|09.07.|10.07.|10.07.|11.07. | 11.07.| 16.07. | 12.08. | 15.08.| Summe
pflanz | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011
Breitfligelfledermaus X 1,1 0,1 1,0 1,0 1.1 0,1 4,4
Groles Mausohr X 0,2 0,2
Wasserfledermaus 2,0 1,0 3,0
Mopsfledermaus X 0,5 0,3 0.1 1,3 1,0 2,12
GrolRe Bartfim. X 0,1 0,1
Fransenfledermaus X 0,1 0,5 0,6
Zwergfledermaus X 2,5 0,3 1,1 1,0 21 1,2 1.1 6,0 14,13
Groller Abendsegler 1,0 1,0
Kleiner Abendsegler X 0,3 0,3
Braunes Langohr X 0,1 1,0 0,1 1,2
Summe 24 13 2 2 3 4 8 5 7 68
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Bei der quantitativen Darstellung der Ergebnisse der akustischen Erfassung wurde eine An-
zahl Rufereignisse der Gattung Myotis zugeordnet, da auch mittels Rufanalyse eine sichere
Bestimmung bis zum Artniveau nicht mdglich war. Die Mehrzahl der Nachweise erfolgte mit-
tels Horchbox-Einsatz, bei der die Mdglichkeit der erganzenden Erfassungen durch Sicht
(z.B. Flugverhalten, GréRe, Farbung) entfiel. Im Prinzip kann es sich bei den Verursachern
dieser Rufe um alle nachgewiesenen Arten dieser Gattung handeln.

Das Braune Langohr wurde im Untersuchungsgebiet in nur geringer Dichte festgestellt. Da
diese Art mit einem nur geringen Schalldruck ruft, ist sie mit dem Detektor oder einer Horch-
box nicht immer optimal nachweisbar. Die rufanalytische Trennung zum Grauen Langohr ist
schwierig und nur bei "idealen" Ruf- und Aufnahmesituationen gegeben. Da aber typische
Rufe des Braunen Langohrs aufgezeichnet wurden und die Art durch Fang am Mihlenbach
und im Waldgebiet Brook bestatigt wurde, erfolgte eine Zuordnung aller Plecotus-Rufe zu
dieser Art.

Die Raumnutzung der Mopsfledermaus ist in der gesonderten Artenschutzprifung der Art in

Bezug auf das Vorhaben detailliert beschrieben (BURO FUR ANGEWANDTE OKOLOGIE UND

LANDSCHAFTSPLANUNG 2013, Unterlage 12.4.3). Zusammengefasst ist festzuhalten, dass

e sich Quartiere der Art im Waldgebiet Brook befinden

e sich die FlugstralRen in die vorrangig genutzten Jagdgebiete von den Quartieren aus
nach Westen und dann Norden orientieren

e im spateren Nachtverlauf auch lineare Gehdlzstrukturen im Trassenumfeld als Flugwege
und Jagdhabitate genutzt werden.

Die relevanten Gebietsfunktionen sind in Unterlage 12.4.2 dargestellt.

Die Gattung Pipistrellus ist im Untersuchungsgebiet mit drei Arten vertreten (Zwerg-, Rau-
haut- und Mickenfledermaus). Wahrend die Zwergfledermaus in gro3er Dichte praktisch
flachendeckend vorkommt, handelt es sich bei dem Vorkommen der Rauhautfledermaus
bei den Nachweisen im Frihjahr und Herbst mit hoher Wahrscheinlichkeit um durchziehende
Tiere. Nachweise der Art, ohne Hinweise auf Quartierfunktionen, erfolgten auch auf3erhalb
der Zugzeiten. Der Fund eines Jungtieres im Kreis Steinfurt (LINDENSCHMIDT & VIERHAUS
1997) ist vermutlich als Ausnahme zu werden. So sind gemaR LANUV (2013B) aktuell keine
Wochenstuben der Art im Kreis Steinfurt bekannt.

Die Zwergfledermaus ist, wie bereits erlautert, die mit Abstand haufigste und fast flachen-
deckend verbreitete Fledermausart im Untersuchungsgebiet, von der auch mehrere Gebau-
dequartiere nachgewiesen wurden (Unterlage 12.4.2). Die Nachweise erfolgten vor allem
durch Aus- oder Einflugbeobachtungen, in einigen Fallen auch durch Registrierung spezifi-
scher Sozialrufe, die in direktem Zusammenhang mit Quartieren stehen. Generell ist auf-
grund der Quartierwechselhaufigkeit der Art die Existenz weiterer Gebaudequartiere im Ge-
biet und Umfeld zu erwarten.

Nachweise der Miickenfledermaus als dritter Art der Gattung Pipistrellus konzentrieren sich
auf das Umfeld des Muihlenbaches, wobei die Nutzung des Raumes als Jagdhabitat nach-
gewiesen wurde. Von der Mickenfledermaus, deren Artstatus erst seit wenigen Jahren be-
statigt ist, liegen bisher aus NRW nur wenige Nachweise vor (LANUV 2013A). Allerdings
wurde die Art fir den Kreis Steinfurt bereits bestatigt (LANUV 2013B).

Die Breitfluigelfledermaus ist eine im Untersuchungsgebiet relativ weit verbreitete Art, als
Gebaudefledermaus aber wesentlich seltener als die Zwergfledermaus.
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Die beiden Abendseglerarten kommen im Untersuchungsgebiet vor, wobei sich das Vor-
kommen des Kleinabendseglers auf den Waldbereich Brook konzentriert. Durch die hier
erfolgten Netzfange konnte auch ein Reproduktionsnachweis der Art erbracht werden. Der
Grof3e Abendsegler ist weit verbreitet und wurde vor allem jagend festgestellt. Ein im Rah-
men der Untersuchung 2004 in einem Altholzbestand im Waldbereich Brook festgestelltes
Balzquartier konnte 2011 nicht bestatigt werden.

4.3.3 Amphibien

Im Rahmen der Amphibienuntersuchungen 2011 und 2012 konnte als einzige Art des An-
hangs IV der FFH-Richtlinie der Kammmolch (Triturus cristatus) nachgewiesen werden (vgl.
Unterlage 12.4.2). Das einzige Laichgewasser der Art befindet sich im Sidteil des Sternbu-
sches (Nr. 5 in Abb. 6) mit Nachweis von maximal 14 adulten Tieren (BUGS 2011). Im Rah-
men der Fangzaununtersuchung konnte nur in Héhe des Herzbaches ein einzelner Kamm-
molch nachgewiesen werden, wobei im Umfeld keine Laichgewdasser festgestellt wurden
(BUGS 2012).
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4.4 Weitere potenziell vorkommende relevante Arten

Zur Prifung auf potenzielle Vorkommen sonstiger relevanter Arten erfolgte eine Auswertung
des Fachinformationssystems geschiuitzter Arten des LANUV (LANUV 2013A; download vom
20.09.2013). Die Angaben zu Vorkommen innerhalb der Messtischblatter Emsdetten und
Steinfurt (3810 und 3811), die das Untersuchungsgebiet umfasst, aber weit dariber hinaus
gehen, ergab mit Ausnahme der Vdgel, Fledermause und Amphibien, welche durch die pro-
jektbezogenen systematischen Untersuchungen bereits abgedeckt sind, Hinweise auf Vor-
kommen jeweils einer Reptilien-, Libellen- und Pflanzenart des Anhangs IV der FFH-
Richtlinie.

Als Reptilienart wird fur das Messtischblatt 3811 die Zauneidechse (Lacerta agilis) genannt.
Die Lebensraume dieser Art in NRW sind wie folgt zu charakterisieren (LANUV 2013A):

"Die Zauneidechse bewohnt reich strukturierte, offene Lebensraume mit einem kleinraumi-
gen Mosaik aus vegetationsfreien und grasigen Flachen, Gehdlzen, verbuschten Bereichen
und krautigen Hochstaudenfluren. Dabei werden Standorte mit lockeren, sandigen Substra-
ten und einer ausreichenden Bodenfeuchte bevorzugt. Urspriinglich besiedelte die warme-
liebende Art ausgedehnte Binnendunen- und Uferbereiche entlang von Flissen. Heute
kommt sie vor allem in Heidegebieten, auf Halbtrocken- und Trockenrasen sowie an son-
nenexponierten Waldrandern, Feldrainen und Boéschungen vor. Sekundar nutzt die Zaunei-
dechse auch vom Menschen geschaffene Lebensrdume wie Eisenbahndamme, Strallenbo-
schungen, Steinbriiche, Sand- und Kiesgruben oder Industriebrachen. Im Winter verstecken
sich die Tiere in frostfreien Verstecken (z.B. Kleinsaugerbaue, natirliche Hohlraume), aber
auch in selbst gegrabenen Quartieren."

Entsprechende Lebensrdume sind im Vorhabensbereich und Umfeld aufgrund der vorherr-
schenden intensiven landwirtschaftlichen Nutzung nicht vorhanden. Ein Vorkommen der Art
kann entsprechend ausgeschlossen werden.

Hinsichtlich der angegebenen Libellenart handelt es sich um die GroRe Moosjungfer (Leu-
corrhinia pectoralis). Bei diesen Arten handelt es sich um eine sehr seltene, stendke Arten
der Hochmoore bzw. Moorrandbereiche (5 bodenstandige Vorkommen in NRW, LANUV
2013A). Die Nachweise der Arten im MTB 3810 beziehen sich offensichtlich auf das NSG
Emsdettener Venn. Da entsprechende Lebensrdume im Untersuchungsgebiet nicht vorhan-
den sind, kann auch ein Vorkommen dieser Arten im Untersuchungsraum ausgeschlossen
werden.

Als Pflanzenart wird fir das MTB 3811 das Froschkraut (Luronium natans) angegeben. Die
Art besiedelt vor allem nahrstoffarme, maRig bis schwach saure, besonnte Kleingewasser,
wie z.B. Heideweiher (LANUV 2013A, PETERSEN ET AL. 2003)). Entsprechende Gewasser
sind im Vorhabensbereich und Umfeld nicht vorhanden, so dass auch ein Vorkommen und
eine Beeintrachtigung der Art durch die Planung ausgeschlossen werden kann.

Eine besondere Bedeutung von Teilen des Untersuchungsgebietes flir Rastvdgel kann auf-
grund der Lage, Gebietsstruktur und intensiven Nutzung der Offenlandflachen ausgeschlos-
sen werden.
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5 Vorhabensbeschreibung und Projektwirkungen
5.1 Vorhabensbeschreibung

Der Entwurf umfasst folgende Malinahmen:

a) Neubau der K 53n als Westumgehung mit Anschluss an die L 583 und die L 590, die
L 592 sowie an die K 53 und K 54, Streckenlange ca. 5,796 km. Die mittlere Gradiente
liegt im 1. Bauabschnitt bei 1,78 m Uber Gelande, im 2. Bauabschnitt bei 2,01 m Gber
Gelande und im 3. Bauabschnitt bei 2,40 m Uber Gelande.

b)  Wiederherstellung der Wirtschaftswegeverbindungen (W 1 bis W 4)
c)  Uberfuihrung des Wirtschaftsweges Goldbergweg (BW1)
d)  UnterfUhrung des Wirtschaftsweges Brookweg (BW 2)

e)  Wilddurchlass (BW 9)

f) Uberfiihrung des Wirtschaftsweges Sternbusch (BW 3)

g)  Wilddurchlass / Bricke Uber den Herzbach (BW 4)

h)  Unterfihrung des Wirtschaftsweges Kiwittsdamm (BW 10)
i) Uberflihrung des Wirtschaftsweges Hollingen West (BW 5)
) Brucke uber den Emsdettener Muhlenbach (BW 6)

k)  Uberfihrung des Wirtschaftsweges Hollingen Ost (BW 7)
) Viehtrift (BW 8)

m)  Mit den StraBenbaumaRnahmen im Zusammenhang stehende AnderungsmaRnahmen
am vorhandenen Strallen-, Wege- und Gewassernetz und an Anlagen Dritter

n) Malknahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege.
Der Aus- / Neubau von Wirtschaftswegen umfasst eine Gesamtlange von ca. 5,2 km.

Folgende Schutzwélle und -wande (teilweise Artenschutzmalinahmen, teilweise Larm-
schutzmalnahme bzw. beides) sind entlang der Trasse geplant:

100+805 — 100+905 Wall 2 m Uber Gradiente, beidseitig der Trasse

200+415 — 201+533 Wall 2 m Uber Gradiente, beidseitig der Trasse

202+190 — 202+311 Larmschutzwand 2,50 bis 3,50 m Uber Gradiente, Ostlich der
Trasse

300+744 — 300+010 Wall 2 m Uber Gradiente, stidwestlich der Trasse, teilweise mit
Irritationsschutzzaun und teilweise mit Gabionenwand (Larm-
schutz

300+744 — 300+894 Wall 2 m tGber Gradiente mit Irritationsschutzzaun nordostlich der
Trasse

Die Gesamtlange der Walle betragt ca. 2.600 m.

Die K 53n ist in drei Abschnitte unterteilt:
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Abschnitt 1: K 53n (L583 - L 590)

Die geplante Achse 1 der K 53n beginnt mit dem Kreisverkehrsplatz (KVP) Nr. 1 an der
L 583. Sie fulhrt zunachst geradlinig, spater dann linkskurvig westlich an Emsdetten vorbei,
und sodann weiterhin geradlinig zur L 590 und endet am KVP 2. Der Goldbergweg Uberquert
mittels eines neuen Brickenbauwerkes die K 53n.

Abschnitt 2: K 53n (L 590 — L 5§92)

Die Achse 2 der K 53n beginnt am KVP Nr. 2. Sie verlauft in sldlicher Richtung, Gberquert
den Brookweg sowie den Herzbach und endet am KVP Nr. 3 an der L 592. Der Sternbusch
Uber- und der Kiwittsdamm (als Radweg) unterquert mittels neuer Brickenbauwerkes die
K 53n.

Abschnitt 3: K53n (L 592 — K 53 / K 54)

Die Achse 5 der K 53n verlauft vom KVP Nr. 3 linkskurvig in Richtung Osten, Gberquert den
Muhlenbach und endet am KVP Nr. 4 am Knotenpunkt K 53 / K 54. Die Wirtschaftswege
Hollingen West (als Radweg) und Hollingen Ost und eine Viehtrift unter- bzw. Gberqueren
mittels neuer Brickenbauwerke die K 53n.

Ausbau/Neubau von Wirtschaftswegen

Die K 53n durchschneidet neben den landwirtschaftlichen Nutzflachen auch das landwirt-
schaftliche Wegenetz. Zur Sicherung der ErschlieBung der Grundsticke und Verringerung
von Umwegen ist der Ausbau/Neubau von insgesamt vier Wirtschaftswegen vorgesehen. Im
Abschnitt 1 wird ab der Kreuzung Wiesengrund/Goldbergweg ein unbenannter Wirtschafts-
weg in die Bauernschaft Ahlintel durch die K 53n durchtrennt. Als Ersatz erfolgt der Aus-
bau/Neubau des Wirtschaftsweges W 1 als Querspange im Abstand von ca. 490 m parallel
zur K 53n.

Im Abschnitt 2 ist der Ausbau/Neubau der Wirtschaftswege W 2 bis W 4 vorgesehen: W 2
und W 4 beginnen am Sternbusch dstlich bzw. westlich der K 53n und flhren im Abstand
von ca. 20 m bis ca. 200 m parallel der K 53n zum Kiwittsdamm.

Der Wirtschaftsweg W 4 beginnt an der L 590, verlauft westlich der K 53n und wird an den
Brookweg angeschlossen. W 4 ist im besonderen zur Erschliefung der Anlieger der Wohn-
baugrundstiicke im Waldgebiet Brook erforderlich, da fir die Unterflihrung des Brookweges
nur eine lichte Hohe von 3,00 m mdglich ist.

Die Entwasserung der K 53n erfolgt Uberwiegend durch Versickerung in das Grundwasser
mittels Mulden.

5.2 Projektwirkungen

Aufgrund der in Kap. 5.1 beschriebenen Art und des Umfangs des Vorhabens sowie der po-
tenziell betroffenen Artengruppen (Kap. 4.3 und 4.4) sind die zu erwartenden projektspezifi-
schen Wirkungen zu ermitteln. Unter Bertlicksichtigung grundsatzlich denkbarer Wirkfaktoren
(in Anlehnung an LAMBRECHT ET AL. 2004) erfolgt vorhabensbezogen eine Selektion potenzi-
ell relevanter Wirkfaktoren (Tab. 8). Die Relevanz der Wirkfaktoren ist dabei abhangig von
der Wirkintensitat einerseits und der Empfindlichkeit der potenziell betroffenen Arten ande-
rerseits. Aufgrund der Art des Vorhabens und des zu prifenden Artenspektrums (Vogel, Fle-
dermaduse und Amphibien) weisen vor allem die bau- und anlagebedingte Inanspruchnahme
funktional bedeutender Lebensraumbestandteile, die bau-, anlagen- und betriebsbedingten
Stérungen durch Larm und Licht sowie Zerschneidungswirkungen eine besondere Bedeu-
tung auf. Dies wird in den folgenden Kapiteln hinsichtlich der méglichen Wirkpfade, Wirkin-
tensitaten und Wirkreichweiten artbezogen prazisiert und analysiert.
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Tab. 8: Projektspezifische Relevanz denkbarer Wirkfaktoren mit Bezug zu den zu prufen-

den Artengruppen

Wirkfaktoren

projektbezogene
Relevanz

bau- und anlagenbedingte Flacheninanspruchnahme

potenziell relevant
(Brutvogel, Fledermause)

Entwertung von Lebensraumen durch Veranderung der Habi-
tatstruktur und Nutzung

in Verbindung mit der Fla-
cheninanspruchnahme
potenziell relevant
(Brutvogel, Fledermause,
Amphibien)

Entwertung von Lebensrdumen durch Meidungseffekte

nichtstofflichen Einwirkun-
gen, s.u.

Entwertung von Lebensraumen durch landschaftspflegerische
Malnahmen

potenziell relevant
(Brutvogel: z.B. Offenland-
bereiche durch Anpflan-
zungen)

Veranderung abiotischer Standortfaktoren

potenziell relevant
(Amphibien: Grundwasser-
absenkungen)

Zerschneidungs- und Barrierewirkungen

potenziell relevant
(Brutvogel, Fledermause,
Amphibien)

anlage- und baubedingte, nichtstoffliche Einwirkungen
(Stérungen, Larm, Licht)

potenziell relevant
(Amphibien, Brutvogel,
Fledermause)

betriebsbedingte, nichtstoffliche Einwirkungen
(Stérungen, Larm, Licht)

potenziell relevant
(Amphibien, Brutvogel,
Fledermause)

Stoffliche Einwirkungen, Eintrag von Schadstoffen irrelevant
Strahlung irrelevant
gezielte Beeinflussung von Arten irrelevant
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5.3 Artenschutzrelevante VermeidungsmalRnahmen des Bau-
entwurfs und LBPs

53.1 Kollisionsschutz und Querungshilfen

Aufgrund der bereits im Rahmen der Entwurfsbearbeitung erkennbaren potenziellen Konflik-
te in Bezug auf relevante Artenvorkommen wurden bereits im Bauentwurf MaRnahmen ins-
besondere zur Kollisionsvermeidung und im Hinblick auf Querungshilfen bertcksichtigt. Die
Wirksamkeit dieser Mallnahmen wird durch spezifische Bepflanzungsmalnahmen im LBP
unterstitzt. Folgende Malinahmen, deren Umsetzung und Wirksamkeit vor Verkehrsfreigabe
gesichert sein muss, sind vorgesehen (Malhahmennummern gemafi LBP):

Kollisionsschutz und Leitstrukturen bei Bau-km 100+550 und 101+180

e Im Bereich gequerter Flugstrafien von Mops- und Zwergfledermaus im 1. Bauabschnitt
sind bei ca. Bau-km 100+532 bis 100+576 sowie 101+164 bis 101+210 beidseitig der
Fahrbahn 4 m hohe Fledermausschutzzaune (Maschenweite < 3 cm) vorgesehen (Maf3n.
Nr.V 1.2).

e Gleichzeitig sind nach Suden hin beidseitig der Trasse in einem Mindestabstand von 5 m
zum Fahrbahnrand mehrreihige Gehdlzpflanzungen mit hohem Baumartenanteil vorge-
sehen (Zielhdhe: 4 m bei Verkehrsfreigabe). Diese schliefen an die Uberfiihrung des
Goldbergweges und den Kreisverkehrsplatz an der L 590 an (Maf3n. Nr. V/A 1.3).

e Die Pflege der Geholzpflanzungen erfolgt in der Form, dass ein dauerhaft hoher Gehdlz-
bestand erhalten bleibt. Das bedeutet, dass bei Bedarf kein gro3flachiges Auflichten/Auf-
den-Stock-Setzen erfolgt und keine Gehdlzlicken > 10 m auftreten (vgl. BMVBS 2011).

Kollisionsschutz und Leitstrukturen im Bereich Brook/Sternbusch

¢ Im Querungsbereich der Trasse mit dem Waldkomplex Brook/Sternbusch, zwischen Bau-
km 200+400 und 201+533 ist beidseitig der Trasse ein 4 m hoher Kollisionschutz, v.a. im
Hinblick auf Fledermduse, vorgesehen. Dieser besteht aus einem 2 m hohen Land-
schaftswall mit aufgesetztem 2 m hohem Drahtgeflecht/Maschendrahtzaun (Maf3n. Nr.
V 2.2). Die zu verwendenden Drahtgeflechte weisen Drahtstarken von mindestens 1 mm
(Kunststoffummantelung) und Maschenweiten von maximal 3 cm auf.

e Die AuBenbdschungen der Walle werden dicht mit einer Baum-Strauchpflanzung mit ho-
hem Baumanteil versehen mit dem Ziel, eine dichte Abschirmung mit Leitfunktion entlang
der Trasse zu erreichen und ggf. einen hohen Uberflug zu erzwingen (Mafn. G 2.2).
Wenn eine dauerhaft dichte Abpflanzung mit mindestens Zaunhdhe (2 m Gber der Wall-
krone) gewabhrleistet ist, kann auf den Drahtzaun verzichtet werden (Hinweis: Der Ver-
zicht ist nicht einfach moglich, da der Zaun gleichzeitig Wildschutzfunktionen tbernimmt).
Die zur StralRe gewandten Boschungsflachen werden mit Landschaftsrasen angesat. So
ist gewahrleistet, dass die Gehdlzpflanzungen einen Mindestabstand von 5 m zum Fahr-
bahnrand einhalten (hier fast durchgangig > 7 m). Erganzend wird an der Westseite der
Trasse, nérdlich davon, in einem Mindestabstand von ca. 7 m, eine mehrreihige Ge-
hélzpflanzungen mit hohem Baumartenanteil vorgesehen (Zielhdhe: 4 m bei Verkehrfrei-
gabe; Malin. Nr. V/IA 2.4). Der Geholzbestand schliet im Norden an den Kreisverkehrs-
platz L 590/K 53n an.

e Die Unterfihrung Brookweg (BW Nr. 2), die eine lichte H6he von > 3,3 m und eine lichte
Weite von 6,5 m aufweist, wird als Querungshilfe flir Fledermause konzipiert. Dies bein-
haltet den dichten Anschluss der Wallbepflanzung als Leitstruktur an die Unterflihrung
und den Verzicht auf Beleuchtung der Unterfiihrung. Zur Kollisionsvermeidung ist auf
dem Briuckenbauwerk beidseitig der Trasse eine 4 m hohe Irritationsschutzeinrichtung
vorgesehen(Maln. Nr. V 2.2). Zur Abschirmung vor stralenverkehrsbedingten Lichtein-
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flissen werden mindestens die unteren 2,0 m lichtdicht ausgebildet (Wand). Fur die Gbri-
gen 2,0 m ist ein Drahtgeflecht mit < 3 cm Maschenweite méglich. Die Konstruktion
schlief3t dicht an die angrenzende Bepflanzung an. Die funktionale Anbindung an die
Querungshilfe erfolgt Gber die vorhandenen Gehdlzrander sowie angrenzend geplanten
Geholzpflanzungen (v.a. Waldrand der MalBnahme A/Ecgr2.3).

o Oberhalb der Unterfihrung des Herzbaches (BW Nr. 3), der aufgrund seiner Dimensio-
nierung (LW = 11,5 m, LH = 2,15 m) auch Funktionen als Querungshilfe fir bestimmte
Fledermausarten (v.a. Wasserfledermaus) Ubernehmen kann, ist zur Kollisionsvermei-
dung auf dem Briickenbauwerk beidseitig der Trasse eine 4 m hohe Irritationsschutzein-
richtung vorgesehen (Maf3n. Nr. V 2.2). Zur Abschirmung vor strallenverkehrsbedingten
Lichteinflissen werden mindestens die unteren 2,0 m lichtdicht ausgebildet (Wand). Fir
die Ubrigen 2,0 m ist ein Drahtgeflecht mit <3 cm Maschenweite vorgesehen. Die Kons-
truktion schlieRt dicht an die angrenzende Wall-Zaun-Kombination und Bepflanzung an.
Eine Beleuchtung der Unterfihrung erfolgt nicht. Zur Unterstiitzung der Leitfunktion ang-
renzender Gehdlzbestande ist 6stlich des Durchlasses am Nordufer des Herzbaches die
Pflanzung einer zum Durchlass fiihrenden Hecke vorgesehen (Mafl3n. Nr. V 2.5; Mindest-
héhe von 3 m bei Verkehrsfreigabe).

e Auf dem Wilddurchlass noérdlich des Brookweges (BW Nr. 9), der aufgrund seiner Dimen-
sionierung (LW = 8,0 m, LH = 3,0 m) auch Funktionen als Querungshilfe fir bestimmte
Fledermausarten Ubernehmen kann, ist zur Kollisionsvermeidung beidseitig der Trasse
eine 4 m hohe Irritationsschutzeinrichtung vorgesehen (Mal3n. Nr. V 2.2). Zur Abschir-
mung vor straBenverkehrsbedingten Lichteinflissen werden mindestens die unteren
2,0 m lichtdicht ausgebildet (Wand). Fur die Ubrigen 2,0 m ist ein Drahtgeflecht mit
< 3 cm Maschenweite vorgesehen. Die Konstruktion schlie®t dicht an die angrenzende
Wall-Zaun-Kombination und Bepflanzung an. Eine Beleuchtung der Unterfuhrung ist er-
folgt nicht. Die Anbindung der Querungsmaglichkeit erfolgt durch beidseitige spezifische
Geholzbepflanzungen (MalRn. Nr. V 2.5; Mindesthéhe von 3 m bei Verkehrsfreigabe).

e Die Pflege der genannten Gehdlzpflanzungen erfolgt in der Form, dass ein dauerhaft
hoher Gehdlzbestand erhalten bleibt. Das bedeutet, dass bei Bedarf kein grof3flachiges
Auflichten/Auf-den-Stock-Setzen erfolgt und keine Geholzlicken > 10 m auftreten (vgl.
BMVBS 2011).

Kollisionsschutz und Leitstruktur im Bereich der Unterfiihrung "Hollingen-West"

e Im Bereich der Unterfuhrung Hollingen West (BW Nr. 5), wo die Trasse eine Hecke und
eine alte Eichenreihe tangiert, sind auf einer Lange von 80 m beidseitig der Fahrbahn
4 m hohe Fledermausschutzzaune (Maschenweite < 3 cm) vorgesehen (Kollisionsschutz
Mopsfledermaus und Zwergfledermaus (Maf3n. Nr. V 3.2). Bei der Konzeption wurde der
schrage Winkel, in der die Eichenreihe auf die Trasse trifft, beriicksichtigt. Zur Abschir-
mung vor stralenverkehrsbedingten Lichteinflissen werden die unteren 2,0 m lichtdicht
ausgebildet (Wand). Dadurch wird die grundsatzliche Moglichkeit der Nutzung der Unter-
fuhrung durch Fledermause gewahrleistet.

e Erganzend ist an der Ostseite der Trasse zum Muhlenbach in einem Mindestabstand von
Uberwiegend > 10 m zum Fahrbahnrand eine mehrreihige Gehdlzpflanzung mit hohem
Baumartenanteil vorgesehen (Zielhdhe: 4 m bei Verkehrsfreigabe; Malin. V/A 3.3). Sie
schliel3t an die Bricke Uber den Mihlenbach an, die eine gefahrlose Trassenquerung
ermoglicht (s.u.). Darlber hinaus sind spezifische Bepflanzungen im Umfeld der Unter-
fuhrung Hollingen West geplant.

o Die Pflege der genannten Gehdlzpflanzungen erfolgt in der Form, dass ein dauerhaft
hoher Gehdlzbestand erhalten bleibt. Das bedeutet, dass bei Bedarf kein grof3flachiges
Auflichten/Auf-den-Stock-Setzen erfolgt und keine Gehdlzliicken > 10 m auftreten (vgl.
BMVBS 2011).
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Kollisionsschutz im Bereich Muhlenbach

¢ Im Querungsbereich der Trasse mit dem Mihlenbach, zwischen ca. Bau-km 300+745
und 300+894 ist beidseitig der Trasse ein 4 m hoher Kollisionschutz, v.a. im Hinblick auf
Fledermause, vorgesehen (MafRn. Nr. V 3.2). Dieser besteht nérdlich des Muhlenbaches
und an der Ostseite der Trasse sudlich des Mihlenbaches aus einem 2 m hohen Land-
schaftswall mit aufgesetztem 2 m hohem Drahtgeflecht/Maschendrahtzaun. An der
Westseite der Trasse, sudlich des Miuihlenbaches ist ein 4 m hohes Drahtge-
flecht/Maschendrahtzaun vorgesehen. Dieser wird nach Siden hin weiter gefuhrt und
schliel3t hier an die aus Larmschutzgriinden erforderliche, bis zu 3 m hohe Gabionen-
wand an. Die zu verwendenden Drahtgeflechte weisen Drahtstarken von mindestens 1
mm (Kunststoffummantelung) und Maschenweiten von < 3 cm auf.

e Die AuBenbdschungen der Walle werden dicht mit einer Baum-Strauchpflanzung mit ho-
hem Baumanteil versehen mit dem Ziel, eine dichte Abschirmung mit Leitfunktion entlang
der Trasse zu erreichen und ggf. einen hohen Uberflug zu erzwingen (Mal3n. Nr. G 3.2).
Wenn eine dauerhaft dichte Abpflanzung mit mindestens Zaunhohe (2 m Gber der Wall-
krone) gewabhrleistet ist, kann auf den Drahtzaun verzichtet werden (Hinweis: Der Ver-
zicht ist nicht einfach madglich, da der Zaun gleichzeitig Wildschutzfunktionen tbernimmt).
Die zur StralRe gewandten Boschungsflachen werden mit Landschaftsrasen angesat.

e Oberhalb der Unterfiihrung des Muhlenbaches (BW Nr. 6), der aufgrund seiner Dimen-
sionierung (LW > 49,0 m, LH = 5,0 m) Funktionen als Querungshilfe besitzt, ist zur Kolli-
sionsvermeidung auf dem Brickenbauwerk beidseitig der Trasse eine 4 m hohe lIrritati-
onsschutzeinrichtung vorgesehen (Maf3n. Nr. V 3.2). Zur Abschirmung vor strallenver-
kehrsbedingten Lichteinflissen werden mindestens die unteren 2,0 m lichtdicht ausgebil-
det (Wand). Fur die ubrigen 2,0 m ist ein Drahtgeflecht mit < 3 cm Maschenweite vorge-
sehen. Die Konstruktion schliel3t dicht an den angrenzenden Zaun bzw. die Wall-Zaun-
Kombination und Bepflanzung an. Eine Beleuchtung der Unterfihrung erfolgt nicht.

o Die Pflege der genannten Geholzpflanzungen erfolgt in der Form, dass ein dauerhaft
hoher Gehdlzbestand erhalten bleibt. Das bedeutet, dass bei Bedarf kein grof3flachiges
Auflichten/Auf-den-Stock-Setzen erfolgt und keine Gehdlzliicken > 10 m auftreten (vgl.
BMVBS 2011).

Auf die Wirksamkeit der beschriebenen MalRnahmen wird bei der Konfliktanalyse und Malf3-
nahmenkonzeption der einzelnen Arten eingegangen (Kap. 7).

5.3.2 Sonstige artenschutzrelevante Vermeidungsmalnahmen

Im LBP sind weitere Vermeidungsmalnahmen vorgesehen, die aus Artenschutzsicht bedeu-
tend und z.T. auch erforderlich sind. Dies umfasst folgende MalRnahmen:

Bestandsschutz wéhrend der Bauzeit (MaBnahmen Nr. S1.1, S1.2, S2.1, S2.2, S3.1,
S3.2)

Zum Schutz wertvoller Vegetationsbestdnde im Umfeld des Baubereiches sind im gesamten
Trassenverlauf im LBP spezifische SchutzmalRnahmen wahrend der Bauzeit vorgesehen.
Diese Vegetationsbestande besitzen teilweise auch Funktionen im Hinblick auf planungsre-
levante Arten (z.B. Gehdlzbestande als Jagdhabitat oder Leitstruktur fur Fledermause), so
dass die Mallnahmen auch teilweise im Hinblick auf den Artenschutz Relevanz besitzen.

LANDSCHAFT + SIEDLUNG GbR





Kreis Steinfurt, Neubau der K 53n, Westumgehung Emsdetten
Stralenbauamt Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag

Zeitliche Vorgaben zur Bauabwicklung (ohne MaRnahmennummer)

Der Beginn der Baufeldfreimachung ist auf den Zeitraum zwischen dem 01.10. und 28.02.
beschrankt. Diese zeitliche Beschrankung ist fur alle wildlebenden und im Einwirkungsbe-
reich der Trasse nachgewiesenen Vogelarten relevant, da dadurch die Brutzeiten vollstandig
ausgespart werden. Darlber hinaus besteht Relevanz flr verschiedene, im Sommer Baum-
hohlen bewohnende Fledermausarten (vgl. Detailanalysen in Kap. 7.2). Durch diese Mal3-
nahme werden sowohl baubedingte Beeintrachtigungen genutzter Brutstandorte (Nester,
Gelege, nicht fligge Jungvogel, bebriitete Eier) aller nachgewiesenen Vogelarten durch In-
anspruchnahme oder Stérungen vermieden als auch Individuenverluste von Fledermausen.
Ausnahmen von dieser Regelung sind dann mdglich, wenn fachlich dargelegt werden kann,
dass bestimmte Bauabschnitte flir Vogel- und Fledermausarten zum Zeitpunkt der Baufeld-
freimachung keine Bedeutung als Brut- bzw. Quartierstandort besitzen. Dies ist im Rahmen
der vorzusehenden 6kologischen Baubegleitung (vgl. Kap. 8) in Abstimmung mit der zustan-
digen Landschaftsbehdrde festzulegen.
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6 Bewertung der Datenlage und Auswahl detailliert
zu prufender Arten

6.1 Bewertung der Datenlage

Unter Berlcksichtigung der nachgewiesenen Arten (systematische Kartierungen, sonstige
Angaben, Kap. 4.1 und 4.3) und der Selektion weiterer potenziell vorkommender Arten (Kap.
4.4) ist die Datenlage flr eine Bewertung aus Artenschutzsicht ausreichend.

6.2 Auswahl detailliert zu prifender Arten

Entsprechend der Erlauterungen in Kap. 4 sind im Vorhabensbereich und Umfeld als be-
trachtungsrelevante geschitzte Arten, Tierarten der Artengruppen Fledermause, Brutvogel
und Amphibien nachgewiesen worden. Weitere potenziell vorkommende relevante Arten sind
nicht zu erwarten (vgl. Kap. 4.4).

Aufgrund unterschiedlicher Empfindlichkeiten der verschiedenen Arten der genannten Arten-
gruppen gegeniiber dem Vorhaben und unterschiedlicher potenzieller Betroffenheiten stellt
sich die Beeintrachtigungssituation artbezogen vielfach sehr unterschiedlich dar. Bei einigen
Arten ist aufgrund fehlender projektbezogener Empfindlichkeiten, eingeschrankter Raumnut-
zung oder fehlender Beeintrachtigung relevanter Lebensrdume von vornherein eine Betrof-
fenheit auszuschlielen, ohne dass spezifische Vermeidungsmallinahmen oder vorgezogene
Ausgleichsmaflinahmen erforderlich werden. Fur diese Arten ist eine einzelartbezogene De-
tailprifung, ob die Verbotstatbestdnde des § 44 Abs. 1 BNatSchG eintreten und ob ggf. die
Privilegierungsvoraussetzungen gemaf § 44 Abs. 5 BNatSchG erflillt sind, nicht erforderlich,
sondern es genugt ein vereinfachtes Prifverfahren. Diese Auswahl detailliert zu prifender
Arten wird artengruppenbezogen im Folgenden begriindet.

6.2.1 Vogel

Entsprechend der Erlduterungen in Kap. 4.3 kdnnen besondere Funktionen fir Rastvdgel
und Durchzugler ausgeschlossen werden, wahrend allgemein verbreitete Brutvogelarten und
auch Vorkommen einzelner so genannter "planungsrelevanter" Vogelarten madglich sind. Der
Begriff der "planungsrelevanten Arten" wurde vom LANUV NRW definiert und umfasst die
Arten, die bei Planungen in NRW berucksichtigt werden sollten (KIEL 2005, LANUV 2013A,
MUNLYV 2007). Aufgrund der Anderungen des BNatSchG mit Stand 01.03.2010 sind aller-
dings die nur national geschitzten Arten nicht mehr zu beriicksichtigen. Vor diesem Hinter-
grund werden die ehemals "streng geschitzten Arten" nicht mehr pauschal als planungsrele-
vant betrachtet. Die gemal EU-Artenschutzverordnung geschitzten Vogelarten werden aber
nach wie vor den planungsrelevanten Arten zugeordnet (LANUV NRW, Dr. Kaiser, mdl.
Mittlg. v. 25.01.2010 und aktuelle Liste der Ampelbewertung der planungsrelevanten Arten
des LANUV, Stand 13.01.2012).

Als planungsrelevant werden grundsatzlich folgende Vogelarten betrachtet:

o alle Vogelarten des Anhangs | der Vogelschutzrichtlinie

o alle besonders schutzbedurftigen Vogelarten nach Art. 4(2) Vogelschutzrichtlinie
e alle sonstigen Vogelarten der EU-Artenschutzverordnung.
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Hinsichtlich der Gbrigen europaischen Vogelarten werden Arten, die in NRW selten sind oder
landesweit negative Entwicklungstendenzen aufweisen (z.B. NWO & LANUV 2013) und ent-
sprechend in der Roten Liste NRW als vom Aussterben bedroht, stark gefahrdet oder ge-
fahrdet aufgefihrt sind (SUDMANN ET AL. 2009), ebenfalls als planungsrelevant betrachtet.
Darlber hinaus werden Kolonienbrtter berticksichtigt, da bei Vorhaben, die mit Eingriffen in
Brutkolonien einhergehen, die Mdglichkeit besteht, dass die Verbotstatbestande des § 44 (1)
BNatSchG zutreffen kdnnen (vgl. KIEL 2005).

Bei allen Ubrigen europaischen Vogelarten, die nicht als "planungsrelevant" eingestuft wer-
den, handelt es sich um so genannte "Allerweltsarten”, wie z.B. Amsel und Zaunkdénig. Diese
Arten sind sowohl regional als auch landes- und bundesweit weit verbreitet und haufig und
weisen innerhalb der biogeographischen Region Nordrhein-Westfalens wie auch lokal einen
glnstigen Erhaltungszustand auf (z.B. GLUTZ VON BLOTZHEIM 1985ff., NWO 2002, SUDMANN
ET AL. 2009, NWO & LANUV 2013).

Insgesamt ist fur diese "Allerweltsvogelarten”, aufgrund der weiten Verbreitung und/oder ih-
rer allgemeinen Lebensraumanspriichen und Empfindlichkeiten sowie der Art des Vorhabens
mit den entsprechend zu erwartenden Wirkungen und daraus abzuleitenden potenziellen
Beeintrachtigungen eine weniger tiefe, aber gestufte und zum Teil zusammenfassende Pri-
fung der Verbotstatbestdnde des § 44 BNatSchG fir eine fachgerechte Bewertung ausrei-
chend. Dasselbe gilt fur einzelne gemal® LANUV NRW "planungsrelevante Arten", die in Ta-
belle 4 aufgefihrt sind und bei denen eine erhebliche Beeintrachtigung durch das Vorhaben
ohne Detailprifung ausgeschlossen werden kann. Insgesamt stellt sich die Prifung wie folgt
dar:

6.2.1.1 Prifung allgemein verbreiteter Brutvogelarten

Hinsichtlich der im Vorhabensbereich und nahen Umfeld vorkommenden, allgemein verbrei-
teten und haufigen Brutvogelarten, die in Tabelle 4 aufgefiihrt sind, ist eine zusammenfas-
sende Prufung der Verbotstatbestdnde moglich. Diese bezieht sich auf die Arten Amsel, Aus-
ternfischer, Bachstelze, Blasshuhn, Blaumeise, Bluthanfling, Buchfink, Buntspecht, Dohle,
Dorngrasmicke, Eichelhaher, Elster, Fitis, Gartenbaumlaufer, Gartengrasmiicke, Gebirgs-
stelze, Gelbspotter, Gimpel, Goldammer, Grauschnapper, Grinling, Griinspecht, Hausrot-
schwanz, Haussperling, Heckenbraunelle, Hohltaube, Klappergrasmiicke, Kleiber, Kohimei-
se, Misteldrossel, Monchsgrasmiicke, Rabenkrahe, Ringeltaube, Rotkehlchen, Schwanzmei-
se, Singdrossel, Star, Stieglitz, Stockente, Sumpfmeise, Sumpfrohrsanger, Tannenmeise,
Tarkentaube, Wacholderdrossel, Waldbaumlaufer, Weidenmeise, Wiesenschafstelze, Win-
tergoldhahnchen, Zaunkonig und Zilpzalp. Die als Neozoen eingestuften Arten Jagdfasan,
Nilgans und Stralentaube sind als nicht europaische Vogelarten im Sinne der Vogelschutz-
richtlinie im Rahmen der Artenschutzprifung nicht zu berlcksichtigen, die folgende Wertung
der Verbotstatbestadnde wirde aber auch bei Einbeziehung dieser Arten gelten.

Bei den genannten Brutvogelarten sind die méglichen Beeintrachtigungen wie folgt zusam-

menzufassen:

e Im Hinblick auf diese Brutvogel kdnnen in Teilbereichen bau- oder anlagebedingte Be-
anspruchungen von Brutplatzen nicht ausgeschlossen werden Die durch das Vorhaben
beanspruchten, potenziell als Lebensraum fur die genannten Arten geeigneten Flachen,
einschliel3lich potenzieller Brutbereiche, sind jedoch im Verhaltnis zur grof3rdumig ver-
bleibenden, nutzbaren Flache im Umfeld des Vorhabensbereiches gering, so dass Aus-
weichmadglichkeiten fur die Arten existieren. Brutvorkommen der Hohltaube in Form alter
Héhlenbaume oder des Grlinspechts sind dariber hinaus nicht betroffen.

e Da, wie in Kap. 5.3 erlautert, die Baufeldfreimachung generell au3erhalb der Brutzeit
vorgesehen ist, kdnnen Totungen von Einzelindividuen im Zusammenhang mit méglichen
Brutplatzverlusten ausgeschlossen werden.
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e Mdgliche Individuenverluste aufgrund betriebsbedingter Kollisionen sind durch die bereits
im Bauentwurf vorgesehenen Maflinahmen zur Kollisionsminderung und im Zusammen-
hang mit den darliber hinaus vorgesehenen Malinahmen zur weiteren Konfliktvermei-
dung (z.B. spezifische Bepflanzungen) generell so weit minimiert, dass keine signifikante
Erhdéhung entsprechender Risiken zu erwarten ist.

¢ Die mdglichen bau- und betriebsbedingten Stérungen, insbesondere wahrend der Brut-
zeiten, sind aufgrund ihres temporaren Charakters sowie der gro3rdumig ungestort ver-
bleibenden, strukturell vielfach noch besser ausgepragten Walder, Gehdlzbestande und
Offenlandflachen im Umfeld des Einwirkungsbereiches, als fir das lokale Vorkommen
der Arten unerheblich zu werten. Eine Relevanz fiir die Lokalpopulationen der Arten ist
nicht zu erwarten.

Vor diesem Hintergrund ist die Prifung der Verbotstatbestande des § 44 Abs. 1 BNatSchG
bezogen auf die genannten "Allerweltsarten" (Brutvogel) wie folgt vorzunehmen:

Zusammenfassende Prifung der Verbotstatbestande
und der Privilegierungsvoraussetzungen gemaf § 44 BNatSchG

Werden evtl. Tiere verletzt oder getdtet oder ihre Entwick-
lungsformen beschadigt oder zerstort (§ 44 (1) Nr. 1)?

(1) (aulRer bei unabwendbaren Verletzungen oder Toétungen oder nein
bei einem nicht signifikant erhdéhten Totungsrisiko)

Werden eytl. Tiere wahrend der Fortpflanzungs-, Aufzucht-,
Mauser-, Uberwinterungs- und Wanderungszeiten erheblich

(@) | gestort (§ 44 (1) Nr. 2)? nein
Werden evtl. Fortpflanzungs- oder Ruhestatten aus der Natur
(3) entnommen, beschadigt oder zerstort (§ 44 (1) Nr. 3)? ja
Sind die Privilegierungsvoraussetzungen gegeben, da die 6ko-
logische Funktion der betroffenen Fortpflanzungs- oder Ruhe-
wenn ja: | statten im raumlichen Zusammenhang erhalten bleibt ja
(§ 44 (9))?
Treten Verbotstatbestande des § 44 BNatSchG ein und ist
Fazit eine Prifung der Ausnahmevoraussetzungen nach § 45 Abs. 7 nein

BNatSchG erforderlich?

Zusammengefasst ist festzuhalten, dass hinsichtlich der oben genannten, ungeféahrde-
ten "Allerweltsvogelarten" (Brutvbgel) die Verbotstatbestdande des 8§ 44 BNatSchG
nicht eintreten.
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6.2.1.2 Prufung allgemein verbreiteter Nahrungsgéaste und Durchzugler

Im Hinblick auf die nicht gefahrdeten Arten Mauersegler und Rotdrossel, die lediglich als
Nahrungsgast bzw. Durchzlgler im Gebiet auftreten, ist die Konfliktlage wie folgt zu be-
schreiben:

¢ Eine Inanspruchnahme potenzieller Brutplatze mit dem Risiko der Tétung immobiler Indi-
viduen findet nicht statt.

e Eine Relevanz der bau- und anlagenbedingten Flachenverluste sowie mdglicher bau-
und betriebsbedingter Stérungen fir das Auftreten der Arten im Gebiet besteht aufgrund
der grof3irdumig im Umfeld vorhandenen gleichwertigen und ungestérten Flachen nicht.
Essenzielle Nahrungshabitate sind nicht betroffen.

e Modgliche Individuenverluste aufgrund betriebsbedingter Kollisionen sind durch die bereits
im Bauentwurf vorgesehenen Maflinahmen zur Kollisionsminderung und im Zusammen-
hang mit den daruber hinaus vorgesehenen MalRnahmen zur weiteren Konfliktvermei-
dung (z.B. spezifische Bepflanzungen) generell so weit minimiert, dass keine signifikante
Erhdéhung entsprechender Risiken zu erwarten ist.

Vor diesem Hintergrund ist die Prifung der Verbotstatbestande des § 44 Abs. 1 BNatSchG
bezogen auf die genannten "Allerweltsarten" (Nahrungsgéaste und Durchzlgler) wie folgt vor-
zunehmen:

Zusammenfassende Prifung der Verbotstatbestande
und der Privilegierungsvoraussetzungen gemafi § 44 BNatSchG

Werden evtl. Tiere verletzt oder getdtet oder ihre Entwick-
lungsformen beschadigt oder zerstort (§ 44 (1) Nr. 1)?

(1) (auRer bei unabwendbaren Verletzungen oder Toétungen oder nein
bei einem nicht signifikant erhéhten Totungsrisiko)

Werden eytl. Tiere wahrend der Fortpflanzungs-, Aufzucht-,
Mauser-, Uberwinterungs- und Wanderungszeiten erheblich

(@) | gestért (§ 44 (1) Nr. 2)? nein
Werden evtl. Fortpflanzungs- oder Ruhestatten aus der Natur

(3) entnommen, beschadigt oder zerstort (§ 44 (1) Nr. 3)? nein
Sind die Privilegierungsvoraussetzungen gegeben, da die 6ko-
logische Funktion der betroffenen Fortpflanzungs- oder Ruhe-

wenn ja: | statten im raumlichen Zusammenhang erhalten bleibt -
(§ 44 (5))?
Treten Verbotstatbestdnde des § 44 BNatSchG ein und ist
Fazit eine Prifung der Ausnahmevoraussetzungen nach § 45 Abs. 7 nein

BNatSchG erforderlich?

Zusammengefasst ist festzuhalten, dass hinsichtlich der oben genannten, ungeféahrde-
ten "Allerweltsvogelarten" (Nahrungsgaste und Durchzigler) Mauersegler und Rot-
drossel die Verbotstatbestande des § 44 BNatSchG nicht eintreten.
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6.2.1.3 Auswahl und Prifung absehbar nicht betroffener planungsrelevanter
Vogelarten, Durchziigler/Gastvogel

Im Hinblick auf die nur als Durchzugler/Gastvogel im Gebiet vorkommenden Arten Kormoran
und Steinschmatzer kdnnen erhebliche Beeintrachtigungen durch das Vorhaben ausge-
schlossen werden. Dies wird im Folgenden begrundet.

In Bezug auf den Kormoran, der im Gebiet ausschlieflich als Durchzlgler ohne Gebietsbe-
zug nachgewiesen wurde (Uberflug), kénnen jegliche bau-, anlagen- und betriebsbedingte
Beeintrachtigungen ohne weitere Betrachtung ausgeschlossen werden.

Der Steinschmatzer wurde im Gebiet als Durchziigler und Gastvogel (Nahrungssuche auf

dem Zug) nachgewiesen. Die Konfliktlage stellt sich entsprechend wie folgt dar:

¢ Eine Inanspruchnahme potenzieller Brutplatze mit dem Risiko der Tétung immobiler Indi-
viduen findet nicht statt.

e Eine Relevanz der bau- und anlagenbedingten Flachenverluste sowie moglicher bau-
und betriebsbedingter Stérungen fir das Auftreten der Arten im Gebiet besteht aufgrund
der grof3radumig im Umfeld vorhandenen gleichwertigen und ungestérten Flachen nicht.

e Maogliche Individuenverluste aufgrund betriebsbedingter Kollisionen sind durch die bereits
im Bauentwurf vorgesehenen MalRnahmen zur Kollisionsminderung und im Zusammen-
hang mit den darlber hinaus vorgesehenen Mallinahmen zur weiteren Konfliktvermei-
dung (z.B. spezifische Bepflanzungen) generell so weit minimiert, dass keine signifikante
Erhdéhung entsprechender Risiken zu erwarten ist.

Vor diesem Hintergrund ist die Prifung der Verbotstatbestande des § 44 Abs. 1 BNatSchG
bezogen auf den Kormoran und den Steinschmatzer wie folgt vorzunehmen:

Zusammenfassende Prifung der Verbotstatbestande
und der Privilegierungsvoraussetzungen gemaf § 44 BNatSchG

Werden evtl. Tiere verletzt oder getdtet oder ihre Entwick-
lungsformen beschadigt oder zerstort (§ 44 (1) Nr. 1)?

(1) (aulRer bei unabwendbaren Verletzungen oder Toétungen oder nein
bei einem nicht signifikant erhéhten Totungsrisiko)

Werden evtl. Tiere wahrend der Fortpflanzungs-, Aufzucht-,
Mauser-, Uberwinterungs- und Wanderungszeiten erheblich

()| gestdrt (§ 44 (1) Nr. 2)? nein
Werden evtl. Fortpflanzungs- oder Ruhestatten aus der Natur

(3) entnommen, beschadigt oder zerstort (§ 44 (1) Nr. 3)? nein
Sind die Privilegierungsvoraussetzungen gegeben, da die 6ko-
logische Funktion der betroffenen Fortpflanzungs- oder Ruhe-

wenn ja: | statten im raumlichen Zusammenhang erhalten bleibt -
(§ 44 (9))?
Treten Verbotstatbestande des § 44 BNatSchG ein und ist
Fazit eine Prifung der Ausnahmevoraussetzungen nach § 45 Abs. 7 nein

BNatSchG erforderlich?

Zusammengefasst ist festzuhalten, dass hinsichtlich der oben genannten Arten Kor-
moran und Steinschmatzer die Verbotstatbestidnde des § 44 BNatSchG nicht eintreten.
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6.2.1.4 Auswahl und Prifung absehbar nicht betroffener planungsrelevanter
Vogelarten, Nahrungsgéaste

Im Hinblick auf die nur als Nahrungsgaste im Gebiet vorkommenden Arten Graureiher, Gro-
Rer Brachvogel, Habicht, Lachmdwe, Mausebussard und Saatkrahe kénnen erhebliche Be-
eintrachtigungen durch das Vorhaben ausgeschlossen werden, was im Folgenden begriindet
wird.

Graureiher, Lachmowe und Saatkrahe

Die Arten Graureiher, Lachméwe und Saatkrahe kommen im Untersuchungsraum insbeson-
dere im Bereich der Landwirtschaftsflachen als Nahrungsgaste vor, der Graureiher auch an
Still- und Flielgewassern. Brutkolonien der Arten sind im Untersuchungsraum nicht vertre-
ten, so dass weder direkte Verluste noch relevante Stérung durch das Vorhaben zu erwarten
sind.

Die bau- und anlagenbedingten Verluste sowie bau- und betreibsbedingte Stérungen von
Uberwiegend intensiv genutzten Landwirtschaftsflachen sind fur das Vorkommen der Arten
irrelevant, da im Umfeld grof3rdumig vergleichbare Flachen vorhanden sind. Eine Beanspru-
chung von Stillgewassern findet nicht statt und die FlieRgewasser Muhlenbach und Herzbach
werden nur punktuell gequert. Ein Mangel an Nahrungshabitaten ist aus diesen Verlusten
insgesamt nicht ableitbar. Essenzielle Nahrungshabitate sind insgesamt nicht betroffen.

Graureiher, Lachmdwe und Saatkrahe sind Arten ohne besondere Kollisionsempfindlichkeit
mit dem Strallenverkehr, so dass eine signifikante Erhéhung diesbezuglicher Tétungsrisiken
nicht zu erwarten ist.

Grol3er Brachvogel

Vom GrolRen Brachvogel existieren innerhalb des Untersuchungsgebietes keine Brutvor-
kommen. Im Rahmen der Brutvogelkartierung wurde er als sporadischer Nahrungsgast auf
Landwirtschaftsflachen noérdlich der Borghorster Strafle (L 590) und aulBerhalb des Trassen-
bereiches nachgewiesen. Brutvorkommen mit mehreren Brutpaaren befinden sich im Bereich
des westlich gelegenen Naturschutzgebietes "Wiesen am Max-Clemens-Kanal", in einem
Trassenabstand von > 1 km (LANUV, @LINFOS, Stand November 2013).

Durch das Vorhaben finden keine bau- oder anlagenbedingten Verluste von Brutstandorten,
essenziellen Nahrungshabitaten und/oder Individuen statt. Bau- und betriebsbedingte St6-
rungen sind aufgrund der Abstande zu den relevanten Brutbereichen nicht zu erwarten. So
sind nach GARNIEL & MIERWALD (2010) in Korrelation mit der zu erwartenden Verkehrsbelas-
tung Wirkreichweiten von maximal 400 m zugrunde zu legen. Da sich der Trassenverlauf
nicht innerhalb des Hauptaktionsraumes der Art befindet, sind auch keine relevanten be-
triebsbedingte Kollisionsrisiken zu erwarten.

Mausebussard

Der Mausebussard wurde als regelmaRiger Nahrungsgast im Untersuchungsgebiet nachge-
wiesen. Horststandorte wurden nicht festgestellt, werden aber aullerhalb des Untersu-
chungsgebietes und damit auRerhalb denkbarer bau-, anlagen- und betriebsbedingter Wirk-
reichweiten vermutet. Bau- oder anlagebedingte Verluste essenzieller Nahrungshabitate fin-
den nicht statt. Im Hinblick auf betriebsbedingte Kollisionsrisiken gilt der Mausebussard ge-
nerell als kollisionsgefahrdet, da er auch Stralenseitenrdume zur Jagd nutzt. Trotz dieser
generellen Gefahrdungslage und trotz der in weiten Teilen von NRW hohen Stralen- und
damit Gefahrdungsdichte ist der Mausebussard eine der haufigsten Greifvogelarten in NRW
und ist in der aktuellen Roten Liste NRW wie auch bundesweit als nicht gefahrdet eingestuft.
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Im Hinblick auf die Erhdhung betriebsbedingter Kollisionsrisiken ist aufgrund der geplanten
spezifischen Gestaltung der StralRenseitenraume, bedingt durch die Anforderungen aus dem
Kollisionsschutz Fledermause (vgl. Kap. 5.3), das Kollisionsrisiko bereits minimiert. So sind
im direkten Trassennahbereich keine Gehdlzpflanzungen vorgesehen, die Ansitzmdglichkei-
ten fir die Art fahrbahnnah bieten wiirden. Darlber hinaus ist zu berlicksichtigen, dass auf-
grund der Existenz mehrerer Uberortlicher Straflen im Raum (L583, L 590, L 592, K 53) sich
keine grundsatzliche Anderung der Gefahrdungssituation im Gebiet ergibt und damit in der
Summe keine signifikante Erhéhung von Kollisionsrisiken ableitbar ist.

Habicht

Der Habicht wurde als sporadischer Nahrungsgast im Gebiet nachgewiesen. Die Gefahr-
dungseinschatzung entspricht weitgehend der beim Mausebussard, wobei aufgrund anderer
Jagdweise (Deckungsjager mit Jagd von Vdgeln) in Verbindung mit der spezifischen Gestal-
tung des StralRenseitenraumes (keine Gehdlzpflanzungen in direkter Trassennahe) das Ge-
samtrisiko noch geringer als beim Mausebussard zu bewerten ist. Insgesamt werden keine
Fortpflanzungs- und Ruhestatten oder essenzielle Nahrungshabitate des Habichts beans-
prucht, direkte Tétungen finden nicht statt und das betriebsbedingte Kollisionsrisiko ist als
nicht signifikant erhéht einzustufen.

Zusammenfassende Prifung der Verbotstatbestande

Vor dem Hintergrund der erlauterten Konfliktsituation ist die Prifung der Verbotstatbestande
des § 44 Abs. 1 BNatSchG bezogen auf die genannten Arten Graureiher, Grof3er Brachvo-
gel, Habicht, Lachmoéwe, Mausebussard und Saatkrahe wie folgt vorzunehmen:

Zusammenfassende Prifung der Verbotstatbestande
und der Privilegierungsvoraussetzungen gemaf § 44 BNatSchG

Werden evtl. Tiere verletzt oder getdtet oder ihre Entwick-
lungsformen beschadigt oder zerstort (§ 44 (1) Nr. 1)?

(1) (aulRer bei unabwendbaren Verletzungen oder Toétungen oder nein
bei einem nicht signifikant erhdhten Totungsrisiko)

Werden eytl. Tiere wahrend der Fortpflanzungs-, Aufzucht-,
Mauser-, Uberwinterungs- und Wanderungszeiten erheblich

(@) | gestért (§ 44 (1) Nr. 2)? nein
Werden evtl. Fortpflanzungs- oder Ruhestatten aus der Natur

(3) entnommen, beschadigt oder zerstort (§ 44 (1) Nr. 3)? nein
Sind die Privilegierungsvoraussetzungen gegeben, da die 6ko-
logische Funktion der betroffenen Fortpflanzungs- oder Ruhe-

wenn ja: | statten im raumlichen Zusammenhang erhalten bleibt -
(§ 44 (9))?
Treten Verbotstatbestdnde des § 44 BNatSchG ein und ist
Fazit eine Prifung der Ausnahmevoraussetzungen nach § 45 Abs. 7 nein

BNatSchG erforderlich?

Zusammengefasst ist festzuhalten, dass hinsichtlich der oben genannten Arten Grau-
reiher, GrofRer Brachvogel, Habicht, Lachmodwe, Mausebussard und Saatkrdhe die
Verbotstatbestande des 8§ 44 BNatSchG nicht eintreten.
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6.2.1.5 Auswahl und Prifung absehbar nicht betroffener planungsrelevanter
Vogelarten, Brutvogel

Im Hinblick auf die als Brutvogel im Gebiet vorkommenden Arten Kleinspecht, Schwarz-
specht, Wachtel, Waldkauz, Waldschnepfe und Wespenbussard sind keine Konflikte mit dem
Vorhaben zu erwarten, was im Folgenden begrindet wird.

Kleinspecht

Der Kleinspecht wurde in Waldbereichen am Emsdettener Miihlenbach &stlich der Trasse
nachgewiesen (vgl. Unterlage 12.4.2). Das Revierzentrum mit zu erwartendem Brutplatz be-
findet sich in einem Trassenabstand von ca. 400 m. Direkte bau- oder anlagenbedingte Ver-
luste von Brutplatzen und Tétung immobiler Individuen finden entsprechend nicht statt.
Gleichzeitig befindet sich das Revierzentrum abseits der fur diese Art genannten maximalen
Wirkreichweite in Bezug auf relevante bau- und betriebsbedingte Stérungen (200 m nach
GARNIEL & MIERWALD 2010). Betriebsbedingte relevante Erhéhungen von Kollisionsrisiken
sind nicht zu erwarten. So ist einerseits der Abstand des Nachweisbereiches von der Trasse
grofd und der vorrangig genutzte Nahbereich des Revierzentrums nicht betroffen. Aber auch
wenn man die Ausweitung der Reviere im Winter (nach HONTSCH 1996 von ca. 30 ha auf
mehr als 400 ha) und potenzielle Nutzung weiter abseits gelegener Gehdlzbestande entlang
des Muhlenbaches berlcksichtigt, ist aufgrund der in diesem Bereich vorgesehenen Kollisi-
onsschutzmaflnahmen (vgl. Kap. 5.3), die auch in Bezug auf den Kleinspecht durch das Er-
zwingen eines hohen Uberfluges wirksam sind, von keiner betriebsbedingten signifikanten
Erhdéhung des Kollisionsrisikos auszugehen.

Schwarzspecht

Vom Schwarzspecht wurde ein Revier im Waldgebiet Brook nachgewiesen, wobei das Zent-
rum mit zu erwartendem Brutplatz am Rand des Untersuchungsgebietes im Westen, in
> 400 m Abstand zur Trasse lokalisiert wurde (vgl. Unterlage 12.4.2). Aufgrund der Grole
der Brutreviere, die mit Waldflachen von 250 ha bis 400 ha angegeben werden (LANUV
2013A), ist der gesamte Waldkomplex als Gesamthabitat zu werten. Bau- und anlagebedingt
werden keine Fortpflanzungs- oder Ruhestatten besonderer Bedeutung, wie Bruthdhlen oder
Hohlenbaumzentren mit Brut- und Schlafhdhlen beansprucht. Aufgrund des grofden Ab-
stands des Revierzentrums zur Trasse sind relevante bau- und betriebsbedingte Stérungen
nicht zu erwarten. So werden in Bezug auf den Schwarzspecht von GARNIEL & MIERWALD
(2010) bei der fiir die K 53n prognostizierten Verkehrsbelastung entsprechende Wirkreich-
weiten von 100 m angegeben. Durch die relativ kleinflichigen bau- und anlagenbedingten
Waldverluste in den Randbereichen des Gesamthabitats werden auch keine essenziellen
Nahrungshabitate beansprucht.

Im Hinblick auf Kollisionsrisiken ist aufgrund des nur randlichen Anschnitts des Gesamthabi-
tats keine permanente Trassenquerung zu erwarten, vereinzelte Querungen kénnen aber
nicht ausgeschlossen werden. Aufgrund der in diesem Trassenabschnitt vorgesehenen Kolli-
sionsschutzmalinahmen (vgl. Kap. 5.3), die auch in Bezug auf den Schwarzspecht durch das
Erzwingen eines hohen Uberfluges wirksam sind, in Verbindung mit der geradlinigen Flug-
weise der Art, kann eine betriebsbedingten signifikanten Erhéhung des Kollisionsrisikos aus-
geschlossen werden.

Wachtel

Nachweise der Wachtel, die vorsorglich als Brutverdacht gewertet werden, erfolgten auf
Ackerflachen nordlich des Hummertbaches und der L 583 sowie in Hohe des Herzbaches,
nordlich des Waldgebietes Brook (vgl. Unterlage 12.4.2). Das Vorkommen am Hummerts-
bach befindet sich im Bereich moglicher Vorbelastungen durch die L 583, aber abseits denk-
barer bau-, anlagen- und betriebsbedingter Einwirkungen der K 53n (Mindestabstand ca.
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300 m). Das zweite Vorkommen am Herzbach weist einen Mindestabstand von der K 53-
Trasse von ca. 400 m auf. Relevante bau- oder anlagenbedingte Flachenverluste treten
ebenso wenig auf wie Individuenverluste. Betriebsbedingte Stérungen sind ebenfalls auszu-
schliel3en, da, in Korrelation mit den zu erwartenden Verkehrsbelastungen < 10.000 Kfz/24h,
gemal GARNIEL & MIERWALD (2010) maximale Wirkreichweiten von 100 m zugrunde zu le-
gen sind.

Relevante Kollisionsrisiken bestehen aufgrund entsprechender geringer Empfindlichkeiten in
Verbindung mit den Abstanden der Vorkommen von der Trasse nicht.

Waldkauz

Der Waldkauz ist im Untersuchungsgebiet und Umfeld mit zwei Revieren vertreten, von de-
nen sich ein Revierzentrum im Waldbereich Brook und das zweite in einem Waldbereich am
Emsdettener Miihlenbach in Hohe K 53 alt befindet (vgl. Unterlage 12.4.2). Das Vorkommen
im Brook weist einen Trassenabstand von > 400 m auf, das Vorkommen am Emsdettener
Mihlenbach von > 700 m. Bau- und anlagebedingte Verluste von Brutplatzen und Tétung
immobiler Tiere kdnnen entsprechend ausgeschlossen werden. Betriebsbedingte Stérungen
sind ebenfalls auszuschliel’en, da in Verbindung mit der relativ geringen Verkehrsbelastung
die maximale Wirkreichweite bei 100 m liegt (GARNIEL & MIERWALD 2010).

Im Hinblick auf betriebsbedingte Kollisionsrisiken ist zu berlicksichtigen, dass sich einerseits
die Revierzentren mit zu erwartender hoher Frequentierung weit abseits der Trasse befin-
den. Bei dem Vorkommen am Emsdettener Muhlenbach findet durch die Verlagerung der im
nahen Umfeld des Revierzentrums verlaufenden K 53 alt eine tendenzielle Entlastung des
aktuellen Vorkommens aufgrund der Reduzierung der Verkehrsbelastung statt (vgl. PLA-
NUNGSBURO HAHM 2008). Daruber hinaus sind im Bereich der potenziell genutzten Jagdhabi-
tate entlang des Mihlenbaches entsprechend der Erlduterungen in Kap. 5.3 spezifische Kol-
lisionsschutzmaflinahmen vorgesehen sind (Wande/Zaune und Kombinationen mit Gabionen
sowie Bepflanzung), die auch in Bezug auf den Waldkauz durch das Erzwingen eines hohen
Uberfluges wirksam sind. Entsprechendes gilt fir das Vorkommen im Waldbereich Brook.
Auch hier sind im angrenzenden Trassenabschnitt spezifische KollisionsschutzmalRnahmen
vorgesehen. Die im Umfeld des Waldgebietes im Zusammenhang mit MalRnahmen fiir ande-
re Vogel- und Fledermausarten vorgesehenen Habitatentwicklungsmallinahmen tragen zu-
satzlich dazu bei, dass die bereits vorhandene Attraktivitat des Waldkomplexes als Jagdhabi-
tat, auch fir den Waldkauz, weiter gesteigert wird. Der bereits derzeit offensichtlich geringe
Drang, im Bereich des Trassenverlaufes zu jagen und zuklnftig die Trasse zu queren wird
durch diese MalRinahmen zuséatzlich reduziert.

Insgesamt ist fur beide Vorkommen des Waldkauzes im Gebiet von keiner signifikanten Er-
héhung des Kollisionsrisikos auszugehen.

Waldschnepfe

Die Waldschnepfe wurde als Brutvogel im Bereich des Waldkomplexes Brook nachgewiesen
mit dem Revierzentrum in einem Trassenabstand von > 400 m (vgl. Unterlage 12.4.2). Bau-
und anlagebedingte Verluste von Brutstandorten und Tétung immobiler Tiere kdnnen ent-
sprechend ausgeschlossen werden. Stérungen durch Bau und Betrieb sind gemal GARNIEL
& MIERWALD (2010) entsprechend der prognostizierten Verkehrsbelastung fur einen Bereich
bis 100 m entlang der Trasse potenziell relevant, so dass im vorliegenden Fall diesbeztiglich
keine Relevanz besteht.

Aufgrund der randlichen Lage der Trasse in Bezug auf das Waldgebiet Brook als Gesamtha-
bitat der Waldschnepfe, der im Querungsbereich vorgesehenen spezifischen Kollisions-
schutzmalRnahmen (vgl. Kap. 5.3) sowie fehlender besonderer Kollisionsgefahrdung der Art
ist keine signifikante Erhohung betriebsbedingter Kollisionsrisiken zu erwarten.
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Wespenbussard

Fir den Wespenbussard bestand Brutverdacht im Bereich des Waldkomplexes Brook, au-
Rerhalb des Untersuchungsgebietes, in einem Trassenabstand von > 800 m (vgl. Unterlage
12.4.2). Bau- und anlagebedingte Verluste von Brutstandorten oder Tétung immobiler Tiere
finden entsprechend nicht statt. Bau- und betriebsbedingte Stérungen sind ebenfalls nicht zu
erwarten, da die in diesem Zusammenhang zugrunde zu legende Fluchtdistanz der Art
200 m betragt (GARNIEL & MIERWALD 2010). Im Hinblick auf Kollisionsrisiken ist einerseits zu
berlicksichtigen, dass sich der Brutstandort mit zu erwartenden hohen Flugaktivitaten im
Umfeld in einem grol’en Trassenabstand befindet. Darlber hinaus ist der Wespenbussard
ein Nahrungsspezialist, der sich vorrangig von Wespen (Ausgraben von Bodennestern), an-
deren Insekten und auch von Amphibien erndhrt (z.B. BAUER, BEZZEL & FIEDLER 2005). Ein
entsprechendes Nahrungsspektrum ist im Stralen- oder Straltenrandbereich nicht vorhan-
den, so dass fur die Art auch generell betriebsbedingte Kollisionen keine Relevanz besitzen
(vgl. BAUER & BERTHOLD 1997). Im Hinblick auf die Flachenverluste werden durch das Vor-
haben keine flir den Wespenbussard absehbar essenziellen Nahrungshabitate bau- oder
anlagebedingt beansprucht.

Zusammenfassende Prifung der Verbotstatbestande

Vor diesem Hintergrund ist die Prifung der Verbotstatbestande des § 44 Abs. 1 BNatSchG
bezogen auf die genannten Brutvogelarten Kleinspecht, Schwarzspecht, Wachtel, Waldkauz,
Waldschnepfe und Wespenbussard wie folgt vorzunehmen:

Zusammenfassende Prifung der Verbotstatbestande
und der Privilegierungsvoraussetzungen gemaf § 44 BNatSchG

Werden evtl. Tiere verletzt oder getdtet oder ihre Entwick-
lungsformen beschadigt oder zerstort (§ 44 (1) Nr. 1)?

(1) (aulRer bei unabwendbaren Verletzungen oder Toétungen oder nein
bei einem nicht signifikant erhéhten Totungsrisiko)

Werden evtl. Tiere wahrend der Fortpflanzungs-, Aufzucht-,
Mauser-, Uberwinterungs- und Wanderungszeiten erheblich

(@) | gestort (§ 44 (1) Nr. 2)? nein
Werden evtl. Fortpflanzungs- oder Ruhestatten aus der Natur

(3) entnommen, beschadigt oder zerstort (§ 44 (1) Nr. 3)? nein
Sind die Privilegierungsvoraussetzungen gegeben, da die 6ko-
logische Funktion der betroffenen Fortpflanzungs- oder Ruhe-

wenn ja: | statten im raumlichen Zusammenhang erhalten bleibt -
(§ 44 (9))?
Treten Verbotstatbestdnde des § 44 BNatSchG ein und ist
Fazit eine Prifung der Ausnahmevoraussetzungen nach § 45 Abs. 7 nein

BNatSchG erforderlich?

Zusammengefasst ist festzuhalten, dass hinsichtlich der oben genannten Arten Klein-
specht, Schwarzspecht, Wachtel, Waldkauz, Waldschnepfe und Wespenbussard die
Verbotstatbestande des § 44 BNatSchG nicht eintreten.
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6.2.2 Flederméause

Im Hinblick auf Fledermause kann hinsichtlich derjenigen nachgewiesenen Arten eine zu-
sammenfassende Prifung durchgefihrt werden, bei denen absehbar keine Funktionsele-
mente besonderer Bedeutung wie Quartiere, Flugbahnen und bedeutsame Jagdhabitate
durch Flachenverluste oder Randeffekte betroffen sind und bei denen gleichzeitig keine er-
hdhten Kollisionsrisiken zu prognostizieren sind. Dies betrifft im vorliegenden Fall die Bech-
steinfledermaus, die Rauhautfledermaus, den GrofRen Abendsegler, den Kleinen Abendseg-
ler und die Breitflligelfledermaus.

Bechsteinfledermaus

Von der Bechsteinfledermaus liegen drei einzelne akustische Registrierungen aus dem
Waldkomplex Brook/Sternbusch vor. Trotz intensiver Untersuchungen, besonders in diesem
Gebietsteil, auch mit Netzfangen, konnten keine weiteren Nachweise und keine Hinweise auf
Reproduktion erbracht werden. Vor diesem Hintergrund ist von einer untergeordneten Funk-
tion des Raumes auszugehen. Da es sich bei der Bechsteinfledermaus um eine typische
Waldfledermaus handelt, mit Baumhohlenquartieren und mehrschichtigen Waldern als prafe-
rierten Jagdhabitaten (vgl. LANUV 2013A), ist in Korrelation mit den Nachweisen der Wald-
komplex Brook/Sternbusch als genutztes Habitat einzelner Tiere zu werten. Die durch die
Trasse angeschnittenen Randbereiche des Waldkomplexes weisen fast ausschlieRlich Fich-
tenmischwalder geringen Alters auf, fir die, in Verbindung mit den Kartierergebnissen, keine
relevanten Funktionen der Bechsteinfledermaus ableitbar sind. Entsprechend kommt den
bau- und anlagenbedingten Waldverlusten und mdglichen bau- und betriebsbedingten
Randeffekte durch Licht und Larm im Trassenbereich und Umfeld keine Relevanz fir das
Vorkommen der Art zu.

Da die Trasse potenzielle Habitate allenfalls randlich tangiert und keine nachgewiesenen
Flugwege oder sonstige Funktionsrdume besonderer Bedeutung durch die Trasse gequert
werden, sind keine relevanten betriebsbedingten Kollisionsrisiken ableitbar.

Rauhautfledermaus

Nachweise der Rauhautfledermaus erfolgten vor allem wahrend der Durchzugszeiten im
Frihjahr und Herbst. Generell wurden ausschlielich Jagdfunktionen festgestellt, betreffend
vor allem den Bereich der Muhlenbachaue und den Sternbusch (vgl. Unterlage 12.4.2). Ent-
sprechend der Jagdweise der Rauhautfledermaus in relativ groRer Hohe (ca. 3-15 (20) m)
und noch gréRerer Zughdhe (> 15 m) besitzt die Art im Hinblick auf den Stralenverkehr eine
geringe Kollisionsempfindlichkeit (BMVBS 2011). Die bau- und anlagenbedingten Verluste
nachgewiesener Jagdhabitate im Bereich Muhlenbachaue und Sternbusch sind gering und
stellen, unter Berlcksichtigung der verbleibenden gunstigen Nahrungshabitate absehbar
keine fur das Vorkommen der Art essenziellen Verluste dar. Im Hinblick auf bau- und be-
triebsbedingte Stérungen durch Larm und Licht besitzt die Art eine geringe Empfindlichkeit.
So jagt die Rauhautfledermaus auch um Lichtquellen und weist aufgrund ihrer aktiven akus-
tischen Ortungsweise keine besondere Empfindlichkeit gegenliber Stralenverkehrsbeding-
tem Larm auf (vgl. BMVBS 2011).

In der Summe werden keine Fortpflanzungs- und Ruhestatten und essenzielle Nahrungsha-
bitate der Rauhautfledermaus beansprucht oder relevant entwertet. Darliber hinaus ergibt
sich keine signifikante Erhéhung betriebsbedingter Kollisionsrisiken.
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Grol3er Abendsegler

Der GrolRe Abendsegler wurde jagend im gesamten Untersuchungsgebiet nachgewiesen.
Nachweisschwerpunkte sind die nahrungsreichen Gehdlzbestadnde im Bereich des Mihlen-
baches und der Waldkomplexe Brook und Sternbusch (vgl. Unterlage 12.4.2). Ein im Bereich
eines Altholzbestandes im Brook im Rahmen der Kartierungen 2004 nachgewiesenes Balz-
quartier konnte 2011 nicht bestatigt werden. Sonstige Hinweise auf trassennahe Quartiere
konnten nicht erbracht werden und sind aufgrund der Struktur der beanspruchten Besténde
auch nicht zu erwarten.

Der GrofRe Abendsegler fliegt bei der Jagd hoch und schnell und weist im Hinblick auf den
Stralkenverkehr eine geringe Kollisionsempfindlichkeit auf (BMVBS 2011). Die bau- und an-
lagenbedingten Verluste nachgewiesener Jagdhabitate im Bereich Muhlenbachaue und
Sternbusch sind gering und stellen, unter Berucksichtigung der verbleibenden gunstigen
Nahrungshabitate absehbar keine fir das Vorkommen der Art essenziellen Verluste dar. Im
Hinblick auf bau- und betriebsbedingte Storungen durch Larm und Licht besitzt der Grofke
Abendsegler eine geringe Empfindlichkeit, da er auch um Lichtquellen jagt und aufgrund
seiner aktiven akustischen Ortungsweise keine besondere Empfindlichkeit gegenlber stra-
Renverkehrsbedingtem Larm aufweist (vgl. BMVBS 2011).

In der Summe werden keine Fortpflanzungs- und Ruhestatten und essenzielle Nahrungsha-
bitate des Groflen Abendseglers beansprucht oder relevant entwertet. Dartber hinaus ergibt
sich keine signifikante Erhéhung betriebsbedingter Kollisionsrisiken.

Kleiner Abendsegler

Der Kleine Abendsegler wurde ausschlie8lich im Zentrum des Waldgebietes Brook, Uberwie-
gend aulerhalb des eigentlichen Untersuchungsraumes nachgewiesen (vgl. Unterlage
12.4.2). Hier erfolgte auch im Zusammenhang mit den Netzfangen Mopsfledermaus der Rep-
roduktionsnachweis durch den Fang laktierender Weibchen (BURO FUR ANGEWANDTE OKO-
LOGIE UND LANDSCHAFTSPLANUNG 2013, Unterlage 12.4.3).

Obwohl der Kleine Abendsegler nicht im Trassenumfeld festgestellt wurde, kann aufgrund
der hohen Mobilitdt der Art ein temporares Auftreten auch im Trassenumfeld im Bereich
Brook nicht vollstandig ausgeschlossen werden. Die Existenz essenzieller Jagdhabitate und
entsprechende Relevanz bau- und anlagenbedingter Verlusten oder bau- und betriebsbe-
dingter Entwertungen von Nahrungshabitaten ist aufgrund der Kartierergebnisse jedoch aus-
schliel3bar.

Hinsichtlich potenzieller betriebsbedingter Kollisionsrisiken weist der Kleine Abendsegler
aufgrund der hohen und schnellen Flugweise nur geringe Empfindlichkeiten auf (BMVBS
2011). Das heift, dass selbst bei einem Auftreten der Art im Trassenumfeld eine signifikante
Erhdhung betriebsbedingter Kollisionsrisiken nicht ableitbar ist.

Breitfligelfledermaus

Die Breitfligelfledermaus, eine typische Gebaudefledermaus, wurde fast im gesamten Un-
tersuchungsraum jagend nachgewiesen, wobei keine Nachweise oder Hinweise auf Quartie-
re, z.B. durch direkte Nachweise oder ausgepragte Flugbewegungen, erfolgten. Nachweis-
schwerpunkte der Art waren die Geholzbestande im Bereich der Mihlenbachaue, die durch
Gehdlze strukturierten Offenlandbereiche im Norden sowie Waldrandzonen im Bereich
Sternbusch und Brook (vgl. Unterlage 12.4.2).
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Die bau- und anlagenbedingten Verluste nachgewiesener Jagdhabitate sind gering und stel-
len, unter Berlcksichtigung der verbleibenden giinstigen Nahrungshabitate absehbar keine
fur das Vorkommen der Art essenziellen Verluste dar. Im Hinblick auf bau- und betriebsbe-
dingte Stérungen durch Larm und Licht besitzt die Breitflugelfledermaus eine geringe Emp-
findlichkeit, da sie auch um Lichtquellen jagt und aufgrund ihrer aktiven akustischen Or-
tungsweise keine besondere Empfindlichkeit gegeniber strallenverkehrsbedingtem Larm
aufweist (vgl. BMVBS 2011).

Hinsichtlich potenzieller betriebsbedingter Kollisionsrisiken besitzt die Breitfligelfledermaus
aufgrund der hohen und schnellen Flugweise eine nur geringe Empfindlichkeiten (BMVBS
2011).

Zusammenfassende Prifung der Verbotstatbestéande

Vor diesem Hintergrund ist die Prifung der Verbotstatbestande des § 44 Abs. 1 BNatSchG
bezogen auf die genannten Fledermausarten Bechsteinfledermaus, Rauhautfledermaus,
GrolRRer Abendsegler, Kleiner Abendsegler und Breitfligelfledermaus wie folgt vorzunehmen:

Zusammenfassende Prifung der Verbotstatbestande
und der Privilegierungsvoraussetzungen gemaf § 44 BNatSchG

Werden evtl. Tiere verletzt oder getdtet oder ihre Entwick-
lungsformen beschadigt oder zerstort (§ 44 (1) Nr. 1)?

(1) (auRer bei unabwendbaren Verletzungen oder Totungen oder nein
bei einem nicht signifikant erhdhten Totungsrisiko)

Werden eytl. Tiere wahrend der Fortpflanzungs-, Aufzucht-,
Mauser-, Uberwinterungs- und Wanderungszeiten erheblich

(@) | gestért (§ 44 (1) Nr. 2)? nein
Werden evtl. Fortpflanzungs- oder Ruhestéatten aus der Natur

(3) entnommen, beschadigt oder zerstort (§ 44 (1) Nr. 3)? nein
Sind die Privilegierungsvoraussetzungen gegeben, da die 6ko-
logische Funktion der betroffenen Fortpflanzungs- oder Ruhe-

wenn ja: | statten im raumlichen Zusammenhang erhalten bleibt -
(§ 44 (5))?
Treten Verbotstatbestdnde des § 44 BNatSchG ein und ist
Fazit eine Prifung der Ausnahmevoraussetzungen nach § 45 Abs. 7 nein

BNatSchG erforderlich?

Zusammengefasst ist festzuhalten, dass hinsichtlich der oben genannten Arten Bech-
steinfledermaus, Rauhautfledermaus, GrofRer Abendsegler, Kleiner Abendsegler und
Breitfligelfledermaus die Verbotstatbestande des § 44 BNatSchG nicht eintreten.
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6.2.3 Amphibien

Von den Amphibienarten ist als Art des Anhangs IV der FFH-Richtlinie ausschlief3lich der
Kammmolch im Rahmen der Artenschutzprifung zu betrachten. Das einzige festgestellte
Laichgewasser der Art befindet sich im Bereich des Sternbusches, in einem Trassenabstand
von minimal ca. 360 m westlich der Trasse (BUGS 2011, vgl. Unterlage 12.4.2). Wanderbe-
wegungen im angrenzenden Trassenbereich konnten im Rahmen der durchgefiihrten Fang-
zaununtersuchung nicht festgestellt werden (BUGS 2012). Lediglich in Héhe des Herzba-
ches erfolgte bei dieser Untersuchung der Nachweis eines einzelnen Tieres, wobei im nahe-
ren und weiteren Umfeld keine Laichgewasser vorkommen.

Aufgrund dieser Ausgangssituation kénnen bau- und anlagebedingte Verluste von Reproduk-
tionsgewassern oder relevanten Landhabitaten ausgeschlossen werden. Zasuren von Ge-
samthabitaten in Form von Laichgewassern und angrenzenden Landlebensraumen mit der
Gefahr von Individuenverlusten finden ebenfalls nicht statt. Die grundsatzliche Passierbarkeit
der Trasse bleibt im Bereich des Nachweises des Einzeltieres in Hohe des Herzbaches
durch die hier vorgesehenen Amphibienleiteinrichtungen und -durchldsse sowie insbesonde-
re den grofen Herzbachdurchlass gewahrleistet. Potenzielle betriebsbedingte Individuenver-
luste werden in diesem Bereich darUber hinaus durch die hier vorgesehenen beidseitigen
Leiteinrichtungen vermieden. Eine signifikante Gefahrenerhéhung in Bezug auf Individuen-
verluste wahrend der Bauzeit ist aufgrund des ausschlieRlichen Nachweises eines Einzeltie-
res nicht ableitbar.

Vor diesem Hintergrund ist die Prifung der Verbotstatbestande des § 44 Abs. 1 BNatSchG
bezogen auf den Kammmolch wie folgt vorzunehmen:

Zusammenfassende Prifung der Verbotstatbestande
und der Privilegierungsvoraussetzungen gemal § 44 BNatSchG

Werden evtl. Tiere verletzt oder getotet oder ihre Entwick-
lungsformen beschadigt oder zerstort (§ 44 (1) Nr. 1)?

(1) (aul3er bei unabwendbaren Verletzungen oder Tétungen oder nein
bei einem nicht signifikant erhdhten Tétungsrisiko)

Werden eytl. Tiere wahrend der Fortpflanzungs-, Aufzucht-,
Mauser-, Uberwinterungs- und Wanderungszeiten erheblich

(2) | gestort (§ 44 (1) Nr. 2)? nein
Werden evtl. Fortpflanzungs- oder Ruhestatten aus der Natur

(3) entnommen, beschadigt oder zerstort (§ 44 (1) Nr. 3)? nein
Sind die Privilegierungsvoraussetzungen gegeben, da die 6ko-
logische Funktion der betroffenen Fortpflanzungs- oder Ruhe-

wenn ja: | statten im rdumlichen Zusammenhang erhalten bleibt -
(§ 44 (9))?
Treten Verbotstatbestande des § 44 BNatSchG ein und ist
Fazit eine  Prifung der Ausnahmevoraussetzungen nach nein

§ 45 Abs. 7 BNatSchG erforderlich?

Zusammengefasst ist festzuhalten, dass hinsichtlich des Kammmolches die Verbots-
tatbestande des § 44 BNatSchG nicht eintreten.
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7 Vertiefte, einzelartspezifische Bewertung, Mal3-
nahmenkonzeption und Prifung der Verbotstatbes-
tande

Unter Berucksichtigung der Selektion geschutzter Arten, bei denen durch das Vorhaben ab-
sehbar keine relevanten Beeintrachtigungen durch das Vorhaben zu erwarten sind (s. Kap.
6.2) verbleiben folgende Arten, bei denen Beeintrachtigungen nicht im Vorfeld ausgeschlos-
sen werden kénnen (Mopsfledermaus s. gesonderte Artenschutzprifung (BURO FUR ANGE-
WANDTE OKOLOGIE UND LANDSCHAFTSPLANUNG 2013; UNTERLAGE 12.4.3)):

a) Vdgel
Baumpieper
Eisvogel
Feldlerche
Feldsperling
Gartenrotschwanz
Kiebitz

Kuckuck
Mehlschwalbe
Nachtigall
Rauchschwalbe
Rebhuhn
Schleiereule
Sperber
Steinkauz
Turmfalke
Turteltaube
Waldohreule

b) Fledermause

Groldes Mausohr
Fransenfledermaus

Grof3e und Kleine Bartfledermaus
Wasserfledermaus

Braunes Langohr
Zwergfledermaus
Miuickenfledermaus.

Diese Arten werden im Folgenden einer einzelartbezogenen Detailanalyse und Prifung der
artenschutzrechtlichen Verbotstatbestidnde unterzogen. Dabei werden vorgesehene oder zu
konzipierende MalRnahmen zur Vermeidung von Beeintrachtigungen bertcksichtigt. Hinsich-
tlich der akustisch nur als Myotis spec. bestimmbaren Arten wird keine gesonderte Detail-
analyse durchgeflihrt, da es sich dabei um eine der im Gebiet nachgewiesenen und bis auf
Artniveau bestimmten Myotis-Arten, wie Fransenfledermaus, Kleine/GrofRe Bartfledermaus
oder Wasserfledermaus handelt. Diese werden einzelartbezogen betrachtet, unter Bertick-
sichtigung potenzieller weiterer Vorkommen als nicht bestimmbare Myotis-Art.

Bei den Arten, bei denen Beeintrachtigungen nicht auszuschlieRen und spezifische Mal3-
nahmen vorgesehen sind ist jeweils ein zusammenfassendes Artenschutz-Prifprotokoll ent-
sprechend VV-Artenschutz NRW vom 15.09.2010 im Anhang (Kap. 10) enthalten.
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7.1 Vogel

7.1.1 Baumpieper (Anthus trivialis)
7111 Gefahrdung, Verbreitung, Habitatanspriiche

Der Baumpieper ist eine in NRW noch weit verbreitete, aber entsprechend der Roten Liste in
NRW gefahrdete Vogelart. Der Gesamtbestand wird auf etwa 22.000 Brutpaare geschatzt
(Stand: 2006, LANUV 2013A). Von NWO & LANUV (2013) wird ein Bestand von 9.000-
20.000 Revieren angegeben. Die Art weist in der atlantischen biogeografischen Region in
NRW einen gunstigen Erhaltungszustand auf (LANUV 2012A).

Die Habitatanspriiche und Lebensweise der Art sind wie folgt zu charakterisieren (LANUV
2013A):

Der Baumpieper bewohnt offenes bis halboffenes Gelande mit héheren Gehdlzen als Sing-
warten und einer strukturreichen Krautschicht. Geeignete Lebensraume sind sonnige Wald-
rander, Lichtungen, Kahlschlage, junge Aufforstungen und lichte Walder. AuRerdem werden
Heide- und Moorgebiete sowie Grinlander und Brachen mit einzeln stehenden Baumen,
Hecken und Feldgeholzen besiedelt. Dichte Walder und sehr schattige Standorte werden
dagegen gemieden. Brutreviere kénnen eine Grolte von 0,15 bis Uber 2,5 Hektar erreichen,
bei maximalen Siedlungsdichten von Uber 8 Brutpaaren auf 10 ha. Das Nest wird am Boden
unter Grasbulten oder Blischen angelegt. Ab Ende April bis Mitte Juli erfolgt die Eiablage,
Zweitbruten sind moéglich. Spatestens im August sind die letzten Jungen fligge.

Im Untersuchungsgebiet wurde ein Revierzentrum des Baumpiepers in den Randbereichen
eines Kiefern-Feldgeholz an der K 53, in Kontakt zu umgebenden Griinlandflachen nachge-
wiesen. Ein weiteres Brutvorkommen befindet sich am nérdlichen Waldrand des Waldkomp-
lexes Brook (vgl. Unterlage 12.4.2).

7.1.1.2 Konfliktanalyse

Das Vorkommen des Baumpiepers mit dem als Brutplatz relevanten lichten Kiefernwaldrand
befindet sich in einem Trassenabstand von ca. 60 — 120 m. Der Kiefernwald selber wird bau-
und anlagenbedingt nicht in Anspruch genommen, lediglich ein kleiner Teil des gesamten
Feldgehodlzes wird aulierhalb des Kiefernbestandes beansprucht. Relevante Beeintrachti-
gungen des Brutvorkommens kdnnen dann nicht ausgeschlossen werden, wenn die an den
Kiefernwaldrand grenzenden Grunlandflachen, abseits des Trassennahbereiches, als Bau-
stelleneinrichtungsflache genutzt wirden. In diesem Fall ist es denkbar, dass der Brutplatz
aufgrund des Verlustes der angrenzenden Offenlandflachen in Verbindung mit baubedingten
Stérungen im Nahbereich des Vorkommens aufgegeben wird.

Relevante baubedingte Stérungen sind, sofern sich diese auf den Trassennahbereich be-
schranken, aufgrund des Abstands zum Brutvorkommen (Uberwiegend > 100 m) und des
temporaren Charakters als nicht relevant zu werten. Generell weist der Baumpieper im Hinb-
lick auf bau- und betriebsbedingte Stérungen, insbesondere durch Larm, nur eine geringe
Empfindlichkeit auf. Entsprechend der zu erwartenden Verkehrsbelastung von < 10.000
Kfz/24h kdme bei dieser Art gemall GARNIEL & MIERWALD (2010) nur in einem Umfeld der
Trasse von bis zu 100 m eine 20 %-ige Abnahme der Habitateignung zum Tragen. Im vorlie-
genden Fall ist zusatzlich zu berilicksichtigen, dass sich das Brutvorkommen im Nahbereich
der vorhandenen K 53 befindet, die gemalR der Verkehrsprognose gleichzeitig eine Entlas-
tung erfahrt. Vor diesem Hintergrund sind in der Summe die zu erwartenden bau- und be-
triebsbedingten Stérungen als flir das Vorkommen des Baumpiepers nicht relevant zu wer-
ten.
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Im Hinblick auf betriebsbedingte Kollisionsrisiken besitzt die Art keine besondere Empfind-
lichkeit, so dass, auch vor dem Hintergrund der Nachbarschaft des Vorkommens zur vor-
handenen K 53, keine signifikante Erh6hung von Kollisionsrisiken zu erwarten sind.

Das zweite Brutvorkommen des Baumpiepers im Gebiet weist einen Mindestabstand zur
Trasse der K 53n von mehr als 300 m auf. Der auszubauende Wirtschaftsweg nérdlich des
Vorkommens befindet sich ebenfalls in einem Abstand von mehr als 100 m zum Brutvor-
kommen mit dem dazwischen verlaufenden Herzbach. Aufgrund der Abstéande kénnen bau-,
anlagen- und betriebsbedingte Beeintrachtigungen dieses Vorkommens des Baumpiepers
ausgeschlossen werden.

7.1.1.3 Vorgesehene MaRnahmen und Bewertung der Wirksamkeit

Zur Vermeidung der Verluste relevanter Habitatbestandteile und mdglicher relevanter St6-
rungen wahrend der Bauzeit wird die an den Vorkommensbereich des Baumpiepers an der
K 83 grenzende Grunlandflache aullerhalb des trassennahen Arbeitsstreifens, von Baustel-
leneinrichtungen freigehalten (Bau-Tabuflache, Maf3n.-Nr. V 3.5). Durch die Mal3nhahme wird
gewabhrleistet, dass im Umfeld des Brutvorkommens ungestorte Offenlandflachen in ausrei-
chender Gréfle vorhanden sind. Die verbleibende Gesamthabitatgrofie liegt damit deutlich
Uber der Reviergrofie der Art, die mit 0,15 ha bis 2,5 ha angegeben wird (vgl. Kap. 7.1.1.1).

Die MalRnahme weist im Hinblick auf die Vermeidung potenziell relevanter baubedingter Fla-
chenverluste und Stérungen eine hohe Wirksamkeit auf.

7.1.1.4 Prufung der Verbotstatbestande unter Bericksichtigung vorgesehe-
ner MalBhahmen

Durch die vorgesehene MalRnahme zur Vermeidung baubedingter Beeintrachtigungen des
Brutvorkommens des Baumpiepers kdnnen Beeintrachtigungen der Art durch das Vorhaben
ausgeschlossen werden. Vor diesem Hintergrund ist die Priifung der Verbotstatbestéande des
§ 44 BNatSchG hinsichtlich des Baumpiepers wie folgt vorzunehmen:
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Zusammenfassende Prifung der Verbotstatbestande
und der Privilegierungsvoraussetzungen gemal § 44 BNatSchG

Werden evtl. Tiere verletzt oder getotet oder ihre Entwick-
lungsformen beschadigt oder zerstort (§ 44 (1) Nr. 1)?

(1) (auRer bei unabwendbaren Verletzungen oder Toétungen oder nein
bei einem nicht signifikant erhdhten Totungsrisiko)

Werden eytl. Tiere wahrend der Fortpflanzungs-, Aufzucht-,
Mauser-, Uberwinterungs- und Wanderungszeiten erheblich

(2) | gestort (§ 44 (1) Nr. 2)? nein
Werden evtl. Fortpflanzungs- oder Ruhestatten aus der Natur

(3) entnommen, beschadigt oder zerstort (§ 44 (1) Nr. 3)? nein
Sind die Privilegierungsvoraussetzungen gegeben, da die 6ko-
logische Funktion der betroffenen Fortpflanzungs- oder Ruhe-

wenn ja: | statten im rdumlichen Zusammenhang erhalten bleibt -
(§ 44 (9))?
Treten Verbotstatbestande des § 44 BNatSchG ein und ist
Fazit eine  Prifung der Ausnahmevoraussetzungen nach nein

§ 45 Abs. 7 BNatSchG erforderlich?

Zusammengefasst ist festzuhalten, dass hinsichtlich des Baumpiepers die Verbotstat-
bestdnde des § 44 BNatSchG nicht eintreten.

7.1.2 Eisvogel (Alcedo atthis)
7.1.2.1 Gefahrdung, Verbreitung, Habitatanspriiche

Der Eisvogel ist eine in NRW und bundesweit nicht gefahrdete Vogelart. Die Bestandsgrofie
in Nordrhein-Westfalen wird auf unter 1.000 bis 1.500 Reviere geschatzt (Zeitraum 2000 bis
2006), wobei der Bestand starken Schwankungen unterliegt, vor allem durch ungulnstige
Witterung wahrend der Brutzeit und strenge Winter bedingt (LANUV 2013A). Von NWO &
LANUV (2013) wird ein Bestand von 1.000-1.800 Revieren angegeben. Die Art weist inner-
halb der atlantischen biogeographischen Region Nordrhein-Westfalens einen glnstigen Er-
haltungszustand auf (LANUV 2012A).

Generell bendtigt der Eisvogel zur Brut Steiluferpartien, vor allem im Bereich naturnaher
FlieRgewasser, aber auch in Abgrabungen, sowie klare Fliel3- und Stillgewasser mit Kleinfi-
schen und Ansitzméglichkeiten zur Nahrungssuche. Die Individuen- bzw. Brutpaardichte ist
aufgrund des Territorialverhaltens der Art allgemein gering. Die GréRe eines Brutreviers wird
auf 1 - 2,5 km (kleine FlieRgewasser) bzw. auf 4 - 7 km (groRRere Flisse) geschatzt (LANUV
2013A). Der Eisvogel fliegt schnell und geradlinig, auf den Streckenfligen insbesondere in
geringer Hohe (bis ca. 1 m) Uber FlieRgewasser, aber auch tber Offenlandflachen. Generell
kann er auch in groRer Hohe (bis ca. 25 m) z.B. Uber Walder fliegen (GLUTZ VON BLOTZHEIM
2001).

Eisvogel treten in Nordrhein-Westfalen ganzjahrig als mittelhaufige Brut- und Gastvogel auf,
mit Brutzeiten von frihestens Marz, bei Nachbruten bis September (LANUV 2013A).
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Innerhalb des Untersuchungsraumes wurde der Eisvogel mit einem Brutvorkommen am
Mihlenbach zwischen Hof Laukamp und Hof Heitmann nachgewiesen (vgl. Unterlage
12.4.2). Weitere Nachweise jagender Tiere erfolgten am Herzbach und am Hummertsbach,
wobei das Vorkommen eines weiteren Brutpaares am Hummertsbach, auRerhalb des Unter-
suchungsgebietes, mdglich ist.

7.1.2.2 Konfliktanalyse

Der einzige trassennahere Brutplatz des Eisvogels am Mihlenbach befindet sich in einem
Trassenabstand von > 100 m, so dass direkte bau- oder anlagenbedingte Brutplatzverluste
nicht zu erwarten sind.

Im Hinblick auf bau- und betriebsbedingte Stérungen, insbesondere durch Larm, weist der
Eisvogel nur eine geringe Empfindlichkeit auf. Entsprechend der zu erwartenden Verkehrs-
belastung von < 10.000 Kfz/24h sind diesbeziiglich relevante Beeintrachtigungen gemaf
GARNIEL & MIERWALD (2010) nur in einem Umfeld der Trasse von bis zu 100 m zu erwarten.
Da das Brutvorkommen sich in groflerem Trassenabstand befindet, zusatzlich abgeschirmt
durch Geholzbestande, ist eine diesbezligliche Relevanz nicht gegeben. Die mdgliche Ein-
schrankung der Jagdhabitatfunktion im Querungsbereich des Muhlenbaches, insbesondere
aufgrund von Stérungen durch menschliche Anwesenheit wahrend der Bauzeit, betrifft nur
einen kurzen Abschnitt des Mihlenbaches, da auch hier angrenzend vorhandene Geholz-
bestédnde zur Abschirmung des Storbereiches fiihren. Hinsichtlich der Stérempfindlichkeit ist
insbesondere in Brutplatzndhe von einer erhéhten Sensibilitdt auszugehen, auch wenn die
Art ein hohes Gewdhnungspotenzial aufweist (GLUTZ VON BLOTZHEIM 2001). Da sich im Um-
feld des Baubereiches am Muhlenbach keine Brutplatze befinden und Querungsmaoglichkei-
ten (Uber dem Wasser oder hoch fliegend) nach wie vor bestehen, ist die verbleibende St6-
rung als flr das Vorkommen der Art nicht erheblich zu werten.

Die besondere Zerschneidungswirkung sowie erhdhte Kollisionsgefahrdung im Bereich des
Muhlenbaches ist durch die im Bauentwurf vorgesehenen MaRnahmen bereits vermieden.
So weist das vorgesehene 3-Feld-Briickenbauwerk tber den Mihlenbach eine lichte Weite
von > 49 m auf, bei einer lichten Hohe von = 5 m auf. Aufgrund dieser Dimensionierung des
Bauwerks ist von einer ausreichenden Belichtung unter der Briicke auszugehen. Dieser Fak-
tor ist als entscheidend fur die Annahme der Querungshilfe durch den Eisvogel anzusehen
(vgl. FGSV 2008). Da er Uberwiegend in geringer Hohe (ber FlieRgewasser fliegt (bis ca.
1 m) ist von einer Nutzung des Brickenbauwerkes auszugehen. Diese Bewertung entspricht
der Einstufung im MAQ (FGSV 2008), so dass eine hohe Prognosesicherheit besteht.

Falls der Eisvogel teilweise doch ein Uberﬂiegen versuchen wirde, was zu einer erhohten
betriebsbedingten Kollisionsgefahrdung flihren kénnte, wirde durch die auf dem Bricken-
bauwerk vorgesehenen Kollisionsschutzeinrichtungen ein hoher Uberflug erzwungen, so
dass eine signifikante Erhéhung von Kollisionsrisiken mit dem StralRenverkehr nicht zu er-
warten ist. Baubedingte Kollisionsrisiken bestehen aufgrund der geringen Geschwindigkeit
der Baufahrzeuge nicht.

Hinsichtlich des sporadischen Vorkommens jagender Eisvogeln am Hummertsbach und
Herzbach wird der Hummertsbach durch das Vorhaben nicht tangiert. Im Querungsbereich
der Trasse mit dem Herzbach ist ein Brickenbauwerk mit einer lichten Weite von 11,5 m und
einer lichten H6he von 2,15 m vorgesehen. Auf dem Bruckenbauwerk sind Kollisionsschutz-
einrichtungen geplant. Auch in diesem Bereich ist sowohl die Passierbarkeit fur den Eisvogel
(Unter- oder Uberflug) gewahrleistet als auch keine Erhéhung von Kollisionsrisiken zu be-
furchten. Sonstige bau- anlagen- oder betriebsbedingte Beeintrachtigungen sind aufgrund
des allenfalls sporadischen Auftretens der Art als nicht relevant zu werten.
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7.1.2.3 Vorgesehene Mal3Bhahmen und Bewertung der Wirksamkeit

Die bereits im Bauentwurf vorgesehenen MalRnahmen im Hinblick auf die Dimensionierung
der Brickenbauwerke im Bereich des Mihlenbaches und des Herzbaches in Verbindung mit
KollisionsschutzmalRnahmen sind, wie bereits in Kap. 7.1.2.2 erlautert, im Hinblick auf den
Eisvogel hoch wirksam.

7.1.2.4 Prufung der Verbotstatbestande unter Berlucksichtigung vorgesehe-
ner Mal3hahmen

Durch die vorgesehene MalRnahme zur Vermeidung von Zerschneidungswirkungen und Kol-
lisionsrisiken kdnnen Beeintrachtigungen des Vorkommens des Eisvogels durch das Vorha-
ben ausgeschlossen werden. Vor diesem Hintergrund ist die Prifung der Verbotstatbestédnde
des § 44 BNatSchG hinsichtlich des Eisvogels wie folgt vorzunehmen:

Zusammenfassende Prifung der Verbotstatbestande
und der Privilegierungsvoraussetzungen gemafi § 44 BNatSchG

Werden evtl. Tiere verletzt oder getdtet oder ihre Entwick-
lungsformen beschadigt oder zerstort (§ 44 (1) Nr. 1)?

(1) (aul3er bei unabwendbaren Verletzungen oder Tétungen oder nein
bei einem nicht signifikant erhdhten Tétungsrisiko)

Werden eytl. Tiere wahrend der Fortpflanzungs-, Aufzucht-,
Mauser-, Uberwinterungs- und Wanderungszeiten erheblich

(2) | gestort (§ 44 (1) Nr. 2)? nein
Werden evtl. Fortpflanzungs- oder Ruhestatten aus der Natur

(3) entnommen, beschadigt oder zerstort (§ 44 (1) Nr. 3)? nein
Sind die Privilegierungsvoraussetzungen gegeben, da die 6ko-
logische Funktion der betroffenen Fortpflanzungs- oder Ruhe-

wenn ja: | statten im raumlichen Zusammenhang erhalten bleibt -
(§ 44 (9))?
Treten Verbotstatbestande des § 44 BNatSchG ein und ist
Fazit eine  Prifung der Ausnahmevoraussetzungen nach nein

§ 45 Abs. 7 BNatSchG erforderlich?

Zusammengefasst ist festzuhalten, dass hinsichtlich des Eisvogels die Verbotstatbes-
tdnde des § 44 BNatSchG nicht eintreten.
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7.1.3 Feldlerche (Alauda arvensis)
7.1.3.1 Gefahrdung, Verbreitung, Habitatanspriiche

Die Feldlerche ist eine in NRW und bundesweit gefahrdete Vogelart. Die BestandsgréfRe in
Nordrhein-Westfalen wird auf etwa 116.000 Brutpaare geschatzt (Stand 2006), bei starker
Abnahme der Brutbestande seit den 1970er-Jahren durch intensive Flachennutzung der
Landwirtschaft (LANUV 2013A). Von NWO & LANUV (2013) wird ein Bestand von 85.000-
140.000 Revieren angegeben. Die Art weist innerhalb der atlantischen biogeographischen
Region Nordrhein-Westfalens einen glinstigen Erhaltungszustand mit negativem Trend auf
(LANUV 2012A).

Die Habitatanspriiche und Lebensweise der Art sind wie folgt zu charakterisieren (LANUV
2013A):

Als urspringlicher Steppenbewohner ist die Feldlerche eine Charakterart der offenen Feld-
flur. Sie besiedelt reich strukturiertes Ackerland, extensiv genutzte Grunlander und Brachen
sowie groRere Heidegebiete. Die Brutreviere sind 0,25 bis 5 Hektar grof3, bei maximalen
Siedlungsdichten von bis zu 5 Brutpaaren auf 10 Hektar. Das Nest wird in Bereichen mit kur-
zer und luickiger Vegetation in einer Bodenmulde angelegt. Mit Wintergetreide bestellte Acker
sowie intensiv gediingtes Grinland stellen aufgrund der hohen Vegetationsdichte keine op-
timalen Brutbiotope dar. Ab Mitte April bis Juli erfolgt die Eiablage, Zweitbruten sind tblich.
Spatestens im August sind die letzten Jungen fligge.

Im Untersuchungsgebiet wurden insgesamt 16 Brutpaare auf Landwirtschaftsflachen nach-
gewiesen. Eine erhdéhte Dichte ist insbesondere in den Offenlandflachen zwischen dem
Herzbach und der Neuenkirchener Stralle (L 583) festzustellen.

7.1.3.2 Konfliktanalyse

Hinsichtlich der Feldlerche sind einerseits direkte bau- und anlagenbedingte Habitatverluste
relevant. Andererseits sind auch Entwertungen von Lebensraumen der Art, die offene Land-
schaften bendtigt, durch bau- und anlagebedingtes Hinzutreten sichtverschattender Struktu-
ren zu bericksichtigen. Dartber hinaus sind gemal GARNIEL & MIERWALD (2010) bau-, be-
triebs- und anlagenbedingte Randeffekte zu berlicksichtigen, die, entsprechend der prognos-
tizierten Verkehrsbelastung (< 10.000 Kfz/24h), Wirkreichweiten von bis zu 300 m aufweisen.
Die Abnahme der Habitateignung betragt demnach fiir die Einwirkungszone von 0 m bis
100 m 20% und von 100 m bis 300 m 10%.

Bau- und anlagenbedingt werden zwei Brutvorkommen der Feldlerche direkt beansprucht.
Dies betrifft das Vorkommen sudlich der L 590 (Bau-km 200+100) und o6stlich des Wald-
komplexes Brook/Sternbusch (Bau-km 201+600). Die Lebensrdume werden hier direkt ge-
quert, so dass die verbleibenden Offenlandflachen auch nach dem Bau der Trasse nicht
mehr nutzbar sind.

Darlber hinaus befinden sich insgesamt 12 Reviere innerhalb der artspezifisch angegebe-
nen Wirkreichweite von 300 m im Trassenumfeld (vgl. Abgrenzung der Einwirkungszonen in
Unterlage 12.4.2). Bezogen auf diese Vorkommen ist die anzusetzende Abnahme der Habi-
tateignung wie folgt zu quantifizieren:

Einwirkungszone Abnahme der Anzahl Reviere Anzahl
Habitateignung innerhalb der Zonen | anzusetzender
Revierverluste
0 m bis 100 m 20% 1 5
100 m bis 300 m 10% 11
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In der Summe ist entsprechend von dem vorhabensbedingten Verlust von 4 Brutpaaren der
Feldlerche auszugehen.

Da die Feldlerche den Trassenbereich aufgrund der Struktur meiden wird und keine beson-
dere Kollisionsempfindlichkeit aufweist, sind relevante bau- oder betriebsbedingte Kollisions-
risiken nicht zu erwarten.

Nicht ausgeschlossen werden kann, dass bei einer Uberschneidung des Baubeginns mit der
Brutzeit direkte Verluste von Nestern der Feldlerche mit bebrlteten Eiern oder immobilen
Jungvdgeln stattfinden. Die Gefahr besteht vorrangig in den Bereichen, in denen nachgewie-
sene Bruthabitate direkt beansprucht werden. Da aber, in Abhangigkeit von der landwirt-
schaftlichen Flachennutzung, auch kleinraumige Brutplatzverlagerungen mdéglich sind, be-
steht die Gefahrdung auch in entsprechenden offenen Landwirtschaftsflachen im Umfeld
nachgewiesener Brutvorkommen.

7.1.3.3 Vorgesehene MaRnahmen und Bewertung der Wirksamkeit

Durch die bereits vorgesehene Beschrankung des Beginns der Baufeldfreimachung auf den
Zeitraum aulerhalb der Brutzeit aller Vogelarten (vgl. Kap. 5.3.2) werden direkte Verluste
von Nestern mit Eiern oder nicht fliggen Jungvdgeln der Feldlerche vermieden. Abweichun-
gen von der zeitlichen Beschrankung sind im Hinblick auf die Feldlerche dann moéglich, wenn
aufgrund fachlicher Einschatzung Brutvorkommen im Baufeld und nahen Umfeld, aufgrund
von Negativhachweisen oder der aktuellen Flachennutzung, ausgeschlossen werden kon-
nen. Die MalRnahme ist im Hinblick auf das Tétungsverbot als hoch wirksam einzustufen.

Zur Bereitstellung von Ausweichhabitaten fur die zu berlcksichtigenden vier Brutpaare der

Feldlerche sind folgende MalRnahmen vorgesehen (vgl. MalRnahmenplan LBP):

e Entwicklung eines Extensivackers aus derzeitigem Intensivacker sudlich der L 590 (ca.
1,4 ha, Mal3n. Nr. A/Ecgr4; Details s.u.)

o Entwicklung eines Extensivackers aus derzeitigem Intensivacker sidlich des Sternbu-
sches (ca. 1,5 ha, Maln. Nr. A/Ecee6; Details s.u.)

e Anlage eines Brachestreifens in Form einer Ackerbrache sudlich "Venker" (ca. 0,45 ha,
Mafn. Nr. A/Ecer1) und sidlich der L 592 (ca. 0,44 ha, Mal3n. Nr. A/Ecgr7). Die Entwick-
lung erfolgt durch Eigenbegrinung mit jahrlicher flachen Bodenbearbeitung in der Zeit
zwischen dem 20.09. und 31.03., insbesondere bei zu dichtem/hohem Aufwuchs.

Die Nutzung als Extensivacker erfolgt in Anlehnung an die Bewirtschaftungsvorgaben im
"Anwenderhandbuch Vertragsnaturschutz" des LANUV NRW (20128B).

Die Ackerflachen werden als Getreideacker mit doppeltem Saatreihenabstand genutzt:

e Reihenabstand mindestens 20 cm

Verzicht auf Wintergetreide

Verzicht auf Dingung

Verzicht auf Pflanzenschutzmittel

vorgelagerte (ggf. auch nachgelagerte) Stoppelbrache bis 28. Februar, kein Herbizidein-
satz auf der Stoppelbrache.

An mindestens einer Langsseite der Ackerflachen erfolgt auf mindestens 20 m Breite die
Anlage einer Ackerbrache durch Eigenbegriinung mit jahrlicher flacher Bodenbearbeitung in
der Zeit zwischen dem 20.09. und 31.03. insbesondere bei zu dichtem/hohem Aufwuchs. Die
Lage des Brachestreifens in den Gesamtmaflinahmenflachen kann jahrlich wechseln. Alter-
nativ kann auch die gesamte Flache als Ackerbrache entwickelt werden.

LANDSCHAFT + SIEDLUNG GbR





Kreis Steinfurt, Neubau der K 53n, Westumgehung Emsdetten
Stralenbauamt Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag

Hinsichtlich der zeitlichen Dauer bis zur Wirksamkeit sind die MaRnhahmen direkt nach der
Entwicklung der Vegetation bzw. in der nachsten Brutperiode wirksam. Entsprechend ist die
MalRnahme direkt vor dem Baubeginn in den Bereichen mit den beeintrachtigten Vorkommen
umzusetzen.

Sowohl die Grofe und Lage der Malihahmenflachen im funktionalen Zusammenhang zu den
beeintrachtigten Vorkommen, abseits einschrankender Raumfunktionen oder Beeintrachti-
gungen, als auch die Art der MaRnahmen entsprechen vollstdndig den Anspriichen, die an
entsprechende Malnahmen fir die Feldlerche gemaf des Leitfadens "Wirksamkeit von Ar-
tenschutzmafRnahmen" des MKUNLYV (2013) zu stellen sind. Entsprechend ist von einer ho-
hen Prognosesicherheit der Wirksamkeit auszugehen.

Zur Gewahrleistung der fachgerechten Umsetzung und Wirksamkeit der vorgezogenen Aus-
gleichsmaRnahme ist ein malRnahmenbezogenes Monitoring unter Einbeziehung der bewirt-
schaftenden Landwirte vorzusehen. Details des Monitoring sind in Abstimmung mit der zu-
stédndigen Unteren Landschaftsbehdrde festzulegen.

Die MalRnahme erfullt gleichzeitig Funktionen im Hinblick auf die Vermeidung von Beeint-
rachtigungen des Rebhuhns (vgl. Kap. 7.1.11).

7.1.3.4 Priufung der Verbotstatbestande unter Beriicksichtigung vorgesehe-
ner Malinhahmen

Durch die vorgesehene Malinahme zur Vermeidung von Individuenverlusten sowie der Ent-
wicklung von Ausweichhabitaten werden Beeintrachtigungen der Feldlerche durch das Vor-
haben vermieden. Vor diesem Hintergrund ist die Prifung der Verbotstatbestande des § 44
BNatSchG hinsichtlich der Feldlerche wie folgt vorzunehmen:

Zusammenfassende Priufung der Verbotstatbestande
und der Privilegierungsvoraussetzungen gemaR § 44 BNatSchG

Werden evtl. Tiere verletzt oder getdtet oder ihre Entwick-
lungsformen beschadigt oder zerstort (§ 44 (1) Nr. 1)?

(1) (auRer bei unabwendbaren Verletzungen oder Toétungen oder nein
bei einem nicht signifikant erhdhten Totungsrisiko)

Werden eytl. Tiere wahrend der Fortpflanzungs-, Aufzucht-,
Mauser-, Uberwinterungs- und Wanderungszeiten erheblich

(@) | gestért (§ 44 (1) Nr. 2)? nein
Werden evtl. Fortpflanzungs- oder Ruhestatten aus der Natur
(3) entnommen, beschadigt oder zerstort (§ 44 (1) Nr. 3)? ja
Sind die Privilegierungsvoraussetzungen gegeben, da die 6ko-
logische Funktion der betroffenen Fortpflanzungs- oder Ruhe-
wenn ja: | statten im rdumlichen Zusammenhang erhalten bleibt ja
(§ 44 (5))?
Treten Verbotstatbestdnde des § 44 BNatSchG ein und ist
Fazit eine  Prifung der Ausnahmevoraussetzungen nach nein

§ 45 Abs. 7 BNatSchG erforderlich?

Zusammengefasst ist festzuhalten, dass hinsichtlich der Feldlerche die Verbotstatbes-
tande des § 44 BNatSchG nicht eintreten.
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7.1.4 Feldsperling (Passer montanus)
7.1.4.1 Gefahrdung, Verbreitung, Habitatanspriiche

Der Feldsperling ist eine in NRW geféhrdete Vogelart, die bundesweit auf der Vorwarnliste
steht. Die Bestandsgréfe in Nordrhein-Westfalen wird auf etwa 103.000 Brutpaare geschéatzt
(Stand 2006). Von NWO & LANUV (2013) wird ein Bestand von 73.000-115.000 Revieren
angegeben. Seit den 1970er-Jahren sind die Brutbestédnde durch intensive Flachennutzung
der Landwirtschaft und einen fortschreitenden Verlust geeigneter Nistmdglichkeiten stark
zurtickgegangen (LANUV 2013A). Die Art weist innerhalb der atlantischen biogeographi-
schen Region Nordrhein-Westfalens einen ginstigen Erhaltungszustand auf (LANUV 2012A).

Die Habitatanspriiche und Lebensweise der Art sind wie folgt zu charakterisieren (LANUV
2013A):

Der Lebensraum des Feldsperlings sind halboffene Agrarlandschaften mit einem hohen
Grunlandanteil, Obstwiesen, Feldgehdlzen und Waldrandern. Daruber hinaus dringt er bis in
die Randbereiche landlicher Siedlungen vor, wo er Obst- und Gemiusegarten oder Parkanla-
gen besiedelt. Anders als der nah verwandte Haussperling meidet er das Innere von Stad-
ten. Feldsperlinge sind sehr brutplatztreu und nisten gelegentlich in kolonieartigen Ansamm-
lungen. Als Héhlenbriter nutzten sie Specht- oder Faulhdhlen, Gebaudenischen, aber auch
Nistkasten. Die Brutzeit reicht von April bis August, wobei bis zu drei, selten sogar vier Bru-
ten moéglich sind. Die Nahrung besteht aus Samereien, Getreidekérnern und kleineren Insek-
ten. Feldsperlinge sind gesellig und schlieflen sich im Winter zu groReren Schwarmen zu-
sammen.

Im Untersuchungsgebiet wurden insgesamt 17 Brutvorkommen des Feldsperlings festges-
tellt, die sich Uber das gesamte Untersuchungsgebiet aulierhalb der geschlossenen Waldbe-
reiche verteilen (vgl. Unterlage 12.4.2). Die Vorkommen befinden sich insbesondere im Be-
reich von Hoflagen und Garten, dariber hinaus auch in Altbaumbestanden, Hecken und an
Feldgeholzrandern.

7.1.4.2 Konfliktanalyse

Direkte bau- oder anlagenbedingte Verluste von Brutvorkommen des Feldsperlings finden
durch das Vorhaben nicht statt. Allerdings befinden sich mehrere Brutvorkommen im Nahbe-
reich der Trasse, die durch Randeffekte, trotz relativ geringer Larmempfindlichkeit der Art,
beeintrachtigt werden. Diesbezliglich ist, gemal der Einstufung von GARNIEL & MIERWALD
(2010) und entsprechend der prognostizierten Verkehrsbelastung (< 10.000 Kfz/24h), von
einer Wirkreichweite bis zu 100 m beidseitig der Trasse auszugehen. Innerhalb dieser Zone
betragt demnach die Abnahme der Habitateignung 20%.

Insgesamt befinden sich im Trassenverlauf 7 Brutvorkommen des Feldsperlings innerhalb
dieser 100 m-Einwirkungszone. Bei einer Abnahme der Habitateignung von 20% ist analog
der Verlust von zwei Brutpaaren durch bau- und betriebsbedingte Randeffekte zugrunde zu
legen.

Weitergehende Beeintrachtigungen der Art sind nicht zu erwarten. So werden keine essen-
ziellen Habitatelemente der Vorkommen des Feldsperlings im Trassenumfeld bau- oder an-
lagenbedingt beansprucht. Dariiber hinaus weist die Art keine besondere Kollisionsempfind-
lichkeit mit dem Straflenverkehr auf.
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7.1.4.3 Vorgesehene Mal3Bhahmen und Bewertung der Wirksamkeit

Zum Auffangen der Funktionsverluste von zwei Brutpaaren des Feldsperlings werden in zwei
Bereichen im ndrdlichen und sidlichen Trassenabschnitt Obstwiesen/-weiden entwickelt. Der
nordliche Bereich mit zwei Teilflachen (GréRe ca. 2,2 ha (Malin. Nr. A/Ecer2) und ca. 1,2 ha
(Maln. Nr. A/Ecer3) befindet sich am auszubauenden Wirtschaftsweg W1, westlich der
Trasse. Der zweite Bereich befindet sich sudlich Hof Laukamp (GréRe ca. 1,0 ha; Mal3nah-
men Nr. A/Ecer8, vgl. Mallnahmenplan LBP). Beide Bereichen weisen einen Trassenabstand
von > 300 m auf und befinden sich insgesamt abseits beeintrachtigender Strukturen oder
Nutzungen.

Folgende Malinahmen sind vorgesehen:

e Zur langfristigen Entwicklung von Bruthabitaten und kurzfristigen Bereitstellung von Nah-
rungshabitaten werden die Flachen als Obstwiesen und -weiden entwickelt. Dies erfolgt
durch die Ansaat mit einer geeigneten artenreichen Granlandmischung und der flachigen
Pflanzung von Hochstamm-Obstbaumen, v.a. regionaler Herkunft, vorrangig Apfelsorten
(beste Hohlenbildung). Die Pflanzabstdande werden so gewahlt, dass eine Besonnung
des Unterwuchses gewahrleistet ist. Die Baumpflege erfolgt mittels Pflegeschnitten unter
Erhalt von Totholzstrukturen.

¢ Die sudliche Flache wird als zweischirige Extensivwiese gepflegt mit einer Sommer- und
einer Spatsommer-/Herbstmahd. Die beiden nérdlichen Flachen werden mindestens zu
50% als Extensivweide (2 GVE/ha) oder Mahweide genutzt, der Rest als zweischurige
Extensivwiese mit Sommer- und Spatsommer-/Herbstmahd. Zur Ausmagerung der sudli-
chen Flache ist bedarfweise eine Erhéhung der Mahdintervalle in den ersten Jahren er-
forderlich. Ziel ist ein Uberwiegend ltckiger, krautiger Bewuchs mit Rohbodenbereichen
auf Teilflachen. Bei Beweidung sind die Baume mit einem Verbissschutz zu versehen. In
allen Fallen erfolgt keine Dingung und kein Biozideinsatz.

e Die Flachen werden jeweils mit einem Weidezaun mit Holzpfahlen (Sitzwarten) abge-
zaunt.

e Zur kurzfristig wirksamen Bereitstellung von Brutmoglichkeiten werden im Umfeld der
Entwicklungsbereiche fir den Feldsperling geeignete Nistkasten angebracht (Flugloch-
durchmesser ca. 32 mm, Aufhdnghdhe > ca. 2,5 m). Vorzusehen sind mindestens jeweils
5 Kasten im Bereich und nahen Umfeld der nérdlichen und der sudlichen Flache. Die
Baume, an denen die Nistkasten angebracht werden, sind eindeutig zu markieren.

Hinsichtlich der zeitlichen Dauer bis zur Wirksamkeit werden Nistkasten vom Feldsperling
sehr kurzfristig angenommen. Auch die Erhéhung des Nahrungsangebots durch die Entwick-
lung von Obstwiesen/-weiden ist kurzfristig erzielbar. Zur Eingewdhnung ist eine Vorlaufzeit
der Gesamtmalinahme von mindestens einem Jahr vor Baubeginn in den Vorkommensbe-
reichen der Art zu bertiicksichtigen. Die Nistkasten sind so lange jahrlich zu reinigen, instand
zu setzen und ggf. zu ersetzen, bis die Obstbdume eine ausreichende Hdéhlenbildung auf-
weisen. Der genaue Zeitpunkt ist nach fachlicher Bewertung in Abstimmung mit der zustan-
digen Landschaftsbehoérde festzulegen.

Sowohl die GroRe und Lage der MaRnahmenflachen im funktionalen Zusammenhang zu den
beeintrachtigten Vorkommen, abseits einschrankender Raumfunktionen oder Beeintrachti-
gungen, als auch die Art der MaRnahmen entsprechen vollstandig den Anspriichen, die an
entsprechende MalRnahmen fir den Feldsperling gemaR des Leitfadens "Wirksamkeit von
ArtenschutzmalRnahmen" des MKUNLV (2013) zu stellen sind. Entsprechend ist von einer
hohen Prognosesicherheit der Wirksamkeit auszugehen.

Die MalRnahme (Obstwiese/-weide) erflllt gleichzeitig teilweise Funktionen im Hinblick auf
die Vermeidung von Beeintrachtigungen des Gartenrotschwanzes, der Schleiereule und des
Steinkauzes (vgl. Kap. 7.1.5.3, 7.1.12.3 und 7.1.14.3).
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7.1.4.4 Prifung der Verbotstatbestande unter Beriicksichtigung vorgesehe-
ner Malinhahmen

Durch die vorgesehene Malinahme zur Entwicklung von Ausweichhabitaten werden Beeint-
rachtigungen des Feldsperlings durch das Vorhaben vermieden. Vor diesem Hintergrund ist
die Prifung der Verbotstatbestande des § 44 BNatSchG hinsichtlich des Feldsperlings wie
folgt vorzunehmen:

Zusammenfassende Prifung der Verbotstatbestande

und der Privilegierungsvoraussetzungen gemal § 44 BNatSchG

Werden evtl. Tiere verletzt oder getdtet oder ihre Entwick-
lungsformen beschadigt oder zerstort (§ 44 (1) Nr. 1)?

§ 45 Abs. 7 BNatSchG erforderlich?

(1) (aul3er bei unabwendbaren Verletzungen oder Tétungen oder nein
bei einem nicht signifikant erhdhten Tétungsrisiko)
Werden eytl. Tiere wahrend der Fortpflanzungs-, Aufzucht-,
2) Mauser-, Uberwinterungs- und Wanderungszeiten erheblich nein
gestort (§ 44 (1) Nr. 2)?
Werden evtl. Fortpflanzungs- oder Ruhestatten aus der Natur ja
(3) entnommen, beschadigt oder zerstort (§ 44 (1) Nr. 3)? (nur indi-
rekt)
Sind die Privilegierungsvoraussetzungen gegeben, da die 6ko-
logische Funktion der betroffenen Fortpflanzungs- oder Ruhe-
wenn ja: | statten im raumlichen Zusammenhang erhalten bleibt ja
(§ 44 (9))?
Treten Verbotstatbestande des § 44 BNatSchG ein und ist
Fazit eine  Prifung der Ausnahmevoraussetzungen nach nein

Zusammengefasst ist festzuhalten, dass hinsichtlich des Feldsperlings die Verbots-
tatbestande des § 44 BNatSchG nicht eintreten.
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7.1.5 Gartenrotschwanz (Phoenicurus phoenicurus)
7.15.1 Gefahrdung, Verbreitung, Habitatanspriiche

Der Gartenrotschwanz ist eine in NRW stark gefahrdete Vogelart, die bundesweit als nicht
gefahrdet eingestuft wird. Die Bestandsgréfe in Nordrhein-Westfalen wird auf etwa 4.000
Brutpaare geschatzt (Stand 2006), bei allgemein ricklaufigen Bestanden (LANUV 2013A).
Von NWO & LANUV (2013) wird ein Bestand von 2.600-4.100 Revieren angegeben. Die Art
weist innerhalb der atlantischen biogeographischen Region Nordrhein-Westfalens einen un-
glnstigen Erhaltungszustand mit negativem Trend auf (LANUV 2012A).

Die Habitatanspriiche und Lebensweise der Art sind wie folgt zu charakterisieren (LANUV
2013A):

Der Gartenrotschwanz ist ein Zugvogel, der als Langstreckenzieher in West- und Zentralafri-
ka Uberwintert. In Nordrhein-Westfalen tritt er immer seltener als Brutvogel auf.

Friher kam der Gartenrotschwanz haufig in reich strukturierten Dorflandschaften mit alten
Obstwiesen und -weiden sowie in Feldgehodlzen, Alleen, Auengehdlzen und lichten, alten
Mischwaldern vor. Mittlerweile konzentrieren sich die Vorkommen in Nordrhein-Westfalen auf
die Randbereiche von grélkeren Heidelandschaften und auf sandige Kiefernwalder. Zur Nah-
rungssuche bevorzugt der Gartenrotschwanz Bereiche mit schutterer Bodenvegetation. Das
Nest wird meist in Halbhdhlen in 2-3 m Hohe Uber dem Boden angelegt, zum Beispiel in al-
ten Obstbaumen oder Kopfweiden. Die Eiablage beginnt ab Mitte April, Zweitgelege sind
maoglich. Bis Ende Juni sind alle Jungen flligge.

Innerhalb des Untersuchungsgebietes wurden zwei Reviere des Gartenrotschwanzes fest-
gestellt. Beide befinden sich im Umfeld des Mihlenbaches, eines am Mihlenbach bei Hof
Laukamp und das zweite westlich davon in Héhe "Hullermann" (vgl. Unterlage 12.4.2).

7.1.5.2 Konfliktanalyse

Das nachgewiesene Revierzentrum des Gartenrotschwanzes bei Hof Laukamp befindet sich
zentral direkt im Trassenbereich, so dass mit einem bau- und anlagebedingten Verlust des
Vorkommens zu rechnen ist. Bei Uberschneidung des Baubeginns mit der Brutzeit kénnen
daruber hinaus direkte Verluste von Nestern mit bebruteten Eiern oder immobilen Jungvo-
geln auftreten.

Das zweite Vorkommen der Art bei Hullermann befindet sich in einem Trassenabstand von
mehr als 250 m. Entsprechend der Bewertung von GARNIEL & MIERWALD (2010) weist der
Gartenrotschwanz eine geringe Empfindlichkeit gegenliber Stralenverkehrsbedingten
Randeffekten, insbesondere Larm auf, wobei Effektdistanzen von 100 m angegeben werden.
Aufgrund des Trassenabstandes in Verbindung mit abschirmenden Gehdlzstrukturen zwi-
schen der Trasse und dem Revierzentrum kénnen bau-, anlagen- und betriebsbedingte Be-
eintrachtigungen dieses Vorkommens durch das Vorhaben ausgeschlossen werden.

Da der Gartenrotschwanz keine besondere Kollisionsempfindlichkeit aufweist, sind relevante
bau- oder betriebsbedingte Kollisionsrisiken nicht zu erwarten.
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7.1.5.3 Vorgesehene Mal3Bhahmen und Bewertung der Wirksamkeit

Durch die bereits vorgesehene Beschrankung des Beginns der Baufeldfreimachung auf den
Zeitraum aulerhalb der Brutzeit aller Vogelarten (vgl. Kap. 5.3.2) werden direkte Verluste
von Nestern mit Eiern oder nicht fliggen Jungvogeln des Gartenrotschwanzes vermieden.
Abweichungen von der zeitlichen Beschrankung sind dann mdglich, wenn aufgrund fachli-
cher Einschatzung Brutvorkommen im Baufeld und nahen Umfeld aufgrund von Negativ-
nachweisen ausgeschlossen werden kdonnen. Die Malinahme ist im Hinblick auf das To6-
tungsverbot als hoch wirksam einzustufen.

Zum Auffangen der Funktionsverluste fur das beanspruchte Brutvorkommen bei Hof Lau-
kamp ist im Funktionszusammenhang die Entwicklung eines Ausweichhabitats in Form einer
Obstwiese vorgesehen. Der Bereich befindet sich sidlich von Hof Laukamp in einem Tras-
senabstand von > 300 m und abseits beeintrachtigender Strukturen oder Nutzungen. (GroRRe
ca. 1,0 ha; MaRnahmen Nr. A/Ecge8, vgl. Malnahmenplan LBP).

Folgende MalRnahmen sind vorgesehen:

e Zur langfristigen Entwicklung von Bruthabitaten und kurzfristigen Bereitstellung von Nah-
rungshabitaten wird die Flache als Obstwiese entwickelt. Dies erfolgt durch die Ansaat
mit einer geeigneten artenreichen Griinlandmischung und der flachigen Pflanzung von
Hochstamm-Obstbaumen, v.a. regionaler Herkunft, vorrangig Apfelsorten (beste H6hlen-
bildung). Die Pflanzabstande werden so gewahlt, dass eine Besonnung des Unterwuch-
ses gewahrleistet ist. Die Baumpflege erfolgt mittels Pflegeschnitten unter Erhalt von
Totholzstrukturen.

e Die Flache wird als zweischirige Extensivwiese gepflegt mit einer Sommer- und einer
Spatsommer-/Herbstmahd. Zur Ausmagerung ist bedarfweise eine Erhéhung der Mah-
dintervalle in den ersten Jahren erforderlich. Ziel ist ein Gberwiegend llckiger, krautiger
Bewuchs mit Rohbodenbereichen auf Teilflachen.

e Die Flache wird mit einem Weidezaun mit Holzpfahlen (Sitzwarten) abgezaunt.

e Zur kurzfristig wirksamen Bereitstellung von Brutmoglichkeiten werden im Umfeld der
Entwicklungsbereiche fiir den Gartenrotschwanz geeignete Nistkasten angebracht (Flug-
lochdurchmesser > 32 mm, z.B. oval (3 cm breit, 6 cm hoch) oder mit zwei Einfluglo-
chern; Aufhanghdhe > ca. 2,5 m). Vorzusehen sind mindestens 5 Kasten im Bereich und
nahen Umfeld der Flache. Die Baume, an denen die Nistkasten angebracht werden, sind
eindeutig zu markieren.

Hinsichtlich der zeitlichen Dauer bis zur Wirksamkeit werden Nistkdsten vom Gartenrot-
schwanz sehr kurzfristig angenommen. Auch die Erhéhung des Nahrungsangebots durch die
Entwicklung einer Obstwiese ist kurzfristig erzielbar. Zur Eingewohnung ist eine Vorlaufzeit
der GesamtmalRnahme von mindestens einem Jahr vor Baubeginn in dem Vorkommensbe-
reich der Art zu bericksichtigen. Die Nistkasten sind so lange jahrlich zu reinigen, instand zu
setzen und ggf. zu ersetzen, bis die Obstbdume eine ausreichende Hoéhlenbildung aufwei-
sen. Der genaue Zeitpunkt ist nach fachlicher Bewertung in Abstimmung mit der zustandigen
Landschaftsbehoérde festzulegen.

Sowohl die GréRe und Lage der MaRnahmenflache im funktionalen Zusammenhang zu den
beeintrachtigten Vorkommen, abseits einschrankender Raumfunktionen oder Beeintrachti-
gungen, als auch die Art der MaRnahmen entsprechen vollstandig den Anspriichen, die an
entsprechende MaRRnahmen fir den Gartenrotschwanz gemal des Leitfadens "Wirksamkeit
von Artenschutzmafinahmen" des MKUNLV (2013) zu stellen sind. Entsprechend ist von
einer hohen Prognosesicherheit der Wirksamkeit auszugehen.
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Zur Gewahrleistung der fachgerechten Umsetzung und Wirksamkeit der vorgezogenen Aus-
gleichsmalinahme sowie ggf. der Festlegung spezifischer PflegemalRnahmen (Ausmagerung
der Flache) ist ein mallnahmenbezogenes Monitoring vorzusehen. Details des Monitoring
sind in Abstimmung mit der zustandigen Unteren Landschaftsbehorde festzulegen.

Die MalRnahme (Obstwiese) erfiillt gleichzeitig Funktionen im Hinblick auf die Vermeidung
von Beeintrachtigungen des Feldsperlings und der Schleiereule (vgl. Kap. 7.1.4.3 und
7.1.12.3).

7.15.4 Prifung der Verbotstatbestande unter Berlicksichtigung vorgesehe-
ner Malihahmen

Durch die vorgesehene Malinahme zur Vermeidung von Individuenverlusten sowie der Ent-
wicklung von Ausweichhabitaten werden Beeintrachtigungen des Gartenrotschwanzes durch
das Vorhaben vermieden. Vor diesem Hintergrund ist die Prifung der Verbotstatbestande
des § 44 BNatSchG hinsichtlich der Art wie folgt vorzunehmen:

Zusammenfassende Prifung der Verbotstatbestande
und der Privilegierungsvoraussetzungen gemafi § 44 BNatSchG

Werden evtl. Tiere verletzt oder getdtet oder ihre Entwick-
lungsformen beschadigt oder zerstort (§ 44 (1) Nr. 1)?

(1) (aulRer bei unabwendbaren Verletzungen oder Toétungen oder nein
bei einem nicht signifikant erhdéhten Totungsrisiko)

Werden eytl. Tiere wahrend der Fortpflanzungs-, Aufzucht-,
Mauser-, Uberwinterungs- und Wanderungszeiten erheblich

(@) | gestdrt (§ 44 (1) Nr. 2)? nein
Werden evtl. Fortpflanzungs- oder Ruhestatten aus der Natur
(3) entnommen, beschadigt oder zerstort (§ 44 (1) Nr. 3)? ja
Sind die Privilegierungsvoraussetzungen gegeben, da die 6ko-
logische Funktion der betroffenen Fortpflanzungs- oder Ruhe-
wenn ja: | statten im raumlichen Zusammenhang erhalten bleibt ja
(§ 44 (9))?
Treten Verbotstatbestdnde des § 44 BNatSchG ein und ist
Fazit eine  Prifung der Ausnahmevoraussetzungen nach nein

§ 45 Abs. 7 BNatSchG erforderlich?

Zusammengefasst ist festzuhalten, dass hinsichtlich des Gartenrotschwanzes die
Verbotstatbestande des § 44 BNatSchG nicht eintreten.
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7.1.6 Kiebitz (Vanellus vanellus)
7.16.1 Gefahrdung, Verbreitung, Habitatanspriiche

Der Kiebitz ist eine in NRW gefahrdete Art, die in der Roten Liste Deutschland als stark ge-
fahrdet eingestuft wird. Die Bestandsgrdlie in Nordrhein-Westfalen wird flr den Zeitraum von
2000 bis 2003 und 2006 auf 20.000 bis 27.000 Brutpaare geschatzt (LANUV 2013A). Von
NWO & LANUV (2013) wird ein Bestand von 16.000-23.000 Brutpaaren angegeben. Die Art
weist innerhalb der atlantischen biogeographischen Region Nordrhein-Westfalens einen
glnstigen Erhaltungszustand auf (LANUV 2012A).

Die Habitatanspriiche und Lebensweise der Art sind wie folgt zu charakterisieren (LANUV
2013A):

Der Kiebitz ist ein Charaktervogel offener Griinlandgebiete und bevorzugt feuchte, extensiv
genutzte Wiesen und Weiden. Seit einigen Jahren besiedelt er verstarkt auch Ackerland.
Inzwischen briten etwa 80 % der Kiebitze in Nordrhein-Westfalen auf Ackerflachen. Dort ist
der Bruterfolg stark abhangig von der Bewirtschaftungsintensitat und fallt oft sehr gering aus.
Bei der Wahl des Neststandortes werden offene und kurze Vegetationsstrukturen bevorzugt.
Auf einer Flache von 10 Hektar kénnen 1 bis 2 Brutpaare vorkommen. Kleinflachig kann es
zu hoéheren Dichten kommen, da Kiebitze oftmals in kolonieartigen Konzentrationen briten.
Die ersten Kiebitze treffen ab Mitte Februar in den Brutgebieten ein. Ab Mitte Marz beginnt
das Brutgeschaft, spatestens im Juni sind die letzten Jungen fligge.

Im Untersuchungsgebiet konnten im gesamten Untersuchungsgebiet im Bereich offener
Landwirtschaftsflachen Brutvorkommen des Kiebitzes festgestellt werden, insgesamt 8 Paa-
re, mit einer Konzentration der Vorkommen im Bereich der bodenfeuchten Standorte beidsei-
tig der Borghorster Straf3e (L 590) (vgl. Unterlage 12.4.2).

Vor dem Hintergrund, dass fast alle Bruten auf Ackern mit hoher Nutzungsintensitat erfolg-
ten, muss von einer ungiinstigen Reproduktionsrate ausgegangen werden. So ist der Verlust
von Gelegen und Jungvdgeln durch die groRe Anzahl an Bewirtschaftungsgangen auf
Ackern und im Intensivgrinland generell hoch. Gleichzeitig stellen Kiebitzkiiken hohe Ans-
pruche an die Menge und Erreichbarkeit ihrer Nahrung, die aus Arthropoden und Regen-
wlrmern besteht. Auf kurzen und lickigen Flachen kénnen Arthropoden schneller gesichtet
werden, und bei feuchten Béden werden Regenwlrmer in die oberen, erreichbaren Boden-
schichten getrieben (KOSTER 1999). Dementsprechend sind auf intensiv genutzten Ackerfla-
chen die Bedingungen fiir eine erfolgreiche Brut und Kiikenaufzucht von Kiebitzen unglinstig.
Bei Ackerbruten stellen deshalb randliche Extensivflachen (z.B. Graswege, Saume) und
Griinlandbereiche wesentliche Teilhabitate zur Nahrungssuche und zum Uberleben der K-
ken dar, wenn sie die Bewirtschaftungsgange tberlebt haben.

7.1.6.2 Konfliktanalyse

Durch das Vorhaben gehen drei Brutvorkommen des Kiebitzes durch bau- und anlagenbe-
dingte direkte Inanspruchnahme und Habitatentwertung aufgrund der zentralen Querung des
Bruthabitats verloren. Dies betrifft die zwei Brutvorkommen beidseitig der Borghorster Stralte
(L 590) und ein Brutvorkommen am Kiwittsdamm. Bei Uberschneidung des Baubeginns mit
der Brutzeit kbnnen dartber hinaus direkte Verluste von Nestern mit bebriteten Eiern oder
immobilen Jungvdgeln auftreten.

Im Hinblick auf bau- und anlagenbedingte Randeffekte spielt neben bau- und anlagenbeding-
ten visuellen Stoérwirkungen durch Einengung des wahrnehmbaren Bruthabitats (einschlief3-
lich Geholzpflanzungen) sowie bau- und betriebsbedingten Stérungen durch menschliche
Anwesenheit insbesondere die larmbedingte Erhdhung des Pradationsrisikos aufgrund der
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Maskierung von Warnrufen eine Rolle. Diesbezuglich ist in Bezug auf den Kiebitz und unter
Bertiicksichtigung der prognostizierten Verkehrsbelastung (< 10.000 Kfz/24h) von einer Habi-
tatentwertung in einem Korridor von 200 m beidseitig der Trasse auszugehen, bei einer Ab-
nahme der Habitateignung von 25% (GARNIEL & MIERWALD 2010). Innerhalb dieser Wirkzone
befinden sich im noérdlichen Bauabschnitt zwei weitere Brutpaare, so dass, zusammen mit
den drei direkt beanspruchten Vorkommen, der Gesamtverlust von 4 Kiebitzbrutpaaren zu-
grunde zu legen ist.

Hinsichtlich der Kollisionsgefahrdung weist der Kiebitz keine besondere Kollisionsempfind-
lichkeit auf, so dass relevante bau- oder betriebsbedingte Kollisionsrisiken nicht zu erwarten
sind.

7.1.6.3 Vorgesehene Mal3Bhahmen und Bewertung der Wirksamkeit

Durch die bereits vorgesehene Beschrankung des Beginns der Baufeldfreimachung auf den
Zeitraum aulerhalb der Brutzeit aller Vogelarten (vgl. Kap. 5.3.2) werden direkte Verluste
von Nestern mit Eiern oder nicht fliggen Jungvigeln des Kiebitzes vermieden. Abweichun-
gen von der zeitlichen Beschrankung sind im Hinblick auf die Art dann mdglich, wenn auf-
grund fachlicher Einschatzung Brutvorkommen im Baufeld und nahen Umfeld aufgrund von
Negativhachweisen oder der aktuellen Flachennutzung ausgeschlossen werden kdnnen. Die
MafRnahme ist im Hinblick auf das Tétungsverbot als hoch wirksam einzustufen.

Zum Auffangen der auftretenden Funktionsverluste fiir vier Brutpaare des Kiebitzes sind im
Umfeld des Naturschutzgebietes "Emsdettener Venn" und "Wiesen am Max-Clemens-Kanal"
die Entwicklung von Ausweichhabitaten vorgesehen (Mafln. Nr. A/Ecef9 (ca. 2,43 ha),

A/Ecer10 (ca. 3,53 ha) und A/Ecer11 (ca. 4,26 ha)). Geplant ist die Entwicklung von Exten-

sivgrinland und Anlage von Blanken auf drei derzeit intensiv genutzten Ackerflachen mit

einer GesamtflachengréRe von ca. 10,22 ha durch:

e Abschieben von jeweils einer Blanke und Abfahren des Bodenmaterials. Die genaue La-
ge, GrolRe und Tiefe der einzelnen Blanken ist im Rahmen der 6kologischen Baubeglei-
tung in Abstimmung mit der Unteren Landschaftsbehdrde und der Biologischen Station
Kreis Steinfurt festzulegen. Generell sind als Richtwerte GréRen von ca. 0,1 ha bis
0,25 ha und Tiefen von ca. 0,6 bis 0,8 m unter Flur einzuplanen.

e Im Bereich der Flache A/Ecer11 ist der im Zentrum der Flache vorhandene Graben am
Ostlichen Ende auf 10 m Lange zu verfillen und als durchfahrbare Mulde auszubilden.
Der Rest des Grabens verbleibt, unterliegt aber einer spezifischen Pflege.

¢ Griunlandansaat der Gesamtflachen mit geeigneter Saatgutmischung fir feuchte Standor-
te.

e Extensive Grinlandnutzung durch extensive, 2-schirige Wiesennutzung mit Erstmahd
nicht vor dem 15. Juni oder extensive Mahweidenutzung mit Mahd ab dem 15. Juni und
anschlielender Nachbeweidung mit max. 2 GVE/ha. Angestrebt wird eine Kombination
der beiden Bewirtschaftungsweisen auf benachbarten Flachen. Keine Dingung, keine
Gllle, keine Kalkung, keine Biozidanwendung, kein Pflegeumbruch, Entfernung des
Méahgutes.

e Bedarfsweise Herbstmahd des Grabens um das Aufkommen von Gehdlzen zu vermei-
den. Entfernung des Mahgutes.

Die MaRnahme wird mindestens eine Vegetationsperiode vor Baubeginn umgesetzt, um die
Funktionserflllung zum Zeitpunkt der Beeintrachtigung der Kiebitzhabitate zu gewahrleisten.
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Sowohl die GroRe und Lage der MaRnahmenflachen im funktionalen Zusammenhang zu den
beeintrachtigten Vorkommen, abseits einschrankender Raumfunktionen oder Beeintrachti-
gungen, als auch die Art der MaRnahmen entsprechen vollstdndig den Anspriichen, die an
entsprechende MalRnahmen fir die Feldlerche gemaf des Leitfadens "Wirksamkeit von Ar-
tenschutzmafRnahmen" des MKUNLYV (2013) zu stellen sind. Entsprechend ist von einer ho-
hen Prognosesicherheit der Wirksamkeit auszugehen.

7.1.6.4 Prufung der Verbotstatbestande unter Berlicksichtigung vorgesehe-
ner Mal3Bhahmen

Durch die vorgesehene Maflnahme zur Vermeidung von Individuenverlusten sowie der Ent-
wicklung von Ausweichhabitaten werden Beeintrachtigungen des Kiebitzes durch das Vor-
haben vermieden. Vor diesem Hintergrund ist die Prifung der Verbotstatbestande des § 44
BNatSchG hinsichtlich der Art wie folgt vorzunehmen:

Zusammenfassende Prifung der Verbotstatbestande
und der Privilegierungsvoraussetzungen gemaf § 44 BNatSchG

Werden evtl. Tiere verletzt oder getdtet oder ihre Entwick-
lungsformen beschadigt oder zerstort (§ 44 (1) Nr. 1)?

(1) (aulRer bei unabwendbaren Verletzungen oder Toétungen oder nein
bei einem nicht signifikant erhéhten Totungsrisiko)

Werden eytl. Tiere wahrend der Fortpflanzungs-, Aufzucht-,
Mauser-, Uberwinterungs- und Wanderungszeiten erheblich

(@) | gestort (§ 44 (1) Nr. 2)? nein
Werden evtl. Fortpflanzungs- oder Ruhestatten aus der Natur
(3) entnommen, beschadigt oder zerstort (§ 44 (1) Nr. 3)? ja
Sind die Privilegierungsvoraussetzungen gegeben, da die 6ko-
logische Funktion der betroffenen Fortpflanzungs- oder Ruhe-
wenn ja: | statten im raumlichen Zusammenhang erhalten bleibt ja
(§ 44 (9))?
Treten Verbotstatbestande des § 44 BNatSchG ein und ist
Fazit eine  Prifung der Ausnahmevoraussetzungen nach nein

§ 45 Abs. 7 BNatSchG erforderlich?

Zusammengefasst ist festzuhalten, dass hinsichtlich des Kiebitzes die Verbotstatbes-
tande des 8§ 44 BNatSchG nicht eintreten.
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7.1.7 Kuckuck (Cuculus canorus)
7.1.7.1 Gefahrdung, Verbreitung, Habitatanspriiche

Der Kuckuck ist eine in NRW gefahrdete Vogelart, die bundesweit auf der Vorwarnliste ge-
fuhrt wird. Die Bestandsgro3e in Nordrhein-Westfalen wird auf etwa 6.000 Brutpaare ge-
schatzt (Stand 2006), bei einem Rickgang der Brutbestande (LANUV 2013A). Von NWO &
LANUV (2013) wird ein Bestand von 2.400-3.700 Revieren angegeben. Die Art weist inner-
halb der atlantischen biogeographischen Region Nordrhein-Westfalens einen gunstigen Er-
haltungszustand mit negativem Trend auf (LANUV 2012A).

Die Habitatanspriiche und Lebensweise der Art sind wie folgt zu charakterisieren (LANUV
2013A):

Den Kuckuck kann man in fast allen Lebensraumen, bevorzugt in Parklandschaften, Heide-
und Moorgebieten, lichten Waldern sowie an Siedlungsrandern und auf Industriebrachen
antreffen. Der Kuckuck ist ein Brutschmarotzer. Das Weibchen legt jeweils ein Ei in ein frem-
des Nest von bestimmten Singvogelarten. Bevorzugte Wirte sind Teich- und Sumpfrohsan-
ger, Bachstelze, Neuntdter, Heckenbraunelle, Rotkehlchen sowie Grasmicken, Pieper und
Rotschwénze. Nach Ankunft aus den Uberwinterungsgebieten erfolgt von Ende April bis Juli
die Ablage von bis zu 20 Eiern. Der junge Kuckuck wirft die restlichen Eier oder Jungen aus
dem Nest, und wird von seinen Wirtseltern aufgezogen. Spatestens im September sind die
letzten Jungen fliigge. Erwachsene Tiere sind Nahrungsspezialisten, die sich vor allem von
behaarten Schmetterlingsraupen und grofieren Insekten ernahren.

Im Untersuchungsgebiet wurden insgesamt drei Kuckuck-Reviere nachgewiesen. Diese be-
finden sich im Bereich Wiesengrund, in Hohe des Herzbaches noérdlich des Waldgebietes
Brook und in Hohe der K 53 (vgl. Unterlage 12.4.2).

7.1.7.2 Konfliktanalyse

Beeintrachtigungen des Kuckuck-Vorkommens durch das Vorhaben sind grundsatzlich in
Form von Eier- und Nestlingsverlusten, Reduzierung der Wirtsvogelarten durch Habitatver-
luste und —entwertungen sowie Stérung der interspezifischen Kommunikation und der akus-
tischen Wahrnehmung der Wirtsvogelarten durch larmbedingte Gesangsmaskierung denk-
bar. Darlber hinaus sind die Kollisionsrisiken zu bertcksichtigen.

Baubedingte Verluste von Nestern mit Kuckuckseiern oder Nestlingen sind dann nicht aus-
zuschlieen, wenn sich der Baubeginn im Umfeld der Nachweisbereiche der Art, d.h. im Be-
reich Wiesengrund und im Bereich der K 53, mit der Reproduktionszeit des Kuckucks Uber-
schneidet.

Im Hinblick auf betriebsbedingte Randeffekte, insbesondere Maskierung durch Larm, wird
der Kuckuck als Art mit mittlerer Larmempfindlichkeit eingestuft (GARNIEL & MIERWALD 2010).
In Korrelation mit der zu erwartenden Verkehrsbelastung (< 10.000 Kfz/24h) ist dabei von
einer Wirkreichweite von bis zu 100 m beidseitig der Trasse auszugehen, innerhalb derer
eine Habitatentwertung von 20% zum Tragen kommt.

Hinsichtlich der Reduzierung von Dichten mdglicher Wirtsvogelarten sind die vorkommenden
potenziellen Wirtsvogelarten, wie Sumpfrohrsdnger, Heckenbraunelle, Rotkehlchen,
Ménchsgrasmiicke, Gartengrasmiicke, Dorngrasmicke und Zaunkonig sowohl innerhalb des
Untersuchungsgebietes als auch darlber hinaus lokal, regional und landesweit weit verbrei-
tet, haufig und in ihren Bestanden nicht gefédhrdet. Entsprechend werden sie vom LANUV
NRW nicht als "planungsrelevant" eingestuft. Eine relevante Abnahme der Bestande dieser
Arten aufgrund bau- oder anlagenbedingter Habitatverluste oder bau-, anlagen- oder be-
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triebsbedingter Randeffekte ist insgesamt nicht zu erwarten. So kommen beidseitig der Tras-
se und abseits denkbarer Randeffekte in den Nachweisbereichen, insbesondere im Mihlen-
bach-Umfeld und Wiesengrund, optimaler Habitate mit einem Wechsel aus Gehdlzen und
Offenland vor, die sowohl fur potenzielle Wirtsvogel als auch als Nahrungshabitat flr den
Kuckuck gunstig sind. Entsprechend ist eine vorhabensbedingte relevante Reduzierung der
Wirtsvogeldichte oder Einschrankung der Nahrungssituation flir den Kuckuck ebenso wenig
ableitbar wie Einschrankungen der Reproduktionsmoéglichkeiten aufgrund larmbedingter
Randeffekte. Die 6kologische Funktion der Fortpflanzungs- und Ruhestatten bleibt insgesamt
im raumlichen Zusammenhang erhalten.

Hinsichtlich der Kollisionsgefahrdung sind aufgrund der ReviergrofRen und Mobilitat des Ku-
ckucks Trassenquerungen grundsatzlich nicht auszuschlieBen. Da sich die Revierzentren
bereits aktuell im Umfeld starker frequentierter Uberértlicher StralRen befinden (K 53 und
L 590) ergibt sich keine grundsatzlich neue Situation. Daruber hinaus sind in den strukturrei-
chen Bereichen im Wiesengrund und am Muihlenbach aus Grinden des Fledermausschut-
zes dichte Abpflanzungen beidseitig der Trasse, z.T. auch hohe Kollisionsschutzzdune und
Gabionen vorgesehen (vgl. Vorhabensbeschreibung, Kap. 5.1). Durch diese MalRnahmen
wird eine hohe Flughéhe erzwungen, die in Verbindung mit dem geradlinigen Streckenflug
der Art zu einer weiteren Minimierung mdglicher Kollisionsrisiken beitragt. In der Summe
kann eine signifikante Erhéhung des Kollisionsrisikos ausgeschlossen werden.

7.1.7.3 Vorgesehene MalRhahmen und Bewertung der Wirksamkeit

Durch die bereits vorgesehene Beschrankung des Beginns der Baufeldfreimachung auf den
Zeitraum aulerhalb der Brutzeit aller Vogelarten (vgl. Kap. 5.3.2) werden direkte Verluste
von Nestern aller vorkommenden Wirtsvogel mit Eiern oder nicht fliggen Jungvégeln des
Kuckucks vermieden. Die MaRnahme ist im Hinblick auf das Tétungsverbot als hoch wirksam
einzustufen.

7.1.7.4 Prufung der Verbotstatbestande unter Berlucksichtigung vorgesehe-
ner Mal3Bhahmen

Durch die vorgesehene Malinahme zur Vermeidung von Individuenverlusten werden Beeint-
rachtigungen des Kuckucks durch das Vorhaben vermieden. Vor diesem Hintergrund ist die
Prifung der Verbotstatbestande des § 44 BNatSchG hinsichtlich der Art wie folgt vorzuneh-
men:
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Zusammenfassende Prifung der Verbotstatbestande
und der Privilegierungsvoraussetzungen gemal § 44 BNatSchG

Werden evtl. Tiere verletzt oder getotet oder ihre Entwick-
lungsformen beschadigt oder zerstort (§ 44 (1) Nr. 1)?

(1) (auRer bei unabwendbaren Verletzungen oder Toétungen oder nein
bei einem nicht signifikant erhdhten Totungsrisiko)

Werden eytl. Tiere wahrend der Fortpflanzungs-, Aufzucht-,
Mauser-, Uberwinterungs- und Wanderungszeiten erheblich

(2) | gestort (§ 44 (1) Nr. 2)? nein
Werden evtl. Fortpflanzungs- oder Ruhestatten aus der Natur
(3) entnommen, beschadigt oder zerstort (§ 44 (1) Nr. 3)? ja
Sind die Privilegierungsvoraussetzungen gegeben, da die 6ko-
logische Funktion der betroffenen Fortpflanzungs- oder Ruhe-
wenn ja: | statten im rdumlichen Zusammenhang erhalten bleibt ja
(§ 44 (9))?
Treten Verbotstatbestande des § 44 BNatSchG ein und ist
Fazit eine  Prifung der Ausnahmevoraussetzungen nach nein

§ 45 Abs. 7 BNatSchG erforderlich?

Zusammengefasst ist festzuhalten, dass hinsichtlich des Kuckucks die Verbotstatbes-
tande des § 44 BNatSchG nicht eintreten.

7.1.8 Mehlschwalbe (Delichon urbicum)
7.1.8.1 Gefahrdung, Verbreitung, Habitatanspriiche

Die Mehlschwalbe ist eine in NRW gefahrdete Zugvogelart, die bundesweit auf der Vorwarn-
liste gefuhrt wird. Die BestandsgrofRRe in Nordrhein-Westfalen wird auf etwa 98.000 Brutpaare
geschatzt (Stand 2006; LANUV 2013A). Von NWO & LANUV (2013) wird ein Bestand von
36.000-68.000 Paaren angegeben. Die Art weist innerhalb der atlantischen biogeographi-
schen Region Nordrhein-Westfalens einen gunstigen Erhaltungszustand mit negativem
Trend auf (LANUV 2012A).

Die Habitatanspriiche und Lebensweise der Art sind wie folgt zu charakterisieren (LANUV
2013A):

Die Mehlschwalbe lebt als Kulturfolger in menschlichen Siedlungsbereichen. Als Koloniebri-
ter bevorzugt sie frei stehende, groRe und mehrstéckige Einzelgebaude in Dérfern und Stad-
ten. Die Lehmnester werden an den AulRenwanden der Gebdude an der Dachunterkante, in
Giebel-, Balkon- und Fensternischen oder unter Mauervorspriingen angebracht. Industriege-
baude und technische Anlagen (z.B. Briicken, Talsperren) sind ebenfalls geeignete Brut-
standorte. Bestehende Kolonien werden oft Uber viele Jahre besiedelt, wobei Altnester be-
vorzugt angenommen werden. Grof3e Kolonien bestehen in Nordrhein-Westfalen aus 50 bis
200 Nestern. Als Nahrungsflachen werden insektenreiche Gewasser und offene Agrarland-
schaften in der Nahe der Brutplatze aufgesucht. Fir den Nestbau werden Lehmpfiitzen und
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Schlammstellen benétigt. Nach Ankunft aus den Uberwinterungsgebieten beginnt ab Anfang
Mai die Brutzeit. Zweitbruten sind Ublich, so dass bis Mitte September die letzten Jungen
fligge werden.

Im Untersuchungsraum wurden insgesamt 4 Brutvorkommen der Mehlschwalbe festgestellt
(vgl. Unterlage 12.4.2).

7.1.8.2 Konfliktanalyse

Durch das Vorhaben werden keine Gebdude mit Brutvorkommen der Mehlschwalbe bau-
oder anlagenbedingt beansprucht. Das einzige Brutvorkommen im Trassenumfeld befindet
sich auf Hof Laukamp.

Hinsichtlich bau-, anlagen- und betriebsbedingter Randeffekte besitzt die Mehlschwalbe auf-
grund ihrer Lebensweise sowohl eine geringe Larmempfindlichkeit als auch geringe Empfind-
lichkeit gegenuber sonstigen Stérungen durch menschliche Anwesenheit. Aufgrund der ge-
ringen Larmempfindlichkeit ordnen GARNIEL & MIERWALD (2010) der Art eine generelle Ef-
fektdistanz von 100 m beidseitig von Straften zu, innerhalb derer aufgrund der prognostizier-
ten Verkehrsbelastung (10.000 Kfz/24h) von einer geringen Abnahme der Habitateignung
von 20% auszugehen sei. Im vorliegenden Fall werden stralenverkehrsbedingte Randeffek-
te durch die parallel zum Hof Laukamp vorgesehenen Larmschutzeinrichtungen in Form von
Gabionen weiter minimiert, so dass eine Erheblichkeit der Randeffekte nicht mehr gegeben
ist. Unter Berucksichtigung der Gesamtempfindlichkeit der Mehlschwalbe und den zu erwar-
tenden bau-, anlagen- und betriebsbedingten Gesamtbeeintrachtigungen durch das Vorha-
ben ist mit einer Aufgabe des Brutstandortes aufgrund des Vorhabens nicht zu rechnen.

Im Hinblick auf bau- und betriebsbedingte Kollisionsrisiken weist die Art, die auch im direkten
Umfeld stark frequentierter Strallen britet, eine nur geringe Empfindlichkeit auf. Ein direkter
Abflug von dem Brutplatz bei Hof Laukamp in geringer StralRenhéhe wird darUber hinaus
durch die hier vorgesehenen Gabionen entlang der Trasse vermieden.

7.1.8.3 Vorgesehene MaRnahmen und Bewertung der Wirksamkeit

Aufgrund fehlender relevanter Beeintrachtigungen sind keine spezifischen MaRnahmen im
Hinblick auf die Mehlschwalbe vorgesehen.

7.1.8.4 Prufung der Verbotstatbestande unter Bericksichtigung vorgesehe-
ner Mal3hahmen

Unter Berlcksichtigung der Beeintrachtigungen durch das Vorhaben ist die Prifung der Ver-
botstatbestande des § 44 BNatSchG hinsichtlich der Mehlschwalbe wie folgt vorzunehmen:
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Zusammenfassende Prifung der Verbotstatbestande
und der Privilegierungsvoraussetzungen gemal § 44 BNatSchG

Werden evtl. Tiere verletzt oder getotet oder ihre Entwick-
lungsformen beschadigt oder zerstort (§ 44 (1) Nr. 1)?

(1) (auRer bei unabwendbaren Verletzungen oder Toétungen oder nein
bei einem nicht signifikant erhdhten Totungsrisiko)

Werden eytl. Tiere wahrend der Fortpflanzungs-, Aufzucht-,
Mauser-, Uberwinterungs- und Wanderungszeiten erheblich

(2) | gestort (§ 44 (1) Nr. 2)? nein
Werden evtl. Fortpflanzungs- oder Ruhestatten aus der Natur

(3) entnommen, beschadigt oder zerstort (§ 44 (1) Nr. 3)? nein
Sind die Privilegierungsvoraussetzungen gegeben, da die 6ko-
logische Funktion der betroffenen Fortpflanzungs- oder Ruhe-

wenn ja: | statten im rdumlichen Zusammenhang erhalten bleibt -
(§ 44 (9))?
Treten Verbotstatbestande des § 44 BNatSchG ein und ist
Fazit eine  Prifung der Ausnahmevoraussetzungen nach nein

§ 45 Abs. 7 BNatSchG erforderlich?

Zusammengefasst ist festzuhalten, dass hinsichtlich der Mehlschwalbe die Verbots-
tatbestande des § 44 BNatSchG nicht eintreten.

7.1.9 Nachtigall (Luscinia megarhynchos)
7.1.9.1 Gefahrdung, Verbreitung, Habitatanspriche

Die Nachtigall ist eine in NRW gefahrdete Vogelart, die bundesweit als nicht gefahrdet ein-
gestuft wird. Die Bestandsgréfie in Nordrhein-Westfalen wird auf etwa 11.000 Brutpaare ge-
schatzt (Stand 2006; LANUV 2013A). Von NWO & LANUV (2013) wird ein Bestand von
3.100-5.000 Revieren angegeben. Die Art weist innerhalb der atlantischen biogeographi-
schen Region Nordrhein-Westfalens einen gunstigen Erhaltungszustand auf (LANUV 2012A).

Die Habitatanspriiche und Lebensweise der Art sind wie folgt zu charakterisieren (LANUV
2013A):

Nachtigallen sind Zugvdgel, die als Langstreckenzieher in Afrika sUdlich der Sahara Uberwin-
tern. In Nordrhein-Westfalen kommen sie als mittelhaufige Brutvogel vor.

Die Nachtigall besiedelt geblschreiche Rander von Laub- und Mischwaldern, Feldgeholze,
Gebusche, Hecken sowie naturnahe Parkanlagen und Damme. Dabei sucht sie die Nahe zu
Gewassern, Feuchtgebieten oder Auen. Eine ausgepragte Krautschicht ist vor allem fir die
Nestanlage, zur Nahrungssuche und flr die Aufzucht der Jungen wichtig. Ein Brutrevier kann
eine Grofe zwischen 0,2-2 ha erreichen, bei maximalen Siedlungsdichten von tber 10 Brut-
paaren auf 10 ha. Das Nest wird in Bodennahe in dichtem Gestripp angelegt. Das Brutge-
schaft beginnt im Mai, spatestens im Juli sind die Jungen fliigge.

Von der Nachtigall wurden im Untersuchungsgebiet insgesamt drei Reviere festgestellt. Die-
se befinden sich alle in Waldern/Feldgehodlzen im Bereich der Stralle Sternbusch, betreffend
den Bereich in H6he Habichtshdhe, nérdlich vom Brookweg und am Herzbach (vgl. Unterla-
ge 12.4.2).

LANDSCHAFT + SIEDLUNG GbR





Kreis Steinfurt, Neubau der K 53n, Westumgehung Emsdetten
Stralenbauamt Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag

7.1.9.2 Konfliktanalyse

Durch das Vorhaben finden keine direkten bau- oder anlagenbedingten Verluste von Brut-
platzen statt. Entsprechend besteht nicht die Gefahr der Tétung immobiler Jungvogel oder
bebriteter Eier. Alle drei Brutvorkommen befinden sich allerdings in relativ nahem Trasse-
numfeld. Hinsichtlich der Beeintrachtigung durch bau-, anlagen- und betriebsbedingten
Randeffekte, insbesondere Larm, weist die Nachtigall nur eine geringe Empfindlichkeit auf.
Dabei ist, entsprechend der prognostizierten Verkehrsbelastung (10.000 Kfz/24h), von einer
Wirkreichweite von 100 m auszugehen, innerhalb derer eine Abnahme der Habitateignung
von 20% zugrunde zu legen ist (GARNIEL & MIERWALD 2010). Von den im Untersuchungsge-
biet nachgewiesenen Nachtigallen befindet sich das Revier an der Habichtshéhe und am
Brookweg innerhalb der 100 m-Wirkzone. Entsprechend der Abnahme der Habitateignung
fur die beiden Reviere ist von dem Verlust eines Brutpaares aufgrund der Randeffekte aus-
zugehen.

Im Hinblick auf bau- und betriebsbedingte Kollisionsrisiken weist die Art nur eine geringe
Empfindlichkeit auf, so dass diesbeziglich keine relevanten Beeintrachtigungen zu erwarten
sind.

7.1.9.3 Vorgesehene Mal3Bhahmen und Bewertung der Wirksamkeit

Zum Auffangen der Funktionsverluste flir ein Brutpaar der Nachtigall ist die Entwicklung und
Optimierung von Ausweichhabitaten im funktionalen Zusammenhang vorgesehen. Geplant
ist die Entwicklung eines Waldrandbereiches zwischen dem Herzbach und dem Waldkomp-
lex Brook westlich der Trasse (Mal3n. Nr. A/Ecee5, ca. 1,26 ha).

Die Entwicklung erfolgt durch die Pflanzung eines buchtigen Waldmantels mit hohem
Strauch-/Geblschanteil und vorgelagerten Saumen. Der Anteil der Baumarten betragt ca.
10 %, um einen geblschreichen Waldmantel zu entwickeln. Die Auswahl der Gehdlzarten
orientiert sich an der potentiellen natirlichen Vegetation und ist im Rahmen der Ausflih-
rungsplanung mit der Unteren Landschaftsbehérde und der Forstbehérde abzustimmen.

Entscheidend flr die Funktion als Bruthabitat sind eine dichte Strauchschicht mit Falllaubde-
cke am Boden als Nahrungsraum und ausreichende Deckung fur Neststandorte und Jun-
genverstecke durch krautige oder am Boden rankende Pflanzen (GLUTZ VON BLOTZHEIM 1985
ff.).

Hinsichtlich des zeitlichen Vorlaufs der MalRnahmenumsetzung wird generell ein Zeitraum
von 5-10 Jahren angesetzt, wobei bei Gebischen auf Kahlschlagflachen eine Besiedelung
durch die Nachtigall ab dem 3. Jahr festgestellt wurde (MKUNLYV 2013). Unter Beriicksichti-
gung, dass die MaRnahmenflache nicht isoliert liegt, sondern sich in Kontakt zu einem vor-
handenen Wald befindet, ist ein Malitnahmenvorlauf von mindestens drei Vegetationsperio-
den anzusetzen. Da die Beeintrachtigung vorrangig aus betriebsbedingten Randeffekten
besteht, ist der MalRnahmenvorlauf auf die Verkehrsfreigabe flr den 2. Bauabschnitt zu be-
Ziehen.

Sowohl die GréRe und Lage der MaRnahmenflache im funktionalen Zusammenhang zu den
beeintrachtigten Vorkommen, abseits einschrankender Raumfunktionen oder Beeintrachti-
gungen (Trassenabstand > 150 m), als auch die Art der MalRnahme entspricht vollstandig
den Ansprichen, die an entsprechende Malinahmen fur die Nachtigall gemaR des Leitfa-
dens "Wirksamkeit von Artenschutzmalinahmen" des MKUNLYV (2013) zu stellen sind. Ent-
sprechend ist von einer hohen Prognosesicherheit der Wirksamkeit auszugehen.
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7.1.9.4 Prifung der Verbotstatbestande unter Beriicksichtigung vorgesehe-
ner Malinhahmen

Durch die vorgesehene Malinahme zur Entwicklung von Ausweichhabitaten werden Beein-

trachtigungen der Nachtigall durch das Vorhaben vermieden. Vor diesem Hintergrund ist die
Prifung der Verbotstatbestadnde des § 44 BNatSchG hinsichtlich der Art wie folgt vorzuneh-

men:

Zusammenfassende Prifung der Verbotstatbestande

und der Privilegierungsvoraussetzungen gemafi § 44 BNatSchG

Werden evtl. Tiere verletzt oder getdtet oder ihre Entwick-
lungsformen beschadigt oder zerstort (§ 44 (1) Nr. 1)?

(aulRer bei unabwendbaren Verletzungen oder Toétungen oder
bei einem nicht signifikant erhéhten Totungsrisiko)

nein

Werden eytl. Tiere wahrend der Fortpflanzungs-, Aufzucht-,
Mauser-, Uberwinterungs- und Wanderungszeiten erheblich
gestort (§ 44 (1) Nr. 2)?

nein

Werden evtl. Fortpflanzungs- oder Ruhestatten aus der Natur
entnommen, beschadigt oder zerstort (§ 44 (1) Nr. 3)?

ja
(nur indi-
rekt)

wenn ja:

Sind die Privilegierungsvoraussetzungen gegeben, da die 6ko-
logische Funktion der betroffenen Fortpflanzungs- oder Ruhe-
statten im raumlichen Zusammenhang erhalten bleibt

(§ 44 (5))?

ja

Treten Verbotstatbestdnde des § 44 BNatSchG ein und ist
eine  Prifung der Ausnahmevoraussetzungen nach
§ 45 Abs. 7 BNatSchG erforderlich?

nein

Zusammengefasst ist festzuhalten, dass hinsichtlich der Nachtigall die Verbotstatbes-
tande des 8 44 BNatSchG nicht eintreten.
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7.1.10 Rauchschwalbe (Hirundo rustica)
7.1.10.1 Gefahrdung, Verbreitung, Habitatansprtiche

Die Rauchschwalbe ist eine in NRW gefahrdete Zugvogelart, die bundesweit auf der Vor-
warnliste gefuhrt wird. Seit den 1970er-Jahren sind die Brutbestdnde durch intensive Fla-
chennutzung der Landwirtschaft und eine fortschreitende Modernisierung und Aufgabe der
Hofe stark zuriickgegangen. Die BestandsgréfRe in Nordrhein-Westfalen wird auf etwa
150.000 Brutpaare geschatzt (Stand 2006; LANUV 2013A). Von NWO & LANUV (2013) wird
nur noch ein Bestand von 47.000-90.000 Paaren angegeben. Die Art weist innerhalb der
atlantischen biogeographischen Region Nordrhein-Westfalens einen glinstigen Erhaltungs-
zustand mit negativem Trend auf (LANUV 2012A).

Die Habitatanspriiche und Lebensweise der Art sind wie folgt zu charakterisieren (LANUV
2013A):

Die Rauchschwalbe kann als Charakterart fur eine extensiv genutzte, bauerliche Kulturland-
schaft angesehen werden. Die Besiedlungsdichte wird mit zunehmender Verstadterung der
Siedlungsbereiche geringer. In typischen GrofR3stadtlandschaften fehlt sie. Die Nester werden
in Gebauden mit Einflugmdglichkeiten (z.B. Viehstalle, Scheunen, Hofgebdude) aus Lehm
und Pflanzenteilen gebaut. Altnester aus den Vorjahren werden nach Ausbessern wieder
angenommen. Die Nahrung besteht Gberwiegend aus in der Luft mit Héchstgeschwindigkei-
ten zwischen 80-90 km/h erbeuteten Insekten. Nach Ankunft aus den Uberwinterungsgebie-
ten beginnt ab Ende April/Anfang Mai die Eiablage, Zweitbruten sind moglich. Spatestens in
der ersten Septemberhalfte werden die letzten Jungen fligge.

Im Untersuchungsgebiet wurden an funf verschiedenen Hofen Brutvorkommen der Rauch-
schwalbe nachgewiesen (vgl. Unterlage 12.4.2).

7.1.10.2 Konfliktanalyse

Durch das Vorhaben werden keine Gebaude mit Brutvorkommen der Rauchschwalbe bau-
oder anlagenbedingt beansprucht. Das einzige Brutvorkommen im Trassenumfeld befindet
sich auf Hof Laukamp.

Hinsichtlich bau-, anlagen- und betriebsbedingter Randeffekte besitzt die Rauchschwalbe
aufgrund ihrer Lebensweise keine Larmempfindlichkeit und auch nur eine geringe Empfind-
lichkeit gegenlber sonstigen Stérungen durch menschliche Anwesenheit. Aufgrund der ge-
ringen Larmempfindlichkeit ordnen GARNIEL & MIERWALD (2010) der Art eine generelle Ef-
fektdistanz von 100 m beidseitig von Stralden zu, innerhalb derer aufgrund der prognostizier-
ten Verkehrsbelastung (10.000 Kfz/24h) von einer geringen Abnahme der Habitateignung
von 20% auszugehen sei. Im vorliegenden Fall werden stralenverkehrsbedingte Randeffek-
te durch die parallel zum Hof Laukamp vorgesehenen Larmschutzeinrichtungen in Form von
Gabionen weiter minimiert, so dass eine Erheblichkeit der Randeffekte nicht mehr gegeben
ist. Unter Bericksichtigung der Gesamtempfindlichkeit der Rauchschwalbe und den zu er-
wartenden bau-, anlagen- und betriebsbedingten Gesamtbeeintrachtigungen durch das Vor-
haben ist mit einer Aufgabe des Brutstandortes aufgrund des Vorhabens nicht zu rechnen.

Im Hinblick auf bau- und betriebsbedingte Kollisionsrisiken weist die Art eine nur geringe
Empfindlichkeit auf. Ein direkter Abflug von dem Brutplatz bei Hof Laukamp in geringer Stra-
Renhohe wird dariber hinaus durch die hier vorgesehenen Gabionen entlang der Trasse
vermieden.
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7.1.10.3 Vorgesehene MalBnahmen und Bewertung der Wirksamkeit

Aufgrund fehlender relevanter Beeintrachtigungen sind keine spezifischen MalRnahmen im

Hinblick auf die Rauchschwalbe vorgesehen.

7.1.10.4 Priafung der Verbotstatbestande unter Beruicksichtigung vorgesehe-

ner MalRnahmen

Unter Berlcksichtigung der Beeintrachtigungen durch das Vorhaben ist die Prifung der Ver-
botstatbestande des § 44 BNatSchG hinsichtlich der Rauchschwalbe wie folgt vorzunehmen:

Zusammenfassende Priufung der Verbotstatbestande
und der Privilegierungsvoraussetzungen gemaf § 44 BNatSchG

Werden evtl. Tiere verletzt oder getdtet oder ihre Entwick-
lungsformen beschadigt oder zerstort (§ 44 (1) Nr. 1)?

§ 45 Abs. 7 BNatSchG erforderlich?

(1) (aulRer bei unabwendbaren Verletzungen oder Toétungen oder nein
bei einem nicht signifikant erhéhten Tétungsrisiko)
Werden eytl. Tiere wahrend der Fortpflanzungs-, Aufzucht-,

2) Mauser-, Uberwinterungs- und Wanderungszeiten erheblich nein
gestort (§ 44 (1) Nr. 2)?
Werden evtl. Fortpflanzungs- oder Ruhestéatten aus der Natur

(3) entnommen, beschadigt oder zerstort (§ 44 (1) Nr. 3)? nein
Sind die Privilegierungsvoraussetzungen gegeben, da die 6ko-
logische Funktion der betroffenen Fortpflanzungs- oder Ruhe-

wenn ja: | statten im rdumlichen Zusammenhang erhalten bleibt -
(§ 44 (9))?
Treten Verbotstatbestdnde des § 44 BNatSchG ein und ist
Fazit eine  Prifung der Ausnahmevoraussetzungen nach nein

Zusammengefasst ist festzuhalten, dass hinsichtlich der Rauchschwalbe die Verbots-

tatbestande des 8 44 BNatSchG nicht eintreten.
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7.1.11 Rebhuhn (Perdix perdix)
7.1.11.1 Gefahrdung, Verbreitung, Habitatansprtiche

Das Rebhuhn ist eine in NRW und bundesweit stark gefahrdete Vogelart. Seit den 1970er
Jahren sind die Brutbestéande in NRW durch intensive Flachennutzung der Landwirtschaft
stark zurtickgegangen, so dass der Gesamtbestand auf etwa 15.000 Brutpaare geschatzt
wird (Stand 2006; LANUV 2013A). Von NWO & LANUV (2013) wird ein Bestand von 7.500-
15.000 Revieren angegeben. Die Art weist innerhalb der atlantischen biogeographischen
Region Nordrhein-Westfalens einen ungtinstigen Erhaltungszustand auf (LANUV 2012A).

Die Habitatanspriiche und Lebensweise der Art sind wie folgt zu charakterisieren (LANUV
2013A):

Das Rebhuhn kommt in Nordrhein-Westfalen als Standvogel das ganze Jahr Uber vor. Als
urspriinglicher Steppenbewohner besiedelt das Rebhuhn offene, gerne auch kleinrdumig
strukturierte Kulturlandschaften mit Ackerflachen, Brachen und Grinlandern. Wesentliche
Habitatbestandteile sind Acker- und Wiesenrander, Feld- und Wegraine sowie unbefestigte
Feldwege. Hier finden Rebhihner ihre vielfaltige Nahrung sowie Magensteine zur Nahrungs-
zerkleinerung. Die tag- und ddmmerungsaktiven Tiere erndhren sich Uberwiegend pflanzlich.
Die Nahrung besteht vor allem aus Samen und Friichten von Ackerwildkrautern, Getreide-
kornern, griinen Pflanzenteilen und Grasspitzen. Zur Brutzeit kann der Anteil tierischer Nah-
rung (vor allem Insekten) stark ansteigen.

Die Siedlungsdichte kann bis zu 0,5-1,2 Brutpaare auf 10 ha betragen. Das Nest wird am
Boden in flachen Mulden angelegt. Die Eiablage beginnt ab April, Hauptlegezeit ist im Mai,
ab August sind alle Jungtiere selbstandig. Der Familienverband ("Kette") bleibt bis zum Win-
ter zusammen. Nur selten vollziehen die Tiere groRere Ortswechsel.

Im Untersuchungsgebiet wurden insgesamt 4 Reviere des Rebhuhns nachgewiesen. Diese
befinden sich alle im nérdlichen Teil des Betrachtungsraumes (vgl. Unterlage 12.4.2).

7.1.11.2 Konfliktanalyse

Alle im Untersuchungsraum nachgewiesenen Rebhuhn-Brutvorkommen befinden sich im
Einwirkungsbereich der Trasse und werden in unterschiedlichem Umfang beeintrachtigt. Das
Vorkommen sudlich der L 583 befindet sich direkt im Trassenbereich und wird bau- und an-
lagebedingt beansprucht. Aufgrund der zentralen Querung des Bereiches ist von einem voll-
standigen Verlust des Reviers auszugehen. Bei Uberschneidung des Baubeginns mit der
Brutzeit kdnnen dartber hinaus direkte Verluste von Nestern mit bebriteten Eiern oder im-
mobilen Jungvégeln auftreten.

Im Hinblick auf bau- und anlagenbedingte Randeffekte spielt neben bau- und anlagenbeding-
ten visuellen Storwirkungen sowie bau- und betriebsbedingten Stérungen durch menschliche
Anwesenheit insbesondere die larmbedingte Erhéhung des Pradationsrisikos aufgrund der
Maskierung von Warnrufen eine Rolle. Diesbezlglich ist in Bezug auf das Rebhuhn und un-
ter Berucksichtigung der prognostizierten Verkehrsbelastung (< 10.000 Kfz/24h) von einer
Habitatentwertung in einem Korridor von 300 m beidseitig der Trasse auszugehen, bei einer
Abnahme der Habitateignung von 25% (GARNIEL & MIERWALD 2010). Innerhalb dieser Wirk-
zone befinden sich im ndérdlichen Bauabschnitt drei weitere Brutpaare, so dass, zusammen
mit dem direkt beanspruchten Vorkommen, der Gesamtverlust von 2 Rebhuhnrevieren zu-
grunde zu legen ist.
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Hinsichtlich der Kollisionsgefahrdung ist, insbesondere unter Berucksichtigung der fast
durchgangig geplanten Geholzbepflanzung entlang der Trasse und des Fehlens einer gene-
rellen besonderen Kollisionsempfindlichkeit des Rebhuhns, von keinen relevanten Erhéhun-
gen bau- oder betriebsbedingter Kollisionsrisiken auszugehen.

7.1.11.3 Vorgesehene Malinahmen und Bewertung der Wirksamkeit

Durch die bereits vorgesehene Beschrankung des Beginns der Baufeldfreimachung auf den
Zeitraum aulerhalb der Brutzeit aller Vogelarten (vgl. Kap. 5.3.2) werden direkte Verluste
von Nestern mit Eiern oder nicht fliggen Jungvdgeln des Rebhuhns vermieden. Abweichun-
gen von der zeitlichen Beschrankung sind im Hinblick auf die Art dann mdéglich, wenn auf-
grund fachlicher Einschatzung Brutvorkommen im Baufeld und nahen Umfeld aufgrund von
Negativhachweisen ausgeschlossen werden kdnnen. Die Mal3nahme ist im Hinblick auf das
Toétungsverbot als hoch wirksam einzustufen.

Zum Auffangen der auftretenden Funktionsverluste fur zwei Rebhuhn-Brutpaare ist die Ent-
wicklung von Ausweichhabitaten im funktionalen Zusammenhang vorgesehen. Folgende
MafRnahmen sind vorgesehen (vgl. Malknahmenplan LBP):

¢ Entwicklung eines Extensivackers aus derzeitigem Intensivacker stdlich der L 590 (ca.
1,4 ha, Maln. Nr. A/Ecer4; Details s.u.)

e Anlage eines Brachestreifens in Form einer Ackerbrache sudlich "Venker" (ca. 0,45 ha,
Mafn. Nr. A/Ecer1). Die Entwicklung erfolgt durch Eigenbegriinung mit jahrlicher flachen
Bodenbearbeitung in der Zeit zwischen dem 20.09. und 31.03., insbesondere bei zu dich-
tem/hohem Aufwuchs.

Die Nutzung als Extensivacker erfolgt in Anlehnung an die Bewirtschaftungsvorgaben im
"Anwenderhandbuch Vertragsnaturschutz" des LANUV NRW (2012B).

Die Ackerflache wird als Getreideacker mit doppeltem Saatreihenabstand genutzt:

¢ Reihenabstand mindestens 20 cm

Verzicht auf Wintergetreide

Verzicht auf Dingung

Verzicht auf Pflanzenschutzmittel

vorgelagerte (ggf. auch nachgelagerte) Stoppelbrache bis 28. Februar, kein Herbizidein-
satz auf der Stoppelbrache.

An mindestens einer Langsseite der Flache erfolgt auf mindestens 20 m Breite die Anlage
einer Ackerbrache durch Eigenbegrinung mit jahrlicher flacher Bodenbearbeitung in der Zeit
zwischen dem 20.09. und 31.03. insbesondere bei zu dichtem/hohem Aufwuchs. Die Lage
des Brachestreifens in der GesamtmalRnahmenflache kann jahrlich wechseln. Alternativ kann
auch die gesamte Flache als Ackerbrache entwickelt werden.

Hinsichtlich der zeitlichen Dauer bis zur Wirksamkeit sind die Mallnahmen direkt nach der
Entwicklung der Vegetation bzw. in der nachsten Brutperiode wirksam. Entsprechend ist die
Malnahme direkt vor dem Baubeginn in den Bereichen mit den beeintrachtigten Vorkommen
umzusetzen.

Sowohl die GroRe und Lage der MaRnahmenfldchen im funktionalen Zusammenhang zu den
beeintrachtigten Vorkommen, abseits einschrankender Raumfunktionen oder Beeintrachti-
gungen, als auch die Art der MaRnahmen entsprechen vollstandig den Ansprichen, die an
entsprechende MalRnahmen fir die Feldlerche gemaf des Leitfadens "Wirksamkeit von Ar-
tenschutzmalRnahmen" des MKUNLYV (2013) zu stellen sind. Entsprechend ist von einer ho-
hen Prognosesicherheit der Wirksamkeit auszugehen.
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Zur Gewahrleistung der fachgerechten Umsetzung und Wirksamkeit der vorgezogenen Aus-
gleichsmalinahme ist ein malnahmenbezogenes Monitoring unter Einbeziehung der bewirt-
schaftenden Landwirte vorzusehen.

Die Malnahme erfiillt gleichzeitig Funktionen im Hinblick auf die Vermeidung von Beeint-
rachtigungen der Feldlerche (vgl. Kap. 7.1.3).

7.1.11.4 Prufung der Verbotstatbestande unter Berticksichtigung vorgesehe-
ner Mal3hahmen

Durch die vorgesehene Maflnahme zur Vermeidung von Individuenverlusten sowie der Ent-
wicklung von Ausweichhabitaten werden Beeintrachtigungen des Rebhuhns durch das Vor-
haben vermieden. Vor diesem Hintergrund ist die Prifung der Verbotstatbestande des § 44
BNatSchG hinsichtlich der Art wie folgt vorzunehmen:

Zusammenfassende Prifung der Verbotstatbestande
und der Privilegierungsvoraussetzungen gemaf § 44 BNatSchG

Werden evtl. Tiere verletzt oder getdtet oder ihre Entwick-
lungsformen beschadigt oder zerstort (§ 44 (1) Nr. 1)?

(1) (aulRer bei unabwendbaren Verletzungen oder Toétungen oder nein
bei einem nicht signifikant erhéhten Totungsrisiko)

Werden eytl. Tiere wahrend der Fortpflanzungs-, Aufzucht-,
Mauser-, Uberwinterungs- und Wanderungszeiten erheblich

(@) | gestort (§ 44 (1) Nr. 2)? nein
Werden evtl. Fortpflanzungs- oder Ruhestatten aus der Natur
(3) entnommen, beschadigt oder zerstort (§ 44 (1) Nr. 3)? ja
Sind die Privilegierungsvoraussetzungen gegeben, da die 6ko-
logische Funktion der betroffenen Fortpflanzungs- oder Ruhe-
wenn ja: | statten im raumlichen Zusammenhang erhalten bleibt ja
(§ 44 (9))?
Treten Verbotstatbestande des § 44 BNatSchG ein und ist
Fazit eine  Prifung der Ausnahmevoraussetzungen nach nein

§ 45 Abs. 7 BNatSchG erforderlich?

Zusammengefasst ist festzuhalten, dass hinsichtlich des Rebhuhns die Verbotstatbes-
tande des 8§ 44 BNatSchG nicht eintreten.
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7.1.12 Schleiereule (Tyto alba)
7.1.12.1 Gefahrdung, Verbreitung, Habitatansprtiche

Die Schleiereule ist eine in NRW und bundesweit nicht gefahrdete Vogelart, deren Bestand
aber in NRW von SchutzmalRnahmen abhangig ist. Die BestandsgroRe in Nordrhein-
Westfalen wird auf etwa 4.000 Brutpaare geschatzt (Stand 2006; LANUV 2013A). Von NWO
& LANUV (2013) wird ein Bestand von 3.400-5.500 Revieren angegeben. Die Art weist in-
nerhalb der atlantischen biogeographischen Region Nordrhein-Westfalens einen gunstigen
Erhaltungszustand auf (LANUV 2012A).

Die Habitatanspriiche und Lebensweise der Art sind wie folgt zu charakterisieren (LANUV
2013A):

In Nordrhein-Westfalen tritt die Schleiereule ganzjahrig als mittelhaufiger Stand- und Strich-
vogel auf. Schleiereulen sind nachtaktiv und fliegen im niedrigen lautlosen Gleitflug, manch-
mal auch von Ansitzwarten aus ihre Beute an. Diese wird sowohl optisch als auch akustisch
geortet. Die Nahrung besteht hauptsachlich aus Kleinsaugern (vor allem Feldmause), selte-
ner aus Vogeln und Fledermausen.

Die Schleiereule lebt als Kulturfolger in halboffenen Landschaften, die in engem Kontakt zu
menschlichen Siedlungsbereichen stehen. Als Jagdgebiete werden Viehweiden, Wiesen und
Acker, Randbereiche von Wegen, StraRen, Graben sowie Brachen aufgesucht. Geeignete
Lebensraume dirfen im Winter nur fur wenige Tage durch lang anhaltende Schneelagen
bedeckt werden. Ein Jagdrevier kann eine GrofRe von tber 100 ha erreichen. Als Nistplatz
und Tagesruhesitz werden stérungsarme, dunkle, gerdumige Nischen in Gebauden genutzt,
die einen freien An- und Abflug gewahren (z.B. Dachbdden, Scheunen, Taubenschlage,
Kirchtirme). Bewohnt werden Gebaude in Einzellagen, Dorfern und Kleinstadten. Ab Ende
Februar/Anfang Marz belegen die Tiere ihren Nistplatz, das Brutgeschaft beginnt meist ab
April. In Jahren mit hohen Kleinsdugerbestanden sind Zweitbruten madglich, so dass spates-
tens im Oktober die letzten Jungen fligge werden. Die Schleiereule gilt als ausgesprochen
reviertreu. GroRere Wanderungen werden Uberwiegend von den Jungvégeln durchgefihrt
(max. 1.650 km).

Im Untersuchungsraum konnten zwei Brutvorkommen der Schleiereule festgestellt werden,
eines auf Hof Laukamp am Muihlenbach und ein weiteres in Gebauden an der Strale Stern-
busch sudlich des Herzbaches und 6stlich der Trasse (vgl. Unterlage 12.4.2).

7.1.12.2 Konfliktanalyse

Eine direkte bau- oder anlagenbedingte Beanspruchung von Gebauden mit Brutvorkommen
der Schleiereule findet nicht statt. Allerdings befindet sich das Brutvorkommen bei Hof Lau-
kamp im direkten Trassennahbereich. Diesbezuglich wird die Art als mittel larmempfindlich
eingestuft, wobei aufgrund der relativ geringen prognostizierten Verkehrsbelastung (<10.000
Kfz/24h) relevante Maskierungseffekte nicht zu erwarten sind. Bezogen auf diesen Fall wird
der Schleiereule deshalb von GARNIEL & MIERWALD (2010) nur eine pauschale Effektdistanz
von 100 m beidseitig der Trasse mit einer generellen Abnahme der Habitateignung von 20%
in dieser Zone zugeordnet. Innerhalb dieses Einwirkungsbereiches befindet sich nur das
Vorkommen auf Hof Laukamp, wobei die Beeintrachtigung dieses Vorkommens wie folgt zu
werten ist:

Hinsichtlich betriebsbedingter Entwertungen durch Randeffekte, z.B. Larm und Licht, ist die
Trasse im Nahbereich des Brutvorkommens durch die hier vorgesehene Gabionenwand ab-
geschirmt. Da die Bautéatigkeiten vor allem tagsuber stattfinden und das direkte Hofensemble
nicht betreffen, sind relevante Zunahmen von Stérungen durch Baularm, Licht und menschli-
che Anwesenheit als nicht vorkommensrelevant einzustufen. Unterstitzt wird diese Bewer-
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tung durch die Gelandebeobachtung im Rahmen der Fauna-Kartierungen, dass die Art zum
Erreichen der Jagdhabitate vorrangig nach Siiden hin orientiert war, d.h. in die der Trasse
und dem Baubereich abgewandten Richtung. Unabhangig davon werden bau- und anlagen-
bedingt potenziell geeignete Jagdhabitate, v.a. in Form brutplatznaher Grinlandflachen be-
ansprucht und zerschnitten. Darliber hinaus ist aufgrund der Trassennahe des Brutplatzes
von einer erhdhten betriebsbedingten Kollisionsgefahrdung auszugehen, da die Art generell
als kollisionsempfindlich in Bezug auf den Stralenverkehr einzustufen ist (z.B. BAUER &
BERTHOLD 1997). Dieses Risiko ist zwar durch die bereits im Bauentwurf vorgesehenen Kol-
lisionsschutzeinrichtungen im Nahbereich des Brutplatzes (Gabionen und hohe Schutzzau-
ne) in Verbindung mit der fehlenden Attraktivitdt des hier vorhandenen Trassennahbereiches
stark minimiert. Im Zusammenhang mit Querungen zum Erreichen geeigneter Jagdhabitate
nordlich der Trasse ist das Kollisionsrisiko aber nach wie vor nicht vollstandig vermieden.
Baubedingte Kollisionen sind dagegen aufgrund der geringen Fahrgeschwindigkeit und des
Uberwiegend tagsUber stattfindenden Baus nicht zu erwarten.

Im Hinblick auf die Beeintrachtigungen des Brutvorkommens der Schleiereule an der Stralle
Sternbusch 6stlich der Trasse sind aufgrund des Abstands zur Trasse (> 200 m) relevante
Beeintrachtigungen durch bau- oder betriebsbedingte Randeffekte nicht zu erwarten. Die
bau- und anlagenbedingten Flachenverluste im Umfeld des Vorkommens und die Zerschnei-
dung betreffen in diesem Bereich vor allem intensiv genutzte Ackerflachen mit stark einge-
schrankter Eignung als bedeutende Jagdhabitate. Unabhangig davon ist eine tendenzielle
Zunahme des Kollisionsrisikos nicht auszuschlieRen, da sich potenziell geeignete Jagdhabi-
tate auch westlich der Trasse, innerhalb des Aktionsraumes der Art befinden.

Insgesamt verbleibt fiir beide Brutvorkommen der Schleiereule eine Beeintrachtigung durch
die Zunahme betriebsbedingter Kollisionsrisiken.

7.1.12.3 Vorgesehene MalRnahmen und Bewertung der Wirksamkeit

Wie in Kap. 7.1.12.2 bereits erlautert, ist das betriebsbedingte Kollisionsrisko fiir die Schleie-
reule im Nahbereich des Brutplatzes auf Hof Laukamp durch die bereits im Bauentwurf vor-
gesehenen Kollisionsschutzeinrichtung im Nahbereich des Brutplatzes (Gabionen und hohe
Schutzzaune) in Verbindung mit der fehlenden Attraktivitdt des hier vorhandenen Trassen-
nahbereiches stark minimiert. Zur Vermeidung haufiger Trassenquerungen im weiteren Um-
feld dieses Vorkommens und zur Kompensation der bau- und anlagenbedingten Verluste
brutplatznaher Nahrungshabitate ist die Aufwertung von Nahrungshabitaten im Brutplatzum-
feld, aber abseits der Trasse, ohne die Notwendigkeit einer Trassenquerung vorgesehen.
Dies wird durch die Entwicklung einer Obstwiese stdlich des Brutplatzes, in einem Trasse-
nabstand von > 300 m und abseits beeintrachtigender Strukturen oder Nutzungen, gleichzei-
tig in Waldrandlage erreicht. (GréRe ca. 1,0 ha; MalRnahmen Nr. A/Ecee8, vgl. Mallnahmen-
plan LBP).

Folgende MalRnahmen sind vorgesehen:

e Zur kurzfristigen Bereitstellung von Nahrungshabitaten wird die Flache als Obstwiese
entwickelt. Dies erfolgt durch die Ansaat mit einer geeigneten artenreichen Griinlandmi-
schung und der flachigen Pflanzung von Hochstamm-Obstbaumen, v.a. regionaler Her-
kunft, vorrangig Apfelsorten (beste Hohlenbildung). Die Pflanzabstadnde werden so ge-
wahlt, dass eine Besonnung des Unterwuchses gewahrleistet ist. Die Baumpflege erfolgt
mittels Pflegeschnitten unter Erhalt von Totholzstrukturen.

o Die Flache wird als zweischirige Extensivwiese gepflegt mit einer Sommer- und einer
Spatsommer-/Herbstmahd. Zur Ausmagerung ist bedarfweise eine Erhéhung der Mahd-
intervalle in den ersten Jahren erforderlich. Ziel ist ein tUberwiegend llckiger, krautiger
Bewuchs mit Rohbodenbereichen auf Teilflachen.

e Die Flache wird mit einem Weidezaun mit Holzpfahlen (Sitzwarten) abgezaunt.
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Zur Minimierung potenzieller Trassenquerungen der Schleiereule im Bereich Sternbusch und
maoglichen Erhéhung von Kollisionsrisiken werden potenzielle Jagdhabitate 6stlich der Tras-
se und im Umfeld des Brutvorkommens aufgewertet. Dies wird durch die Entwicklung eines
Saumstreifens zwischen dem Wirtschaftsweg W 2 und einem Graben erreicht (Ma3n. Nr.
A/Ecer2.2). Der Saumstreifen weist eine Breite von ca. 5 m und eine Lange von ca. 230 m
auf. In den Saum werden Baume 2. Ordnung in grofierem Pflanzabstand (10 m) gepflanzt.

Hinsichtlich der zeitlichen Dauer bis zur Wirksamkeit wird die Erhéhung des Nahrungsange-
bots durch die Entwicklung einer Obstwiese und Anlage eines Saumstreifens kurzfristig er-
zZielt. Zur Eingewdhnung ist eine Vorlaufzeit der Gesamtmalinahme von mindestens einem
Jahr vor Baubeginn in dem Vorkommensbereich der Art zu bertcksichtigen.

Die MalRnhahmen entsprechen den Anspriichen, die an entsprechende Malinahmen flr die
Schleiereule gemalR des Leitfadens "Wirksamkeit von Artenschutzmallnahmen" des
MKUNLYV (2013) zu stellen sind. Entsprechend ist von einer hohen Prognosesicherheit der
Wirksamkeit auszugehen.

Die MaRnahme Obstwiese erfullt gleichzeitig Funktionen im Hinblick auf die Vermeidung von
Beeintrachtigungen des Feldsperlings und des Gartenrotschwanzes (vgl. Kap. 7.1.4.3 und
7.1.5.3).

7.1.12.4 Prufung der Verbotstatbestande unter Beriicksichtigung vorgesehe-
ner Mal3Bhahmen

Durch die vorgesehene Mallnahme zur Minimierung des Kollisionsrisikos und zur Bereitstel-
lung von Jagdhabitaten werden Beeintrachtigungen der Schleiereule durch das Vorhaben
vermieden. Insgesamt ist von keiner signifikanten Erhéhung des Kollisionsrisikos auszuge-
hen. Vor diesem Hintergrund ist die Prifung der Verbotstatbestidnde des § 44 BNatSchG
hinsichtlich der Art wie folgt vorzunehmen:
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Zusammenfassende Prifung der Verbotstatbestande
und der Privilegierungsvoraussetzungen gemal § 44 BNatSchG

Werden evtl. Tiere verletzt oder getotet oder ihre Entwick-
lungsformen beschadigt oder zerstort (§ 44 (1) Nr. 1)?

(1) (auRer bei unabwendbaren Verletzungen oder Toétungen oder nein
bei einem nicht signifikant erhdhten Totungsrisiko)

Werden eytl. Tiere wahrend der Fortpflanzungs-, Aufzucht-,
Mauser-, Uberwinterungs- und Wanderungszeiten erheblich

(2) | gestort (§ 44 (1) Nr. 2)? nein
Werden evtl. Fortpflanzungs- oder Ruhestatten aus der Natur

(3) entnommen, beschadigt oder zerstort (§ 44 (1) Nr. 3)? nein
Sind die Privilegierungsvoraussetzungen gegeben, da die 6ko-
logische Funktion der betroffenen Fortpflanzungs- oder Ruhe-

wenn ja: | statten im rdumlichen Zusammenhang erhalten bleibt -
(§ 44 (9))?
Treten Verbotstatbestande des § 44 BNatSchG ein und ist
Fazit eine  Prifung der Ausnahmevoraussetzungen nach nein

§ 45 Abs. 7 BNatSchG erforderlich?

Zusammengefasst ist festzuhalten, dass hinsichtlich der Schleiereule die Verbotstat-
bestande des § 44 BNatSchG nicht eintreten.

7.1.13 Sperber (Accipiter nisus)
7.1.13.1 Gefadhrdung, Verbreitung, Habitatanspriche

Der Sperber ist eine in NRW und bundesweit nicht gefahrdete Vogelart. Die Bestandsgrofie
in Nordrhein-Westfalen wird auf etwa 2.000 Brutpaare geschatzt (Stand 2006; LANUV
2013A). Von NWO & LANUV (2013) wird ein Bestand von 3.700-4.500 Revieren angegeben.
Die Art weist innerhalb der atlantischen biogeographischen Region Nordrhein-Westfalens
einen gunstigen Erhaltungszustand auf (LANUV 2012A).

Die Habitatanspriiche und Lebensweise der Art sind wie folgt zu charakterisieren (LANUV
2013A):

In Nordrhein-Westfalen kommt der Sperber ganzjahrig als mittelhaufiger Stand- und Strich-
vogel vor, hierzu gesellen sich ab Oktober Wintergaste aus norddstlichen Populationen.

Sperber leben in abwechslungsreichen, gehoélzreichen Kulturlandschaften mit einem ausrei-
chenden Nahrungsangebot an Kleinvdgeln. Bevorzugt werden halboffene Parklandschaften
mit kleinen Waldinseln, Feldgehoélzen und Geblischen. Reine Laubwalder werden kaum be-
siedelt. Im Siedlungsbereich kommt er auch in mit Fichten bestandenen Parkanlagen und
Friedhdfen vor. Insgesamt kann ein Brutpaar ein Jagdgebiet von 4-7 km? beanspruchen. Die
Brutplatze befinden sich meist in Nadelbaumbestanden (v.a. in dichten Fichtenparzellen) mit
ausreichender Deckung und freier Anflugmdglichkeit, wo das Nest in 4-18 m Hbhe angelegt
wird. Die Eiablage beginnt ab Ende April, bis Juli sind alle Jungen fliigge.
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Vom Sperber wurde innerhalb des Untersuchungsraumes ein Brutvorkommen in einem
Mischwaldbereich an der Stralle Sternbusch, nérdlich des Brookweges nachgewiesen (vgl.
Unterlage 12.4.2).

7.1.13.2 Konfliktanalyse

Das Brutvorkommen des Sperbers befindet sich in einem minimalen Abstand von ca. 130 m
(Larmschutzwall) bis 150 m (Fahrbahnrand) zur Trasse, der Baubereich ca. 120 m. Eine di-
rekte bau- oder anlagenbedingte Beanspruchung des Horstes und mogliche Verluste immo-
biler Jungvégel oder bebriteter Eier finden entsprechend nicht statt. In Bezug auf Randeffek-
te und Storungen wird die artspezifischen Fluchtdistanz von 150 m (vgl. GARNIEL & MIER-
WALD 2010) wahrend der Bauzeit unterschritten. Anlagebedingt wird der bepflanzte Larm-
schutzwall keine Einschrankung der Nistmdglichkeit darstellen, sondern zu einer Abschir-
mung potenzieller betriebsbedingter Stérungen fuhren. Aufgrund dieser Abschirmung in Ver-
bindung mit dem relativ groRen Abstand des Brutbereiches zur Fahrbahn sind relevante be-
triebsbedingte Stérungen mit der Folge der Aufgabe des Horststandortes ebensowenig zu
erwarten wie anlagebedingte Beeintrachtigungen. Da aber baubedingte Stérungen aufgrund
der Unterschreitung der Fluchtdistanz wahrend der Bauzeit nicht vollstandig ausgeschlossen
werden kénnen, ist auch eine Aufgabe des Horststandortes als méglich zu werten. Vor dem
Hintergrund, dass sich aullerhalb des potenziellen Einwirkungsbereiches des Vorhabens
viele als Horststandorte geeignete Bereiche befinden (v.a. Nadelbaumbestande), der Sper-
ber regelmafig seine Nester neu anlegt und die Beeintrachtigung zeitlich begrenzt ist, ist ein
Verlust des Brutvorkommens der Art im Raum vorhabensbedingt nicht zu erwarten.

Die bau- und anlagenbedingten Nahrungshabitatverluste sind vor dem Hintergrund der grof3-
raumig im Umfeld des Brutplatzes verbleibenden, gut ausgepragten und nahrungsreichen
Flachen (Kleinvogel) in Verbindung mit der JagdgebietsgroRe der Art (bis zu mehreren km?,
vgl. Kap. 7.1.13.1) als unerheblich zu beurteilen.

Aufgrund der relativen Trassennahe des Brutvorkommens kommt den Zerschneidungswir-
kungen in Verbindung mit Kollisionsrisiken eine besondere Bedeutung zu. So befinden sich
zwar im Brutplatzumfeld dstlich der Trasse glinstige Nahrungshabitate (Walder, Feldgehoélze,
Hecken, (Klein-)Garten), westlich der Trasse aber ebenfalls (v.a. Wald und Waldrandzonen).
Aufgrund der hohen Mobilitdt des Sperbers und der Jagdgebietsgrole spielt diesbeziiglich
zwar die Zerschneidung an sich keine Rolle, jedoch wird das mit der Querung einhergehen-
de betriebsbedingte Kollisionsrisiko erhéht. So weist der Sperber eine besondere Kollisions-
empfindlichkeit mit dem StralRenverkehr auf (z.B. BAUER & BERTHOLD 1997). Diese besteht
generell dann, wenn er insbesondere entlang von Geholzen im Stralennahbereich Kleinvo-
gel jagt. Im vorliegenden Fall sind im gesamten weiten Umfeld des Brutvorkommens beidsei-
tig der Trasse Walle mit Kollisionsschutzzaunen vorgesehen, die aufgrund der Anspriiche
aus dem Fledermausschutz konzipiert sind. Aufgrund dieser Anspriiche ist auch ausschlief3-
lich eine Bepflanzung der strallenabgewandten Bdschungen vorgesehen, so dass in Bezug
auf Fledermausarten Jagdaktivitdten entlang von Gehdlzen im Nahbereich der Stralle ver-
mieden werden. Dadurch wird gleichzeitig auch vermieden, dass attraktive Jagdbereiche fur
den Sperber trassennah entstehen die das betriebsbedingte Kollisionsrisiko potenziell erho-
hen. Vor diesem Hintergrund und der fehlenden Notwendigkeit flir den Sperber, die Trasse
regelmaflig queren zu mussen, ist von keiner signifikanten Erhéhung betriebsbedingter Kolli-
sionsrisiken auszugehen. Das baubedingte Kollisionsrisiko ist aufgrund der geringen Fahr-
geschwindigkeiten irrelevant.

Entsprechend der Erlauterungen sind insgesamt relevante Beeintrachtigungen des Sperbers
durch das Vorhaben nicht zu erwarten.
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7.1.13.3 Vorgesehene MalBnahmen und Bewertung der Wirksamkeit

Aufgrund fehlender relevanter Beeintrachtigungen sind keine spezifischen MalRnahmen im
Hinblick auf den Sperber vorgesehen.

7.1.13.4 Priufung der Verbotstatbestande unter Beruicksichtigung vorgesehe-
ner MalBhahmen

Unter Berlcksichtigung der Beeintrachtigungen durch das Vorhaben ist die Prifung der Ver-
botstatbestande des § 44 BNatSchG hinsichtlich des Sperbers wie folgt vorzunehmen:

Zusammenfassende Priufung der Verbotstatbestande

und der Privilegierungsvoraussetzungen gemaf § 44 BNatSchG

Werden evtl. Tiere verletzt oder getdtet oder ihre Entwick-
lungsformen beschadigt oder zerstort (§ 44 (1) Nr. 1)?

§ 45 Abs. 7 BNatSchG erforderlich?

(1) (aulRer bei unabwendbaren Verletzungen oder Toétungen oder nein
bei einem nicht signifikant erhéhten Tétungsrisiko)
Werden eytl. Tiere wahrend der Fortpflanzungs-, Aufzucht-,
2) Mauser-, Uberwinterungs- und Wanderungszeiten erheblich nein
gestort (§ 44 (1) Nr. 2)?
Werden evtl. Fortpflanzungs- oder Ruhestéatten aus der Natur ja
(3) entnommen, beschadigt oder zerstort (§ 44 (1) Nr. 3)? (nur indi-
rekt)
Sind die Privilegierungsvoraussetzungen gegeben, da die 6ko-
logische Funktion der betroffenen Fortpflanzungs- oder Ruhe-
wenn ja: | statten im rdumlichen Zusammenhang erhalten bleibt ja
(§ 44 (5))?
Treten Verbotstatbestdnde des § 44 BNatSchG ein und ist
Fazit eine  Prifung der Ausnahmevoraussetzungen nach nein

Zusammengefasst ist festzuhalten, dass hinsichtlich des Sperbers die Verbotstatbes-
tdnde des § 44 BNatSchG nicht eintreten.
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7.1.14 Steinkauz (Athene noctua)
7.1.14.1 Gefahrdung, Verbreitung, Habitatansprtiche

Der Steinkauz ist eine in NRW gefahrdete Vogelart, die bundesweit als stark gefahrdet ein-
gestuft wird. Die BestandsgréfRe in Nordrhein-Westfalen wird auf etwa 6.000 Brutpaare ge-
schatzt (Zeitraum 2003-2004), mit regionalen Dichtezentren im Bereich des Niederrheini-
schen Tieflandes und im Munsterland (LANUV 2013A). Von NWO & LANUV (2013) wird ein
Bestand von 5.200-5.700 Revieren angegeben. Die Art weist innerhalb der atlantischen bio-
geographischen Region Nordrhein-Westfalens einen gunstigen Erhaltungszustand auf (LA-
NUV 2012A).

Die Habitatanspriiche und Lebensweise der Art sind wie folgt zu charakterisieren (LANUV
2013A):

In Nordrhein-Westfalen kommt der Steinkauz ganzjahrig als mittelhaufiger Standvogel vor.
Steinkduze besiedeln offene und grunlandreiche Kulturlandschaften mit einem guten Hoh-
lenangebot. Als Jagdgebiete werden kurzrasige Viehweiden sowie Streuobstgarten bevor-
zugt. Die Nahrung besteht vor allem aus Insekten und Regenwirmern (meist Uber 50 %).
Daneben werden auch kleine Wirbeltiere (vor allem Mause, gelegentlich auch Kleinvogel)
genommen. Fur die Bodenjagd ist eine niedrige Vegetation mit ausreichendem Nahrungsan-
gebot von entscheidender Bedeutung. Ein Brutrevier kann eine Grofie zwischen 5-50 ha
erreichen. Als Brutplatz nutzen die ausgesprochen reviertreuen Tiere Baumhoéhlen (v.a. in
Obstbaumen, Kopfweiden) sowie Héhlen und Nischen in Gebauden und Viehstallen. Gerne
werden auch Nistkasten angenommen. Neben einer Herbstbalz findet die Hauptbalz im Feb-
ruar/Marz statt. Die Brutzeit beginnt Mitte April, bis Ende Juni werden die Jungen flugge.
Nach 2-3 Monaten sind die jungen Steinkduze selbstandig und wandern ab. Sie siedeln sich
meist in naher Entfernung zum Geburtsort an (in der Regel bis 10 km), Einzelvégel streuen
auch weiter.

Im Untersuchungsgebiet wurde ein Vorkommen des Steinkauzes mit Brutverdacht an der
Strale Sternbusch nérdlich des Brookweges nachgewiesen (vgl. Unterlage 12.4.2).

7.1.14.2 Konfliktanalyse

Das Brutvorkommen des Steinkauzes befindet sich in direkter Trassennahe, mit Abstanden
zum angrenzenden Larmschutzwall von ca. 40 m und zum Fahrbahnrand von ca. 60 m.
Gleichzeitig quert die Trasse das Gesamthabitat mit optimalen Jagdhabitaten (v.a. beweide-
tes Grinland mit Ansitzmdoglichkeiten) unter bau- und anlagebedingten hohen Flachenverlus-
ten zentral. Da die Trasse in diesem Abschnitt mit zu bepflanzenden Wallen geplant ist, ist
nicht mit regelmaRigen Trassenquerungen zum Erreichen von Nahrungshabitaten westlich
der Trasse auszugehen. Die dstlich der Trasse verbleibenden als Nahrungshabitate geeigne-
ten Flachen sind von der Qualitat und GroRRe als nicht mehr ausreichend fur die Funktion als
ganzjahriges Jagdhabitat zu werten. Dabei ist auch zu berlicksichtigen, dass durch erforder-
liche Aufforstungsmalnahmen 6&stlich der Trasse aus Griinden des Fledermausschutzes
(Maln. A/Ecer2.2, vgl. Kap. 7.2.8.3) es zu weiteren Verlusten geeigneter Jagdhabitate kom-
men wird.

Selbst wenn ein Erhalt des Brutvorkommens denkbar ware, ware der Steinkauz aufgrund der
Trassenndhe einem sehr hohen betriebsbedingten Kollisionsrisiko ausgesetzt. So unterliegt
die Art aufgrund seiner Jagd- und Flugweise (niedrig, Bodenjagd) generell einem hohen Kol-
lisionsrisiko mit dem StralRenverkehr (z.B. BAUER & BERTHOLD 1997, MUNLV 2003). Auf-
grund der Trassennahe waren hier, neben jagenden Altvdgeln, absehbar besonders Jungvo-
gel in der Dismigrationsphase nach dem Fliiggewerden betroffen.
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In der Summe ist ohne erganzende Malinahmen nicht von einem Erhalt des Steinkauzvor-
kommens im Gebiet auszugehen.

7.1.14.3 Vorgesehene MalBnahmen und Bewertung der Wirksamkeit

Zum Auffangen der Funktionsverluste des Brutvorkommens des Steinkauzes werden auf
zwei Teilflachen Obstwiesen/-weiden entwickelt. Die zwei Teilflaichen (GrélRe ca. 2,2 ha
(Man. Nr. A/Ecer2) und ca. 1,2 ha (MalRn. Nr. A/Ecer3) befindet sich am auszubauenden
Wirtschaftsweg W1, westlich der Trasse. Beide Bereichen weisen einen Trassenabstand von
> 300 m auf und befinden sich insgesamt abseits beeintrachtigender Strukturen oder Nut-
zungen. Im Umfeld sind Hoflagen sowie weitere als Jagdhabitate geeignete Landwirtschafts-
flachen vorhanden, so dass die als Gesamtlebensraum erforderliche GesamtflachengréfRe
gegeben ist (vgl. Kap. 7.1.14.1).

Folgende Malinahmen sind vorgesehen:

e Zur langfristigen Entwicklung von Bruthabitaten und kurzfristigen Bereitstellung von Nah-
rungshabitaten werden die Flachen als Obstwiesen und -weiden entwickelt. Dies erfolgt
durch die Ansaat mit einer geeigneten artenreichen Grinlandmischung und der flachigen
Pflanzung von Hochstamm-Obstbaumen, v.a. regionaler Herkunft, vorrangig Apfelsorten
(beste Hohlenbildung). Die Pflanzabstdande werden so gewahlt, dass eine Besonnung
des Unterwuchses gewahrleistet ist. Die Baumpflege erfolgt mittels Pflegeschnitten unter
Erhalt von Totholzstrukturen.

e Die beiden Flachen werden mindestens zu 50% als Extensivweide (2 GVE/ha) oder
Méahweide genutzt, der Rest als zweischurige Extensivwiese mit Sommer- und Spat-
sommer-/Herbstmahd. Bei Beweidung sind die Baume mit einem Verbissschutz zu ver-
sehen. In allen Fallen erfolgt keine Dingung und kein Biozideinsatz.

e Die Flachen werden jeweils mit einem Weidezaun mit Holzpfahlen (Sitzwarten) abge-
zaunt.

e Zur kurzfristig wirksamen Bereitstellung von Brutmdglichkeiten werden im Umfeld der
Entwicklungsbereiche flir den Steinkauz geeignete Nistkasten in Form mardersicherer
Steinkauzkasten angebracht. Vorzusehen sind mindestens 3 Kasten im Bereich und na-
hen Umfeld der beiden Flachen. Das Anbringen erfolgt entsprechend der fachlichen An-
forderungen (Standort, Héhe, Exposition, Neigung etc.) durch diesbezlglich erfahrene
Personen Die Baume, an denen die Nistkdsten angebracht werden, sind eindeutig zu
markieren.

Hinsichtlich der zeitlichen Dauer bis zur Wirksamkeit werden Nistkasten vom Steinkauz kurz-
fristig angenommen. Auch die Erhéhung des Nahrungsangebots durch die Entwicklung von
Obstwiesen/-weiden ist kurzfristig erzielbar. Aufgrund der geringen Siedlungsdichte im Ge-
biet ist zur Eingewdhnung eine Vorlaufzeit der GesamtmalRnahme von mindestens zwei Jah-
ren vor Baubeginn in dem Vorkommensbereich der Art (2. Bauabschnitt) zu bertcksichtigen.
Die Nistkasten sind so lange jahrlich zu reinigen, instand zu setzen und ggf. zu ersetzen, bis
die Obstbaume eine ausreichende Hohlenbildung aufweisen. Der genaue Zeitpunkt ist nach
fachlicher Bewertung in Abstimmung mit der zustédndigen Landschaftsbehdrde festzulegen.

Sowohl die GroRe und Lage der MaRBnahmenflachen im funktionalen Zusammenhang zu
dem beeintrachtigten Vorkommen, abseits einschrankender Raumfunktionen oder Beeint-
rachtigungen, als auch die Art der MalRnahmen entsprechen vollstandig den Ansprichen, die
an entsprechende Malinahmen fir den Steinkauz gemaR des Leitfadens "Wirksamkeit von
ArtenschutzmalRnahmen" des MKUNLV (2013) zu stellen sind. Entsprechend ist von einer
hohen Prognosesicherheit der Wirksamkeit auszugehen (vgl. auch SCHWERDTFEGER &
GRAEF 2001, ZENS 2005).

LANDSCHAFT + SIEDLUNG GbR





Kreis Steinfurt, Neubau der K 53n, Westumgehung Emsdetten
Stralenbauamt Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag

Zur Gewahrleistung der fachgerechten Umsetzung und Wirksamkeit der vorgezogenen Aus-
gleichsmalinahme sowie ggf. der Modifizierung der Mallnahmen (z.B. Standorte der Nistkas-
ten) ist ein malnahmenbezogenes Monitoring vorzusehen. Details des Monitoring sind in
Abstimmung mit der zustandigen Unteren Landschaftsbehorde festzulegen.

Die Malnahme (Obstwiese/-weide) erfiillt gleichzeitig teilweise Funktionen im Hinblick auf
die Vermeidung von Beeintrachtigungen des Feldsperlings (vgl. Kap. 7.1.4.3).

7.1.14.4 Priufung der Verbotstatbestande unter Beruicksichtigung vorgesehe-
ner MalBhahmen

Durch die vorgesehene Mallnahme zur Entwicklung von Ausweichhabitaten werden Beein-
trachtigungen des Steinkauzes durch das Vorhaben vermieden. Vor diesem Hintergrund ist
die Prifung der Verbotstatbestande des § 44 BNatSchG hinsichtlich der Art wie folgt vorzu-
nehmen:

Zusammenfassende Prifung der Verbotstatbestande
und der Privilegierungsvoraussetzungen gemal § 44 BNatSchG

Werden evtl. Tiere verletzt oder getotet oder ihre Entwick-
lungsformen beschadigt oder zerstort (§ 44 (1) Nr. 1)?

(1) (aul3er bei unabwendbaren Verletzungen oder Tétungen oder nein
bei einem nicht signifikant erhdhten Tétungsrisiko)

Werden eytl. Tiere wahrend der Fortpflanzungs-, Aufzucht-,
Mauser-, Uberwinterungs- und Wanderungszeiten erheblich

(2) | gestort (§ 44 (1) Nr. 2)? nein
Werden evtl. Fortpflanzungs- oder Ruhestatten aus der Natur ja
(3) entnommen, beschadigt oder zerstort (§ 44 (1) Nr. 3)? (nur indi-
rekt)
Sind die Privilegierungsvoraussetzungen gegeben, da die 6ko-
logische Funktion der betroffenen Fortpflanzungs- oder Ruhe-
wenn ja: | statten im rdumlichen Zusammenhang erhalten bleibt ja
(§ 44 (9))?
Treten Verbotstatbestande des § 44 BNatSchG ein und ist
Fazit eine  Prifung der Ausnahmevoraussetzungen nach nein

§ 45 Abs. 7 BNatSchG erforderlich?

Zusammengefasst ist festzuhalten, dass hinsichtlich des Steinkauzes die Verbotstat-
bestdnde des § 44 BNatSchG nicht eintreten.
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7.1.15 Turmfalke (Falco tinnunculus)
7.1.15.1 Gefahrdung, Verbreitung, Habitatansprtiche

Der Turmfalke ist eine in NRW auf der Vorwarnliste aufgefiihrte Vogelart, die bundesweit als
nicht gefahrdet eingestuft wird. Die Bestandsgrofie in Nordrhein-Westfalen wird auf etwa
4.000-6.000 Brutpaare geschatzt (Zeitraum 2000-2006; LANUV 2013A). Von NWO & LANUV
(2013) wird ein Bestand von 5.000-7.000 Revieren angegeben. Die Art weist innerhalb der
atlantischen biogeographischen Region Nordrhein-Westfalens einen ginstigen Erhaltungs-
zustand auf (LANUV 2012A).

Die Habitatanspriiche und Lebensweise der Art sind wie folgt zu charakterisieren (LANUV
2013A):

In Nordrhein-Westfalen kommt der Turmfalke ganzjahrig als haufiger Stand- und Strichvogel
vor, hierzu gesellen sich ab Oktober Wintergaste aus norddstlichen Populationen.

Der Turmfalke kommt in offenen strukturreichen Kulturlandschaften, oft in der Nahe men-
schlicher Siedlungen vor. Selbst in grolRen Stadten fehlt er nicht, dagegen meidet er ge-
schlossene Waldgebiete. Als Nahrungsgebiete suchen Turmfalken Flachen mit niedriger
Vegetation wie Dauergriinland, Acker und Brachen auf. Bevorzugte Beutetiere sind Kleinna-
ger (vor allem Feldmause), die durch Spahflug (Ritteln) oder von einer Sitzwarte aus ge-
schlagen werden. In optimalen Lebensraumen beansprucht ein Brutpaar ein Jagdrevier von
nur 1,5-2,5 km? Grélke. Als Brutplatze werden Felsnischen und Halbhdhlen an natirlichen
Felswanden, Steinbriichen oder Gebauden (z.B. an Hochhausern, Scheunen, Ruinen, Bri-
cken), aber auch alte Krahennester in Baumen ausgewahlt. Regelmalig werden auch Nist-
kadsten angenommen. Die Brut beginnt meist in der ersten Aprilhdlfte, spatestens im Juli
werden die Jungen fligge.

Im Untersuchungsgebiet wurden zwei Brutvorkommen des Turmfalken nachgewiesen, be-
treffend den Hof Westers im Norden, westlich der Stralle Wiesengrund, und ein Feldgehdlz
sudlich der Borghorster Strale (L 590).

7.1.15.2 Konfliktanalyse

Die beiden nachgewiesenen Brutvorkommen des Turmfalken befinden sich abseits der Tras-
se und werden bau- oder anlagenbedingt nicht beansprucht. Im Hinblick auf bau- und be-
triebsbedingte Storungen und Randeffekte weist der Turmfalke nur eine geringe Empfind-
lichkeit auf, so dass ihm lediglich eine Fluchtdistanz von 100 m zugeordnet wird (GARNIEL &
MIERWALD 2010). Diesbezlglich befindet sich das Vorkommen auf Hof Westers in einem
Trassenabstand von ca. 100 m, das Vorkommen sidlich der L 590 nur in ca. 60 m Abstand.
Unter Berilcksichtigung des Trassenabstandes und abschirmender Wirkungen durch die
Gebaudeanordnung und Gehdlze, ist hinsichtlich des ndrdlichen Vorkommens eine vorha-
bensbedingte Aufgabe des Brutstandortes nicht zu erwarten. Die bau- und anlagenbedingten
Verluste von Nahrungshabitaten im Umfeld dieses Brutvorkommens betreffen fast aus-
schliellich intensiv genutzte Ackerflachen, die absehbar keine essenziellen Funktionen flr
das Vorkommen innehaben. Aufgrund dieses Umstandes und der generellen Grole der
Jagdhabitate der Art (vgl. Kap. 7.1.15.1) sind keine relevanten Beeintrachtigungen des Brut-
vorkommens zu erwarten.

Hinsichtlich des zweiten Brutvorkommens des Turmfalken ist aufgrund des geringen Tras-
senabstandes, der deutlich unterhalb der Fluchtdistanz der Art liegt, nicht von einem Erhalt
an diesem Standort auszugehen. Diesbezuglich ist zu bertcksichtigen, dass als Nistmdglich-
keit ein vorhandenes (Krahen)Nest genutzt wurde, dass keinen dauerhaften Brutplatz dar-
stellt, wie z.B. viele Gebaudenistplatze. Entsprechende Nester, die potenzielle Ausweich-
brutplatze darstellen, sind aufgrund der weiten Verbreitung der Rabenkrahe auch in groéle-
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rem Trassenabstand in Feldgehdlzen, Hecken oder Einzelbdumen vorhanden. Entsprechend
ist ein Ausweichen des Turmfalken auf Alternativbrutplatze als gut realisierbar zu werten.
Hinsichtlich der bau- und anlagenbedingten Verluste von Nahrungshabitaten sind, wie beim
zweiten Vorkommen bereits erlautert, Gberwiegend intensiv genutzte Landwirtschaftsflachen
betroffen, die absehbar keine essenziellen Funktionen fir das Vorkommen der Art inneha-
ben.

In Bezug auf alle Brutvorkommen ist die Erhéhung des betriebsbedingten Kollisionsrisikos zu
berucksichtigen. Ein entsprechendes Risiko besteht bei Jagd im Bereich von Stralienrand-
zonen, wobei das Risiko mdglicher Kollisionen mit zunehmender Fahrgeschwindigkeit und
Frequentierung steigt. Baubedingte Kollisionsrisiken kénnen aufgrund der geringen Fahrge-
schwindigkeit der Baufahrzeuge ausgeschlossen werden.

Hinsichtlich der Relevanz der Zunahme betriebsbedingter Kollisionsrisiken ist vor allem die
Lage der Vorkommen im Streckenverlauf zu beriicksichtigen. So befinden sich beide Vor-
kommen bereits jetzt im Umfeld zweier stark frequentierter Landesstralen (L 583 und
L 590), so dass der Stralenverkehr kein unbekannter Faktor innerhalb der Turmfalken-
Habitate ist. Gleichzeitig sind im Anschlussbereich der Trasse mit den genannten Landes-
stralRen Kreisverkehrsplatze vorgesehen. Diese fuhren dazu, dass zwangslaufig sowohl auf
den LandesstralRen als auch auf der K 53n die Fahrgeschwindigkeit reduziert werden muss.
Der tendenziellen Reduzierung der Fahrgeschwindigkeiten und damit Kollisionsrisiken im
Bereich der Landesstrallen steht entsprechend das Hinzutreten der K 53n, allerdings auch
mit reduzierten Fahrgeschwindigkeiten und Kollisionsrisiken gegentber. Aufgrund dieser
Ausgangssituation ist insgesamt nicht mit einer signifikanten Zunahme betriebsbedingter
Kollisionsrisiken auszugehen.

7.1.15.3 Vorgesehene MalBnahmen und Bewertung der Wirksamkeit

Aufgrund fehlender relevanter Beeintrachtigungen sind keine spezifischen MalRnahmen im
Hinblick auf den Turmfalken vorgesehen.

7.1.15.4 Priafung der Verbotstatbestande unter Beruicksichtigung vorgesehe-
ner MalBhahmen

Unter Berlcksichtigung der Beeintrachtigungen durch das Vorhaben ist die Prifung der Ver-
botstatbestande des § 44 BNatSchG hinsichtlich des Turmfalken wie folgt vorzunehmen:
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Zusammenfassende Prifung der Verbotstatbestande
und der Privilegierungsvoraussetzungen gemal § 44 BNatSchG

Werden evtl. Tiere verletzt oder getotet oder ihre Entwick-
lungsformen beschadigt oder zerstort (§ 44 (1) Nr. 1)?

(1) (auRer bei unabwendbaren Verletzungen oder Toétungen oder nein
bei einem nicht signifikant erhdhten Totungsrisiko)

Werden eytl. Tiere wahrend der Fortpflanzungs-, Aufzucht-,
Mauser-, Uberwinterungs- und Wanderungszeiten erheblich

(2) | gestort (§ 44 (1) Nr. 2)? nein
Werden evtl. Fortpflanzungs- oder Ruhestatten aus der Natur

(3) entnommen, beschadigt oder zerstort (§ 44 (1) Nr. 3)? nein
Sind die Privilegierungsvoraussetzungen gegeben, da die 6ko-
logische Funktion der betroffenen Fortpflanzungs- oder Ruhe-

wenn ja: | statten im rdumlichen Zusammenhang erhalten bleibt -
(§ 44 (9))?
Treten Verbotstatbestande des § 44 BNatSchG ein und ist
Fazit eine  Prifung der Ausnahmevoraussetzungen nach nein

§ 45 Abs. 7 BNatSchG erforderlich?

Zusammengefasst ist festzuhalten, dass hinsichtlich des Turmfalken die Verbotstat-
bestande des § 44 BNatSchG nicht eintreten.

7.1.16 Turteltaube (Streptopelia turtur)
7.1.16.1 Gefadhrdung, Verbreitung, Habitatanspriche

Die Turteltaube ist eine in NRW stark gefahrdete Zugvogelart, die bundesweit als gefahrdet
eingestuft wird. Die BestandsgroRe in Nordrhein-Westfalen wird auf etwa 6.000 Brutpaare
geschatzt (Stand2006; LANUV 2013A). Von NWO & LANUV (2013) wird ein Bestand von nur
noch 2.300-3.600 Revieren angegeben. Die Art weist innerhalb der atlantischen biogeogra-
phischen Region Nordrhein-Westfalens einen unginstigen Erhaltungszustand mit negativem
Entwicklungstrend auf (LANUV 2012A).

Die Habitatanspriiche und Lebensweise der Art sind wie folgt zu charakterisieren (LANUV
2013A):

Turteltauben sind Zugvogel, die als Langstreckenzieher in der Savannenzone sudlich der
Sahara Uberwintern. Als urspriinglicher Bewohner von Steppen- und Waldsteppen bevorzugt
die Turteltaube offene, bis halboffene Parklandschaften mit einem Wechsel aus Agrarflachen
und Geholzen. Die Brutplatze liegen meist in Feldgehdlzen, baumreichen Hecken und Ge-
blschen, an gebuschreichen Waldrandern oder in lichten Laub- und Mischwaldern. Zur Nah-
rungsaufnahme werden Ackerflachen, Grinlander und schitter bewachsene Ackerbrachen
aufgesucht Die Nahrung ist Uberwiegend pflanzlich, und besteht vor allem aus Samen und
Frichten von Ackerwildkrautern sowie Fichten- und Kiefernsamen. Im Siedlungsbereich
kommt die Turteltaube eher selten vor, dann werden verwilderte Garten, groRere Obstgarten,
Parkanlagen oder Friedhéfe besiedelt. Das Nest wird in Strauchern oder Baumen in 1-5 m
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Hoéhe angelegt. Das Brutgeschaft beginnt friihestens ab Mitte Mai, bis Juli sind alle Jungen
fligge.

Im Untersuchungsgebiet wurde ein Brutrevier der Turteltaube sudostlich der Kleingartenan-
lage am Brookweg nachgewiesen (vgl. Unterlage 12.4.2).

7.1.16.2 Konfliktanalyse

Das Brutvorkommen der Turteltaube befindet sich in einem Trassenabstand von mehr als
200 m. Bau- oder anlagenbedingte Verluste des Brutvorkommens oder relevanter Habitat-
bestandteile sowie der direkte Verlust von Nestern mit immobilen Jungvdgeln oder bebrite-
ten Eiern kdnnen entsprechend ausgeschlossen werden.

Hinsichtlich bau- und betriebsbedingter Beeintrachtigungen, insbesondere Larm, wird die
Turteltaube als Art mit mittlerer Larmempfindlichkeit eingestuft. Aufgrund der relativ geringen
prognostizierten Verkehrsbelastung (<10.000 Kfz/24h) ist allerdings von keinem nennens-
werten Maskierungseffekt auszugehen, so dass der Art lediglich eine Wirkreichweite von
100 m beidseitig der Fahrbahn mit einer Abnahme der Habitateignung von 20% zugeordnet
wird. Aufgrund des Abstands des Brutvorkommens von der Trasse (>200 m) und dazwischen
befindlicher zusatzlich abschirmender Gehodlzbestande kénnen relevante bau- oder betriebs-
bedingte Beeintrachtigungen der Turteltaube durch Randeffekte ausgeschlossen werden.

Im Hinblick auf Kollisionsrisiken weist die Turteltaube keine besondere Kollisionsempfindlich-
keit auf, so dass insgesamt relevante Beeintrachtigungen der Art durch das Vorhaben aus-
geschlossen werden kdnnen.

7.1.16.3 Vorgesehene MalBnahmen und Bewertung der Wirksamkeit

Aufgrund fehlender relevanter Beeintrachtigungen sind keine spezifischen MalRnahmen im
Hinblick auf die Turteltaube vorgesehen.

7.1.16.4 Priufung der Verbotstatbestande unter Beriicksichtigung vorgesehe-
ner Mallnhahmen

Unter Berucksichtigung der Beeintrachtigungen durch das Vorhaben ist die Prifung der Ver-
botstatbestande des § 44 BNatSchG hinsichtlich der Turteltaube wie folgt vorzunehmen:
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Zusammenfassende Prifung der Verbotstatbestande
und der Privilegierungsvoraussetzungen gemal § 44 BNatSchG

Werden evtl. Tiere verletzt oder getotet oder ihre Entwick-
lungsformen beschadigt oder zerstort (§ 44 (1) Nr. 1)?

(1) (auRer bei unabwendbaren Verletzungen oder Toétungen oder nein
bei einem nicht signifikant erhdhten Totungsrisiko)

Werden eytl. Tiere wahrend der Fortpflanzungs-, Aufzucht-,
Mauser-, Uberwinterungs- und Wanderungszeiten erheblich

(2) | gestort (§ 44 (1) Nr. 2)? nein
Werden evtl. Fortpflanzungs- oder Ruhestatten aus der Natur

(3) entnommen, beschadigt oder zerstort (§ 44 (1) Nr. 3)? nein
Sind die Privilegierungsvoraussetzungen gegeben, da die 6ko-
logische Funktion der betroffenen Fortpflanzungs- oder Ruhe-

wenn ja: | statten im rdumlichen Zusammenhang erhalten bleibt -
(§ 44 (9))?
Treten Verbotstatbestande des § 44 BNatSchG ein und ist
Fazit eine  Prifung der Ausnahmevoraussetzungen nach nein

§ 45 Abs. 7 BNatSchG erforderlich?

Zusammengefasst ist festzuhalten, dass hinsichtlich der Turteltaube die Verbotstat-
bestande des § 44 BNatSchG nicht eintreten.

7.1.17 Waldohreule (Asio otus)
7.1.17.1 Gefadhrdung, Verbreitung, Habitatanspriche

Die Waldohreule ist eine in NRW gefahrdet Vogelart, die bundesweit als nicht gefahrdet ein-
gestuft wird. Die BestandsgréfRe in Nordrhein-Westfalen wird auf etwa 4.000 Brutpaare ge-
schatzt (Stand 2006; LANUV 2013A). Von NWO & LANUV (2013) wird ein Bestand von
2.500-5.500 Revieren angegeben. Die Art weist innerhalb der atlantischen biogeographi-
schen Region Nordrhein-Westfalens einen gunstigen Erhaltungszustand auf (LANUV 2012A).

Die Habitatanspriiche und Lebensweise der Art sind wie folgt zu charakterisieren (LANUV
2013A):

In Nordrhein-Westfalen tritt die Waldohreule ganzjahrig als mittelhaufiger Stand- und Strich-
vogel auf. Als Lebensraum bevorzugt die Art halboffene Parklandschaften mit kleinen Feld-
gehdlzen, Baumgruppen und Waldrandern. Darlber hinaus kommt sie auch im Siedlungsbe-
reich in Parks und Griinanlagen sowie an Siedlungsrandern vor. Im Winterhalbjahr kommen
Waldohreulen oftmals an gemeinsam genutzten Schlafplatzen zusammen. Als Jagdgebiete
werden strukturreiche Offenlandbereiche sowie gréRere Waldlichtungen aufgesucht. Das
Nahrungsspektrum besteht zu einem hohen Anteil aus Kleinsaugern (vor allem Feld- und
Wuhlmausen). In grunlandarmen Boérdelandschaften sowie in grofieren geschlossenen
Waldgebieten erreicht sie nur geringe Siedlungsdichten. Ein Brutrevier kann eine Groflie zwi-
schen 20-100 ha erreichen. Als Nistplatz werden alte Nester von anderen Vogelarten (v.a.
Rabenkrahe, Elster, Mausebussard, Ringeltaube) genutzt. Nach der Belegung der Reviere
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und der Balz im Januar/Februar beginnt ab Ende Marz das Brutgeschaft. Spatestens im Juli
sind die Jungen selbstandig.

Innerhalb des Untersuchungsgebietes wurden zwei Reviere der Waldohreule nachgewiesen,
eines am Sudrand des Sternbusches und ein weiteres in einem Feldgehdlz an der Stralle
Habichtshéhe. Ein drittes Vorkommen befindet sich au3erhalb des Untersuchungsgebietes in
einem Feldgehdlz am Herzbach im Westen (vgl. Unterlage 12.4.2).

7.1.17.2 Konfliktanalyse

Bau- oder anlagenbedingte Beanspruchung von Brutplatzen der Waldohreule findet nicht
statt, so dass auch Verluste von Nestern mit immobilen Jungvdgeln oder bebriteten Eiern
ausgeschlossen werden kénnen. Bau- und anlagenbedingte Verluste potenzieller Nahrungs-
habitate im Umfeld der Brutvorkommen betreffen fast ausschlieRlich intensiv genutzte Land-
wirtschaftsflachen mit geringer Eignung und absehbar ohne essenzielle Bedeutung fir die
Brutvorkommen.

Hinsichtlich bau- und betriebsbedingter Beeintrachtigungen, insbesondere Larm, wird die
Waldohreule als Art mit mittlerer Larmempfindlichkeit eingestuft. Aufgrund der relativ gerin-
gen prognostizierten Verkehrsbelastung (<10.000 Kfz/24h) ist allerdings von keinem nen-
nenswerten Maskierungseffekt auszugehen, so dass der Art lediglich eine Wirkreichweite
von 100 m beidseitig der Fahrbahn mit einer Abnahme der Habitateignung von 20% zu-
geordnet wird. Aufgrund des Abstands der Brutvorkommen von der Trasse, die alle deutlich
uber 100 m liegen, kdnnen relevante bau- oder betriebsbedingte Beeintrachtigungen durch
Randeffekte ausgeschlossen werden.

Wahrend baubedingte Kollisionsrisiken aufgrund der geringen Fahrgeschwindigkeit als nicht
relevant einzustufen sind, besitzt die Waldohreule generell ein erhdhtes betriebsbedingtes
Kollisionsrisiko (BAUER & BERTHOLD 1997). Dieses ist in Bezug auf die beiden Brutvorkom-
men im Untersuchungsraum wie folgt zu beurteilen:

Das Vorkommen im Bereich des Sternbusches befindet sich in einem Abstand von mehr als
300 m zur Trasse. Potenziell relevante Jagdhabitate insbesondere in Form von Waldrandzo-
nen werden nicht relevant beansprucht. Alle Jagdhabitate mit potenzieller Bedeutung ver-
bleiben westlich der Trasse, die in diesem Abschnitt fast ausschliel3lich durch intensiv ge-
nutzte Landwirtschaftsflachen verlauft. RegelmaRige Trassenquerungen oder die Nutzung
von Trassennahbereichen als Nahrungshabitat sind aufgrund dessen nicht zu erwarten.

Das Brutvorkommen der Waldohreule an der Strafle Habichtshdhe befindet sich in einem
Trassenabstand von ca. 200 m. Das Feldgehdlz mit dem Vorkommen sowie das weitere Um-
feld bis zum Siedlungsrand von Emsdetten weist zwar eine ausreichende Flachengrofie und
geeignete Strukturen auf, um Funktionen als Gesamthabitat zu erfiillen. Trotzdem kann nicht
ausgeschlossen werden, dass zur Nahrungssuche auch Flachen westlich der Trasse aufge-
sucht werden und damit Kollisionsrisiken auftreten. Hinsichtlich der Bewertung der Relevanz
dieser Risiken ist zu bertcksichtigen, dass bis in Hohe Habichtshdhe Kollisionsschutzeinrich-
tungen beidseitig der Trasse in Form von Wall-Zaun-Kombinationen vorgesehen sind. Diese
sind zwar vorrangig als Kollisionsschutz flr Fledermause konzipiert, erzwingen aber auch in
Bezug auf die Waldohreule einen hohen Uberflug und vermeiden damit betriebsbedingte
Kollisionen. Dartber hinaus ist eine Bepflanzung der Walle nur auf der strallenabgewandten
Seite vorgesehen. Eine mdgliche Attraktivitat als Jagdhabitat besteht entsprechend aus-
schlieBlich auBerhalb potenzieller Gefahrenbereiche. Hinsichtlich des weiteren Trassenver-
laufes bis zur L 590 ist zu berlcksichtigen, dass im Kreuzungsbereich mit der K 53n ein
Kreisverkehrsplatz vorgesehen ist. Dies erzwingt sowohl im Bereich der L 590 als auch der
K 53n niedrigere Fahrgeschwindigkeiten. Da insbesondere hohe Geschwindigkeiten Kollisi-
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onsrisiken verursachen, wird durch diese Trassenkonzeption die tendenzielle Erhdhung von
Kollisionsrisken minimiert.

Entsprechend der Erlauterungen ist fur beide Brutvorkommen der Waldohreule im Untersu-
chungsgebiet eine signifikante Erhéhung von Kollisionsrisiken nicht ableitbar.

7.1.17.3 Vorgesehene MalBnahmen und Bewertung der Wirksamkeit

Aufgrund fehlender relevanter Beeintrachtigungen sind keine spezifischen MalRnahmen im
Hinblick auf die Waldohreule vorgesehen.

7.1.17.4 Priufung der Verbotstatbestande unter Berucksichtigung vorgesehe-
ner MalBhahmen

Unter Berlcksichtigung der Beeintrachtigungen durch das Vorhaben ist die Prifung der Ver-
botstatbestande des § 44 BNatSchG hinsichtlich der Waldohreule wie folgt vorzunehmen:

Zusammenfassende Prifung der Verbotstatbestande
und der Privilegierungsvoraussetzungen gemafi § 44 BNatSchG

Werden evtl. Tiere verletzt oder getdtet oder ihre Entwick-
lungsformen beschadigt oder zerstort (§ 44 (1) Nr. 1)?

(1) (aulRer bei unabwendbaren Verletzungen oder Tétungen oder nein
bei einem nicht signifikant erhdéhten Totungsrisiko)

Werden eytl. Tiere wahrend der Fortpflanzungs-, Aufzucht-,
Mauser-, Uberwinterungs- und Wanderungszeiten erheblich

(@) | gestdrt (§ 44 (1) Nr. 2)? nein
Werden evtl. Fortpflanzungs- oder Ruhestatten aus der Natur

(3) entnommen, beschadigt oder zerstort (§ 44 (1) Nr. 3)? nein
Sind die Privilegierungsvoraussetzungen gegeben, da die 6ko-
logische Funktion der betroffenen Fortpflanzungs- oder Ruhe-

wenn ja: | statten im raumlichen Zusammenhang erhalten bleibt -
(§ 44 (9))?
Treten Verbotstatbestande des § 44 BNatSchG ein und ist
Fazit: eine  Prifung der Ausnahmevoraussetzungen nach nein

§ 45 Abs. 7 BNatSchG erforderlich?

Zusammengefasst ist festzuhalten, dass hinsichtlich der Waldohreule die Verbotstat-
bestande des § 44 BNatSchG nicht eintreten.
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7.2 Fledermause

7.2.1 Grol3es Mausohr (Myotis myotis)
7.21.1 Gefahrdung, Verbreitung, Habitatanspriiche

Das Groflle Mausohr ist eine in NRW stark gefahrdete Fledermausart, die bundesweit als
Vorwarnlistenart eingestuft wird. Der sommerliche Gesamtbestand in NRW wird auf Gber
5.000 Tiere geschatzt, es existieren mindestens 23 Wochenstubenkolonien. Dagegen Uber-
wintern in den mehr als 60 bekannten Winterquartieren nur insgesamt etwa 750 Tiere
(Stand: 2010; LANUV 2013A). Die Art weist innerhalb der atlantischen biogeographischen
Region Nordrhein-Westfalens einen ungtinstigen Erhaltungszustand auf (LANUV 2012A).

Die Habitatanspriiche und Lebensweise der Art sind wie folgt zu charakterisieren (LANUV
2013A):

GroRe Mausohren sind Gebaudeflederméause, die in strukturreichen Landschaften mit einem
hohen Wald- und Gewasseranteil leben. Die Jagdgebiete liegen meist in geschlossenen
Waldgebieten. Bevorzugt werden Altersklassen-Laubwalder mit geringer Kraut- und Strauch-
schicht und einem hindernisfreien Luftraum bis in 2 m Hohe (z.B. Buchenhallenwalder). Sel-
tener werden auch andere Waldtypen oder kurzrasige Griinlandbereiche bejagt. Im langsa-
men Jagdflug werden GroRinsekten (v.a. Laufkafer) direkt am Boden oder in Bodenndhe
erbeutet. Die individuellen Jagdgebiete der sehr standorttreuen Weibchen sind 30-35 ha
grof’. Sie liegen innerhalb eines Radius von meist 10 (max. 25) km um die Quartiere und
werden Uber feste Flugrouten (z.B. lineare Landschaftselemente) erreicht. Die traditionell
genutzten Wochenstuben werden Anfang Mai bezogen und befinden sich auf warmen, ge-
raumigen Dachbdéden von Kirchen, Schléssern und anderen groRen Gebauden. Die Standor-
te missen frei von Zugluft und ohne Stérungen sein. In Nordrhein-Westfalen bestehen die
Kolonien meist aus 20-300 Weibchen. Die Mannchen sind im Sommer einzeln oder in klei-
nen Gruppen in Dachbéden, Gebaudespalten, Baumhéhlen oder Fledermauskasten anzut-
reffen. Ab Ende Mai/Anfang Juni kommen die Jungen zur Welt. Ab Anfang August |I6sen sich
die Wochenstuben wieder auf.

Als Winterquartiere werden unterirdische Verstecke in Hohlen, Stollen, Eiskellern etc. aufge-
sucht. Hier bevorzugen die Tiere warmere Bereiche mit 2-10 °C und mit einer hohen Luft-
feuchte. Die Winterquartiere werden ab Oktober bezogen und im April wieder verlassen. Bei
ihren Wanderungen zwischen Sommer- und Winterquartier legen die Tiere meist geringe
Entfernungen unter 50 (max. 390) km zurlck.

Im Rahmen der Fledermausuntersuchungen 2011 konnte das Grole Mausohr nur selten
nachgewiesen werden (5 akustische Registrierungen). Die Nachweise betreffen ausschliel3-
lich den Waldkomplex Brook sowie (Einzelnachweis) eine Hecke/Feldgehdlz nordwestlich,
des Waldkomplexes, am Westrand des Untersuchungsgebietes (vgl. Unterlage 12.4.2). In-
nerhalb des Waldgebietes konnten im Rahmen von Netzfangen auch zu einem Zeitpunkt im
Juli und an einem Standort reproduzierende Weibchen im Waldgebiet Brook, ebenfalls am
Westrand des Untersuchungsgebietes nachgewiesen werden (Standort 1 in Abb. 7). Insge-
samt werden offensichtlich bestimmte Teile des Waldkomplexes, die auch strukturell den
Anspruchen der Art gentgen, mindestens zeitweise als Nahrungshabitate genutzt. Nachwei-
se oder Hinweise aus dem Vorhandensein von Wochenstuben oder Einzelquartieren aus
dem Untersuchungsgebiet und nahen Umfeld liegen ebensowenig vor wie der Nachweis von
Flugstralken der Art. Die nachste bekannte Wochenstube befindet sich in Ledde, in einem
Abstand vom Nachweisbereich von ca. 24 km Luftlinie (FFH-Gebiet DE-3712-303).
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7.2.1.2 Konfliktanalyse

Aufgrund fehlender Nachweise und fehlender potenzieller Quartierstandorte kénnen bau-,
anlagen- und betriebsbedingte Beeintrachtigungen von Quartieren des Grof3en Mausohrs
ausgeschlossen werden. Auch in Bezug auf Flachenverluste und Zerschneidungswirkungen
sind keine nachgewiesenen Flugwege oder essenzielle Nahrungshabitate betroffen. Der
trassennachste Nachweisort mit Eignung als Nahrungshabitat befindet sich im Waldgebiet
Brook in einem minimalen Trassenabstand von ca. 50 m (Buchen-Hochwald). Da keine be-
sonderen Funktionszusammenhange in Form von Flugwegen durch die Trasse zerschnitten
werden, sind insgesamt keine Zerschneidungs- und Kollisionsrisiken zu erwarten.

Im Hinblick auf bau- und betriebsbedingte Randeffekte wird das GroRe Mausohr als licht-
und larmempfindliche Art eingestuft (BMVBS 2011).

In Bezug auf betriebsbedingte Lichteinwirkungen sind im gesamten Umfeld des Waldkomp-
lexes Brook, auf den sich die Nachweise der Art beschranken, zum Wald hin Verwallungen
geplant, die dartber hinaus auf der stralRenabgewandten Seite bepflanzt werden sollen. Re-
levante betriebsbedingte Einwirkungen von Licht in nachgewiesene oder potenzielle Nah-
rungshabitate im Umfeld werden dadurch vermieden. Denkbare punktuelle Lichteinwirkun-
gen wahrend der Bauzeit auf Nahrungshabitate im Trassenumfeld sind aufgrund des Ab-
stands von potenziell geeignete Waldflachen (mind. 50 m) und allenfalls randlichen und zeit-
lich begrenzten Betroffenheit als nicht relevant funktionseinschrankend zu werten.

Die besondere Larmempfindlichkeit des Grolken Mausohrs besteht aufgrund der passiven
Beuteortung der Art bei der Nahrungssuche. Dabei besteht die Wirkung in einer Maskierung
von Beutegerduschen (hier vor allem das Rascheln von Laufkafern am Boden) und damit
herabgesetztem Jagderfolg. Dieser Maskierungseffekt ist nur bei einem hohen Dauerlarm-
pegel relevant. Entsprechende relevante betriebsbedingte Effekte durch den Strallenverkehr
sind erst bei DTV-Werten (ber 20.000 Kfz/24h zu erwarten (BMVBS 2011). Aufgrund der
deutlich geringeren prognostizierten Verkehrsbelastung durch die K 53n (< 10.000 Kfz/24h)
kénnen diesbezlgliche betriebsbedingte Beeintrachtigungen ausgeschlossen werden.

Hinsichtlich baubedingter Larmeinwirkungen sind aufgrund des Fehlens von maskierendem
Dauerlarm sowie der zeitlichen und rdumlichen Begrenzung relevante Beeintrachtigungen
von Nahrungshabitaten ebenfalls auszuschlieen.

7.2.1.3 Vorgesehene Mal3Bhahmen und Bewertung der Wirksamkeit

Aufgrund fehlender Beeintrachtigungen des Grofien Mausohrs durch das Vorhaben sind
keine spezifischen Mallnahmen erforderlich.
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7.2.1.4 Prifung der Verbotstatbestande unter Beriicksichtigung vorgesehe-

ner MalRnahmen

Unter Berucksichtigung der Beeintrachtigungen durch das Vorhaben ist die Prifung der Ver-

botstatbestande des § 44 BNatSchG hinsichtlich des Grof3en Mausohrs wie folgt vorzuneh-

men:

Zusammenfassende Prifung der Verbotstatbestande
und der Privilegierungsvoraussetzungen gemal § 44 BNatSchG

Werden evtl. Tiere verletzt oder getotet oder ihre Entwick-
lungsformen beschadigt oder zerstort (§ 44 (1) Nr. 1)?

§ 45 Abs. 7 BNatSchG erforderlich?

(1) (aul3er bei unabwendbaren Verletzungen oder Tétungen oder nein
bei einem nicht signifikant erhdhten Tétungsrisiko)
Werden eytl. Tiere wahrend der Fortpflanzungs-, Aufzucht-,

2) Mauser-, Uberwinterungs- und Wanderungszeiten erheblich nein
gestort (§ 44 (1) Nr. 2)?
Werden evtl. Fortpflanzungs- oder Ruhestéatten aus der Natur

(3) entnommen, beschadigt oder zerstort (§ 44 (1) Nr. 3)? nein
Sind die Privilegierungsvoraussetzungen gegeben, da die 6ko-
logische Funktion der betroffenen Fortpflanzungs- oder Ruhe-

wenn ja: | statten im rdumlichen Zusammenhang erhalten bleibt -
(§ 44 (9))?
Treten Verbotstatbestande des § 44 BNatSchG ein und ist
Fazit eine  Prifung der Ausnahmevoraussetzungen nach nein

Zusammengefasst ist festzuhalten, dass hinsichtlich des Grof3en Mausohrs die Ver-

botstatbestdnde des § 44 BNatSchG nicht eintreten.
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71.2.2 Fransenfledermaus (Myotis nattereri)
7221 Gefahrdung, Verbreitung, Habitatanspriiche

Die Fransenfledermaus wird aktuell weder in NRW noch bundesweit als gefahrdet eingestuft.
Ein Verbreitungsschwerpunkt in NRW liegt im Munsterland, wahrend in der Kolner Bucht und
am Niederrhein gréRere Verbreitungsliicken bestehen. Aktuell sind Gber 20 Wochenstuben-
kolonien, zahlreiche Winterschlafgemeinschaften sowie ein bedeutendes Schwarm- und
Winterquartier mit Gber 3.000 Tieren (Kreis Coesfeld) bekannt (Stand 2005; LANUV 2013A).
Die Art weist innerhalb der atlantischen biogeographischen Region Nordrhein-Westfalens
einen gunstigen Erhaltungszustand auf (LANUV 2012A).

Die Habitatanspriiche und Lebensweise der Art sind wie folgt zu charakterisieren (LANUV
2013A):

Die Fransenfledermaus lebt bevorzugt in unterholzreichen Laubwaldern mit lickigem Baum-
bestand. Als Jagdgebiete werden auRerdem reich strukturierte, halboffene Parklandschaften
mit Hecken, Baumgruppen, Grinland und Gewassern aufgesucht. Die Jagdflige erfolgen
vom Kronenbereich bis in die untere Strauchschicht. Zum Teil gehen die Tiere auch in Kuh-
stéllen auf Beutejagd. Die individuellen Aktionsrdume sind 100-600 ha grol3, wobei die Kern-
jagdgebiete meist in einem Radius von bis zu 1.500 m um die Quartiere liegen. Als Wochen-
stuben werden Baumquartiere (v.a. Hohlen, abstehende Borke) sowie Nistkdsten genutzt.
Daruber hinaus werden auch Dachbdden und Viehstélle bezogen, wo sich die Tiere vor al-
lem in Spalten und Zapfenléchern aufhalten. Die Kolonien bestehen meist aus mehreren
Gruppen von 10-30 Weibchen, die gemeinsam einen Quartierverbund bilden. Ab Ende
Mai/Anfang Juni bringen die standorttreuen Weibchen ihre Jungen zur Welt. Die Wochenstu-
benquartiere kdnnen ein bis zweimal in der Woche gewechselt werden, ab Mitte August wer-
den sie aufgelost.

Die Fransenfledermaus ist ein typischer Felsiberwinterer. Die Winterquartiere finden sich in
spaltenreichen Hoéhlen, Stollen, Eiskellern, Brunnen und anderen unterirdischen Hohlrau-
men. Bevorzugt werden frostfreie Quartiere mit einer hohen Luftfeuchtigkeit und einer Tem-
peratur zwischen 2-8° C. Fransenfledermause gelten als ausgesprochen quartiertreu und
kénnen in Massenquartieren mit mehreren tausend Tieren Uberwintern. Die Winterquartiere
werden von Ende Oktober bis Mitte Dezember bezogen und bis Anfang April wieder verlas-
sen. Als Mittelstreckenwanderer legen sie Entfernungen von bis zu 80 (max. 185) km zwi-
schen den Sommer- und Winterquartieren zurtick.

Innerhalb des Untersuchungsgebietes ist die Fransenfledermaus die haufigste Art der Gat-
tung Myotis. Nachweisschwerpunkt ist dabei der Waldkomplex Brook/Sternbusch. Haufigere
Nachweise konnten auch in den Gehdlzbestanden am Mduhlenbach erbracht werden (vgl.
Unterlage 12.4.2). Aullerhalb dieser Bereiche erfolgten nur wenige Registrierungen, wobei
diese auf Geholzbestande wie Hecken beschrankt waren. Im Waldgebiet Brook wurden im
Rahmen der Netzfange auch Reproduktionsnachweise der Art erbracht. An der Charakteri-
sierung der Schwerpunktvorkommen wiirde sich nichts andern, wenn einige der nicht genau
determinierbaren akustischen Myotis-Nachweise auch der Fransenfledermaus zuzuordnen
waren (vgl. Erlauterungen in Kap. 7 und Anlage 12.4.2).

Im Untersuchungsraum wurden weder ausgepragte Flugstralen noch Quartiere der Fran-
senfledermaus festgestellt. Aufgrund der Reproduktionsnachweise im Waldgebiet Brook und
der dort vorhandenen Gebietsstruktur muss es als wahrscheinlich gewertet werden, dass
sich in diesem Waldbereich Sommerquartiere mit Wochenstuben befinden. Geeignete Win-
terquartiere sind dagegen im Gebiet nicht vorhanden.
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7.2.2.2 Konfliktanalyse

Bau-, anlagen- oder betriebsbedingte Beeintrachtigungen von Quartieren der Fransenfle-
dermaus kdnnen ausgeschlossen werden, soweit die Bewertung ausschlief3lich auf die Kar-
tierergebnisse mit fehlenden Nachweisen bezogen wird. Vorsorglich werden aber auch die
im Folgenden erlauterten weiteren Aspekte berlicksichtigt.

Entsprechend der Beschreibungen in Kap. 7.2.2.1 ist aufgrund des Reproduktionsnachwei-
ses im Waldbereich Brook mit der Existenz von Wochenstuben in diesem Bereich, v.a. in
Baumhdhlen zu rechnen, wobei von einer hohen Quartierwechselhaufigkeit auszugehen ist.
DarlUber hinaus kann nicht vollstdndig ausgeschlossen werden, dass Baumhdéhlen von Ein-
zeltieren als temporare Sommerquartiere genutzt werden. Der Waldkomplex wird randlich
von der K 53n-Trasse gequert. Dabei weisen die beanspruchten Waldbereiche, vor allem
Fichtenmischwalder, nur ein geringes Héhlenpotenzial auf. Im Rahmen der Kartierung von
fur die Mopsfledermaus geeigneten potenziellen Quartierbdumen, die auch Baume mit ab-
stehender Rinde betreffen, wurden 17 Baume erfasst (BURO FUR ANGEWANDTE OKOLOGIE
UND LANDSCHAFTSPLANUNG 2013, Unterlage 12.4.3). Vorsorglich wird davon ausgegangen,
dass auch Baumhdhlen in diesem Teil des Waldkomplexes temporar von der Fransenfle-
dermaus genutzt werden (v.a. Einzeltiere). Unter Berilicksichtigung der fehlenden Nachweise
einer Quartierfunktion, der geringen Anzahl nachgewiesener Baumhdhlen mit potenzieller
Eignung und des grofdrdumig angrenzend verbleibenden Waldkomplexes mit hoher Anzahl
potenziell nutzbarer Quartiere ist die potenzielle bau- und anlagenbedingte Beanspruchung
von Baumen mit Héhlen als nicht relevant fir das Vorkommen der Fransenfledermaus in
diesem Bereich zu werten.

Eine entsprechende Einstufung besteht auch fiir den Bereich des Muhlenbaches, in dessen
begleitenden Gehdlzbestanden, allerdings nur aul3erhalb des Trassenbereiches, mehrfache
Nachweise der Fransenfledermaus erfolgten. Im Querungsbereich des Mihlenbaches wer-
den bau- und anlagenbedingt mehrere altere Laubbdume mit Stammdurchmessern von 30-
40 cm beansprucht, bei denen die Existenz von Hoéhlen mit Quartiereignung nicht vollstandig
ausgeschlossen werden kann. Auch in diesem Fall wird vorsorglich davon ausgegangen,
dass auch in diesem Bereich Baumhdhlen temporar von der Fransenfledermaus genutzt
werden (v.a. Einzeltiere). Unter Berucksichtigung der fehlenden Nachweise einer Quartier-
funktion, der geringen Anzahl betroffener Baume mit potenziellen Baumhdhlen und der grol3-
raumig angrenzend verbleibenden, vielfach alten Waldbereiche mit hoher Anzahl potenziell
nutzbarer Quartiere ist die potenzielle bau- und anlagenbedingte Beanspruchung von Bau-
men mit Hohlen als nicht relevant fir das Vorkommen der Fransenfledermaus in diesem Be-
reich zu werten.

Der angeschnittene Waldrand im Bereich Sternbusch weist ausschlief3lich junge Baumbe-
stande ohne potenzielle Quartierfunktion auf.

Hinsichtlich der Individuenverluste ist sowohl im Bereich Brook als auch Muhlenbach zu be-
ricksichtigen, dass bei Fallung von Baumen wahrend der sommerlichen Aktivitatszeit der Art
Verluste von Einzeltieren oder Wochenstubenkolonien nicht vollstandig ausgeschlossen
werden konnen.

Die bau- und anlagenbedingte Inanspruchnahme von Nahrungshabitaten betrifft in den rele-
vanten Nachweisbereichen im Brook und in der Mihlenbachaue nur kleinrdumig nachgewie-
sene, Uberwiegend aber potenzielle Nahrungshabitate in Form von Gehélz-/Waldbestanden.
Im Bereich Sternbusch wird ein Waldrand geringen Alters mit nachgewiesenen Jagdhabitat-
funktionen angeschnitten. Dabei sind insgesamt insbesondere die Verluste im Bereich des
Muhlenbaches im Verhaltnis zur verbleibenden Flache mit vielfach deutlich besserer Eignung
gering.
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Im Hinblick auf relevante bau- oder betriebsbedingte Randeffekte wird die Fransenfleder-
maus als Art mit geringer Larmempfindlichkeit und indifferentem Verhalten gegeniber diffu-
sem Licht eingestuft (BMVBS 2011). Relevante Beeintrachtigungen potenzieller und nur
temporar genutzter Jagdhabitate oder Quartiere im Trassenumfeld sind entsprechend nicht
zu erwarten. Hinsichtlich der Lichteffekte ist auch zu berilicksichtigen, dass in den relevanten
Vorkommensbereichen Brook und Mihlenbach entlang der Trasse Verwallungen und sonsti-
ge Irritationsschutzeinrichtungen vorgesehen sind, die zu einer Abschirmung betriebsbeding-
ter Lichteinfliisse beitragen. Die nur temporar auftretenden Lichteinflisse wahrend der Bau-
zeit sind diesbezlglich aufgrund des eingeschrankten Zeitraums und des Fehlens essenziel-
ler Habitatbestandteile im Trassenumfeld ebenfalls als unerheblich zu werten.

Im Hinblick auf Zerschneidungswirkungen und Kollisionsrisiken weist die Fransenfledermaus
aufgrund ihrer vorwiegend strukturgebundenen Flugweise in Verbindung mit ihrem Gesamt-
flugverhalten ein erhdhtes betriebsbedingtes Kollisionsrisiko auf (AG QUERUNGSHILFEN 2003,
BMVBS 2011). Dabei ist die Wirkung grundsatzlich abhangig von der konkreten Raumfunkti-
on. So werden durch die Trasse keine Flugwege der Art gequert. Eine potenziell erhéhte
diesbezugliche Bedeutung kommt allenfalls dem Bereich des Muhlenbaches zu, da die Art
bevorzugt entlang von Gewasserlaufen fliegt und beidseitig der Trasse Nachweise erfolgten.
Mégliche Kollisionsrisiken in diesem Bereich sind durch die Konzeption des Briickenbauwer-
kes als Querungshilfe flir Fledermause bereits vermieden. So weist das Brickenbauwerk
eine lichte Hohe von = 5 m bei einer lichten Weite von > 49 m auf, bei gleichzeitiger Bertck-
sichtigung von Irritationsschutzeinrichtungen auf dem Briickenbauwerk, die bis ber die Wi-
derlager hinaus gezogen werden (vgl. Kap. 5.3.1). Die Konzeption entspricht damit vollstan-
dig den Ansprichen, die gemal des Merkblatts fir die Anlage von Querungshilfen (MAQ;
FGSV 2008) und gemaf BMVBS (2011) an die Funktionsfahigkeit fir die Fransenfledermaus
zu stellen sind.

Die gefahrlosen Querungsmoglichkeiten der Trasse im Bereich des Waldgebietes Brook, mit
Nachweisen und potenziellen Nahrungshabitaten der Art beidseitig der Trasse, sind eben-
falls grundsatzlich gegeben. Dabei erfullen die Unterfuhrung des Brookweges (BW Nr. 2) und
die Wildunterfuhrung (BW Nr.9) in Verbindung mit Kollisionsschutzmaf3nahmen entlang der
Trasse Funktionen als Querungshilfen. Aufgrund des strukturgebundenen Flugverhaltens der
Fransenfledermaus, der geplanten Anbindung der Unterfihrungen mit Gehdlzbestanden
(Maldn. Nr. V 2.5, A/Ecee2.3) sowie der Dimensionierung und Ausgestaltung der Bauwerke ist
eine artspezifische Wirksamkeit als gegeben zu werten. So weist die Unterfihrung des
Brookweges eine lichte H6he von = 3,3 m bei einer lichten Weite von 6,5 m auf, was einer
Querschnittsflache von ca. 21,5 m? entspricht. Der Wilddurchlass ist mit einer lichten Hohe
von = 3,0 m und einer lichten Weite von 8,0 m geplant, d.h einer Querschnittsflache von ca.
24,0 m2. Gemal der Arbeitshilfe Fledermause und Stralenverkehr (BMVBS 2011) ist in Be-
zug auf die Fransenfledermaus bei Unterfiihrungen mit einem Querschnitt ab ca. 20 m? von
einer hohen Wirksamkeit auszugehen. Die lichte Hohe liegt aufgrund der Dimensionierung
zwischen 3 m und 4 m und des artspezifischen Flugverhaltens in einem Bereich in dem, in
Verbindung mit dem grof3en nutzbaren Querschnitt, die Querungsmadglichkeit insgesamt als
gegeben zu werten ist.
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7.2.2.3 Vorgesehene Mal3Bhahmen und Bewertung der Wirksamkeit

Wie bereits in Kap. 7.2.2.2 erlautert, werden potenzielle Zerschneidungswirkungen und Kolli-
sionsrisiken im Bereich des Mihlenbaches durch die bereits im Bauentwurf vorgesehene
Konzeption als Querungshilfe fur Fledermause vermieden. Im Bereich des Waldkomplexes
Brook bleibt die gefahrlose Querungsmaéglichkeit durch die hier vorgesehenen Querungshil-
fen ebenfalls erhalten. Die Kollisionsrisiken aufgrund der Zerschneidung nachgewiesener
Habitate in diesem Bereich werden in Zusammenhang mit dem Auffangen von Verlusten und
Zerschneidungen von Jagdhabitaten weiter minimiert. So ist zum Auffangen von Funktions-
einschrankungen aufgrund der bau- und anlagenbedingten Waldverluste und Zerschneidun-
gen im Bereich Brook/Sternbusch, die nachgewiesene und potenzielle Teilhabitate darstel-
len, die Entwicklung optimaler Nahrungshabitate in Form eines Gehdlz-Gewasser-
Komplexes auf derzeitigem Intensivacker in Kontakt zum Waldkomplex Brook, westlich der
Trasse, vorgesehen (Maln. Nr. A/Ecer2.3). Bestandteil der MaRnahme ist die naturnahe
Umgestaltung eines Herzbachabschnitts, die Anlage von Stillgewassern und die Waldent-
wicklung im Umfeld durch Aufforstung. Aufgrund der Aufwertung einer derzeit nicht nutzba-
ren Ackerflache in Kontakt zu nachgewiesenen Lebensrdumen ist die Ma3nahme als hoch
wirksam zu werten. Durch die Ausweitung von Nahrungshabitaten westlich der Trasse wird
gleichzeitig erreicht, dass die Notwendigkeit von Trassenquerungen zum Erreichen von ge-
nutzten Flachen &stlich der Trasse reduziert werden. Da die Flachenverluste ausschlieRlich
nicht essenzielle Nahrungshabitate betreffen und durch die MalRnahme bereits kurzfristig mit
einer Erhéhung des nutzbaren Nahrungsangebots zu rechnen ist, ist ein zeitlicher Vorlauf
der Mallnahmenumsetzung von einem Jahr vor der Inanspruchnahme der Waldbereiche am
Brookweg als ausreichend zu werten.

Durch die bereits vorgesehene Beschrankung des Beginns der Baufeldfreimachung auf den
Zeitraum aulerhalb der Brutzeit aller Vogelarten (vgl. Kap. 5.3.2), betreffend den Zeitraum
zwischen dem 01.10. und dem 28.02. des Folgejahres, werden auch in Bezug auf potenzielle
Quartierfunktionen der Fransenfledermaus Individuenverluste vermieden. Da die Art nicht in
Baumhohlen Gberwintert, sind Winterquartiere und Tiere in Winterstarre nicht betroffen. Wo-
chenstuben sind bis zum 01.10. bereits aufgeldst. Potenziell noch vorhandene Einzeltiere,
vor dem Verlassen des Gebiets zu den Winterquartieren, sind noch so mobil, dass sie
Baumhohlen bei zunehmender Stérung durch die Baufeldfreimachung/Fallung verlassen
kdnnen.

Abweichungen von der zeitlichen Beschrankung sind dann mdglich, wenn aufgrund fachli-
cher Einschatzung Quartierfunktionen der Fransenfledermaus im Baufeld und nahen Umfeld
aufgrund von Negativnachweisen ausgeschlossen werden kénnen (z.B. keine geeigneten
Hohlen vorhanden oder keine aktuelle Nutzung). Die Malinahme ist im Hinblick auf das T6-
tungsverbot als hoch wirksam einzustufen.
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7.2.2.4 Prifung der Verbotstatbestande unter Beriicksichtigung vorgesehe-
ner Malinhahmen

Unter Bertcksichtigung der Beeintrachtigungen durch das Vorhaben und der Malihahmen
zur Vermeidung und zum Auffangen von Funktionsverlusten ist die Prifung der Verbotstat-
bestande des § 44 BNatSchG hinsichtlich der Fransenfledermaus wie folgt vorzunehmen:

Zusammenfassende Prifung der Verbotstatbestande
und der Privilegierungsvoraussetzungen gemal § 44 BNatSchG

Werden evtl. Tiere verletzt oder getotet oder ihre Entwick-
lungsformen beschadigt oder zerstort (§ 44 (1) Nr. 1)?

(1) (aul3er bei unabwendbaren Verletzungen oder Tétungen oder nein
bei einem nicht signifikant erhdhten Tétungsrisiko)

Werden eytl. Tiere wahrend der Fortpflanzungs-, Aufzucht-,
Mauser-, Uberwinterungs- und Wanderungszeiten erheblich

(2) | gestort (§ 44 (1) Nr. 2)? nein
Werden evtl. Fortpflanzungs- oder Ruhestéatten aus der Natur

(3) entnommen, beschadigt oder zerstort (§ 44 (1) Nr. 3)? ggf.
Sind die Privilegierungsvoraussetzungen gegeben, da die 6ko-
logische Funktion der betroffenen Fortpflanzungs- oder Ruhe-

wenn ja: | statten im rdumlichen Zusammenhang erhalten bleibt ja
(§ 44 (9))?
Treten Verbotstatbestande des § 44 BNatSchG ein und ist
Fazit eine  Prifung der Ausnahmevoraussetzungen nach nein

§ 45 Abs. 7 BNatSchG erforderlich?

Zusammengefasst ist festzuhalten, dass hinsichtlich der Fransenfledermaus die Ver-
botstatbestande des § 44 BNatSchG nicht eintreten.
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7.2.3 Grof3e und Kleine Bartfledermaus (Myotis brandtii/
Myotis mystacinus)
7.2.3.1 Gefahrdung, Verbreitung, Habitatanspriche

Die Grolie Bartfledermaus ist rufanalytisch von ihrer Schwesternart, der Kleinen Bartfleder-
maus, derzeit praktisch nicht zu trennen. Obwohl im Rahmen der Netzfange nur die Grolde
Bartfledermaus festgestellt wurde (ein Nachweis), ist ein Vorkommen beider Arten mdglich.
Deshalb werden die akustischen Bartfledermaus-Nachweise nur allgemein als "Bartfleder-
maus" behandelt, unter Berlcksichtigung beider Arten.

Die GroRe Bartfledermaus wird in NRW als stark gefahrdete eingestuft, wahrend sie bun-
desweit auf der Vorwarnliste aufgefihrt wird. Ein Verbreitungsschwerpunkt liegt im norddstli-
chen Westfalen, wo einige kopfstarke Wochenstubenkolonien bekannt sind, die grofte mit
bis zu 350 Tieren (LANUV 2013A). Die Art weist innerhalb der atlantischen biogeographi-
schen Region Nordrhein-Westfalens einen unglinstigen Erhaltungszustand auf (LANUV
2012A).

Die Habitatanspriiche und Lebensweise der Art sind wie folgt zu charakterisieren (LANUV
2013A):

Grolie Bartfledermause sind Gebaude bewohnende Fledermause, die in strukturreichen
Landschaften mit einem hohen Wald- und Gewasseranteil vorkommen. Als Jagdgebiete
werden geschlossene Laubwalder mit einer geringen bis Ilickigen Strauchschicht und Klein-
gewassern bevorzugt. Aulerhalb von Waldern jagen sie auch an linienhaften Geholzstruktu-
ren in der Offenlandschaft, Uber Gewassern, Garten und in Viehstallen. Bei ihren Jagdfligen
bewegen sich die Tiere in meist niedriger Hohe (1-10 m) im freien Luftraum entlang der Ve-
getation. Der Aktionsraum einer Wochenstube kann eine Gesamtflache von 100 km? umfas-
sen, wobei die regelmalig genutzten Jagdgebiete mehr als 10 km entfernt sein kdénnen.
Sommerquartiere und Fortpflanzungsgemeinschaften von 10 bis tUber 250 Weibchen befin-
den sich in Spaltenquartieren an Gebauden, auf Dachbdden sowie hinter Verschalungen.
DarlUber hinaus werden insbesondere von Mannchen auch Baumquartiere (v.a. abstehende
Borke) und seltener Fledermauskasten genutzt. Ab Anfang Juni kommen die Jungen zur
Welt. Von Ende Juli bis Ende August werden die Wochenstuben wieder aufgeldst.

Im Winter werden GroRe Bartfledermause in unterirdischen Quartieren wie Hohlen, Stollen
oder Kellern angetroffen. Dort verbringen sie ihren Winterschlaf in kleinen Gruppen von Ende
Oktober bis Marz/April. Bevorzugt werden Bereiche mit einer hohen Luftfeuchte und Tempe-
raturen von 0-7,5 °C. Als Mittelstreckenwanderer legen die Tiere selten Entfernungen von
mehr als 250 km zwischen Sommer- und Winterquartier zuriick.

Die Kleine Bartfledermaus wird in NRW als gefahrdete eingestuft, wahrend sie bundesweit
auf der Vorwarnliste aufgefiihrt wird. In Nordrhein-Westfalen ist sie besonders im Bergland
verbreitet. Sommer- und Wochenstubenfunde (mind. 12) sowie Winterquartiernachweise
liegen vor allem aus Westfalen und der Eifel vor (LANUV 2013A). Die Art weist innerhalb der
atlantischen biogeographischen Region Nordrhein-Westfalens einen ginstigen Erhaltungs-
zustand auf (LANUV 2012A).

Die Habitatanspriiche und Lebensweise der Art sind wie folgt zu charakterisieren (LANUV
2013A):

Die im Sommer meist Gebaude bewohnende Kleine Bartfledermaus ist in strukturreichen
Landschaften mit kleineren FlieRgewassern in der Nahe von Siedlungsbereichen zu finden.
Bevorzugte Jagdgebiete sind linienhafte Strukturelemente wie Bachlaufe, Waldrander, Feld-
gehdlze und Hecken. Seltener jagen die Tiere in Laub- und Mischwaldern mit Kleingewas-
sern sowie im Siedlungsbereich in Parks, Garten, Viehstallen und unter Stral3enlaternen. Die
Beutejagd erfolgt in niedriger Hohe (1-6 m) entlang der Vegetation. Die individuellen Jagdre-
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viere sind ca. 20 ha grof3 und liegen in einem Radius von bis zu 650 m (max. 2,8 km) um die
Quartiere. Sommerquartiere und Fortpflanzungsgemeinschaften von meist 20-70 Weibchen
befinden sich in warmen Spaltenquartieren und Hohlrdumen an und in Gebauden. Genutzt
werden enge Spalten zwischen Balken und Mauerwerk, Verschalungen, Dachbdden. Selte-
ner werden Baumquartiere (z.B. Hohlen, abstehende Borke) oder Nistkasten bewohnt. Im
Juni kommen die Jungen zur Welt. Ab Mitte/Ende August I6sen sich die Wochenstuben wie-
der auf.

Kleine Bartfledermause Uberwintern von Oktober/November bis Marz/April meist unterirdisch
in spaltenreichen Hoéhlen, Stollen, Felsenbrunnen, Kellern usw.. Bisweilen werden auch
Bachverrohrungen oder Briickenbauwerke aufgesucht. Bevorzugt werden frostfreie Bereiche
mit einer hohen Luftfeuchte und einer Temperatur zwischen 2-8 °C. Bei den Wanderungen
zwischen Sommer- und Winterquartier werden meist geringe Entfernungen unter 50 (max.
240) km zuruckgelegt.

Die Bartfledermaus ist im Untersuchungsgebiet nicht haufig. lhre Funde konzentrieren sich
auf das Waldgebiet Brook und den Galeriewald am Muhlenbach (vgl. Unterlage 12.4.2).
Nachweise von Quartieren oder Flugwegen zwischen den Jagdgebieten und potenziellen
Quartieren wurden nicht erbracht. Durch den Fang eines laktierenden Weibchens der Gro-
Ren Bartfledermaus an der StralRe Sternbusch sidlich der L 590 erfolgte hinsichtlich dieser
Art ein Reproduktionsnachweis im Gebiet.

An der Charakterisierung der Schwerpunktvorkommen wirde sich nichts andern, wenn eini-
ge der nicht genau determinierbaren akustischen Myotis-Nachweise auch den Bartfleder-
mausen zuzuordnen waren (vgl. Erlduterungen in Kap. 7 und Anlage 12.4.2).

7.2.3.2 Konfliktanalyse

Da Nachweise von Gebaude- oder Baumhoéhlenquartieren von Bartfledermausen im Rahmen
der Kartierung nicht erfolgten und auch unterirdische Winterquartiere nicht vorkommen, kon-
nen entsprechende bau-, anlagen- und betriebsbedingte Beeintrachtigungen durch Flachen-
verluste und Randeffekte ausgeschlossen werden.

Aufgrund des Quartierwechselverhaltens und der Nutzung von Baumhdhlen als temporare
Sommerquartiere von Einzeltieren wird vorsorglich nicht ausgeschlossen, dass in den bau-
und anlagebedingt beanspruchten Waldflachen im Querungsbereich der Trasse mit dem
Mahlenbach und am Rand des Waldkomplexes Brook entsprechende temporare Baumhoh-
lenquartiere von Einzeltieren der Bartfledermaus existieren. Dabei ist zu berlcksichtigen,
dass die beanspruchten Waldbereiche des Brook vor allem Fichtenmischwalder mit gerin-
gem Hohlenpotenzial sind. Im Rahmen der Kartierung von fiir die Mopsfledermaus geeigne-
ten potenziellen Quartierbaumen, die auch Baume mit abstehender Rinde betreffen, wurden
17 Baume erfasst (BURO FUR ANGEWANDTE OKOLOGIE UND LANDSCHAFTSPLANUNG 2013). Im
Querungsbereich des Mihlenbaches werden bau- und anlagenbedingt mehrere altere Laub-
baume mit Stammdurchmessern von 30-40 cm beansprucht, bei denen die Existenz von
Hohlen mit Quartiereignung nicht vollstandig ausgeschlossen werden kann.

Unter Berticksichtigung der fehlenden Nachweise einer Quartierfunktion, der geringen An-
zahl nachgewiesener Baumhohlen mit potenzieller Eignung und des groRraumig angrenzend
verbleibenden Walder und bachbegleitender Gehdlze, teilweise Altholz, mit hoher Anzahl
potenziell nutzbarer Quartiere ist die potenzielle bau- und anlagenbedingte Beanspruchung
von Baumen mit Héhlen als nicht relevant fur das Vorkommen der Bartfledermduse in den
genannten Bereichen zu werten.
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Der angeschnittene Waldrand im Bereich Sternbusch weist ausschlief3lich junge Baumbe-
stédnde ohne potenzielle Quartierfunktion auf.

Hinsichtlich der Individuenverluste ist sowohl im Bereich Brook als auch Mihlenbach zu be-
ricksichtigen, dass bei Fallung von Baumen wahrend der sommerlichen Aktivitatszeit der Art
Verluste von Einzeltieren oder Wochenstubenkolonien nicht vollstandig ausgeschlossen
werden kénnen.

Die bau- und anlagenbedingte Inanspruchnahme von Nahrungshabitaten betrifft in den rele-
vanten Nachweisbereichen im Brook und in der Mihlenbachaue nicht nachgewiesene son-
dern ausschlieBlich potenzielle Nahrungshabitate in Form von Gehdlz-/Waldbestédnden. Da-
bei sind die Verluste sowohl im Bereich des Muhlenbaches als auch im Bereich Brook im
Verhaltnis zur verbleibenden Flache mit vielfach deutlich besserer Eignung sehr gering und
als fur das Vorkommen der Fransenfledermaus nicht relevant zu werten. Im Bereich Brook
sind auch Uberwiegend Fichtenmischwalder mit strukturell potenziell ohnehin geringerer Eig-
nung betroffen.

Im Hinblick auf relevante bau- oder betriebsbedingte Randeffekte werden sowohl die Kleine
als auch die GroRe Bartfledermaus als Arten mit geringer Larmempfindlichkeit und indifferen-
tem Verhalten gegenuber diffusem Licht eingestuft (BMVBS 2011). Da die Kleine Bartfle-
dermaus auch an StralRenlaternen jagend vorkommt, ist bei ihr die Lichtempfindlichkeit noch
geringer ausgepragt. Relevante Beeintrachtigungen potenzieller und nur temporar genutzter
Jagdhabitate oder Quartiere im Trassenumfeld sind entsprechend bezliglich beider Arten
nicht zu erwarten. Hinsichtlich der Lichteffekte ist auch zu bertcksichtigen, dass in den rele-
vanten Vorkommensbereichen Brook und Mihlenbach entlang der Trasse Verwallungen und
sonstige Irritationsschutzeinrichtungen vorgesehen sind, die zu einer Abschirmung betriebs-
bedingter Lichteinflusse beitragen. Die nur temporar auftretenden Lichteinflisse wahrend der
Bauzeit sind diesbezuglich aufgrund des eingeschrankten Zeitraums und des Fehlens es-
senzieller Habitatbestandteile im Trassenumfeld ebenfalls als unerheblich zu werten.

Im Hinblick auf Zerschneidungswirkungen und Kollisionsrisiken weisen sowohl die Kleine als
auch die Grolte Bartfledermaus aufgrund ihrer vorwiegend strukturgebundenen Flugweise in
Verbindung mit ihrem Gesamtflugverhalten ein erhéhtes betriebsbedingtes Kollisionsrisiko
auf (AG QUERUNGSHILFEN 2003, BMVBS 2011). Dabei ist die Wirkung grundsatzlich abhan-
gig von der konkreten Raumfunktion. So werden durch die Trasse keine Flugwege der Bart-
fledermause gequert. Eine potenziell erhéhte diesbeziigliche Bedeutung kommt allenfalls
dem Bereich des Muhlenbaches zu, da der Bachlauf mit den begleitenden Gehdlzen eine
lineare Vernetzungsstruktur darstellt und beidseitig der Trasse Nachweise erfolgten. Mégli-
che Kollisionsrisiken in diesem Bereich sind durch die Konzeption des Brlckenbauwerkes
als Querungshilfe flur Fledermause bereits vermieden. So weist das Brickenbauwerk eine
lichte Hohe von = 5 m bei einer lichten Weite von > 49 m auf, bei gleichzeitiger Berucksichti-
gung von lIrritationsschutzeinrichtungen auf dem Briickenbauwerk, die bis Gber die Widerla-
ger hinaus gezogen werden (vgl. Kap. 5.3.1). Die Konzeption entspricht damit vollstandig
den Ansprichen, die gemal des Merkblatts fur die Anlage von Querungshilfen (MAQ; FGSV
2008) und gemal BMVBS (2011) an die Funktionsfahigkeit fur die Kleine und die GroRe
Bartfledermaus zu stellen sind.

Die gefahrlosen Querungsmoglichkeiten der Trasse im Bereich des Waldgebietes Brook, mit
Nachweisen und potenziellen Nahrungshabitaten der Art(en) beidseitig der Trasse, sind
ebenfalls grundsatzlich gegeben. Dabei erfullen die Unterfihrung des Brookweges (BW Nr.
2) und die Wildunterfihrung (BW Nr.9) in Verbindung mit KollisionsschutzmaRnahmen ent-
lang der Trasse Funktionen als Querungshilfen. Aufgrund des strukturgebundenen Flugver-
haltens der Grofen und Kleinen Bartfledermaus, der geplanten Anbindung der Unterfihrun-
gen mit Geholzbestanden (Mal3n. Nr. V 2.5, A/Ecgr2.3) sowie der Dimensionierung und Aus-
gestaltung der Bauwerke ist eine artspezifische Wirksamkeit als gegeben zu werten. So
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weist die Unterfuhrung des Brookweges eine lichte Hohe von = 3,3 m bei einer lichten Weite
von 6,5 m auf, was einer Querschnittsflache von ca. 21,5 m? entspricht. Der Wilddurchlass ist
mit einer lichten Hohe von = 3,0 m und einer lichten Weite von 8,0 m geplant, d.h einer
Querschnittsflaiche von ca. 24,0 m2. GemaR der Arbeitshilfe Fledermduse und Stral3enver-
kehr (BMVBS 2011) ist in Bezug auf beide Bartfledermausarten bei Unterfliihrungen mit ei-
nem Querschnitt ab ca. 20 m? von einer hohen Wirksamkeit auszugehen. Die lichte Hohe
liegt aufgrund der Dimensionierung zwischen 3 m und 4 m und des artspezifischen Flugver-
haltens in einem Bereich in dem, in Verbindung mit dem grof3en nutzbaren Querschnitt, die
Querungsmoglichkeit insgesamt als gegeben zu werten ist.

7.2.3.3 Vorgesehene MalBhahmen und Bewertung der Wirksamkeit

Wie bereits in Kap. 7.2.2.2 erldutert, werden potenzielle Zerschneidungswirkungen und Kolli-
sionsrisiken im Bereich des Mihlenbaches durch die bereits im Bauentwurf vorgesehene
Konzeption als Querungshilfe fur Fledermause vermieden. Im Bereich des Waldkomplexes
Brook bleibt die gefahrlose Querungsmaéglichkeit durch die hier vorgesehenen Querungshil-
fen ebenfalls erhalten.

Durch die bereits vorgesehene Beschrankung des Beginns der Baufeldfreimachung auf den
Zeitraum aulderhalb der Brutzeit aller Vogelarten (vgl. Kap. 5.3.2), betreffend den Zeitraum
zwischen dem 01.10. und dem 28.02. des Folgejahres, werden auch in Bezug auf potenzielle
Quartierfunktionen der Bartfledermause Individuenverluste vermieden. Da beide Bartfleder-
mausarten nicht in Baumhohlen Uberwintern, sind Winterquartiere und Tiere in Winterstarre
nicht betroffen. Wochenstuben sind bis zum 01.10. bereits aufgeldost. Potenziell noch vor-
handene Einzeltiere, vor dem Verlassen des Gebiets zu den Winterquartieren, sind noch so
mobil, dass sie Baumhdhlen bei zunehmender Stérung durch die Baufeldfreima-
chung/Fallung verlassen kdnnen.

Abweichungen von der zeitlichen Beschrankung sind dann mdglich, wenn aufgrund fachli-
cher Einschatzung Quartierfunktionen der Grofden und Kleinen Bartfledermaus im Baufeld
und nahen Umfeld aufgrund von Negativhachweisen ausgeschlossen werden kdénnen (z.B.
keine geeigneten Héhlen vorhanden oder keine aktuelle Nutzung). Die MalRnahme ist im
Hinblick auf das Tétungsverbot als hoch wirksam einzustufen.

7.2.3.4 Prifung der Verbotstatbestande unter Beriicksichtigung vorgesehe-
ner Malinhahmen

Unter Berlcksichtigung der Beeintrachtigungen durch das Vorhaben und der geplanten
Vermeidungsmaflinahmen ist die Prifung der Verbotstatbestande des § 44 BNatSchG hin-
sichtlich der GroRRen und der Kleinen Bartfledermaus wie folgt vorzunehmen:
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Zusammenfassende Prifung der Verbotstatbestande
und der Privilegierungsvoraussetzungen gemal § 44 BNatSchG

Werden evtl. Tiere verletzt oder getotet oder ihre Entwick-
lungsformen beschadigt oder zerstort (§ 44 (1) Nr. 1)?

(1) (auRer bei unabwendbaren Verletzungen oder Toétungen oder nein
bei einem nicht signifikant erhdhten Totungsrisiko)

Werden eytl. Tiere wahrend der Fortpflanzungs-, Aufzucht-,
Mauser-, Uberwinterungs- und Wanderungszeiten erheblich

(2) | gestort (§ 44 (1) Nr. 2)? nein
Werden evtl. Fortpflanzungs- oder Ruhestatten aus der Natur

(3) entnommen, beschadigt oder zerstort (§ 44 (1) Nr. 3)? ggf.
Sind die Privilegierungsvoraussetzungen gegeben, da die 6ko-
logische Funktion der betroffenen Fortpflanzungs- oder Ruhe-

wenn ja: | statten im rdumlichen Zusammenhang erhalten bleibt ja
(§ 44 (9))?
Treten Verbotstatbestande des § 44 BNatSchG ein und ist
Fazit eine  Prifung der Ausnahmevoraussetzungen nach nein

§ 45 Abs. 7 BNatSchG erforderlich?

Zusammengefasst ist festzuhalten, dass hinsichtlich der GroRen und Kleinen Bartfle-
dermaus die Verbotstatbestdnde des § 44 BNatSchG nicht eintreten.

7.2.4 Wasserfledermaus (Myotis daubentonii)
7.24.1 Gefahrdung, Verbreitung, Habitatanspriiche

Die Wasserfledermaus wird aktuell in NRW als Art eingestuft, bei der eine Gefahrdung anzu-
nehmen ist. Bundesweit wird sie als nicht gefahrdete eingestuft. Insgesamt ist die Art in ganz
NRW verbreitet (LANUV 2013A). Die Wasserfledermaus weist innerhalb der atlantischen
biogeographischen Region Nordrhein-Westfalens einen gunstigen Erhaltungszustand auf
(LANUV 2012A).

Die Habitatanspriiche und Lebensweise der Art sind wie folgt zu charakterisieren (LANUV
2013A):

Die Wasserfledermaus ist eine Waldfledermaus, die in strukturreichen Landschaften mit ei-
nem hohen Gewasser- und Waldanteil vorkommt. Als Jagdgebiete dienen offene Wasserfla-
chen an stehenden und langsam flieRenden Gewassern, bevorzugt mit Ufergehdlzen. Dort
jagen die Tiere in meist nur 5-20 cm Hohe Uber der Wasseroberflache. Bisweilen werden
auch Walder, Waldlichtungen und Wiesen aufgesucht. Die individuellen Aktionsraume sind
im Durchschnitt 49 ha grof3, mit Kernjagdgebieten von nur 100-7.500 m?. Die traditionell ge-
nutzten Jagdgebiete sind bis zu 8 km vom Quartier entfernt und werden Uber festgelegte
Flugrouten entlang von markanten Landschaftsstrukturen erreicht. Die Sommerquartiere und
Wochenstuben befinden sich fast ausschlief3lich in Baumhdhlen, wobei alte Faulnis- oder
Spechthéhlen in Eichen und Buchen bevorzugt werden. Seltener werden Spaltenquartiere
oder Nistkasten bezogen. Ab Mitte Juni bringen die Weibchen in gréReren Kolonien mit 20-
50 (max. 600) Tieren ihre Jungen zur Welt. Da sie oftmals mehrere Quartiere im Verbund
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nutzen und diese alle 2-3 Tage wechseln, ist ein groRes Angebot geeigneter Baumhdhlen
erforderlich. Die Mannchen halten sich tagsliber in Baumquartieren, Bachverrohrungen,
Tunneln oder in Stollen auf und schlielen sich gelegentlich zu kleineren Kolonien zusam-
men. Zwischen Ende August und Mitte September schwarmen Wasserfledermause in grof3er
Zahl an den Winterquartieren.

Als Winterquartiere dienen vor allem grof3rdumige Hohlen, Stollen, Felsenbrunnen und Eis-
keller, mit einer hohen Luftfeuchte und Temperaturen bevorzugt zwischen 4-8 °C. Wasser-
fledermause gelten als ausgesprochen quartiertreu und kénnen in Massenquartieren mit
mehreren tausend Tieren Uberwintern. Auch in Nordrhein-Westfalen ist ein Quartier mit Gber
1.000 Tieren im Kreis Coesfeld bekannt. Zwischen Mitte Marz und Mitte April werden die
Winterquartiere wieder verlassen. Als Mittelstreckenwanderer legen die Tiere Entfernungen
von bis zu 100 (max. 260) km zwischen den Sommer- und Winterquartieren zurtck.

Im Untersuchungsgebiet wurde die Wasserfledermaus regelmafig am Mihlenbach nachge-
wiesen, wo im Rahmen eines Netzfangs auch der Nachweis eines laktierenden Weibchens
gelang. Weitere Nachweise betreffen den Herzbach und Hummertsbach, einen Graben sud-
lich der L 583 westlich der Trasse (Gewasser 1600) sowie den Waldkomplex Brook (hier
auch Nachweise von Mannchen durch Netzfang). Ein Nachweis an Stillgewassern erfolgte
nordlich des Herzbaches und dstlich der Strale Sternbusch (vgl. Unterlage 12.4.2). Bei den
Nachweisen handelt es sich vor allem um Jagdaktivitdten und Transferflige, wobei insbe-
sondere Funktionszusammenhange entlang des Muhlenbaches zur Ems als optimales Nah-
rungshabitat zu erwarten sind. Quartiernachweise erfolgten nicht. Vorkommen potenzieller
Sommerquartiere in Baumen sind vor allem im Waldkomplex Brook denkbar.

An der Charakterisierung der Schwerpunktvorkommen wirde sich nichts andern, wenn eini-
ge der nicht genau determinierbaren akustischen Myotis-Nachweise auch der Wasserfle-
dermaus zuzuordnen waren (vgl. Erlauterungen in Kap. 7 und Anlage 12.4.2).

7.2.4.2 Konfliktanalyse

Bau-, anlagen- oder betriebsbedingte Beeintrachtigungen von Quartieren der Wasserfleder-
maus konnen ausgeschlossen werden, soweit die Bewertung ausschlielich auf die Kartie-
rergebnisse mit fehlenden Nachweisen bezogen wird. Vorsorglich werden aber auch die im
Folgenden erlauterten weiteren Aspekte berlcksichtigt.

Entsprechend der Beschreibungen in Kap. 7.2.4.1 ist insbesondere im Waldbereich Brook
mit der Existenz von Wochenstuben in diesem Bereich, v.a. in Baumhohlen zu rechnen, wo-
bei von einer hohen Quartierwechselhaufigkeit auszugehen ist. Dariber hinaus kann nicht
vollstdndig ausgeschlossen werden, dass Baumhdhlen von Einzeltieren als temporare
Sommerquartiere genutzt werden. Der Waldkomplex wird randlich von der K 53n-Trasse
gequert. Dabei weisen die beanspruchten Waldbereiche, vor allem Fichtenmischwalder, nur
ein geringes Hohlenpotenzial auf. Im Rahmen der Kartierung von fir die Mopsfledermaus
geeigneten potenziellen Quartierbdumen, die auch Bdume mit abstehender Rinde betreffen,
wurden 17 Baume erfasst (BURO FUR ANGEWANDTE OKOLOGIE UND LANDSCHAFTSPLANUNG
2013, Unterlage 12.4.3). Vorsorglich wird davon ausgegangen, dass auch Baumhdhlen in
diesem Teil des Waldkomplexes temporar von der Wasserfledermaus genutzt werden (v.a.
Einzeltiere). Unter Berlcksichtigung der fehlenden Nachweise einer Quartierfunktion, der
geringen Anzahl nachgewiesener Baumhdhlen mit potenzieller Eignung und des gro3raumig
angrenzend verbleibenden Waldkomplexes mit hoher Anzahl potenziell nutzbarer Quartiere
ist die potenzielle bau- und anlagenbedingte Beanspruchung von Baumen mit Hohlen als
nicht relevant fur das Vorkommen der Wasserfledermaus in diesem Bereich zu werten.
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Eine entsprechende Einstufung besteht auch fur den Bereich des Muhlenbaches an dem die
Wasserfledermaus regelmaflig jagend nachgewiesen wurde. Im Querungsbereich des Muh-
lenbaches werden bau- und anlagenbedingt mehrere altere Laubbdume mit Stammdurch-
messern von 30-40 cm beansprucht, bei denen die Existenz von Hohlen mit Quartiereignung
nicht vollstandig ausgeschlossen werden kann. Auch in diesem Fall wird vorsorglich davon
ausgegangen, dass auch in diesem Bereich Baumhohlen temporar von der Wasserfleder-
maus genutzt werden (v.a. Einzeltiere). Unter Berucksichtigung der fehlenden Nachweise
einer Quartierfunktion, der geringen Anzahl betroffener Baume mit potenziellen Baumhoéhlen
und der grofsraumig angrenzend verbleibenden, vielfach alten Waldbereiche mit hoher An-
zahl potenziell nutzbarer Quartiere ist die potenzielle bau- und anlagenbedingte Beanspru-
chung von Baumen mit Hohlen als nicht relevant fur das Vorkommen der Wasserfledermaus
in diesem Bereich zu werten.

Hinsichtlich der Individuenverluste ist sowohl im Bereich Brook als auch Mihlenbach zu be-
rdcksichtigen, dass bei Fallung von Baumen wahrend der sommerlichen Aktivitatszeit der Art
Verluste von Einzeltieren und Wochenstubenkolonien nicht vollstandig ausgeschlossen wer-
den kdnnen. Da bei der Wasserfledermaus auch die Nutzung von Baumhéhlen als Winter-
quartier als moglich angesehen wird (z.B. DIETZ, HELVERSEN & NiLL 2007), werden vorsorg-
lich auch potenzielle Betroffenheiten von winterschlafenden Tieren nicht vollstandig ausge-
schlossen.

Als relevantes Nahrungshabitat wird der Mihlenbach durch das vorgesehene Brlickenbau-
werk Uberstellt. Ein Verlust tritt nicht ein, da aufgrund der grof3en lichten Héhe (= 5 m) auch
unter dem Bauwerk die Funktion als Nahrungshabitat nicht eingeschrankt wird.

Im Hinblick auf relevante bau- oder betriebsbedingte Randeffekte wird die Wasserfledermaus
als Art mit geringer Larmempfindlichkeit, aber starker Lichtmeidung eingestuft (BMVBS
2011). So konnen Lichteinwirkungen auf FlugstralRen zu einer Aufgabe der Funktion fihren
(ALDER 1993). Relevante Beeintrachtigungen sind entsprechend im Bereich der durch die
Trasse gequerten Flugwege entlang des Mduhlenbaches und des Herzbaches denkbar.
Durch die vorgesehene Konzeption von Irritationsschutzmal3nahmen in den genannten Be-
reichen kann das Auftreten relevanter betriebsbedingter Beeintrachtigungen allerdings aus-
geschlossen werden. So ist auf den Brickenbauwerken Uber den Mihlenbach und den
Herzbach ein im unteren Teil sichtdichter Irritationsschutz vorgesehen. Dieser tragt dazu bei,
Lichteinflisse auf die Gewasser zu vermeiden.

Nicht ausgeschlossen werden kénnen Lichteinwirkungen auf den Muhlenbach und den
Herzbach mit Funktionseinschrankungen wahrend der Bauzeit, wenn in diesen Bereichen
Nachtarbeit wahrend der Aktivitatszeit der Wasserfledermaus erfolgt.

Im Hinblick auf Zerschneidungswirkungen und Kollisionsrisiken weist die Wasserfledermaus
aufgrund ihrer vorwiegend strukturgebundenen Flugweise in Verbindung mit ihrem Gesamt-
flugverhalten ein sehr hohes betriebsbedingtes Kollisionsrisiko auf (AG QUERUNGSHILFEN
2003, BMVBS 2011). Unter Berucksichtigung der konkreten Raumfunktion im Gebiet beste-
hen entsprechende Risiken in den Querungsbereichen des Mihlenbaches und des Herzba-
ches, die entsprechende bedeutende Leitlinien und genutzte Flugstraen darstellen.

Im Bereich des Mihlenbaches sind die Kollisionsrisiken durch die Konzeption des Briicken-
bauwerkes als Querungshilfe fur Fledermause vermieden. So weist das Brickenbauwerk
(BW Nr. 6) eine lichte Héhe von =5 m bei einer lichten Weite von > 49 m auf, bei gleichzeiti-
ger Bericksichtigung von Irritationsschutzeinrichtungen auf dem Brickenbauwerk, die bis
Uber die Widerlager hinaus gezogen werden (vgl. Kap. 5.3.1). Die Konzeption entspricht da-
mit vollstandig den Anspriichen, die gemal des Merkblatts fir die Anlage von Querungshil-
fen (MAQ; FGSV 2008) und gemafls BMVBS (2011) an die Funktionsfahigkeit fur die Wasser-
fledermaus zu stellen sind.
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Im Bereich des Herzbaches ist das Briickennbauwerk mit einer lichten Héhe von 2,15 m und
einer lichten Weite von 11,5 m geplant (BW Nr. 3), was einem nutzbaren Querschnitt von ca.
25 m? entspricht, verbunden mit Kollisionsschutzeinrichtungen entlang der Trasse. Aufgrund
des Fluges der Wasserfledermaus in geringem Abstand zur Wasseroberflache ist die Funkti-
onsfahigkeit entsprechend der Arbeitshilfe Fledermause und Stralenverkehr (BMVBS 2011)
als gesichert zu werten. Unterstitz wird die Funktion durch geplante Erganzung von Geholz-
bestanden am Herzbachufer (Mal3n. Nr. V 2.5).

7.2.4.3 Vorgesehene MalBhahmen und Bewertung der Wirksamkeit

Wie bereits in Kap. 7.2.4.2 erlautert, werden potenzielle Zerschneidungswirkungen und Kolli-
sionsrisiken im Bereich des Mihlenbaches und des Herzbaches durch die bereits im Bau-
entwurf vorgesehene Konzeption als Querungshilfen fir Fledermause vermieden.

Da bei der Wasserfledermaus auch die Existenz von Winterquartieren in Baumhohlen nicht
vollstandig ausgeschlossen werden kann, reichen die bereits vorgesehene Beschrankung
des Beginns der Baufeldfreimachung auf den Zeitraum aulRerhalb der Brutzeit aller Vogelar-
ten (vgl. Kap. 5.3.2), betreffend den Zeitraum zwischen dem 01.10. und dem 28.02. des Fol-
gejahres, fur die Vermeidung von Tétungen winterschlafender Tiere nicht aus. Aufgrund des-
sen ist fur die Fallung von Baumen mit einem Stammdurchmesser = 30 cm, die potenzielle
Hohlen mit Funktionen als Winterquartiere aufweisen, der Fallzeitraum auf den 01.10. bis
31.10. zu beschranken. In diesem Zeitraum sind die Wochenstuben bereits aufgeldst und die
Winterruhe hat noch nicht begonnen. Potenziell vorhandene Tiere sind noch so mobil, dass
sie Baumhohlen bei zunehmender Stérung durch die Baufeldfreimachung/Fallung verlassen
kdnnen. Diese erganzenden zeitlichen Einschrankungen betreffen nur die zu beanspruchen-
den Geholzbestande im Bereich des Waldkomplexes Brook und am Muhlenbach.

Abweichungen von der zeitlichen Beschrankung sind dann mdglich, wenn aufgrund fachli-
cher Einschatzung Quartierfunktionen der Wasserfledermaus im Baufeld und nahen Umfeld
aufgrund von Negativhachweisen ausgeschlossen werden kénnen (z.B. keine geeigneten
Hoéhlen vorhanden oder keine aktuelle Nutzung). Die Malinahme ist im Hinblick auf das T6-
tungsverbot als hoch wirksam einzustufen.

Zur Vermeidung relevanter Stérung der Wasserfledermaus durch Lichtimmissionen im Be-
reich des Mihlenbaches und des Herzbaches ist ein Nachtbauverbot wahrend der Aktivitats-
zeit der Art zu berucksichtigen. Dies betrifft den Zeitraum zwischen Anfang April bis Ende
Oktober. Ausnahmen von dieser Regelung sind dann mdglich, wenn im Rahmen der Bau-
ausfiihrung geregelt werden kann, dass eine direkte Beleuchtung des jeweiligen Gewassers
und der Uferzonen durch entsprechende Einschrankungen des Beleuchtungsumfangs ver-
mieden werden kann. Dies ist im Rahmen der vorzusehenden 6kologischen Baubegleitung
(vgl. Kap. 8) in Abstimmung mit der zustéandigen Landschaftsbehdrde festzulegen.

7.24.4 Prufung der Verbotstatbestande unter Bericksichtigung vorgesehe-
ner Mal3hahmen

Unter Berticksichtigung der Beeintrachtigungen durch das Vorhaben und der MalRhahmen
zur Vermeidung von Beeintrachtigungen ist die Prufung der Verbotstatbestande des § 44
BNatSchG hinsichtlich der Wasserfledermaus wie folgt vorzunehmen:
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Zusammenfassende Prifung der Verbotstatbestande
und der Privilegierungsvoraussetzungen gemal § 44 BNatSchG

Werden evtl. Tiere verletzt oder getotet oder ihre Entwick-
lungsformen beschadigt oder zerstort (§ 44 (1) Nr. 1)?

(1) (auRer bei unabwendbaren Verletzungen oder Toétungen oder nein
bei einem nicht signifikant erhdhten Totungsrisiko)

Werden eytl. Tiere wahrend der Fortpflanzungs-, Aufzucht-,
Mauser-, Uberwinterungs- und Wanderungszeiten erheblich

(2) | gestort (§ 44 (1) Nr. 2)? nein
Werden evtl. Fortpflanzungs- oder Ruhestatten aus der Natur

(3) entnommen, beschadigt oder zerstort (§ 44 (1) Nr. 3)? ggf.
Sind die Privilegierungsvoraussetzungen gegeben, da die 6ko-
logische Funktion der betroffenen Fortpflanzungs- oder Ruhe-

wenn ja: | statten im rdumlichen Zusammenhang erhalten bleibt ja
(§ 44 (9))?
Treten Verbotstatbestande des § 44 BNatSchG ein und ist
Fazit eine  Prifung der Ausnahmevoraussetzungen nach nein

§ 45 Abs. 7 BNatSchG erforderlich?

Zusammengefasst ist festzuhalten, dass hinsichtlich der Wasserfledermaus die Ver-
botstatbestdnde des § 44 BNatSchG nicht eintreten.

7.25 Braunes Langohr (Plecotus auritus)
7.25.1 Gefahrdung, Verbreitung, Habitatanspriche

Das Braune Langohr wird aktuell in NRW als Art eingestuft, bei der eine Gefahrdung anzu-
nehmen ist. Bundesweit wird es als Vorwarnlistenart eingestuft. Insgesamt ist die Art in NRW
verbreitet (LANUV 2013A). Das Braune Langohr weist innerhalb der atlantischen biogeogra-
phischen Region Nordrhein-Westfalens einen glinstigen Erhaltungszustand auf (LANUV
2012A).

Die Habitatanspriiche und Lebensweise der Art sind wie folgt zu charakterisieren (LANUV
2013A):

Als Waldfledermaus bevorzugt das Braune Langohr unterholzreiche, mehrschichtige lichte
Laub- und Nadelwalder mit einem grofReren Bestand an Baumhdhlen. Als Jagdgebiete die-
nen aulRerdem Waldrander, geblschreiche Wiesen, aber auch strukturreiche Garten, Streu-
obstwiesen und Parkanlagen im Siedlungsbereich. Braune Langohren jagen bevorzugt in
niedriger Hohe (0,5-7 m) im Unterwuchs. Die individuell genutzten Jagdreviere sind zwischen
1 und 40 ha grof3 und meist liegen innerhalb eines Radius von bis zu 1,5 (max. 3) km um die
Quartiere. Als Wochenstuben werden neben Baumhohlen und Nistkasten oftmals auch
Quartiere in und an Gebauden (Dachbdden, Spalten) bezogen. Die kleinen Kolonien beste-
hen meist aus 5-25 (max. 100) Weibchen. Im Wald lebende Kolonien wechseln alle 1-4 Tage
das Quartier. Bisweilen bestehen die Kolonien aus einem Quartierverbund von Kleingruppen,
zwischen denen die Tiere wechseln kdnnen. Die Mannchen schlafen auch in Spaltenverste-
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cken an Baumen und Gebauden. Von Mitte Juni bis Mitte Juli kommen die Jungen zur Welt.
Im August werden die Wochenstuben aufgeldst.

Im Winter kdnnen Braune Langohren in geringer Individuenzahl mit bis zu 10 (max. 25) Tie-
ren in unterirdischen Quartieren wie Bunkern, Kellern oder Stollen angetroffen werden. Dort
erscheinen sie jedoch meist erst nach anhaltend niedrigen Temperaturen. Die Tiere gelten
als sehr kalteresistent und verbringen einen Grofdteil des Winters vermutlich in Baumhohlen,
Felsspalten oder in Gebaudequartieren. Bevorzugt werden eher trockene Standorte mit einer
Temperatur von 2-7°C. Der Winterschlaf beginnt im Oktober/November und dauert bis An-
fang Marz. In dieser Zeit werden mehrfach die Hangplatze oder auch die Quartiere gewech-
selt. Als Kurzstreckenwanderer legen Braune Langohren bei ihren Wanderungen zwischen
den Sommer- und Winterlebensrdumen selten Entfernungen tber 20 km zurtick.

Im Rahmen der Fledermausuntersuchungen wurden Langohren im Waldkomplex Brook mit
nahem Umfeld sowie am Muihlenbach nachgewiesen (vgl. Unterlage 12.4.2). Durch den
Fang laktierender Weibchen im Waldgebiet Brook erfolgte in diesem Bereich auch ein Rep-
roduktionsnachweis. Quartiernachweise wurden nicht erbracht.

7.25.2 Konfliktanalyse

Bau-, anlagen- oder betriebsbedingte Beeintrachtigungen von Quartieren des Braunen Lang-
ohrs kdnnen ausgeschlossen werden, soweit die Bewertung ausschliellich auf die Kartierer-
gebnisse mit fehlenden Nachweisen bezogen wird. Vorsorglich werden aber auch die im
Folgenden erlauterten weiteren Aspekte bertcksichtigt.

Entsprechend der Beschreibungen in Kap. 7.2.5.1 ist insbesondere im Waldkomplex Brook
mit der Existenz von Wochenstuben in diesem Bereich, v.a. in Baumhdhlen zu rechnen, wo-
bei von einer hohen Quartierwechselhaufigkeit auszugehen ist. Darlber hinaus kann nicht
vollstandig ausgeschlossen werden, dass Baumhohlen von Einzeltieren als temporare
Sommerquartiere und, ggf. auch von mehreren Tieren, als Winterquartiere genutzt werden.
Der Waldkomplex wird randlich von der K 53n-Trasse gequert. Dabei weisen die beans-
pruchten Waldbereiche, vor allem Fichtenmischwalder, nur ein geringes Hohlenpotenzial auf.
Im Rahmen der Kartierung von fiir die Mopsfledermaus geeigneten potenziellen Quartier-
baumen, die auch Badume mit abstehender Rinde betreffen, wurden 17 Baume erfasst (BURO
FUR ANGEWANDTE OKOLOGIE UND LANDSCHAFTSPLANUNG 2013, Unterlage 12.4.3). Vorsorglich
wird davon ausgegangen, dass auch Baumhohlen in diesem Teil des Waldkomplexes tem-
porar von dem Langohr genutzt werden. Unter Berucksichtigung der fehlenden Nachweise
einer Quartierfunktion, der geringen Anzahl nachgewiesener Baumhohlen mit potenzieller
Eignung und des grofRraumig angrenzend verbleibenden Waldkomplexes mit hoher Anzahl
potenziell nutzbarer Quartiere ist die potenzielle bau- und anlagenbedingte Beanspruchung
von Baumen mit Hohlen als nicht relevant flr das Vorkommen des Braunen Langohrs in die-
sem Bereich zu werten.

Eine entsprechende Einstufung besteht auch fir den Bereich des Muhlenbaches als zweiten
Nachweisbereich des Langohrs. Im Querungsbereich des Mihlenbaches werden bau- und
anlagenbedingt mehrere altere Laubbdume mit Stammdurchmessern von 30-40 cm bean-
sprucht, bei denen die Existenz von Hohlen mit Quartiereignung nicht vollstandig ausge-
schlossen werden kann. Auch in diesem Fall wird vorsorglich davon ausgegangen, dass
auch in diesem Bereich Baumhohlen temporar von der Art genutzt werden. Unter Berlck-
sichtigung der fehlenden Nachweise einer Quartierfunktion, der geringen Anzahl betroffener
Baume mit potenziellen Baumhohlen und der groRrdumig angrenzend verbleibenden, viel-
fach alten Waldbereiche mit hoher Anzahl potenziell nutzbarer Quartiere ist die potenzielle
bau- und anlagenbedingte Beanspruchung von Baumen mit Hohlen als nicht relevant fir das
Vorkommen des Braunen Langohrs in diesem Bereich zu werten.
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Hinsichtlich der Individuenverluste ist sowohl im Bereich Brook als auch Muhlenbach zu be-
ricksichtigen, dass bei Fallung von Baumen Verluste von Einzeltieren, Wochenstubenkolo-
nien oder winterschlafender Tiere nicht vollstdndig ausgeschlossen werden kénnen.

Die bau- und anlagenbedingte Inanspruchnahme von Nahrungshabitaten betrifft in den rele-
vanten Nachweisbereichen im Brook und in der Miihlenbachaue nur kleinrdumig nachgewie-
sene, Uberwiegend aber potenzielle Nahrungshabitate in Form von Geholz-/Waldbestanden.
Dabei sind insgesamt insbesondere die Verluste im Bereich des Mihlenbaches im Verhaltnis
zur verbleibenden Flache mit vielfach deutlich besserer Eignung gering.

Im Hinblick auf bau- und betriebsbedingte Randeffekte wird das Braune Langohr als
schwach lichtmeidende und larmempfindliche Art eingestuft (BMVBS 2011).

In Bezug auf betriebsbedingte Lichteinwirkungen sind im gesamten Umfeld des Waldkomp-
lexes Brook zu den relevanten Waldbereichen hin Verwallungen geplant, die dartber hinaus
auf der strallenabgewandten Seite bepflanzt werden sollen. Entsprechende abschirmende
MafRnahmen sind auch im Querungsbereich der Mihlenbachaue sowohl auf dem Bricken-
bauwerk (im unteren Teil sichtdichte Wande) als auch im angrenzenden Bereich vorgesehen
(Walle und Gabionen, bepflanzte Béschungen). Relevante betriebsbedingte Einwirkungen
von Licht in nachgewiesene oder potenzielle Nahrungshabitate im Umfeld werden dadurch
vermieden.

Denkbare punktuelle Lichteinwirkungen wahrend der Bauzeit auf Teilhabitate im Trassenum-
feld sind aufgrund der geringen Grof3e potenziell betroffener Flachen und der zeitlich be-
grenzten Betroffenheit als nicht relevant funktionseinschrankend zu werten.

Die besondere Larmempfindlichkeit des Braunen Langohrs besteht aufgrund der passiven
Beuteortung der Art bei der Nahrungssuche. Dabei besteht die Wirkung in einer Maskierung
von Beutegerduschen und damit herabgesetztem Jagderfolg. Dieser Maskierungseffekt ist
nur bei einem hohen Dauerlarmpegel relevant. Entsprechende relevante betriebsbedingte
Effekte durch den StralRenverkehr sind erst bei DTV-Werten Gber 20.000 Kfz/24h zu erwar-
ten (BMVBS 2011). Aufgrund der deutlich geringeren prognostizierten Verkehrsbelastung
durch die K 53n (< 10.000 Kfz/24h) kdénnen diesbezigliche betriebsbedingte Beeintrachti-
gungen ausgeschlossen werden.

Hinsichtlich baubedingter Larmeinwirkungen sind aufgrund des Fehlens von maskierendem
Dauerlarm sowie der zeitlichen und rdumlichen Begrenzung relevante Beeintrachtigungen
von Habitaten ebenfalls auszuschlief3en.

Im Hinblick auf Zerschneidungswirkungen und Kollisionsrisiken weist das Braune Langohr
aufgrund seiner vorwiegend strukturgebundenen Flugweise in Verbindung mit dem Gesamt-
flugverhalten ein sehr hohes betriebsbedingtes Kollisionsrisiko auf (AG QUERUNGSHILFEN
2003, BMVBS 2011). Dabei ist die Wirkung grundsatzlich abhangig von der konkreten
Raumfunktion. So werden durch die Trasse keine nachgewiesenen Flugwege der Art ge-
quert. In den Nachweisbereichen Brook und Muhlenbach kénnen jedoch Trassenquerungen
mit erhéhtem Kollisionsrisiko nicht ausgeschlossen werden. Diese sind jedoch aufgrund der
Konzeption von Querungshilfen vermieden:

Das Briickenbauwerk Gber den Mihlenbach (BW Nr. 6) weist eine lichte Hohe von = 5 m bei
einer lichten Weite von > 49 m auf, bei gleichzeitiger Berticksichtigung von Irritationsschutz-
einrichtungen auf dem Briickenbauwerk, die bis Uber die Widerlager hinaus gezogen werden
(vgl. Kap. 5.3.1). Die Konzeption entspricht damit vollstdndig den Anspriichen, die gemaf
des Merkblatts fur die Anlage von Querungshilfen (MAQ; FGSV 2008) und gemal® BMVBS
(2011) an die Funktionsfahigkeit flir das Braune Langohr zu stellen sind.
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Die gefahrlosen Querungsmaoglichkeiten der Trasse im Bereich des Waldgebietes Brook, mit
Nachweisen und potenziellen Nahrungshabitaten der Art beidseitig der Trasse, sind eben-
falls grundsatzlich gegeben. Dabei erfullen die Unterfuhrung des Brookweges (BW Nr. 2) und
die Wildunterfuhrung (BW Nr.9) in Verbindung mit Kollisionsschutzmaf3nahmen entlang der
Trasse Funktionen als Querungshilfen. Aufgrund des strukturgebundenen Flugverhaltens
des Braunen Langohrs, der geplanten Anbindung der Unterfiihrungen mit Gehélzbestanden
(Mal3n. Nr. V 2.5, A/Ecee2.3) sowie der Dimensionierung und Ausgestaltung der Bauwerke ist
eine artspezifische Wirksamkeit als gegeben zu werten. So weist die Unterfihrung des
Brookweges eine lichte Héhe von = 3,3 m bei einer lichten Weite von 6,5 m auf, was einer
Querschnittsflache von ca. 21,5 m? entspricht. Der Wilddurchlass ist mit einer lichten Hohe
von = 3,0 m und einer lichten Weite von 8,0 m geplant, d.h einer Querschnittsflache von ca.
24,0 m2. Gemal der Arbeitshilfe Fledermause und Stralenverkehr (BMVBS 2011) ist in Be-
zug auf das Braune Langohr bereits bei Unterflihrungen mit einem Querschnitt unter 20 m?
und 3 m Héhe von einer hohen Wirksamkeit auszugehen. Die lichte Hohe liegt aufgrund der
Dimensionierung zwischen 3 m und 4 m sowie des artspezifischen Flugverhaltens in einem
Bereich in dem, in Verbindung mit dem grof3en nutzbaren Querschnitt, die Querungsmog-
lichkeit insgesamt als gegeben zu werten ist.

7.25.3 Vorgesehene MaRnahmen und Bewertung der Wirksamkeit

Wie bereits in Kap. 7.2.5.2 erlautert, werden potenzielle Zerschneidungswirkungen und Kolli-
sionsrisiken im Bereich des Mihlenbaches und des Waldkomplexes Brook durch die bereits
im Bauentwurf vorgesehene Konzeption der Brickenbauwerke dber dem Muhlenbach, der
Unterfuhrung des Brookweges und der Wildunterfuhrung BW Nr. 9 als Querungshilfe fur Fle-
dermause in Verbindung mit der Entwicklung von Schutzeinrichtungen entlang der Trasse
und Leitstrukturen vermieden.

Erganzend ist zur Vermeidung regelmafiger Trassenquerungen und zum Auffangen von
Funktionseinschrankungen aufgrund der bau- und anlagenbedingten Habitatverluste und
Zerschneidungen im Bereich Brook (Walder) die Entwicklung von Nahrungshabitaten west-
lich der Trasse vorgesehen. Hierzu werden in Kontakt zum Waldkomplex Brook optimale
Nahrungshabitate in Form eines Geholz-Gewasser-Komplexes auf derzeitigem Intensivacker
entwickelt (MalRn. Nr. A/Ecee2.3). Bestandteil der Mallinahme ist die naturnahe Umgestaltung
eines Herzbachabschnitts, die Anlage von Stillgewassern und die Waldentwicklung im Um-
feld durch Aufforstung. Aufgrund der Aufwertung einer derzeit nicht nutzbaren Ackerflache in
Kontakt zu nachgewiesenen Lebensraumen ist die MaRnahme als hoch wirksam zu werten
und entspricht vollstdndig dem Anspruch, der artbezogen an entsprechende MalRhahmen zu
stellen ist (MKLUNV 2013). Durch die Ausweitung von Nahrungshabitaten westlich der Tras-
se wird gleichzeitig erreicht, dass die Notwendigkeit von Trassenquerungen zum Erreichen
von genutzten Flachen 6stlich der Trasse reduziert werden, so dass von einer effektiven
Vermeidung von Kollisionsrisiken auszugehen ist. Da durch die MalRnahme bereits kurzfristig
mit einer Erhéhung des nutzbaren Nahrungsangebots zu rechnen ist, ist ein zeitlicher Vorlauf
der MalRhahmenumsetzung von einem Jahr vor der Inanspruchnahme der Waldbereiche am
Brookweg als ausreichend zu werten.

Da beim Braunen Langohr auch die Existenz von Winterquartieren in Baumhdéhlen nicht aus-
geschlossen werden kann, reichen die bereits vorgesehene Beschrankung des Beginns der
Baufeldfreimachung auf den Zeitraum aufierhalb der Brutzeit aller Vogelarten (vgl. Kap.
5.3.2), betreffend den Zeitraum zwischen dem 01.10. und dem 28.02. des Folgejahres, flr
die Vermeidung von Tétungen winterschlafender Tiere nicht aus. Aufgrund dessen ist fur die
Fallung von Badumen mit einem Stammdurchmesser =30 cm, die potenzielle Hohlen mit
Funktionen als Winterquartiere aufweisen, der Fallzeitraum auf den 01.10. bis 31.10. zu be-
schranken. In diesem Zeitraum sind die Wochenstuben bereits aufgeldst und die Winterruhe
hat noch nicht begonnen. Potenziell vorhandene Tiere sind noch so mobil, dass sie Baum-
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hoéhlen bei zunehmender Stérung durch die Baufeldfreimachung/Fallung verlassen konnen.
Diese erganzenden zeitlichen Einschrankungen betreffen nur die zu beanspruchenden Ge-
holzbestande im Bereich des Waldkomplexes Brook und am Muhlenbach.

Abweichungen von der zeitlichen Beschrankung sind dann mdglich, wenn aufgrund fachli-
cher Einschatzung Quartierfunktionen des Braunen Langohrs im Baufeld und nahen Umfeld
aufgrund von Negativnachweisen ausgeschlossen werden konnen (z.B. keine geeigneten
Hohlen vorhanden oder keine aktuelle Nutzung). Die Malinahme ist im Hinblick auf das T6-
tungsverbot als hoch wirksam einzustufen.

7.254 Prufung der Verbotstatbestande unter Berucksichtigung vorgesehe-
ner Mal3hahmen

Unter Berticksichtigung der Beeintrachtigungen durch das Vorhaben und der MalRnahmen
zur Vermeidung von Beeintrachtigungen und zum Auffangen von Funktionsverlusten ist die
Prifung der Verbotstatbestande des § 44 BNatSchG hinsichtlich des Braunen Langohrs wie
folgt vorzunehmen:

Zusammenfassende Prifung der Verbotstatbestande
und der Privilegierungsvoraussetzungen gemafi § 44 BNatSchG

Werden evtl. Tiere verletzt oder getdtet oder ihre Entwick-
lungsformen beschadigt oder zerstort (§ 44 (1) Nr. 1)?

(1) (aulRer bei unabwendbaren Verletzungen oder Toétungen oder nein
bei einem nicht signifikant erhdéhten Totungsrisiko)

Werden eytl. Tiere wahrend der Fortpflanzungs-, Aufzucht-,
Mauser-, Uberwinterungs- und Wanderungszeiten erheblich

(@) | gestért (§ 44 (1) Nr. 2)? nein
Werden evtl. Fortpflanzungs- oder Ruhestatten aus der Natur

(3) entnommen, beschadigt oder zerstort (§ 44 (1) Nr. 3)? agf.
Sind die Privilegierungsvoraussetzungen gegeben, da die 6ko-
logische Funktion der betroffenen Fortpflanzungs- oder Ruhe-

wenn ja: | statten im raumlichen Zusammenhang erhalten bleibt ja
(§ 44 (9))?
Treten Verbotstatbestdnde des § 44 BNatSchG ein und ist
Fazit eine  Prifung der Ausnahmevoraussetzungen nach nein

§ 45 Abs. 7 BNatSchG erforderlich?

Zusammengefasst ist festzuhalten, dass hinsichtlich des Braunen Langohrs die Ver-
botstatbestande des 8 44 BNatSchG nicht eintreten.
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7.2.6 Zwergfledermaus (Pipistrellus pipistrellus)
7.26.1 Gefahrdung, Verbreitung, Habitatanspriiche

Die Zwergfledermaus ist eine weder in Nordrhein-Westfalen noch bundesweit gefahrdete
Fledermausart. In NRW st sie in allen Naturrdumen auch mit Wochenstuben nahezu fla-
chendeckend vertreten (LANUV 2013A). Die Art weist innerhalb der atlantischen biogeogra-
phischen Region Nordrhein-Westfalens einen glnstigen Erhaltungszustand auf (LANUV
2012A).

Die Habitatanspriiche und Lebensweise der Art sind wie folgt zu charakterisieren (LANUV
2013A):

Zwergfledermause sind Gebaudefledermause, die in strukturreichen Landschaften, vor allem
auch in Siedlungsbereichen als Kulturfolger vorkommen. Als Hauptjagdgebiete dienen Ge-
wasser, Kleingehdlze sowie aufgelockerte Laub- und Mischwalder. Im Siedlungsbereich
werden parkartige Gehdlzbestande sowie StralRenlaternen aufgesucht. Die Tiere jagen in 2-6
(max. 20) m Hoéhe im freien Luftraum oft entlang von Waldrandern, Hecken und Wegen. Die
individuellen Jagdgebiete sind durchschnittlich 19 ha grof3 und kénnen in einem Radius von
50 m bis zu 2,5 km um die Quartiere liegen. Als Sommerquartiere und Wochenstuben wer-
den fast ausschlieRlich Spaltenverstecke an und in Gebauden aufgesucht. Genutzt werden
Hohlraume unter Dachpfannen, Flachdachern, hinter Wandverkleidungen, in Mauerspalten
oder auf Dachbdden. Baumquartiere sowie Nistkasten werden ebenfalls bewohnt. Die orts-
treuen Weibchenkolonien bestehen in Nordrhein-Westfalen durchschnittlich aus mehr als 80
(max. 400) Tieren. Dabei werden mehrere Quartiere im Verbund genutzt, zwischen denen
die Tiere im Durchschnitt alle 11-12 Tage wechseln. Ab Mitte Juni werden die Jungen gebo-
ren. Ab Anfang/Mitte August 16sen sich die Wochenstuben wieder auf. Gelegentlich kommt
es im Spatsommer zu "Invasionen”, bei denen die Tiere bei der Erkundung geeigneter Quar-
tiere zum Teil in groRer Zahl in Gebaude einfliegen.

Ab Oktober/November beginnt die Winterruhe, die bis Marz/Anfang April dauert. Auch als
Winterquartiere werden oberirdische Spaltenverstecke in und an Gebauden, aulerdem na-
turliche Felsspalten sowie unterirdische Quartiere in Kellern oder Stollen bezogen. Die Stan-
dorte sind nicht immer frostfrei und haben eine geringe Luftfeuchte. Zwergfledermause ge-
Iten als quartiertreu und kénnen in traditionell genutzten Massenquartieren mit vielen tau-
send Tieren Uberwintern. Bei ihren Wanderungen zwischen Sommer- und Winterquartier
legen die Tiere meist geringe Wanderstrecken unter 50 km zurtck.

Die Zwergfledermaus ist im Untersuchungsgebiet die mit Abstand haufigste und fast fla-
chendeckend verbreitete Fledermausart, von der auch mehrere Gebaudequartiere nachge-
wiesen wurden (vgl. Unterlage 12.4.2). Die in Unterlage 12.4.2 dargestellten Jagdhabitate
und Flugwege beziehen sich entsprechend Uberwiegend auf diese Art. Generell ist aufgrund
der Quartierwechselhaufigkeit der Art die Existenz weiterer Gebaudequartiere im Gebiet und
Umfeld zu erwarten.

7.2.6.2 Konfliktanalyse

Eine bau- oder anlagenbedingte Beanspruchung von Gebaudequartieren der Zwergfleder-
maus findet nicht statt. Trotz fehlender Nachweise wird, aufgrund der hohen Quartierwech-
selhaufigkeit, die Existenz und mdgliche Betroffenheit von Mannchenquartieren in beans-
pruchten Baumen mit Hohlen vorsorglich nicht ausgeschlossen. Entsprechende Bereiche mit
potenzieller Eignung stellen die beanspruchten Walder im Bereich Brook und im Querung-
sbereich des Mihlenbaches dar. Dabei weisen die beanspruchten Walder im Brook, vor al-
lem Fichtenmischwalder, nur ein geringes Hohlenpotenzial auf. Im Rahmen der Kartierung
von fur die Mopsfledermaus geeigneten potenziellen Quartierbaumen, die auch Baume mit
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abstehender Rinde betreffen, wurden 17 Baume erfasst (BURO FUR ANGEWANDTE OKOLOGIE
UND LANDSCHAFTSPLANUNG 2013, Unterlage 12.4.3). Im Querungsbereich des Mihlenbaches
sind ebenfalls nur wenige Baume mit gréRerem Stammdurchmesser betroffen, die als poten-
ziell geeignete Hohlenbdume zu werten sind. Unter Berlcksichtigung der fehlenden Nach-
weise einer Quartierfunktion, der geringen Anzahl nachgewiesener Baumhohlen mit poten-
zieller Eignung und der grof3raumig angrenzend verbleibenden, vielfach gut strukturierten
Walder und Gehdlzbestande mit hoher Anzahl potenziell nutzbarer Quartiere ist die poten-
zielle bau- und anlagenbedingte Beanspruchung von Baumen mit Hohlen als nicht relevant
fur das Vorkommen der Zwergfledermaus in diesen Bereichen zu werten.

Der angeschnittene Waldrand im Bereich Sternbusch weist ausschlief3lich junge Baumbe-
stéande ohne potenzielle Quartierfunktion auf.

Bereiche mit besonderer Jagdhabitatfunktion werden kleinrdumig im Querungsbereich von
Hecken und Baumreihen sowie des Muhlenbaches bau- und anlagenbedingt beansprucht.
Flachenmalig groRere Verluste in Form von Waldern und Waldrandbereichen betreffen den
Waldkomplex Brook/Sternbusch (vgl. Unterlage 12.4.2). Die Verluste sind aber insgesamt,
unter Bertcksichtigung der grof3rdumig verbleibenden geeigneten Habitate in Verbindung mit
der hohen diesbeziglichen Flexibilitat der Zwergfledermaus als fir das Vorkommen der Art
nicht relevant zu werten.

Hinsichtlich der Individuenverluste ist sowohl im Bereich Brook als auch Muhlenbach zu be-
rucksichtigen, dass bei Fallung von Baumen wahrend der sommerlichen Aktivitatszeit der Art
Verluste von hdéhlennutzenden Einzeltieren nicht vollstdndig ausgeschlossen werden kon-
nen.

Im Hinblick auf relevante bau- oder betriebsbedingte Randeffekte wird die Zwergfledermaus
als Art mit geringer Larm- und Lichtempfindlichkeit eingestuft (BMVBS 2011). Da auch tras-
sennaher vorhandene Quartiere an Gebauden keiner direkten bau- oder betriebsbedingten
Beleuchtung ausgesetzt sein werden, sind diesbezigliche Beeintrachtigungen nicht zu er-
warten. Mégliche Anlockwirkungen durch Licht (Jagd um Beleuchtung) sind nicht zu erwar-
ten, da keine Beleuchtung der Trasse vorgesehen ist.

Im Hinblick auf Zerschneidungswirkungen und Kollisionsrisiken wird der Zwergfledermaus
aufgrund ihrer Flugweise in Verbindung mit ihrem Gesamtflugverhalten ein mittleres be-
triebsbedingtes Kollisionsrisiko zugeordnet (BMVBS 2011). Dabei ist die Wirkung grundsatz-
lich abhangig von der konkreten Raumfunktion. Im Gebiet besteht ein besonderes Risiko im
Bereich gequerter, ausgepragter Flugstraen, bei deren Nutzung von einer geringeren Or-
tungsintensitat auszugehen ist, sowie im Umfeld nachgewiesener Gebaudequartiere, da hier
mit einer hohen Frequentierung und dem Auftreten unerfahrender Jungtiere zu rechnen ist.
Herabgesetzte Konflikte sind in gequerten Bereichen mit vorrangiger Jagdhabitatfunktion zu
erwarten, da dort die Ortungsintensitat hoch ist.

Hohe Kollsionsrisiken bestehen entsprechend in folgenden Bereichen:

e gequerte Flugstrallen im Norden, sidlich Hof Westers (Bau-km 100+550)

e gequerte Flugstraflen im Norden, nérdlich der L 590 (Bau-km 101+180)

e Bereich Brook mit einem trassennahen Quartier an der Stralle Sternbusch 6stlich der
Trasse, einem weiteren Quartier westlich der Trasse und gleichzeitig gequerten, intensiv
genutzten Jagdhabitaten

¢ Miuihlenbachaue mit dem trassennahen Quartier auf Hof Laukamp, einem weiteren Quar-
tier auf Hof Heitmann und angrenzenden intensiv genutzten Jagdhabitaten.
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Geringere Kollisionsrisiken bestehen entsprechend in folgenden Bereichen:
e Wirtschaftweg in Verlangerung "Habichtshéhe"
e Querungsbereich Hecke/Baumreihe bei Hollingen West.

In Bezug auf den von der Trasse tangiertem Waldrand des Sternbusches mit angrenzenden
Bereichen handelt es sich ausschliel3lich um Jagdhabitate. Der Waldrand, der teilweise auch
als Orientierung bei Flugbewegungen dient, wird lediglich punktuell tangiert (Bau-km
202+300), ohne dass eine Zerschneidung mit potenziell erhéhter Kollisionsgefahrdung ab-
leitbar ware. Der Funktionszusammenhang zwischen dem weiter westlich gelegenen Quar-
tier und direkt angrenzenden Jagdhabitaten wird entsprechend nicht unterbrochen, so dass
insgesamt in diesem Bereich nicht mit erhéhten Kollisionsrisiken zu rechnen ist.

In Bezug auf das trassennahe Gebaudequartier der Zwergfledermaus an der L 592 (Ventker)
ist aufgrund der im Gebaudeumfeld geringen Fahrgeschwindigkeit wegen des geplanten
Kreisverkehrsplatzes L 592/K 53n und der derzeit bereits vorhandenen Nachbarschaft zur
Landesstrale von keiner Zunahme von Kollisionsrisiken auszugehen. Durch die Anordnung
des Kreisverkehrsplatzes ist gegenitber dem derzeitigen Zustand sogar ein Reduzierung der
Fahrgeschwindigkeit auf der L 592 und damit eine Reduzierung potenzieller Kollisionsrisiken
zu erwarten.

Aufgrund der Trassennahe resultiert aus der Existenz eines Gebdudequartiers westlich der
Uberfihrung des Goldbergweges ebenfalls eine tendenziell erhdhte Konfliktlage. Allerdings
wurden keine Flugbewegungen nach Osten hin, d.h. Richtung Trasse festgestellt. Das Vor-
kommen ist jedoch bei der Gestaltung der Uberfiihrung im Hinblick auf mdégliche zukiinftige
Funktionen zu berlcksichtigen.

Aufgrund der erkennbaren Konflikte, auch in Bezug auf andere Fledermausarten, wurden
bereits im Bauentwurf verschiedene technische MalRhahmen zur Vermeidung einer Erho-
hung von Kollisionsrisiken, die durch spezifische Bepflanzungsmaflinahmen erganzt werden
sollen, vorgesehen (vgl. Kap. 5.3.1). Hinsichtlich der genannten Konflikte in Bezug auf die
Zwergfledermaus sind folgende Malinahmen zu nennen:

e Im Bereich der gequerten Flugstral3en bei Bau-km 100+550 und 101+180 sind beidseitig
der Fahrbahn 4 m hohe Fledermausschutzzaune (Maschenweite < 3 cm) vorgesehen.
Diese erzwingen einen hohen Uberflug. Aufgrund der Flugweise der Zwergfledermaus ist
nicht mit einem Absenken der Flugbahn zu rechnen, so dass die Mallnahme im vorlie-
genden Fall eine hohe Wirksamkeit besitzt. Gleichzeitig sind nach Suden hin beidseitig
der Trasse in einem Mindestabstand von 5 m zum Fahrbahnrand mehrreihige Ge-
hélzpflanzungen mit hohem Baumartenanteil vorgesehen (Zielhdhe: 4 m bei Verkehrs-
freigabe). Diese schlieRen an die Uberfiihrung des Goldbergweges und den Kreisver-
kehrsplatz an der L 590 an. Ziel ist, die Tiere entlang dieser neuen Leitstrukturen zu der
als Querungsmaoglichkeit entwickelten Uberfiihrung des Goldbergweges (s.u.) und/oder
zum Kreisverkehrsplatz zu flhren. In diesen Bereichen ist aufgrund der geplanten Ge-
staltung bzw. der geringen Fahrgeschwindigkeit (Kreisverkehrsplatz) eine gefahrlose
Trassenquerung mdglich.

e Die Bepflanzung der Uberfiilhrung des Goldbergweges (BW Nr. 1) erfolgt in der Form,
dass eine optimale Anbindung der trassenparallelen Geholzpflanzungen und des Gebau-
dequartiers der Zwergfledermaus im Westen erfolgt. Dies wird durch die Anordnung li-
nearer Geholzstrukturen und Baumpflanzungen am Widerlager erreicht, die einerseits
zum Briickenbauwerk hin fiihren und andererseits einen hohen Uberflug ermdglichen
(Mafn. Nr. G 1.5; vgl. MalRnahmenplan LBP).

e Im gesamten Trassenabschnitt siidlich der Herzbachbriicke bis ca. 40 m ndrdlich der
Verlangerung der Strafle "Habichtshdhe" sind beidseitig der Trasse 2 m hohe Walle mit
aufgesetzten 2 m hohen Fledermausschutzzaunen (Maschenweite ca. < 3 cm) vorgese-
hen. Die Walle werden nur auf der strallenabgewandten Seite bepflanzt, so dass ein
Pflanzabstand zum Fahrbahnrand von deutlich mehr als 5 m immer eingehalten wird. Er-
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ganzend wird an der Westseite der Trasse, ndrdlich davon, in einem Mindestabstand von
ca. 7 m, eine mehrreihige Gehdlzpflanzungen mit hohem Baumartenanteil vorgesehen
(Zielnéhe: 4 m bei Verkehrfreigabe; Maln. Nr. V/A 2.4). Der Gehdlzbestand schlief3t im
Norden an den Kreisverkehrsplatz L 590/K 53n an. Die Pflanzung zielt in erster Linie auf
die Mopsfledermaus, die durch die neue Leitstruktur zum Kreisverkehrsplatz gefiihrt wer-
den soll, wo, aufgrund der geringen Fahrgeschwindigkeiten, eine gefahrlose Trassenque-
rung moglich ist (vgl. BUORO FUR ANGEWANDTE OKOLOGIE UND LANDSCHAFTSPLANUNG
2013, Unterlage 12.4.3). Die Malnahme ist aufgrund der Lage und des Flugverhaltens
auch im Hinblick auf die Zwergfledermaus wirksam, sowohl was die Leitfunktion als auch
das Erzwingen einer hohen Flugbahn bei Trassenquerungen anbelangt.

e Im Bereich der UnterfuUhrung Hollingen West (BW Nr. 5), wo die Trasse eine Hecke und
eine alte Eichenreihe tangiert, die Funktionen als Jagdhabitat u.a. der Mops- und Zwerg-
fledermaus innehat, sind auf einer Lange von 80 m beidseitig der Fahrbahn 4 m hohe
Fledermausschutzzaune (Maschenweite < 3 cm) vorgesehen. Bei der Konzeption wurde
der schrage Winkel in der die Eichenreihe auf die Trasse trifft bertcksichtigt. Diese
Schutzzdune erzwingen einen hohen Uberflug. Aufgrund der Flugweise der Zwergfle-
dermaus ist nicht mit einem Absenken der Flugbahn zu rechnen, so dass die MaRnahme
im vorliegenden Fall, auch vor dem Hintergrund, dass hier vorrangig Jagdfunktionen be-
troffen sind, eine hohe Wirksamkeit besitzt. Erganzend ist an der Ostseite der Trasse
zum Muhlenbach in einem Mindestabstand von Gberwiegend > 10 m zum Fahrbahnrand
mehrreihige Gehdlzpflanzungen mit hohem Baumartenanteil vorgesehen (Maf3n. Nr. V/A
3.3, Zielhdhe: 4 m bei Verkehrfreigabe). Sie schlielt an die Briicke tber den Miihlenbach
an, die eine gefahrlose Trassenquerung ermoglicht (s.u.).

e Das Bruckenbauwerk Uber den Miuhlenbach weist eine lichte Héhe von = 5 m bei einer
lichten Weite von > 49 m auf, bei gleichzeitiger Anlage von Irritationsschutzeinrichtungen
auf dem Briickenbauwerk, die in Form von 4 m hohen Schutzzaunen bis Uber die Wider-
lager hinaus gezogen werden. An der westlichen Trassenseite schlieffen diese an eine
bis zu 3 m hohe Gabione an, die aus Larmschutzgriinden vorgesehen ist, aber ebenfalls
zur Abschirmung der Trasse beitragt. Die vorgesehenen Geholzpflanzungen in diesem
Bereich sind auf die Anbindung des Brickenbauwerkes hinsichtlich der Funktion als Que-
rungshilfe fur Fledermause abgestimmt.

7.2.6.3 Vorgesehene MaRnahmen und Bewertung der Wirksamkeit

Wie bereits in Kap. 7.2.6.2 erlautert, werden potenzielle Zerschneidungswirkungen und Kolli-
sionsrisiken in den fur die Zwergfledermaus kritischen Bereichen durch die bereits im Bau-
entwurf vorgesehene Konzeption von Schutzeinrichtungen und Querungshilfen fir Fleder-
mause, erganzt durch spezifische Bepflanzung, fast vollstdndig vermieden. Dabei ist das
Gesamtkonzept entsprechend der artspezifischen Anspriiche und der Einstufung der Funkti-
onsfahigkeit gemal der Arbeitshilfe Fledermause und Stralenverkehr (BMVBS 2011) als
hoch wirksam zu werten. Hinsichtlich der im Trassenverlauf geplanten und fir verschiedene
Fledermausarten als Querungshilfen wirksamen Unterfihrungen ist ausschliellich das Bru-
ckenbauwerk Uber den Mihlenbach mit einer lichten Héhe von = 5 m bei einer lichten Weite
von >49 m als fur die Zwergfledermaus nutzbar einzustufen. Dies wurde bei der Gesamt-
konzeption der MalRnahmen und deren Bewertung berticksichtigt.

Der hohe Konflikt aufgrund der Lage der Trasse in unmittelbarer Nachbarschaft zu einem
Gebaudequartier an der StralRe Sternbusch mit beidseitig der Trasse vorhandenen Jagdhabi-
taten ist durch die in diesem Bereich vorgesehenen Schutzmalinahmen bereits weitgehend
vermieden. Zur weiteren Erhdhung der Prognosesicherheit ist ergdnzend die Entwicklung
gunstiger Nahrungshabitate im direkten Nahbereich des Quartiers vorgesehen. Dies umfasst
die Waldentwicklung mit hohem Randflachenanteil durch Pflanzung auf Intensivgriinland
direkt stidostlich des Quartiers (Maf3n. Nr. A/Ecgr2.3). Zur Gewahrleistung der Wirksamkeit
ist die Umsetzung der Malitnahme mindestens eine Vegetationsperiode vor dem Baubeginn
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in diesem Trassenabschnitt umzusetzen. Da die Erhdhung des Nahrungsangebots, das bei
der Zwergfledermaus sehr vielseitig ist, auch durch junge Pflanzungen kurzfristig erreichbar
ist, ist von einer guten Funktionserflllung auszugehen. Durch die Entwicklung quartiernaher
Nahrungshabitate wird die Notwendigkeit haufiger Trassenquerungen zum Erreichen gunsti-
ger Jagdhabitate im zentralen Waldkomplex Brook vermieden und damit, zusammen mit den
vorgesehenen sonstigen Schutzmallnahmen (Wall-Zaun, Bepflanzung), einer signifikanten
Erhéhung des Kollisionsrisikos wirksam entgegengewirkt.

Durch die bereits vorgesehene Beschrankung des Beginns der Baufeldfreimachung auf den
Zeitraum aulerhalb der Brutzeit aller Vogelarten (vgl. Kap. 5.3.2), betreffend den Zeitraum
zwischen dem 01.10. und dem 28.02. des Folgejahres, werden auch in Bezug auf potenzielle
Quartierfunktionen der Zwergfledermaus (Baumhohlen) Individuenverluste vermieden. Da
die Art nicht in Baumhdhlen tberwintert, sind Winterquartiere und Tiere in Winterstarre nicht
betroffen. Wochenstuben sind bis zum 01.10. bereits aufgeldst. Potenziell noch vorhandene
Einzeltiere sind noch so mobil, dass sie Baumhohlen bei zunehmender Stérung durch die
Baufeldfreimachung/Fallung verlassen kdnnen.

Abweichungen von der zeitlichen Beschrankung sind dann mdglich, wenn aufgrund fachli-
cher Einschatzung Quartierfunktionen der Zwergfledermaus im Baufeld und nahen Umfeld
aufgrund von Negativnachweisen ausgeschlossen werden kdnnen (z.B. keine geeigneten
Hohlen vorhanden oder keine aktuelle Nutzung). Die MalRnahme ist im Hinblick auf das T6-
tungsverbot als hoch wirksam einzustufen.

7.26.4 Prufung der Verbotstatbestande unter Berlucksichtigung vorgesehe-
ner Mal3hahmen

Unter Berticksichtigung der Beeintrachtigungen durch das Vorhaben und der MalRnahmen
zur Vermeidung mdglicher Beeintrachtigungen ist die Prifung der Verbotstatbestande des
§ 44 BNatSchG hinsichtlich der Zwergfledermaus wie folgt vorzunehmen:
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Zusammenfassende Prifung der Verbotstatbestande
und der Privilegierungsvoraussetzungen gemal § 44 BNatSchG

Werden evtl. Tiere verletzt oder getotet oder ihre Entwick-
lungsformen beschadigt oder zerstort (§ 44 (1) Nr. 1)?

(1) (auRer bei unabwendbaren Verletzungen oder Toétungen oder nein
bei einem nicht signifikant erhdhten Totungsrisiko)

Werden eytl. Tiere wahrend der Fortpflanzungs-, Aufzucht-,
Mauser-, Uberwinterungs- und Wanderungszeiten erheblich

(2) | gestort (§ 44 (1) Nr. 2)? nein
Werden evtl. Fortpflanzungs- oder Ruhestatten aus der Natur

(3) entnommen, beschadigt oder zerstort (§ 44 (1) Nr. 3)? ggf.
Sind die Privilegierungsvoraussetzungen gegeben, da die 6ko-
logische Funktion der betroffenen Fortpflanzungs- oder Ruhe-

wenn ja: | statten im rdumlichen Zusammenhang erhalten bleibt ja
(§ 44 (9))?
Treten Verbotstatbestande des § 44 BNatSchG ein und ist
Fazit eine  Prifung der Ausnahmevoraussetzungen nach nein

§ 45 Abs. 7 BNatSchG erforderlich?

Zusammengefasst ist festzuhalten, dass hinsichtlich der Zwergfledermaus die Ver-
botstatbestande des § 44 BNatSchG nicht eintreten.

7.2.7 Mickenfledermaus (Pipistrellus pygmaeus)
7.2.7.1 Gefahrdung, Verbreitung, Habitatanspriiche

Die Mickenfledermaus (Pipistrellus pygmaeus) wurde erst vor wenigen Jahren als neue Art
entdeckt. Gemeinsam mit der ahnlichen Zwergfledermaus ist sie die kleinste europaische
Fledermausart. Da seit der Anerkennung der Mickenfledermaus als eigene Art erst wenige
Jahre vergangen sind, ist das Wissen Uber die Okologie und die Verbreitung der Art sehr
lickenhaft. Entsprechend liegt aufgrund der defizitdren Datenlage weder bundesweit noch
fur NRW eine abschlielende Gefahrdungseinstufung und Einstufung des Erhaltungszustan-
des vor (LANUV 2013A, LANUV 2012A). In Nordrhein-Westfalen konnte sie verstreut im nord-
lichen Rheinland nachgewiesen werden, hier ist auch eine kleine Wochenstube belegt. Auch
fur den Kreis Steinfurt wurde die Mickenfledermaus bereits bestatigt (LANUV 2013B).

Die Habitatanspriiche und Lebensweise der Art sind wie folgt zu charakterisieren (LANUV
2013A):

Nach derzeitigem Kenntnisstand wird angenommen, dass die Miickenfledermaus in Nord-
deutschland bevorzugt in gewasserreichen Waldgebieten sowie in baum- und strauchreichen
Parklandschaften mit alten Baumbestdnden und Wasserflichen vorkommt. In der Mitte
Deutschlands besiedelt sie vor allem naturnahe Feucht- und Auwalder. Die Nutzung von
Wochenstuben scheint der Quartiernutzung von Zwergfledermausen zu entsprechen. Bevor-
zugt werden Spaltenquartiere an und in Gebauden, wie Fassadenverkleidungen, Fensterla-
den oder Mauerhohlraume. Im Gegensatz zur Zwergfledermaus nutzen Mickenfledermause
regelmaflig auch Baumhoéhlen und Nistkasten, die sie vermutlich als Balzquartiere nutzen.
Die Kolonien kénnen grof3e Kopfstarken mit Gber 100, bisweilen Gber 1000 Tieren erreichen.
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Als Winterquartiere konnten bislang Gebaudequartiere und Verstecke hinter Baumrinde fest-
gestellt werden. Dabei sind die Tiere auch mit Zwergfledermausen vergesellschaftet.

Nachweise der Muckenfledermaus konzentrieren sich im Untersuchungsgebiet auf das Um-
feld des Muhlenbaches, wobei die Nutzung des Raumes als Jagdhabitat nachgewiesen wur-
de (vgl. Unterlage 12.4.2). Hinweise auf die Existenz von Quartieren liegen nicht vor.

7.2.7.2 Konfliktanalyse

Bau-, anlagen- oder betriebsbedingte Beeintrachtigungen von Quartieren der Muckenfleder-
maus konnen ausgeschlossen werden, soweit die Bewertung ausschlieldlich auf die Kartie-
rergebnisse mit fehlenden Nachweisen bezogen wird. Gebaude mit potenziellen Quartieren
sind nicht betroffen. Vorsorglich werden aber auch die im Folgenden erlauterten weiteren
Aspekte hinsichtlich méglicher Baumquartiere berlcksichtigt.

Entsprechend der Untersuchungsergebnisse konzentrieren sich die Nachweise der Micken-
fledermaus auf die Mihlenbachaue und eine angrenzende Hecke und Baumreihe. Unter
Berilcksichtigung der Kenntnisse Uber die Habitatanspriiche der Art sind Vorkommen poten-
zieller Baumhoéhlenquartiere vor allem im Bereich der Muhlenbachaue denkbar. Diesbezlig-
lich werden im Querungsbereich des Miuhlenbaches bau- und anlagenbedingt mehrere altere
Laubbaume mit Stammdurchmessern von 30-40 cm beansprucht, bei denen die Existenz
von Hoéhlen mit Quartiereignung nicht vollstandig ausgeschlossen werden kann. Unter Be-
rucksichtigung der fehlenden Nachweise einer Quartierfunktion, der geringen Anzahl betrof-
fener Badume mit potenziellen Baumhdhlen und der groRrdumig angrenzend verbleibenden,
vielfach alten Waldbereiche mit hoher Anzahl potenziell nutzbarer Quartiere ist die potenziel-
le bau- und anlagenbedingte Beanspruchung von Baumen mit Héhlen als nicht relevant fir
das Vorkommen der Mickenfledermaus in diesem Bereich zu werten.

Hinsichtlich der Individuenverluste ist zu berticksichtigen, dass bei Fallung von Baumen Ver-
luste von Tieren nicht vollstdndig ausgeschlossen werden kdnnen. Da Balzquartiere nicht
nachgewiesen wurden, kann dies Einzeltiere oder tUberwinternde Tiere betreffen.

Die bau- und anlagenbedingte Inanspruchnahme von Nahrungshabitaten betrifft nur sehr
kleinrdumig nachgewiesene Jagdhabitate in Form von Gehdlzbestanden am Mihlenbach
und im Bereich der Unterfiihrung Hollingen West. Die Verluste sind insgesamt im Verhaltnis
zur verbleibenden Flache mit vielfach deutlich besserer Eignung gering und als fur das Vor-
kommen der Muckenfledermaus nicht relevant einzustufen.

Im Hinblick auf relevante bau- oder betriebsbedingte Randeffekte wird die Mickenfleder-
maus als Art mit geringer Larm- und Lichtempfindlichkeit eingestuft (BMVBS 2011), so dass
diesbezlglich relevante Beeintrachtigungen ausgeschlossen werden kdonnen. Mogliche An-
lockwirkungen durch Licht (Jagd um Beleuchtung) sind nicht zu erwarten, da keine Beleuch-
tung der Trasse vorgesehen ist.

Im Hinblick auf Zerschneidungswirkungen und Kollisionsrisiken wird der Miickenfledermaus
aufgrund ihrer Flugweise in Verbindung mit ihrem Gesamtflugverhalten ein mittleres be-
triebsbedingtes Kollisionsrisiko zugeordnet (BMVBS 2011). Dabei ist die Wirkung grundsatz-
lich abhangig von der konkreten Raumfunktion. Diese betrifft, wie erlautert, ausschlief3lich
Jagdhabitatfunktionen im Bereich des Mihlenbaches und von Gehdlzstrukturen nordwestlich
davon. Eine signifikante Zunahme von Kollisionsrisiken wird in diesem Bereich durch die
geplante Anordnung von Querungshilfen vermieden. So sind im Bereich der Unterflihrung
Hollingen West (BW Nr. 5), wo die Trasse eine Hecke und eine alte Eichenreihe quert, die
Funktionen als Jagdhabitat innehat, auf einer Ladnge von 80 m beidseitig der Fahrbahn 4 m
hohe Fledermausschutzzaune (Maschenweite ca. < 3 cm) vorgesehen. Bei der Konzeption
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wurde der schrage Winkel in der die Eichenreihe auf die Trasse trifft bericksichtigt. Diese
Schutzzaune erzwingen einen hohen Uberflug. Aufgrund der Flugweise der Miickenfleder-
maus ist nicht mit einem Absenken der Flugbahn zu rechnen, so dass die Malhahme im
vorliegenden Fall, auch vor dem Hintergrund, dass hier vorrangig Jagdfunktionen betroffen
sind, eine hohe Wirksamkeit besitzt. Erganzend ist an der Ostseite der Trasse zum Muhlen-
bach in einem Mindestabstand von Uberwiegend > 10 m zum Fahrbahnrand mehrreihige
Gehdlzpflanzungen mit hohem Baumartenanteil vorgesehen (Maln. Nr. V/A 3.3; Zielhdhe:
4 m bei Verkehrfreigabe). Sie schlie3t an die Briicke Uber den Muhlenbach an, die eine ge-
fahrlose Trassenquerung ermdglicht. So weist das Briickenbauwerk Utber den Mihlenbach
eine lichte Héhe von = 5 m bei einer lichten Weite von > 49 m auf, bei gleichzeitiger Anlage
von lIrritationsschutzeinrichtungen auf dem Brickenbauwerk, die in Form von 4 m hohen
Schutzzaunen bis Uber die Widerlager hinaus gezogen werden. Die vorgesehenen Ge-
hélzpflanzungen in diesem Bereich sind auf die Anbindung des Briickenbauwerkes hinsich-
tlich der Funktion als Querungshilfe fur Fledermause abgestimmit.

7.2.7.3 Vorgesehene MaRnahmen und Bewertung der Wirksamkeit

Wie bereits in Kap. 7.2.7.2 erlautert, werden potenzielle Zerschneidungswirkungen und Kolli-
sionsrisiken in den fur die Muckenfledermaus kritischen Bereichen durch die bereits im Bau-
entwurf vorgesehene Konzeption von Schutzeinrichtungen und Querungshilfen fir Fleder-
mause, erganzt durch spezifische Bepflanzung, vollstandig vermieden. Dabei ist das Bru-
ckenbauwerk Uber den Mihlenbach mit einer lichten Héhe von = 5 m bei einer lichten Weite
von > 49 m als fur die Mickenfledermaus nutzbar einzustufen (BMVBS 2011). Insgesamt ist
das MalBnahmenkonzept zur Vermeidung erhdhter Kollisionsrisiken als hoch wirksam zu
werten.

Da bei der Mickenfledermaus auch die Existenz von Winterquartieren in Baumhdhlen nicht
vollstandig ausgeschlossen werden kann, reichen die bereits vorgesehene Beschrankung
des Beginns der Baufeldfreimachung auf den Zeitraum aufRerhalb der Brutzeit aller Vogelar-
ten (vgl. Kap. 5.3.2), betreffend den Zeitraum zwischen dem 01.10. und dem 28.02. des Fol-
gejahres, fur die Vermeidung von Tétungen winterschlafender Tiere nicht aus. Aufgrund des-
sen ist fur die Fallung von Badumen mit einem Stammdurchmesser = 30 cm, die potenzielle
Héhlen mit Funktionen als Winterquartiere aufweisen, der Fallzeitraum auf den 01.10. bis
31.10. zu beschranken. In diesem Zeitraum sind die Wochenstuben bereits aufgelost und die
Winterruhe hat noch nicht begonnen. Potenziell vorhandene Tiere sind noch so mobil, dass
sie Baumhdhlen bei zunehmender Stérung durch die Baufeldfreimachung/Fallung verlassen
kénnen. Diese erganzenden zeitlichen Einschrankungen betreffen nur die zu beanspruchen-
den Gehodlzbestande im Bereich des Mihlenbaches.

Abweichungen von der zeitlichen Beschrankung sind dann mdglich, wenn aufgrund fachli-
cher Einschatzung Quartierfunktionen der Muckenfledermaus im Baufeld und nahen Umfeld
aufgrund von Negativnachweisen ausgeschlossen werden kdnnen (z.B. keine geeigneten
Hohlen vorhanden oder keine aktuelle Nutzung). Die MaRnahme ist im Hinblick auf das To6-
tungsverbot als hoch wirksam einzustufen.
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7.2.7.4 Prifung der Verbotstatbestande unter Beriicksichtigung vorgesehe-

ner MalRnahmen

Unter Bertcksichtigung der Beeintrachtigungen durch das Vorhaben und der Malihahmen
zur Vermeidung von Beeintrachtigungen ist die Prifung der Verbotstatbestande des

§ 44 BNatSchG hinsichtlich der Mickenfledermaus wie folgt vorzunehmen:

Zusammenfassende Priufung der Verbotstatbestande
und der Privilegierungsvoraussetzungen geman § 44 BNatSchG

Werden evtl. Tiere verletzt oder getdtet oder ihre Entwick-
lungsformen beschadigt oder zerstort (§ 44 (1) Nr. 1)?

§ 45 Abs. 7 BNatSchG erforderlich?

(1) (aulRer bei unabwendbaren Verletzungen oder Toétungen oder nein
bei einem nicht signifikant erhéhten Tétungsrisiko)
Werden evtl. Tiere wahrend der Fortpflanzungs-, Aufzucht-,

2) Mauser-, Uberwinterungs- und Wanderungszeiten erheblich nein
gestort (§ 44 (1) Nr. 2)?
Werden evtl. Fortpflanzungs- oder Ruhestéatten aus der Natur

(3) entnommen, beschadigt oder zerstort (§ 44 (1) Nr. 3)? ggf.
Sind die Privilegierungsvoraussetzungen gegeben, da die 6ko-
logische Funktion der betroffenen Fortpflanzungs- oder Ruhe-

wenn ja: | statten im rdumlichen Zusammenhang erhalten bleibt ja
(§ 44 (5))?
Treten Verbotstatbestdnde des § 44 BNatSchG ein und ist
Fazit eine  Prifung der Ausnahmevoraussetzungen nach nein

Zusammengefasst ist festzuhalten, dass hinsichtlich der Mickenfledermaus die Ver-

botstatbestdnde des § 44 BNatSchG nicht eintreten.
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8 Zusammenfassung des MalBhahmenanspruchs

Entsprechend der Erlauterungen in der artbezogenen Konfliktanalyse und Maflinahmenkon-
zeption (Kap. 7) ist zur Vermeidung des Eintretens der artenschutzrechtlichen Verbotstatbes-
tande des § 44 (1) BNatSchG aufgrund des Neubaus der K 53n ein Bindel an Malhahmen
erforderlich. Eine Ubersicht der artbezogen erforderlichen ArtenschutzmaRnahmen befindet
sich in Tabelle 9, zusammen mit den MafRnahmennummern des LBPs. Die sich aus dem
Artenschutzbeitrag zur Mopsfledermaus resultierenden Mallinahmen (vgl. Unterlage 12.4.3)
sind nachrichtlich ebenfalls dargestellt.

Generell sind dieselben Malknahmen vielfach fiir verschiedene Arten wirksam und entspre-

chend zugeordnet. Dies betrifft, neben den bereits erlauterten MalRnahmen hinsichtlich Kolli-

sionsschutz und Querungshilfen fur verschiedene Fledermaus- und Vogelarten (Kap. 5.3.1)

auch verschiedene CEF-MalRnahmen/Vorgezogene AusgleichsmaRnahmen. Zu nennen sind

e Anlage von Extensivackern und Ackerbrachen fur Feldlerche und Rebhuhn (Maf3n. Nr.
A/Ecer4)

o Entwicklung von Obstwiesen und —weiden fiir den Steinkauz und den Feldsperling
(Mafdn. Nr. A/Eces2 und A/Ecgg3)

o Entwicklung einer Obstwiese flir den Gartenrotschwanz, den Feldsperling und die
Schleiereule (Mal3n. Nr. A/Ecer8)

o Entwicklung eines Gewasser-Geholz-Komplexes fir die Fransenfledermaus und das
Braune Langohr (Maf3n. Nr. A/Eceg2.3)

Im Folgenden werden die sich aus den verschiedenen Vorgaben resultierenden zeitlichen
Restriktionen zusammenfassend erlautert sowie auf erforderliche Mal3nahmen des Risiko-
managements, betreffend eine dkologische Baubegleitung und ein Monitoring eingegangen.

Alle MaRnahmen sind im Malnahmenplan des LBPs dargestellt und im LBP mit den Mal3-
nahmenblattern entsprechend beschrieben.
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Tab. 9: Ubersicht der artbezogenen relevanten Konflikte und vorgesehenen MaRnahmen
zur Vermeidung relevanter Beeintrachtigungen fir die detailliert gepriften Arten
betroffene zu vermeidender | Malinahmen zeitliche Monitoring
Arten relevanter (Nr. gemal LBP) | Vorgaben
Konflikt
alle Brutvo- Toétung von Indi- zeitliche Vorga- Beginn der Bau- -
gelarten viduen bei Inan- ben zum Baube- | feldfreimachung
spruchnahme von | ginn (Malnahme | nur auRerhalb der
Nestern wahrend | ohne Nr.) Brutzeit (01.10.-
der Brutzeit 28.02.)
Baumpieper | Stdérungen von Ausweisung von Direkt vor Baube- -
Brutvorkommen Tabuzonen wah- | ginn in dem ent-
wahrend der rend der Bauzeit | sprechenden Tras-
Bauzeit (V 3.5) senabschnitt (Bau-
abschnitt 3)
Eisvogel Erhéhung von Kollisionsschutz Wirksamkeit mit -
Kollisionsrisiken im Bereich Mih- | Verkehrsfreigabe
im Bereich des lenbach und im 2. und 3. Bau-
Muhlenbaches Herzbach (BE, abschnitt
und Herzbaches |V 3.2)
Feldlerche Toétung von Indi- zeitliche Vorga- Beginn der Bau- -
viduen bei Inan- ben zum Baube- | feldfreimachung im
spruchnahme von | ginn (MaRnahme | Bereich der Brut-
Nestern wahrend | ohne Nr.) vorkommen nur
der Brutzeit aullerhalb der
Brutzeit (01.10.-
28.02.)
Verlust von 4 Entwicklung von | Anlage spatestens | maRhahmen-
Brutvorkommen Extensivackern direkt vor Baube- bezogenes
durch Inan- und Ackerbra- ginn in den ent- Monitoring
spruchnahme und | chen (A/Ecgr1, sprechenden Bau-
Randeffekte A/ECE|:4, A/ECE|:6 abschnitten (1, 2
und A/Ecee7; ca. und 3)
3,8 ha)
Feldsperling | Verlust von 2 Entwicklung von Anlage mindestens | -
Brutvorkommen Obstwiesen und — | ein Jahr vor Bau-
durch Randeffek- | weiden (A/Ecgr2, | beginn in den Vor-
te A/Ecer3, A/Ecer8; | kommensberei-
ca. 4,4 ha), Ex- chen (1, 2 und 3)
position von ins-
gesamt 10 Nist-
kasten
Gartenrot- Tétung von Indi- | zeitliche Vorga- Beginn der Bau- -
schwanz viduen bei Inan- ben zum Baube- | feldfreimachung im
spruchnahme von | ginn (MaRnahme | Bereich des Brut-
Nestern wahrend | ohne Nr.) vorkommens nur
der Brutzeit aullerhalb der
Brutzeit (01.10.-
28.02.)
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betroffene zu vermeidender | MaBnahmen zeitliche Monitoring
Arten relevanter (Nr. gemafR LBP) | Vorgaben
Konflikt
Verlust eines Entwicklung einer | Anlage mindestens | mallnahmen-
Vorkommens Obstwiesen ein Jahr vor Bau- bezogenes
durch Inan- (A/Ecge8; ca. 1,0 beginn in den Vor- | Monitoring
spruchnahme ha), Exposition kommensberei-
von insgesamt 5 | chen (Bauabschnitt
Nistkasten 3)
Kiebitz Toétung von Indi- zeitliche Vorga- Beginn der Bau- -
viduen bei Inan- ben zum Baube- | feldfreimachung im
spruchnahme von | ginn (MaRnahme | Bereich der Brut-
Nestern wahrend | ohne Nr.) vorkommen nur
der Brutzeit aullerhalb der
Brutzeit (01.10.-
28.02.)
Verlust von 4 Entwicklung von | Anlage mindestens | -
Brutvorkommen Extensivgrinland | ein Jahr vor Bau-
durch Inan- mit Blanken beginn in den in
spruchnahme und | (A/Ecgg9, den entsprechen-
Randeffekte A/Ecer10, den Bauabschnit-
A/Ecegr11; ca. ten (1,2 und 3)
10,2 ha),
Kuckuck Tétung von Indi- zeitliche Vorga- Beginn der Bau- -
viduen bei Inan- ben zum Baube- | feldfreimachung im
spruchnahme von | ginn (MaRnahme | Bereich der "Brut-
Nestern wahrend | ohne Nr.) vorkommen" nur
der Brutzeit aullerhalb der
Brutzeit (01.10.-
28.02.)
Mehlschwal- | - - - -
be
Nachtigall Verlust eines Entwicklung von Anlage mindestens | -
Brutvorkommens | Waldrandberei- 3 Jahre vor Ver-
durch Randeffek- | chen (A/Ecgr5; kehrsfreigabe im
te ca. 1,3 ha) Bauabschnitt 2
Rauch- - - - -
schwalbe
Rebhuhn Tétung von Indi- zeitliche Vorga- Beginn der Bau- -
viduen bei Inan- ben zum Baube- | feldfreimachung im
spruchnahme von | ginn (MaRnahme | Bereich der Brut-
Nestern wahrend | ohne Nr.) vorkommen nur
der Brutzeit aulerhalb der
Brutzeit (01.10.-
28.02.)
Verlust von 2 Entwicklung von | Anlage spatestens | maRhahmen-
Brutvorkommen Extensivackern direkt vor Baube- bezogenes
durch Inan- und Ackerbra- ginn in den ent- Monitoring
spruchnahme und | chen (A/Ecgr4. sprechenden Bau-
Randeffekte A/EceeT; ca. abschnitten (1 und
1,9 ha) 2)
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betroffene zu vermeidender | MaBnahmen zeitliche Monitoring
Arten relevanter (Nr. gemafR LBP) | Vorgaben
Konflikt
Schleiereule | Erhéhung des Kollisionsschutz Wirksamkeit mit -
Kollisionsrisikos im Brutplatzum- Verkehrsfreigabe
flr 2 Brutpaare feld (BE, V 3.2) im 3. Bauabschnitt
und far 1 Brut-
paar Verluste und
Zerschneidung
brutplatznaher
Nahrungshabitate
Optimierung von | Anlage mindestens | -
Nahrungshabita- | ein Jahr vor Bau-
ten (A/Ecee8; ca. beginn in den Vor-
1,0 ha und kommensberei-
G/Acer2.6, ca. chen (Bauabschnitt
0,1 ha) 2und 3)
Sperber - - - -
Steinkauz Verlust eines Entwicklung von Anlage mindestens | mallnahmen-
Brutpaares durch | Obstwiesen und — | zwei Jahre vor bezogenes
Zerschneidung weiden (A/Ecge2, | Baubeginn in dem | Monitoring
und Habitatver- A/Ecer3; ca. Vorkommensbe-
luste 3,4 ha), Expositi- | reich (Bauabschnitt
on von mindes- 2)
tens 3 Nistkasten
Turmfalke - - - --
Turteltaube - - - --
Waldohreule | - - - --
GrolRes - - - --
Mausohr
Fransenfle- Toétung von Indi- | zeitliche Vorga- Fallung potenzieller | -
dermaus viduen durch ben zur Baumfal- | Quartierbdume im
Baumfallungen lung (MaRRnahme | Bereich der Vor-
wahrend der Akti- | ohne Nr.) kommen Brook und
vitatszeit im Be- Muhlenbach zwi-
reich Brook und schen dem 01.10.
Muhlenbach und 28.02.
Erhéhung von Kollisionsschutz Wirksamkeit mit -
Kollisionsrisiken und Querungshil- | Verkehrsfreigabe
im Bereich des fen im Bereich im 2. und 3. Bau-
Muhlenbaches Mihlenbach und | abschnitt
und des Wald- im Waldkomplex
komplexes Brook, | Brook (BE, V 2.2,
Zerschneidung V 3.2) mit ergan-
und Inanspruch- | zenden Bepflan-
nahme von Habi- | zungen (V 2.5, G
taten 22,G23,G3.2)
Entwicklung eines | Anlage mindestens | -
Gehdlz- ein Jahr vor Bau-
Gewasser- beginn in dem Vor-
Komplexes kommensbereich
(A/Ecer2.3, ca. Brook (Bauab-
1.9 ha) schnitt 2)
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betroffene zu vermeidender | MaBnahmen zeitliche Monitoring
Arten relevanter (Nr. gemafR LBP) | Vorgaben
Konflikt
Grofe und T6tung von Indi- | zeitliche Vorga- Fallung potenzieller | -
Kleine Bart- | viduen durch ben zur Baumfal- | Quartierbdume im
fledermaus Baumfallungen lung (MalRnahme | Bereich der Vor-
wahrend der Akti- | ohne Nr.) kommen Brook und
vitatszeit im Be- Muhlenbach zwi-
reich Brook und schen dem 01.10.
Mihlenbach und 28.02.
Erhéhung von Kollisionsschutz Wirksamkeit mit -
Kollisionsrisiken und Querungshil- | Verkehrsfreigabe
im Bereich des fen im Bereich
Muhlenbaches Mihlenbach und
und des Wald- im Waldkomplex
komplexes Brook | Brook (BE, V 3.2,
V 2.2) mit ergan-
zenden Bepflan-
zungen (V 2.5, G
22,G23,G3.2)
Wasserfle- Tétung von Indi- | zeitliche Vorga- Fallung potenzieller | -
dermaus viduen durch ben zur Baumfal- | Quartierbdume im
Baumfallungen im | lung (Malinahme | Bereich der Vor-
Bereich Brook ohne Nr.) kommen Brook und
und Mudhlenbach Muhlenbach zwi-
schen dem 01.10.
und 31.10.
Erhéhung von Kollisionsschutz Wirksamkeit mit -
Kollisionsrisiken und Querungshil- | Verkehrsfreigabe
im Bereich des fen im Bereich im 2. und 3. Bau-
Mihlenbaches Mdihlenbach und | abschnitt
und des Herzba- | Herzbach mit
ches erganzenden
Bepflanzungen
(BE,V 3.2,V 22,
V 2.5)
Beeintrachtigun- | Nachtbauverbot Anfang April bis -
gen durch Licht- Ende Oktober
immissionen im
Bereich des Mih-
lenbaches und
Herzbaches wah-
rend der Bauzeit
Braunes Toétung von Indi- | zeitliche Vorga- Fallung potenzieller | -
Langohr viduen durch ben zur Baumfal- | Quartierbdume im
Baumfallungen im | lung (Mallnahme | Bereich der Vor-
Bereich Brook ohne Nr.) kommen Brook und
und Mahlenbach Muhlenbach zwi-
schen dem 01.10.
und 31.10.
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betroffene zu vermeidender | MaBnahmen zeitliche Monitoring
Arten relevanter (Nr. gemafR LBP) | Vorgaben
Konflikt
Erhéhung von Kollisionsschutz Wirksamkeit mit -
Kollisionsrisiken und Querungshil- | Verkehrsfreigabe
im Bereich des fen im Bereich im 2. und 3. Bau-
Mihlenbaches Mihlenbach und | abschnitt
und des Wald- im Waldkomplex
komplexes Brook, | Brook (BE 'V 3.2,
Zerschneidung V 2.2) mit ergan-
und Inanspruch- zenden Bepflan-
nahme von Habi- | zungen (V 2.5, G
taten 22,G23,G3.2)
Entwicklung eines | Anlage mindestens | -
Gehdlz- ein Jahr vor Bau-
Gewasser- beginn in dem Vor-
Komplexes kommensbereich
(A/Ecer2.3, ca. Brook (Bauab-
1,9 ha) schnitt 2)
Zwergfle- Tétung von Indi- | zeitliche Vorga- Fallung potenzieller | -
dermaus viduen durch ben zur Baumfal- | Quartierbdume im
Baumfallungen lung (MalRnahme | Bereich der Vor-
wahrend der Akti- | ohne Nr.) kommen Brook und
vitatszeit im Be- Muhlenbach zwi-
reich Brook und schen dem 01.10.
Muhlenbach und 28.02.
Erhéhung von Kollisionsschutz Wirksamkeit mit -
Kollisionsrisiken und Querungshil- | Verkehrsfreigabe
im Bereich ge- fen an verschie- im 1. bis 3. Bauab-
querter Flugwege | denen Stellen im | schnitt
und trassennaher | Trassenverlauf
Quartiere an ver- | (BEV 1.2,V 2.2,
schiedenen Stel- | V 3.2) mit ergan-
len im Trassen- zenden Bepflan-
verlauf zungen und Neu-
entwicklung von
Leitstrukturen
(G22,G23,
G3.2,VIA13,
V/A 2.4, VIA 3.3)
Entwicklung quar- | Anlage mindestens | -
tiernaher Wald- ein Jahr vor Bau-
flachen beginn in dem
(A/Ecgr2.2, ca. Quartierbereich
2,0 ha) (Bauabschnitt 2)
Muckenfle- Tétung von Indi- | zeitliche Vorga- Fallung potenzieller | -
dermaus viduen durch ben zur Baumfal- | Quartierbdume im
Baumfallungen im | lung (Mallnahme | Bereich der Vor-
Bereich Mihlen- | ohne Nr.) kommen am Muh-
bach lenbach zwischen
dem 01.10. und
31.10.
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betroffene zu vermeidender | MaBnahmen zeitliche Monitoring
Arten relevanter (Nr. gemafR LBP) | Vorgaben
Konflikt
Erhéhung von Kollisionsschutz Wirksamkeit mit -
Kollisionsrisiken und Querungshil- | Verkehrsfreigabe
im Bereich Hol- fen im Bereich im 3. Bauabschnitt
lingen West und Hollingen West
Muhlenbach und Muhlenbach
(BE, V 3.2) mit
erganzenden
Bepflanzungen
und Neuentwick-
lung von Leit-
strukturen (G 3.2,
V/A 3.3)
Mopsfleder- | Totung von Indi- | zeitliche Vorga- Fallung potenzieller | -
maus™* viduen durch ben zur Baumfal- | Quartierbdume im
Baumfallungen im | lung und vorheri- | Bereich Brook zwi-
Bereich des ge Kontrolle der schen dem 01.10.
Waldgebietes potenziellen und 31.10.
Brook Quartiernutzung
(MaRnahme ohne
Nr.)
Verluste poten- Herausnahme geeignete Baume -
zieller Quartiere von 17 Baumen wurden in 2013
durch Baumfal- aus der Nutzung | bereits markiert
lungen im Bereich | (A/Ecge2.7)
Brook
Erhéhung von Kollisionsschutz Wirksamkeit mit -
Kollisionsrisiken und in den ge- Verkehrsfreigabe
bei Bau-km nannten Berei- im 1. bis 3. Bauab-
100+550 und chen (BE, V 1.2, | schnitt
Hohe Habichts- V 3.2) mit ergan-
hdhe, sowie im zenden Bepflan-
Bereich Hollingen | zungen und Neu-
West entwicklung von
Leitstrukturen
(VIA2.4,VIA 3.3,
G22,G23)
* BE = im Bauentwurf bereits berlcksichtigte Mallnahme
** nachrichtlich, vgl. Anlage 12.4.3
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8.1 Zeitliche Vorgaben

Bau-Tabuzonen

Entsprechend der insgesamt im LBP vorgesehenen Schutzmalinahmen wahrend der Bau-
zeit wird auch speziell die Ausweisung einer Tabuzone am Gehdlzrand im 3. Bauabschnitt
mit Brutvorkommen des Baumpiepers direkt vor Baubeginn umgesetzt (Maf3n. Nr. V 3.5).

Baufeldfreimachung

Im Querungsbereich der Trasse mit dem Waldkomplex Brook und dem Muhlenbach sind
Fallungen der hier vorhandenen Baumbestande mit Quartierpotenzial fur Fledermause auf
den Zeitraum zwischen dem 01.10. und 31.10. beschrankt. Wenn Winterquartierfunktionen
der diesbezuglich relevanten Arten Braunes Langohr, Wasserfledermaus und Muckenfle-
dermaus im Rahmen der dkologischen Baubegleitung ausgeschlossen werden kdnnen, ist
eine Ausweitung dieses Zeitraums wie im Folgenden erlautert moglich.

Der sonstige Beginn der Baufeldfreimachung und der Rodungszeitraum fir Gehdlze ist ge-
nerell auf den Zeitraum zwischen dem 01.10. und 28.02. beschrankt. Ausnahmen sind dann
moglich, wenn fachlich dargelegt werden kann, dass bestimmte Bauabschnitte fur Vogel-
und Fledermausarten zum Zeitpunkt der Baufeldfreimachung keine Bedeutung als Brut- bzw.
Quartierstandort besitzen. Dies ist im Rahmen der vorzusehenden 6kologischen Baubeglei-
tung in Abstimmung mit der zustéandigen Landschaftsbehdrde festzulegen.

Nachtbauverbot

Zur Vermeidung relevanter Stérungen der Wasserfledermaus durch Lichtimmissionen im
Bereich des Muhlenbaches und des Herzbaches ist ein Nachtbauverbot wahrend der Aktivi-
tatszeit der Art in diesen Bereichen zu bericksichtigen. Dies betrifft den Zeitraum zwischen
Anfang April bis Ende Oktober. Ausnahmen von dieser Regelung sind dann mdglich, wenn
im Rahmen der Bauausfilhrung geregelt werden kann, dass eine direkte Beleuchtung des
jeweiligen Gewassers und der Uferzonen durch entsprechende Einschrankungen des Be-
leuchtungsumfangs vermieden werden kann. Dies ist im Rahmen der vorzusehenden 6kolo-
gischen Baubegleitung in Abstimmung mit der zustandigen Landschaftsbehérde festzulegen.

Kollisionsschutz und Querungshilfen

Die Funktionsfahigkeit und Wirksamkeit von KollisionsschutzmalRnahmen und Querungshil-
fen muss zum Zeitpunkt der Verkehrsfreigabe gewahrleistet sein, da fiir alle potenziell betrof-
fene Arten ausschlielich betriebsbedingte Kollisionsrisiken relevant sind. Zum Erreichen
erforderlicher Wuchshohen von Leitstrukturen und abschirmenden Gehdlzen (in der Regel 3-
4 m, vgl. Kap. 5.3.1) kann die Verwendung héheren Pflanzguts als Ublich erforderlich wer-
den. Grundsatzlich ist ein mdglichst groRer zeitlicher Vorlauf anzustreben, um eine lange
vorlaufende Gewohnungsphase bis zur Verkehrsfreigabe zu erreichen.

CEF-MaBRnahmen/Vorgezogene AusgleichsmalRnahmen

Im Hinblick auf die geplanten CEF-Malinahmen/Vorgezogenen AusgleichsmalRnahmen ist
generell die Anlage und Fertigstellung ein Jahr vor Beeintrachtigung der jeweiligen Artenvor-
kommen bzw. vor Baubeginn in den entsprechenden Bauabschnitten zu berlcksichtigen.
Abweichungen betreffen folgende MaRnahmen:
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e Anlage von Extensivackern und Ackerbrachen fur Feldlerche und z.T. Rebhuhn (Mafn.
A/Ecer1, A/Ecer4, A/Ecer6 und A/Ecer7): Fertigstellung spatestens direkt vor Baubeginn
in den jeweiligen Bauabschnitten

e Entwicklung von Obstwiesen und —weiden sowie Anlage von Nistkasten fir den Stein-
kauz (Maf3n. Nr. A/Ecer2 und A/Ecer3): Anlage mindestens zwei Jahre vor Baubeginn im
Bauabschnitt 2

¢ Entwicklung von Waldrandbereichen flir die Nachtigall (A/Ecer5): Anlage mindestens drei
Jahre vor Baubeginn im Bauabschnitt 2.

8.2 Risikomanagement

8.2.1 Monitoring

Die Festlegung eines Monitoring fur einzelne ArtenschutzmalRnahmen erfolgte entsprechend

der Vorschlage in dem Leitfaden "Wirksamkeit von Artenschutzmafinahmen" des MKUNLV

(2013). Entsprechend ist ein malRnahmenbezogenes Monitoring fiir folgende Arten und

Malnahmen vorgesehen:

e Feldlerche und Rebhuhn: Entwicklung von Extensivackern und Ackerbrachen (Maf3n.
A/ECEF1, A/ECEF4, A/ECE|:6 und A/ECEF7)

e Steinkauz: Entwicklung von Obstwiesen und —weiden sowie Exposition von Nistkasten
(Mafdn. Nr. A/Eces2 und A/Ecgg3)

e Gartenrotschwanz: Entwicklung einer Obstwiese und Exposition von Nistkasten (Maf3n.
Nr. A/ECEFB)

Details des Monitoring sind vor der Mallhahmenumsetzung festzulegen und mit der zustan-
digen Unteren Landschaftsbehdrde abzustimmen.

Hinsichtlich der Mopsfledermaus ist in Bezug auf die Funktionsfahigkeit der Querungshilfe im
Bereich Habichtshdhe ein Risikomanagement vorgesehen, das neben einem Monitoring der
Funktionserflllung auch die Option der Mallnhahmennachbesserungen umfasst. Zu Einzelhei-
ten wird auf die Ausfihrungen in Anlage 12.4.3 verwiesen.

8.2.2 Okologische Baubegleitung

Zur Gewabhrleistung der fachgerechten Umsetzung aller Artenschutzmalinahmen, die Vor-
aussetzung fur die Funktionsfahigkeit der MaRnahmen sind, ist generell eine 6kologische
Baubegleitung in Abstimmung mit der zustandigen Landschaftsbehérde vorzusehen.
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9 Zusammenfassung

Die artenschutzrechtliche Bewertung der durch die Planung der K 53n bedingten moglichen
Konflikte in Bezug auf die relevanten Arten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie und alle Vo-
gelarten erfolgte auf Grundlage aktueller systematischer Kartierungen (2011 und 2012), An-
gaben Dritter und Berlcksichtigung weiterer potenzieller Artenvorkommen. Flr die Bewer-
tung von Vorkommen der Mopsfledermaus wurde eine gesonderte Prifung durchgeflihrt
(Anlage 12.4.3), wobei eine Abstimmung der erforderlichen MalRnahmenkonzeption erfolgte.

Die einzelartbezogene Prifung des Eintretens der artenschutzrechtlichen Verbotstatbestan-
de des § 44 BNatSchG, die im vorliegenden Fall verschiedene Vogel- und Fledermausarten
sowie als Amphibienart den Kammmolch betraf, ergab insgesamt folgendes Ergebnis:

Aufgrund der bereits im Rahmen der Entwurfsbearbeitung erkennbaren Konflikte, insbeson-
dere im Hinblick auf Zerschneidungswirkungen und Kollisionsrisiken von Fledermausarten,
wurden bereits in den Bauentwurf spezifische SchutzmaRnahmen eingearbeitet. Diese um-
fassen Malinahmen zur Kollisionsvermeidung entlang der Trasse in einzelnen Trassenab-
schnitten sowie Ausgestaltung von Briickenbauwerken und Durchldssen als Querungshilfen.
Durch erganzende BepflanzungsmalRnahmen des LBPs ist die Wirksamkeit dieser Malinah-
men gewabhrleistet. Fir einzelne Arten (Schleiereule, Fransenfledermaus, Braunes Langohr,
Zwergfledermaus) werden daruber hinaus durch spezifische Entwicklung von Teilhabitaten
im Zusammenhang mit den Vorkommen die Querungsnotwendigkeit der Trasse und damit
das Restrisiko von Kollisionen weiter minimiert. Aufgrund des Gesamtkonzeptes zur Kollisi-
onsvermeidung ist insgesamt fir keine zu prifende Art von einer signifikanten Erhéhung des
Kollisionsrisikos auszugehen.

Sonstige denkbare baubedingten Beeintrachtigungen von Vogel- und Fledermausarten wer-
den durch Vorgaben zur Bauabwicklung vermieden. Insgesamt ist das Vermeidungskonzept
geeignet, das Totungsverbot des § 44 (1) Nr. 1 BNatSchG in Bezug auf alle Arten zu ver-
meiden. Erhebliche Stérungen entsprechend § 44 (1) Nr. 2 BNatSchG sind fiir keine Art zu
erwarten. Erhebliche Beeintrachtigungen von Fortpflanzungs- und Ruhestatten geman § 44
(1) Nr. 3 BNatSchG treten fir die Mehrzahl geprifter relevanter Arten nicht ein oder werden
vermieden. Lediglich im Hinblick auf die Arten Feldlerche, Feldsperling, Gartenrotschwanz,
Kiebitz, Nachtigall, Steinkauz und Rebhuhn sind nicht alle diesbezligliche Beeintrachtigun-
gen vermeidbar. Aufgrund dessen sind artspezifische CEF-MalRnahmen/Vorgezogene Aus-
gleichsmalinahmen erforderlich und vorgesehen, die der Stabilisierung der Artenvorkommen
im funktionalen Zusammenhang dienen. Dies umfasst die Entwicklung von Extensivgrinland
und Anlage von Blanken, die Entwicklung von Extensivackern und Ackerbrachen, die Ent-
wicklung von Obstwiesen/-weiden mit Exposition von Nistkasten und die Entwicklung von
Wald/Waldrandbereichen. Hinsichtlich der Mopsfledermaus ist darliber hinaus die Heraus-
nahme potenzieller Quartierbaume aus der Nutzung vorgesehen. Die MaRnahmen sind in-
sgesamt hoch wirksam, so dass auch in Bezug auf diese genannte Arten die 6kologischen
Funktionen der Fortpflanzungs- und Ruhestatten im raumlichen Zusammenhang erhalten
bleiben (§ 44 (5) BNatSchG).

Fur die Funktionserfillung der verschiedenen MalRnahmen ist es erforderlich, dass samtliche
Artenschutzmalnahmen fachlich korrekt umgesetzt werden. Dies wird durch das Vorsehen
einer okologischen Baubegleitung in Abstimmung mit der zustédndigen Landschaftsbehérde
gewabhrleistet. In Bezug auf die CEF-Malinahmen fir Feldlerche, Rebhuhn, Gartenrot-
schwanz und Steinkauz ist dartber hinaus ein mallnahmenbezogenes Monitoring vorgese-
hen.

Hinsichtlich der Mopsfledermaus ist in Bezug auf die Funktionsfahigkeit einer im Bereich
Habichtshéhe geplanten Querungshilfe ein Risikomanagement vorgesehen (vgl. Anlage
12.4.3).
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In der Summe ist bei Umsetzung der geplanten MalRnhahmen ein Eintreten der arten-
schutzrechtlichen Verbotstatbestédande des § 44 (1) BNatSchG in Bezug auf alle nach-
gewiesenen und potenziell vorkommenden relevanten Arten nicht zu erwarten. Ein
Ausnahmeverfahren gemal 8§ 45 Abs. 7 BNatSchG ist analog nicht erforderlich.
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11 Anhang (Priafprotokolle)

Entsprechend der Erlauterungen in Kapitel 7 werden die Prifprotokolle gemafl VV-
Artenschutz fur alle Arten angefertigt, fur die eine Detailanalyse erfolgte und bei denen auf-
grund nicht ausschlie3barer Beeintrachtigungen spezifische Vermeidungsmalnahmen oder
vorgezogene Ausgleichsmaflinahmen vorgesehen sind. Dies umfasst die in Kapitel 7 detail-
liert gepriften Arten mit Ausnahme von Mehlschwalbe, Rauchschwalbe, Turmfalke, Turtel-
taube, Waldohreule und GrolRes Mausohr. Das Prufprotokoll der Mopsfledermaus ist Be-
standteil der Unterlage 12.4.3..
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		5.3.1 Kollisionsschutz und Querungshilfen

		5.3.2 Sonstige artenschutzrelevante Vermeidungsmaßnahmen

		7.1.1 Baumpieper (Anthus trivialis)

		7.1.2 Eisvogel (Alcedo atthis)

		7.1.3 Feldlerche (Alauda arvensis)

		7.1.4 Feldsperling (Passer montanus)

		7.1.5 Gartenrotschwanz (Phoenicurus phoenicurus)

		7.1.6 Kiebitz (Vanellus vanellus)

		7.1.7 Kuckuck (Cuculus canorus)

		7.1.8 Mehlschwalbe (Delichon urbicum)

		7.1.9 Nachtigall (Luscinia megarhynchos)

		7.1.10 Rauchschwalbe (Hirundo rustica)

		7.1.11 Rebhuhn (Perdix perdix)

		7.1.12 Schleiereule (Tyto alba)

		7.1.13 Sperber (Accipiter nisus)

		7.1.14 Steinkauz (Athene noctua)

		7.1.15 Turmfalke (Falco tinnunculus)

		7.1.16 Turteltaube (Streptopelia turtur)

		7.1.17 Waldohreule (Asio otus)

		7.2.1 Großes Mausohr (Myotis myotis)

		7.2.2 Fransenfledermaus (Myotis nattereri)

		7.2.3 Große und Kleine Bartfledermaus (Myotis brandtii/Myotis mystacinus)

		7.2.4 Wasserfledermaus (Myotis daubentonii)

		7.2.5 Braunes Langohr (Plecotus auritus)

		7.2.6 Zwergfledermaus (Pipistrellus pipistrellus)

		7.2.7 Mückenfledermaus (Pipistrellus pygmaeus)

		8.2.1 Monitoring

		8.2.2 Ökologische Baubegleitung




B.)

Antragsteller (Anlage , Art-fur-Art-Protokoll*)

An

gaben zur Artenschutzprifung fur einzelne Arten

(Fur alle Arten, die im Sinne einer vertiefenden Art-fur-Art-Betrachtung geprift werden, einzeln bearbeiten!)

Du

rch Plan/Vorhaben betroffene Art: . , ) . .
Grof3e und Kleine Bartfledermaus (Myotis brandtii/Myotis mystacinus)

Schutz- und Gefahrdungsstatus der Art
[=] FFH-Anhang IV-Art Rote Liste-Status Messtischblatt
Deutschland \V/AV)
] europaische Vogelart
Nordrhein-Westfalen |[9/3 3810, 3811
Erhaltungszustand in Nordrhein-Westfalen Erhaltungszustand der lokalen Population

(Angabe nur erforderlich bei evtl. erheblicher Stérung (1.3 Nr.2)

E atlantische Region D kontinentale Region oder voraussichtlichem Ausnahmeverfahren(lll))

[=] griin glinstig LA gunstig / hervorragend
[=] gelb ungunstig / unzureichend [1B gunstig / gut
ot ungtinstig / schlecht [lc ungiinstig / mittel-schlecht

Arbeitsschritt Il.1:  Ermittlung und Darstellung der Betroffenheit der Art

(ohne die unter 11.2 beschriebenen MafRhahmen)

Durch den Neubau der K 53 werden Lebensraume der Bartfledermaus im Bereich des Waldkomplexes Brook und am
Muhlenbach bau- und anlagenbedingt beansprucht und zerschnitten. Darliber hinaus bestehen in diesen Bereichen
erhdhte betriebsbedingte Kollisionsrisiken. Bei Fallungen genutzter Héhlenbaume wahrend der Aktivitatszeit der Art
zwischen Frihjahr und Herbst konnen auRerdem Tétungen von Individuen nicht vollstandig ausgeschlossen werden. Die
potenziellen Verluste von Quartieren sind, sofern berhaupt denkbar, absehbar gering, so dass, unter Berlicksichtigung
des Quartierpotenzials im Umfeld, keine diesbezlglichen Funktionseinschrankungen zu erwarten sind.

Arbeitsschritt 11.2:  Einbeziehen von Vermeidungsmafnahmen und des Risikomanagements

Zur Vermeidung von Kollisionsrisiken und betriebsbedingten Randeffekten sind bereits im Bauentwurf spezifische MalRnahmen vorgesehen. Diese
umfassen die Anlage ausreichend grof3 dimensionierter Querungshilfen in Verbindung mit Irritations-/Kollisionsschutzeinrichtungen (Maf3n. Nr. V 2.2, V
3.2) sowie im LBP spezifische Bepflanzungen (Maf3n. Nr. V 2.5, G 2.2, G 2.3, G 3.2, A/ECEF2.3). Funktionen als Querungshilfen bernehmen die
Briicke Uber den Muhlenbach (BW Nr. 6), die Unterfiihrung des Brookweges (BW Nr. 2) und die Unterfiihrung eines Wilddurchlasses (BW Nr. 9). Die
Wirksamkeit der KollisionsschutzmaBnahmen insgesamt ist mit Verkehrsfreigabe in den jeweiligen Bauabschnitten zu gewahrleisten. Zur Vermeidung
der Tétung wird die Baumfallung in den Vorkommensbereichen des Waldkomplexes Brook und am Miihlenbach auf den Zeitraum beschrankt, in dem
die Art entweder nicht zu erwarten ist oder wo nur mobile (Einzel)Tiere in Baumhohlen vorkommen kénnen (01.10.-28.02.). Zur Gewahrleistung der
fachgerechten Umsetzung aller Malinahmen ist eine 6kologische Baubegleitung in Abstimmung mit der zustédndigen Landschaftsbehérde vorgesehen.

Ar

beitsschritt 11.3: Prognose der artenschutzrechtlichen Verbotstatbestande
(unter Voraussetzung der unter 11.2 beschriebenen MaBhahmen)

Durch die Umsetzung der MalRnahmen werden mégliche signifikante Erhéhungen betriebsbedingter
Kollisionsrisiken und Tétungen ebenso vermieden wie die Tétung immobiler Tiere im Rahmen der
Baufeldfreimachung durch Baumfallungen. Da die 6kologische Funktion der Fortpflanzungs- und
Ruhestatten im raumlichen Zusammenhang erhalten bleibt, kann insgesamt das Eintreten
artenschutzrechtlicher Verbotstatbestande des § 44 (1) BNatSchG ausgeschlossen werden.

1. Werden evtl. Tiere verletzt oder getdtet? Llja  [=] nein
(auBRer bei unabwendbaren Verletzungen oder Tétungen, bei einem nicht signifikant erhdhtem
Tétungstrisiko oder infolge von Nr. 3)

2. Werden evtl. Tiere wéahrend der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Uberwin- [Llja  [=] nein
terungs- und Wanderungszeiten so gestort, dass sich der Erhaltungszustand
der lokalen Population verschlechtern kdnnte?

3. Werden evtl. Fortpflanzungs- oder Ruhestatten aus der Natur entnommen Lja [=] nein
beschadigt oder zerstért, ohne dass deren 6kologische Funktion im raumlichen
Zusammenhang erhalten bleibt?

4. Werden evtl. wild lebende Pflanzen oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur [ ja [ nein
entnommen, sie oder ihre Standorte beschadigt oder zerstért, ohne dass deren
Okologische Funktion im raumlichen Zusammenhang erhalten bleibt?






Arbeitsschritt lll:  Beurteilung der Ausnahmevoraussetzungen
(wenn mindestens eine der unter 11.3 genannten Fragen mit ,ja“ beantwortet wurde)

1. Ist das Vorhaben aus zwingenden Griinden des Uiberwiegenden Lija [] nein
offentlichen Interesses gerechtfertigt?

2. Koénnen zumutbare Alternativen ausgeschlossen werden? Llja [ nein

3. Wird der Erhaltungszustand der Populationen sich bei européischen Vogelarten Llja [ nein

nicht verschlechtern bzw. bei FFH-Anhang IV-Arten glnstig bleiben?
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		Auswirkungen: Durch die Umsetzung der Maßnahmen werden mögliche signifikante Erhöhungen betriebsbedingter Kollisionsrisiken und Tötungen ebenso vermieden wie die Tötung immobiler Tiere im Rahmen der Baufeldfreimachung durch Baumfällungen. Da die ökologische Funktion der Fortpflanzungs- und Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang erhalten bleibt, kann insgesamt das Eintreten artenschutzrechtlicher Verbotstatbestände des § 44 (1) BNatSchG ausgeschlossen werden.
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gaben zur Artenschutzprifung fur einzelne Arten

(Fur alle Arten, die im Sinne einer vertiefenden Art-fur-Art-Betrachtung geprift werden, einzeln bearbeiten!)
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rch Plan/Vorhaben betroffene Art: . .
Wasserfledermaus (Myotis daubentonii)

Schutz- und Gefahrdungsstatus der Art
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Erhaltungszustand in Nordrhein-Westfalen Erhaltungszustand der lokalen Population

- - : - (Angabe nur erforderlich bei evtl. erheblicher Stérung (1.3 Nr.2)
E atlantische Region D kontinentale Region oder voraussichtlichem Ausnahmeverfahren(lll))

[=] griin glinstig LA gunstig / hervorragend
[ gelb ungunstig / unzureichend [1B gunstig / gut
ot ungtinstig / schlecht [lc ungiinstig / mittel-schlecht

Arbeitsschritt Il.1:  Ermittlung und Darstellung der Betroffenheit der Art

(ohne die unter 11.2 beschriebenen MafRhahmen)

Durch den Neubau der K 53 werden Jagdhabitate und Flugwege der Wasserfledermaus im Bereich des Muhlenbaches und
Herzbaches anlagenbedingt zerschnitten. Darliber hinaus bestehen in diesen Bereichen erhthte betriebsbedingte
Kollisionsrisiken. Bau- und betriebsbedingte Lichtimmissionen auf die Gewasser kdnnen zu Funktionseinschrankungen fuhren
(Meidung als Flugweg und Jagdhabitat). Bei Fallungen genutzter Héhlenbdume, insbesondere wahrend der Wochenstuben- und
Winterruhezeit der Art kdnnen darliber hinaus Tétungen von Individuen nicht vollstandig ausgeschlossen werden. Die potenziellen
Verluste von Quartieren sind, sofern Gberhaupt denkbar, absehbar gering, so dass, unter Beriicksichtigung des Quartierpotenzials
im Umfeld, keine diesbezuglichen Funktionseinschrankungen zu erwarten sind.

Arbeitsschritt 11.2:  Einbeziehen von Vermeidungsmafnahmen und des Risikomanagements

Zur Vermeidung von Kollisionsrisiken und betriebsbedingter Lichteinwirkungen sind bereits im Bauentwurf spezifische Mal3nahmen vorgesehen. Diese umfassen
die Anlage ausreichend groR dimensionierter Querungshilfen in Verbindung mit Irritations-/Kollisionsschutzeinrichtungen (MaRn. Nr. V 2.2, V 3.2) sowie im LBP
spezifische Bepflanzungen (Maf3n. Nr. V 2.5). Funktionen als Querungshilfen bernehmen die Briicke tiber den Mihlenbach (BW Nr. 6) und den Herzbach (BW
Nr. 3). Die Wirksamkeit der Kollisionsschutzmanahmen insgesamt ist mit Verkehrsfreigabe in den jeweiligen Bauabschnitten zu gewahrleisten. Zur Vermeidung
der Tétung wird die Baumféallung in den Vorkommensbereichen des Waldkomplexes Brook und am Miihlenbach auf den Zeitraum beschrankt, in dem nur mobile
(Einzel)Tiere in Baumhdohlen vorkommen kénnen (01.10.-31.10.). Lichteinflisse auf den Mihlenbach und Herzbach wahrend der Bauzeit werden durch ein
Nachtbauverbot wahrend der Aktivitatszeit der Art in diesen Bereichen vermieden (Anfang April bis Ende Oktober). Zur Gewahrleistung der fachgerechten
Umsetzung aller MaBnahmen ist eine 6kologische Baubegleitung in Abstimmung mit der zustandigen Landschaftsbehérde vorgesehen.

Arbeitsschritt 11.3:  Prognose der artenschutzrechtlichen Verbotstatbestédnde

(unter Voraussetzung der unter 11.2 beschriebenen MaBhahmen)

Durch die Umsetzung der Malinahmen werden mdgliche signifikante Erh6hungen betriebsbedingter
Kollisionsrisiken und Tétungen sowie relevante baubedingte Stérungen ebenso vermieden wie die Tétung
immobiler Tiere im Rahmen der Baufeldfreimachung durch Baumféallungen. Da die 6kologische Funktion
der Fortpflanzungs- und Ruhestéatten im rdumlichen Zusammenhang erhalten bleibt, kann insgesamt das
Eintreten artenschutzrechtlicher Verbotstatbestéande des 8§ 44 (1) BNatSchG ausgeschlossen werden.

1. Werden evtl. Tiere verletzt oder getdtet? Llja  [=] nein
(auBRer bei unabwendbaren Verletzungen oder Tétungen, bei einem nicht signifikant erhdhtem
Tétungstrisiko oder infolge von Nr. 3)

2. Werden evtl. Tiere wéahrend der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Uberwin- [Llja  [=] nein
terungs- und Wanderungszeiten so gestort, dass sich der Erhaltungszustand
der lokalen Population verschlechtern kdnnte?

3. Werden evtl. Fortpflanzungs- oder Ruhestatten aus der Natur entnommen Lja [=] nein
beschadigt oder zerstért, ohne dass deren 6kologische Funktion im raumlichen
Zusammenhang erhalten bleibt?

4. Werden evtl. wild lebende Pflanzen oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur [ ja [ nein
entnommen, sie oder ihre Standorte beschadigt oder zerstért, ohne dass deren
Okologische Funktion im raumlichen Zusammenhang erhalten bleibt?






Arbeitsschritt lll:  Beurteilung der Ausnahmevoraussetzungen
(wenn mindestens eine der unter 11.3 genannten Fragen mit ,ja“ beantwortet wurde)

1. Ist das Vorhaben aus zwingenden Griinden des Uiberwiegenden Lija [] nein
offentlichen Interesses gerechtfertigt?

2. Koénnen zumutbare Alternativen ausgeschlossen werden? Llja [ nein

3. Wird der Erhaltungszustand der Populationen sich bei européischen Vogelarten Llja [ nein

nicht verschlechtern bzw. bei FFH-Anhang IV-Arten glnstig bleiben?
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		Betroffenheiten: Durch den Neubau der K 53 werden Jagdhabitate und Flugwege der Wasserfledermaus im Bereich des  Mühlenbaches und Herzbaches anlagenbedingt zerschnitten. Darüber hinaus bestehen in diesen Bereichen erhöhte betriebsbedingte Kollisionsrisiken. Bau- und betriebsbedingte Lichtimmissionen auf die Gewässer können zu Funktionseinschränkungen führen (Meidung als Flugweg und Jagdhabitat). Bei Fällungen genutzter Höhlenbäume, insbesondere während der Wochenstuben- und Winterruhezeit der Art können darüber hinaus Tötungen von Individuen nicht vollständig ausgeschlossen werden. Die potenziellen Verluste von Quartieren sind, sofern überhaupt denkbar, absehbar gering, so dass, unter Berücksichtigung des Quartierpotenzials im Umfeld, keine diesbezüglichen Funktionseinschränkungen zu erwarten sind. 

		vermeidungsmaßnahmen: Zur Vermeidung von Kollisionsrisiken und betriebsbedingter Lichteinwirkungen sind bereits im Bauentwurf spezifische Maßnahmen vorgesehen. Diese umfassen die Anlage ausreichend groß dimensionierter Querungshilfen in Verbindung mit Irritations-/Kollisionsschutzeinrichtungen (Maßn. Nr. V 2.2, V 3.2) sowie im LBP spezifische Bepflanzungen (Maßn. Nr. V 2.5). Funktionen als Querungshilfen  übernehmen die Brücke über den Mühlenbach (BW Nr. 6) und den Herzbach (BW Nr. 3). Die Wirksamkeit der Kollisionsschutzmaßnahmen insgesamt ist mit Verkehrsfreigabe in den jeweiligen Bauabschnitten zu gewährleisten. Zur Vermeidung der Tötung wird die Baumfällung in den Vorkommensbereichen des Waldkomplexes Brook und am Mühlenbach auf den Zeitraum beschränkt, in dem nur mobile (Einzel)Tiere in Baumhöhlen vorkommen können (01.10.-31.10.). Lichteinflüsse auf den Mühlenbach und Herzbach während der Bauzeit werden durch ein Nachtbauverbot während der Aktivitätszeit der Art in diesen Bereichen vermieden (Anfang April bis Ende Oktober). Zur Gewährleistung der fachgerechten Umsetzung aller Maßnahmen ist eine ökologische Baubegleitung in Abstimmung mit der zuständigen Landschaftsbehörde vorgesehen.

		Auswirkungen: Durch die Umsetzung der Maßnahmen werden mögliche signifikante Erhöhungen betriebsbedingter Kollisionsrisiken und Tötungen sowie relevante baubedingte Störungen ebenso vermieden wie die Tötung immobiler Tiere im Rahmen der Baufeldfreimachung durch Baumfällungen. Da die ökologische Funktion der Fortpflanzungs- und Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang erhalten bleibt, kann insgesamt das Eintreten artenschutzrechtlicher Verbotstatbestände des § 44 (1) BNatSchG ausgeschlossen werden.
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gaben zur Artenschutzprifung fur einzelne Arten

(Fur alle Arten, die im Sinne einer vertiefenden Art-fur-Art-Betrachtung geprift werden, einzeln bearbeiten!)

Du

rch Plan/Vorhaben betroffene Art:

Braunes Langohr (Plecotus auritus)

Sc

hutz- und Gefahrdungsstatus der Art
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Erhaltungszustand in Nordrhein-Westfalen Erhaltungszustand der lokalen Population
(Angabe nur erforderlich bei evtl. erheblicher Stérung (1.3 Nr.2)

E atlantische Region D kontinentale Region oder voraussichtlichem Ausnahmeverfahren(lll))

[=] griin glinstig LA gunstig / hervorragend
[ gelb ungunstig / unzureichend [1B gunstig / gut
ot ungtinstig / schlecht [lc ungiinstig / mittel-schlecht

Arbeitsschritt Il.1:  Ermittlung und Darstellung der Betroffenheit der Art

(ohne die unter 11.2 beschriebenen MafRhahmen)

Durch den Neubau der K 53 werden Teilhabitate des Braunen Langohrs im Bereich des Mihlenbaches und Waldkomplexes
Brook bau- und anlagenbedingt beansprucht und zerschnitten. Dartiber hinaus bestehen in diesen Bereichen erhéhte
betriebsbedingte Kollisionsrisiken. Bei Fallungen genutzter Hohlenbdume, insbesondere wahrend der Wochenstuben- und
Winterruhezeit der Art, kdnnen dariiber hinaus Tétungen von Individuen nicht vollstandig ausgeschlossen werden. Die
potenziellen Verluste von Quartieren sind, sofern tiberhaupt denkbar, absehbar gering, so dass, unter Berilicksichtigung des
Quartierpotenzials im Umfeld, keine diesbeziglichen Funktionseinschrankungen zu erwarten sind.

Ar

beitsschritt 11.2:  Einbeziehen von Vermeidungsmafnahmen und des Risikomanagements

Zur Vermeidung von Kollisionsrisiken und betriebsbedingten Randeffekten sind bereits im Bauentwurf spezifische MaBnahmen vorgesehen. Diese umfassen die Anlage
ausreichend grof dimensionierter Querungshilfen in Verbindung mit Irritations-/Kollisionsschutzeinrichtungen (Man. Nr. V 2.2, V 3.2) sowie im LBP spezifische
Bepflanzungen (MaBn. Nr. V 2.5, G 2.2, G 2.3, G 3.2). Funktionen als Querungshilfen tibernehmen die Briicke tiber den Mihlenbach (BW Nr. 6), die Unterfiihrung des
Brookweges (BW Nr. 2) und die Unterfilhrung eines Wilddurchlasses (BW Nr. 9). Erganzend sind zur Vermeidung regelmagiger Trassenquerungen und zum Auffangen
von Funktionseinschrankungen im Bereich Brook die entwicklung eines Geholz-Gewasser-Komplexes vorgesehen (Maf3n. Nr.A/ECEF2.3; Anlage mindestens ein Jahr vor
Baubeginn im Bauabschnitt 2). Die Wirksamkeit der KollisionsschutzmaRnahmen insgesamt ist mit Verkehrsfreigabe in den jeweiligen Bauabschnitten zu gewahrleisten.
Zur Vermeidung der T6tung wird die Baumfallung in den Vorkommensbereichen des Waldkomplexes Brook und am Muhlenbach auf den Zeitraum beschrankt, in dem nur
mobile (Einzel)Tiere in Baumhohlen vorkommen konnen (01.10.-31.10.). Zur Gewahrleistung der fachgerechten Umsetzung aller MaBnahmen ist eine 6kologische
Baubegleitung in Abstimmung mit der zustandigen Landschaftsbehdrde vorgesehen.

Ar

beitsschritt 11.3: Prognose der artenschutzrechtlichen Verbotstatbestande
(unter Voraussetzung der unter 11.2 beschriebenen MaBhahmen)

Durch die Umsetzung der MalRnahmen werden mégliche signifikante Erhéhungen betriebsbedingter
Kollisionsrisiken und Tétungen ebenso vermieden wie die Tétung immobiler Tiere im Rahmen der
Baufeldfreimachung durch Baumfallungen. Da die 6kologische Funktion der Fortpflanzungs- und
Ruhestatten im raumlichen Zusammenhang erhalten bleibt, kann insgesamt das Eintreten
artenschutzrechtlicher Verbotstatbestande des § 44 (1) BNatSchG ausgeschlossen werden.

1. Werden evtl. Tiere verletzt oder getdtet? Llja  [=] nein
(auBRer bei unabwendbaren Verletzungen oder Tétungen, bei einem nicht signifikant erhdhtem
Tétungstrisiko oder infolge von Nr. 3)

2. Werden evtl. Tiere wéahrend der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Uberwin- [Llja  [=] nein
terungs- und Wanderungszeiten so gestort, dass sich der Erhaltungszustand
der lokalen Population verschlechtern kdnnte?

3. Werden evtl. Fortpflanzungs- oder Ruhestatten aus der Natur entnommen Lja [=] nein
beschadigt oder zerstért, ohne dass deren 6kologische Funktion im raumlichen
Zusammenhang erhalten bleibt?

4. Werden evtl. wild lebende Pflanzen oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur [ ja [ nein
entnommen, sie oder ihre Standorte beschadigt oder zerstért, ohne dass deren
Okologische Funktion im raumlichen Zusammenhang erhalten bleibt?






Arbeitsschritt lll:  Beurteilung der Ausnahmevoraussetzungen
(wenn mindestens eine der unter 11.3 genannten Fragen mit ,ja“ beantwortet wurde)

1. Ist das Vorhaben aus zwingenden Griinden des Uiberwiegenden Lija [] nein
offentlichen Interesses gerechtfertigt?

2. Koénnen zumutbare Alternativen ausgeschlossen werden? Llja [ nein

3. Wird der Erhaltungszustand der Populationen sich bei européischen Vogelarten Llja [ nein

nicht verschlechtern bzw. bei FFH-Anhang IV-Arten glnstig bleiben?
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		Betroffenheiten: Durch den Neubau der K 53 werden Teilhabitate des Braunen Langohrs im Bereich des  Mühlenbaches und Waldkomplexes Brook bau- und anlagenbedingt beansprucht und zerschnitten. Darüber hinaus bestehen in diesen Bereichen erhöhte betriebsbedingte Kollisionsrisiken. Bei Fällungen genutzter Höhlenbäume, insbesondere während der Wochenstuben- und Winterruhezeit der Art, können darüber hinaus Tötungen von Individuen nicht vollständig ausgeschlossen werden. Die potenziellen Verluste von Quartieren sind, sofern überhaupt denkbar, absehbar gering, so dass, unter Berücksichtigung des Quartierpotenzials im Umfeld, keine diesbezüglichen Funktionseinschränkungen zu erwarten sind. 
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		Auswirkungen: Durch die Umsetzung der Maßnahmen werden mögliche signifikante Erhöhungen betriebsbedingter Kollisionsrisiken und Tötungen ebenso vermieden wie die Tötung immobiler Tiere im Rahmen der Baufeldfreimachung durch Baumfällungen. Da die ökologische Funktion der Fortpflanzungs- und Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang erhalten bleibt, kann insgesamt das Eintreten artenschutzrechtlicher Verbotstatbestände des § 44 (1) BNatSchG ausgeschlossen werden.
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		alternativen: 
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B.) Antragsteller (Anlage , Art-fur-Art-Protokoll*)

Angaben zur Artenschutzprifung fir einzelne Arten
(Fur alle Arten, die im Sinne einer vertiefenden Art-fur-Art-Betrachtung geprift werden, einzeln bearbeiten!)

Durch Plan/Vorhaben betroffene Art:

Zwergfledermaus (Pipistrellus pipistrellus)

Schutz- und Gefahrdungsstatus der Art

Rote Liste-Status Messtischblatt
Deutschland *

Nordrhein-Westfalen

[=] FFH-Anhang IV-Art

] europaische Vogelart

3810, 3811

*

Erhaltungszustand in Nordrhein-Westfalen Erhaltungszustand der lokalen Population
(Angabe nur erforderlich bei evtl. erheblicher Stérung (1.3 Nr.2)

o atlantlsch(.-:j Region N I:l kontinentale Region oder voraussichtlichem Ausnahmeverfahren(lll))
[=] griin gunstig LA gunstig / hervorragend
[ ]gelb unglinstig / unzureichend [1B glnstig / gut
ot ungtinstig / schlecht [lc ungiinstig / mittel-schlecht

Arbeitsschritt Il.1:  Ermittlung und Darstellung der Betroffenheit der Art

(ohne die unter 11.2 beschriebenen MafRhahmen)

Durch den Neubau der K 53 werden Flugwege und Teilhabitate der Zwergfledermaus in verschiedenen Trassenbereichen bau-
und anlagenbedingt beansprucht und zerschnitten. Dartiber hinaus bestehen in diesen Bereichen und im Umfeld mehrerer
trassennaher Quartiere erhohte betriebsbedingte Kollisionsrisiken. Bei Fallungen genutzter Hohlenbdume wéahrend der
Aktivitatszeit der Art (aulRerhalb der Winterruhezeit) kénnen dariiber hinaus Tétungen von Individuen nicht vollstandig
ausgeschlossen werden. Die potenziellen Verluste von Baumhohlenquartieren sind, sofern tiberhaupt denkbar, absehbar gering,
so dass, unter Beriicksichtigung des Quartierpotenzials im Umfeld, keine diesbezlglichen Funktionseinschrankungen zu erwarten
sind.

Arbeitsschritt 11.2:  Einbeziehen von Vermeidungsmafnahmen und des Risikomanagements

Zur Vermeidung von Kollisionsrisiken und betriebsbedingten Randeffekten sind bereits im Bauentwurf spezifische Mal3nahmen vorgesehen. Diese umfassen die Anlage
ausreichend gro3 dimensionierter Querungshilfen in Verbindung mit Irritations-/Kollisionsschutzeinrichtungen (Man. Nr. V 1.2, V 2.2, V 3.2) sowie im LBP spezifische
Bepflanzungen (Mafn. Nr. V/A 1.3, V/A3.3,V 25,G 1.2, G 2.2, G 2.3, G 3.2). Funktionen als Querungshilfen tbernehmen die Briicke iber den Miihlenbach (BW Nr. 6) sowie
4m hohe Schutzzaune beidseitig der Trasse bei Bau-km 100+550 und 101+180 und im Bereich Hollingen West in Verbindung mit spezifischen Bepflanzungen. Erganzend ist zur
Vermeidung regelméaBiger Trassenquerungen im direkten Quartierumfeld bei der Strale Sternbusch die Optimierung von Nahrungshabitaten durch Waldentwicklung vorgesehen
(MaBn. Nr. A/ECEF2.2; Anlage mindestens ein Jahr vor Baubeginn im Bauabschnitt 2). Die Wirksamkeit der KollisionsschutzmafZnahmen insgesamt ist mit Verkehrsfreigabe in
den jeweiligen Bauabschnitten zu gewéhrleisten. Zur Vermeidung der Tétung wird die Baumfallung in den Vorkommensbereichen des Waldkomplexes Brook und am Mihlenbach
auf den Zeitraum beschrénkt, in dem die Art entweder nicht zu erwarten ist oder wo nur mobile (Einzel)Tiere in Baumhohlen vorkommen kénnen (01.10.-28.02.). Zur
Gewabhrleistung der fachgerechten Umsetzung aller MaRnahmen ist eine 6kologische Baubegleitung in Abstimmung mit der zustandigen Landschaftsbehérde vorgesehen.

beitsschritt 11.3: Prognose der artenschutzrechtlichen Verbotstatbestande
(unter Voraussetzung der unter 11.2 beschriebenen MaBhahmen)

Durch die Umsetzung der MalRnahmen werden mégliche signifikante Erhéhungen betriebsbedingter
Kollisionsrisiken und Tétungen ebenso vermieden wie die Tétung immobiler Tiere im Rahmen der
Baufeldfreimachung durch Baumfallungen. Da die 6kologische Funktion der Fortpflanzungs- und
Ruhestatten im raumlichen Zusammenhang erhalten bleibt, kann insgesamt das Eintreten
artenschutzrechtlicher Verbotstatbestande des § 44 (1) BNatSchG ausgeschlossen werden.

1. Werden evtl. Tiere verletzt oder getdtet? Llja  [=] nein
(auBRer bei unabwendbaren Verletzungen oder Tétungen, bei einem nicht signifikant erhdhtem
Tétungstrisiko oder infolge von Nr. 3)

2. Werden evtl. Tiere wéahrend der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Uberwin- [Llja  [=] nein
terungs- und Wanderungszeiten so gestort, dass sich der Erhaltungszustand
der lokalen Population verschlechtern kdnnte?

3. Werden evtl. Fortpflanzungs- oder Ruhestatten aus der Natur entnommen Lja [=] nein
beschadigt oder zerstért, ohne dass deren 6kologische Funktion im raumlichen
Zusammenhang erhalten bleibt?

4. Werden evtl. wild lebende Pflanzen oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur [ ja [ nein
entnommen, sie oder ihre Standorte beschadigt oder zerstért, ohne dass deren
Okologische Funktion im raumlichen Zusammenhang erhalten bleibt?






Arbeitsschritt lll:  Beurteilung der Ausnahmevoraussetzungen
(wenn mindestens eine der unter 11.3 genannten Fragen mit ,ja“ beantwortet wurde)

1. Ist das Vorhaben aus zwingenden Griinden des Uiberwiegenden Lija [] nein
offentlichen Interesses gerechtfertigt?

2. Koénnen zumutbare Alternativen ausgeschlossen werden? Llja [ nein

3. Wird der Erhaltungszustand der Populationen sich bei européischen Vogelarten Llja [ nein

nicht verschlechtern bzw. bei FFH-Anhang IV-Arten glnstig bleiben?
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		Betroffenheiten: Durch den Neubau der K 53 werden Flugwege und Teilhabitate der Zwergfledermaus in verschiedenen Trassenbereichen bau- und anlagenbedingt beansprucht und zerschnitten. Darüber hinaus bestehen in diesen Bereichen und im Umfeld mehrerer trassennaher Quartiere erhöhte betriebsbedingte Kollisionsrisiken. Bei Fällungen genutzter Höhlenbäume während der Aktivitätszeit der Art (außerhalb der Winterruhezeit) können darüber hinaus Tötungen von Individuen nicht vollständig ausgeschlossen werden. Die potenziellen Verluste von Baumhöhlenquartieren sind, sofern überhaupt denkbar, absehbar gering, so dass, unter Berücksichtigung des Quartierpotenzials im Umfeld, keine diesbezüglichen Funktionseinschränkungen zu erwarten sind. 

		vermeidungsmaßnahmen: Zur Vermeidung von Kollisionsrisiken und betriebsbedingten Randeffekten sind bereits im Bauentwurf spezifische Maßnahmen vorgesehen. Diese umfassen die Anlage ausreichend groß dimensionierter Querungshilfen in Verbindung mit Irritations-/Kollisionsschutzeinrichtungen (Maßn. Nr. V 1.2, V 2.2, V 3.2) sowie im LBP spezifische Bepflanzungen (Maßn. Nr. V/A 1.3,  V/A 3.3, V 2.5, G 1.2, G 2.2, G 2.3, G 3.2). Funktionen als Querungshilfen  übernehmen die Brücke über den Mühlenbach (BW Nr. 6) sowie 4m hohe Schutzzäune beidseitig der Trasse bei Bau-km 100+550 und 101+180 und im Bereich Hollingen West in Verbindung mit spezifischen Bepflanzungen. Ergänzend ist zur Vermeidung regelmäßiger Trassenquerungen im direkten Quartierumfeld bei der Straße Sternbusch die Optimierung von Nahrungshabitaten durch Waldentwicklung vorgesehen (Maßn. Nr. A/ECEF2.2; Anlage mindestens ein Jahr vor Baubeginn im Bauabschnitt 2). Die Wirksamkeit der Kollisionsschutzmaßnahmen insgesamt ist mit Verkehrsfreigabe in den jeweiligen Bauabschnitten zu gewährleisten. Zur Vermeidung der Tötung wird die Baumfällung in den Vorkommensbereichen des Waldkomplexes Brook und am Mühlenbach auf den Zeitraum beschränkt, in dem die Art entweder nicht zu erwarten ist oder wo nur mobile (Einzel)Tiere in Baumhöhlen vorkommen können (01.10.-28.02.). Zur Gewährleistung der fachgerechten Umsetzung aller Maßnahmen ist eine ökologische Baubegleitung in Abstimmung mit der zuständigen Landschaftsbehörde vorgesehen.

		Auswirkungen: Durch die Umsetzung der Maßnahmen werden mögliche signifikante Erhöhungen betriebsbedingter Kollisionsrisiken und Tötungen ebenso vermieden wie die Tötung immobiler Tiere im Rahmen der Baufeldfreimachung durch Baumfällungen. Da die ökologische Funktion der Fortpflanzungs- und Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang erhalten bleibt, kann insgesamt das Eintreten artenschutzrechtlicher Verbotstatbestände des § 44 (1) BNatSchG ausgeschlossen werden.
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B.) Antragsteller (Anlage , Art-fur-Art-Protokoll*)

Angaben zur Artenschutzprifung fir einzelne Arten
(Fur alle Arten, die im Sinne einer vertiefenden Art-fur-Art-Betrachtung geprift werden, einzeln bearbeiten!)

Durch Plan/Vorhaben betroffene Art: . . .
Muckenfledermaus (Pipistrellus pygmaeus)

Schutz- und Gefahrdungsstatus der Art

[=] FFH-Anhang IV-Art Rote Liste-Status Messtischblatt
_ Deutschland D
[l europaische Vogelart ) 3811
Nordrhein-Westfalen |p
Erhaltungszustand in Nordrhein-Westfalen Erhaltungszustand der lokalen Population

(Angabe nur erforderlich bei evtl. erheblicher Stérung (1.3 Nr.2)

E atlantische Region D kontinentale Region oder voraussichtlichem Ausnahmeverfahren(lll))

[ griin glinstig LA gunstig / hervorragend
[ gelb ungunstig / unzureichend [1B gunstig / gut
ot ungtinstig / schlecht [lc ungiinstig / mittel-schlecht

Arbeitsschritt Il.1:  Ermittlung und Darstellung der Betroffenheit der Art
(ohne die unter 11.2 beschriebenen MafRhahmen)

Durch den Neubau der K 53 werden Teilhabitate der Miickenfledermaus im Bereich Hollingen West und Muhlenbach
anlagenbedingt beansprucht und zerschnitten. Dartiber hinaus bestehen in diesen Bereichen erhéhte betriebsbedingte
Kollisionsrisiken. Bei Fallungen genutzter Héhlenbaume, insbesondere wahrend der Wochenstuben- und Winterruhezeit
der Art, kbnnen darliber hinaus Tétungen von Individuen nicht vollstandig ausgeschlossen werden. Die potenziellen
Verluste von Baumhdohlenquartieren sind, sofern tiberhaupt denkbar, absehbar gering, so dass, unter Berucksichtigung
des Quartierpotenzials im Umfeld, keine diesbezlglichen Funktionseinschrankungen zu erwarten sind.

Arbeitsschritt 11.2:  Einbeziehen von Vermeidungsmafnahmen und des Risikomanagements

Zur Vermeidung von Kollisionsrisiken und betriebsbedingten Randeffekten sind bereits im Bauentwurf spezifische MalRnahmen vorgesehen. Diese
umfassen die Anlage ausreichend grof3 dimensionierter Querungshilfen in Verbindung mit Irritations-/Kollisionsschutzeinrichtungen (Maf3n. Nr. V 3.2)
sowie im LBP spezifische Bepflanzungen (Maf3n. Nr. V/A 3.3, G 3.2). Funktionen als Querungshilfen tbernehmen die Briicke tiber den Mihlenbach
(BW Nr. 6) sowie 4m hohe Schutzzdune beidseitig der Trasse im Bereich Hollingen West in Verbindung mit spezifischen Bepflanzungen. Die
Wirksamkeit der KollisionsschutzmaBnahmen insgesamt ist mit Verkehrsfreigabe in dem Bauabschnitt 3 zu gewahrleisten. Zur Vermeidung der Tétung
wird die Baumfallung in den Vorkommensbereichen des Waldkomplexes Brook und am Miihlenbach auf den Zeitraum beschrénkt, in dem nur mobile
(Einzel)Tiere in Baumhdohlen vorkommen kdnnen (01.10.-31.10.). Zur Gewahrleistung der fachgerechten Umsetzung aller Ma3nahmen ist eine
okologische Baubegleitung in Abstimmung mit der zustéandigen Landschaftsbehdrde vorgesehen.

Arbeitsschritt 11.3:  Prognose der artenschutzrechtlichen Verbotstatbestédnde
(unter Voraussetzung der unter 11.2 beschriebenen MaBhahmen)

Durch die Umsetzung der MalRnahmen werden mégliche signifikante Erhéhungen betriebsbedingter
Kollisionsrisiken und Tétungen ebenso vermieden wie die Tétung immobiler Tiere im Rahmen der
Baufeldfreimachung durch Baumfallungen. Da die 6kologische Funktion der Fortpflanzungs- und
Ruhestatten im raumlichen Zusammenhang erhalten bleibt, kann insgesamt das Eintreten
artenschutzrechtlicher Verbotstatbestande des § 44 (1) BNatSchG ausgeschlossen werden.

1. Werden evtl. Tiere verletzt oder getdtet? Llja  [=] nein
(auBRer bei unabwendbaren Verletzungen oder Tétungen, bei einem nicht signifikant erhdhtem
Tétungstrisiko oder infolge von Nr. 3)

2. Werden evtl. Tiere wéahrend der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Uberwin- [Llja  [=] nein
terungs- und Wanderungszeiten so gestort, dass sich der Erhaltungszustand
der lokalen Population verschlechtern kdnnte?

3. Werden evtl. Fortpflanzungs- oder Ruhestatten aus der Natur entnommen Lja [=] nein
beschadigt oder zerstért, ohne dass deren 6kologische Funktion im raumlichen
Zusammenhang erhalten bleibt?

4. Werden evtl. wild lebende Pflanzen oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur [ ja [ nein
entnommen, sie oder ihre Standorte beschadigt oder zerstért, ohne dass deren
Okologische Funktion im raumlichen Zusammenhang erhalten bleibt?






Arbeitsschritt lll:  Beurteilung der Ausnahmevoraussetzungen
(wenn mindestens eine der unter 11.3 genannten Fragen mit ,ja“ beantwortet wurde)

1. Ist das Vorhaben aus zwingenden Griinden des Uiberwiegenden Lija [] nein
offentlichen Interesses gerechtfertigt?

2. Koénnen zumutbare Alternativen ausgeschlossen werden? Llja [ nein

3. Wird der Erhaltungszustand der Populationen sich bei européischen Vogelarten Llja [ nein

nicht verschlechtern bzw. bei FFH-Anhang IV-Arten glnstig bleiben?
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		Artname: Mückenfledermaus (Pipistrellus pygmaeus)

		rlbrd: D

		rlnrw: D

		mtb: 3811

		Betroffenheiten: Durch den Neubau der K 53 werden Teilhabitate der Mückenfledermaus im Bereich Hollingen West und Mühlenbach anlagenbedingt beansprucht und zerschnitten. Darüber hinaus bestehen in diesen Bereichen erhöhte betriebsbedingte Kollisionsrisiken. Bei Fällungen genutzter Höhlenbäume, insbesondere während der Wochenstuben- und Winterruhezeit der Art, können darüber hinaus Tötungen von Individuen nicht vollständig ausgeschlossen werden. Die potenziellen Verluste von Baumhöhlenquartieren sind, sofern überhaupt denkbar, absehbar gering, so dass, unter Berücksichtigung des Quartierpotenzials im Umfeld, keine diesbezüglichen Funktionseinschränkungen zu erwarten sind. 

		vermeidungsmaßnahmen: Zur Vermeidung von Kollisionsrisiken und betriebsbedingten Randeffekten sind bereits im Bauentwurf spezifische Maßnahmen vorgesehen. Diese umfassen die Anlage ausreichend groß dimensionierter Querungshilfen in Verbindung mit Irritations-/Kollisionsschutzeinrichtungen (Maßn. Nr. V 3.2) sowie im LBP spezifische Bepflanzungen (Maßn. Nr. V/A 3.3, G 3.2). Funktionen als Querungshilfen  übernehmen die Brücke über den Mühlenbach (BW Nr. 6) sowie 4m hohe Schutzzäune beidseitig der Trasse im Bereich Hollingen West in Verbindung mit spezifischen Bepflanzungen. Die Wirksamkeit der Kollisionsschutzmaßnahmen insgesamt ist mit Verkehrsfreigabe in dem Bauabschnitt 3 zu gewährleisten. Zur Vermeidung der Tötung wird die Baumfällung in den Vorkommensbereichen des Waldkomplexes Brook und am Mühlenbach auf den Zeitraum beschränkt, in dem nur mobile (Einzel)Tiere in Baumhöhlen vorkommen können (01.10.-31.10.). Zur Gewährleistung der fachgerechten Umsetzung aller Maßnahmen ist eine ökologische Baubegleitung in Abstimmung mit der zuständigen Landschaftsbehörde vorgesehen.

		Auswirkungen: Durch die Umsetzung der Maßnahmen werden mögliche signifikante Erhöhungen betriebsbedingter Kollisionsrisiken und Tötungen ebenso vermieden wie die Tötung immobiler Tiere im Rahmen der Baufeldfreimachung durch Baumfällungen. Da die ökologische Funktion der Fortpflanzungs- und Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang erhalten bleibt, kann insgesamt das Eintreten artenschutzrechtlicher Verbotstatbestände des § 44 (1) BNatSchG ausgeschlossen werden.
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